
Hi lfe für die Gesundheit 

A� Bedeutu ng u n d  Organ isatio n  

l .  Gru ndsãtzliches 

Jedermann mõchte gesund sein. Und doch sind auch 
in Friedenszeiten zahlreiche Menschen krank oder ge
sundheitlich gesc�w.ãcht. Ihre Bemühungen um Ge
sundung werden unterstützt durch die ãrztliche Hilfe 
und. Forschung wie durch Versicherung und Fürsorge. 
Mindestens so wichtig wie die Heilung und Betreuung 
Kranker ist aber die Verhütung von Krankheiten. , Sie 
erfolgt, soweit dies mõglich ist, durch Überwindung 
ihrer Ursachen. Diese sind vor allem erbliche Belastung, 
gesundheitsschãdliche Arbeits- und Lebensverhãltnisse 
und Gesundheit und Sittlichkeit widersprechende Le
bensgewohnheiten. Die vorbeugende Tãtigkeit ist eine 

. Hauptaufgahe der sozialen Arbeit für die Gesundheit, 
greift aber über diese hinaus in die Erziehung und die 
Sozialgesetzgebung im weitesten Sinne. 

1 1 .  Organisation der offentlichen Gesundheits
pflege 

Das Gesundheitswesen, das schon seit alters her 
AnlaB zu staatlichen Eingriffen gab, ist noch heute 
vorwiegend Sache der Kantone. Der Bund wurde nur 
für einige abgegrenzte Gebiete zustãndig erklãrt, die 
nur einheitlich für. das ganze Land richtig geregelt 
werden kõnnen. 

· So schuf er die GrundlagEl für die Bekãmpfung der 
gemeingefãhrlichen Epidemien und der Tuberkulose, 
regelte die Lebensmittelpolizei, einen Teil des Arbeiter
schutzes und die Kranken- und Unfallversicherung. 
:pas eidg. Gesundheitsamt (Nr. 6002) klãrt Behõrden, 
Arzte und Bevõlkerung über Gesunderhaltung und 
Kranlqleitsbekãmpfung auf. 

Die meisten Kantone haben Gesundheits- oder Sani
.tatsgesetze, welche die Bedingungen der Ausübung 
der ãrztlichen und zahnãrztlichen Berufe und der me
dizinischen Hilfsberufe regeln, Vorschriften· zur Be
kampfung bestimmter Krankheiten und zum Schutze 
gefãhrdeter Volksgruppen vor gesundheitlicher Schã
digung und andere MaBnahmen zur Hebung der Volks
gesundheit enthalten und die Behõrden zur Durch
führung der kantonalen und eidg. Gesundheitsgesetze 
bestimmen. · 

Das Gesundheitswesen untersteht in den Kantonen 
der Gesundheitsdirektion oder ist einer andern Direk
tion angegliedert (Nr. 6004).  In mehreren Kantonen besteht eine kantonale Sanitãtskommission (Sanitatsrat), die in den meisten Kantonen nur beratende, in einigen aber auch entscheidende Befugnisse hat. Ausführende Organe sind ne ben den Direktionen kantonale Gesundheitsãmter (nur Basel und Genf), Kantonsãrzte und Bezirksãrzte. 

Gemeindeorgane für das Gesundheitswesen sind der Gemeinderat, eine von ihm bestellte Gesundheitskommission oder ein stãdtisches Gesundheitsamt. 

1 1 1 .  Sozialhygienische Organisationen 
Neben den Behõrden haben die privaten sozial

hygienischen Organisationen auch heute noch groBe Aufgaben. Sie ha.ben entweder allgemeinen Charakter, wie die Schweiz. Gesellschaft für Gesundheitspfiege (Nr. 6006) und das Cartel romand HSM (Nr. 6007),  oder befassen sich als Fachverbãnde nur mit der Bekãmpfung einer bestimmten Krankheitsgruppe. Die allgemeinen Organisationen dienen yor allem der Anregung und Aufklarung, wãhrend die Fachverbãnde daneben z. T . . auch Trãger· der praktischen Füt- und Vorsorge. a,rbeit sind. Die Schweiz. hygienische Arbeitsgemeinschaft faBt alle Organisationen der gesundheitlichen Hilfe nach Bedürfriis zur l3esprechung gemeinsamer Fragen und Aufgaben zusammen. 

B. Gesunderhaltu ng (Hygiene) 

l .  Aufgaben u nd Methoden 
. Die Bestrebungen zur Gesunderhaltung der Menschen suchen das Erbgut, die Lebensweise und die Umwelt zu beeinfiussen. Es gibt dafür zwei ganz verschiedene Methoden, die in der Praxis verbunden werden müssen : die Gewinnung der Einsicht und des Willens · 
der Bevõlkerung, selbst das Nõtige für ihre Gesundheit zu tun, und die Verbesserung der für die Gesundheit wichtigen ãuBeren Verhãltnisse. Auf die Ausschal-. tung ãuBerer Schadlichkeiten richten sich, neben der Wohnungspolitik und Wohnungsfürsorge, vor allem die · Gesundheitskontrolle für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstãnde, die 1905 durch Bundesgesetz ge
regelt wurde, und manche Bestimmungen der Arbeiter-schutzgesetze (siehe 9. Kapitel) .  . 

An Einsicht und Willen vV-endet sich die gesundheit
liche Jugenderziehung und Volksaufkliirung, die auf allen Gebieten des Gesundheitswesens eine groBe Rolle spielt. Sie wird .. von zahlreichen Vereinen, Stiftungen und manchen Amtern auf dem ihnen übertragenen besonderen Arbeitsgebiet durchgeführt. · ( Siehe bes. Mütterberatung, Eheberatung, Bekãmpfung der Volkskrankheiten, Krankenversicherung und Samaritet-
vereine.) 

· 

U. Erbhygiene, Psychohygiene 
Die Erbhygiene bezweckt, die Fortpflanzung erbgesunder Menschen zu fõrdern und diejenige erbkranker nach Mõglicbkeit einzuschrãnken. Dies geschieht durch Erbforschung, Volksaufklãrung, Fõrderung gesunder Familien und Beschrankung der Fortpfla.nzung Belasteter. Die Erbforschung erfolgt durch wissenschaftliche Institute und Gesellschaften (Nr. 6010/l l) ,  die Volksaufklãrung durch soziale Organisationen (siehe bes. Eheberatung), die Fõrderung gesunder Familien 

durch die Berücksichtigung erbbygienischer Gesichts-
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punkte bei der Famil.ienpolitik, die Ausschaltung 
Schwerbelasteter von der Fortpflanzung durch die 
Fürsorge für sie, durch das gesetzliche Verbot det Ehe
schlieBung Geisteskranker (Art. 97, Ab&. 2 ZGB) und 
in bestimmten Fãllen durch Sterilisatio:q. Diese ist nur 
im Kanton Waadt durch Gesetz vom 3. 9. 1 928 ge
regelt ; in den meisten andern Kantonen wird sie in 
schweren Fallen mit Zustimmung des Erbkranken oder 
eventuell seines Vormundes als medizin:ische MaB
nahme durchgeführt . .  

Die Psychohygiene (Hygiene mentale) l>ezweckt die 
Erhaltung und Fõrderung der geistig-seelischen Ge
sundheit durch vorbeugende MaBnahmen gegen ner
võse und geistige . Erkrankungen. Sie wirkt haupt
sacblich durch allgemeine Aufklãrung, durch medico
piidagogisc�e .I�ienste, psychiatrische Po

.
�en und 

sGzialpsych1atnsche Beratungs- und Fürsorgestellen. 
Naheres siehe bei der Hilfe für Schwererziehbare und 
derjenigen für Geisteskranke (Nr. 7746 ff.) .  

1 11 .  Woh nu ngswesen 

Der erwerbswirtschaftliche W ohnungsbau ist in der 
Regel nicht imstande, unbemittelten und vor allem 
kindefreichen Familien gesundheitlich einwandfreie, 
genügend groBe Wohnungen zu erschwinglichen Be
dingungen zur Verfügung zu stellen. Er versagt vor 
allem in Zeiten einer kriegsbedingten Verteuerung der 
Baumaterialien. Ungesunde und zu W.eine W ohnungen 
sind aber eine wichtige Quelle gesundheitlicher und 
sittlicher Schiiden. Wohnu.pgshilfe ist desbalb eine de�; 
wichtigsten sozialen Aufgaben. Sie b�steht vor allem 
im nichtspekúlativen Wohnungsbau, in der Wohnungs
fürsorge besonders für kinderreiche Familien und im 
Mieterschutz. · 

1 .  Wohn ungsbau 

Die wichtigsterr Trager des nichtspekulativen W oh
nungsbaues sind Mieterbaugenossenschaften, ge.rp.ein-
nützige Organisatione�, Firmen un<l: Gemeinden. :Qie 
Baugenossenschaften der Mieter sind, im Geg_ensatz zu 
denjenigen von Bauunternehmern, Selbsthilfeorgani
sationen die für den Wohnbedarf ihrer Mitglieder 
bauen.' Einige wenige Genossenschaften verkaufen die 
erstellten Hãuser an ilire Mitglieder, z .  T. mit Rück
kaufsrecht und andern Sicherungen gegen spekulativen· 
Weiterverkáuf. Die meisten vermieten die erstellten 
Wohnungen, wobei die Mieter, von Ausnahmen ab
gesehen, der Genossenschaft beitreten und einen oder 
mehrere Anteilscheine übernehmen müssen. 

Gemeinnützige Organisationen bauen grundsatzlich 
für AuBenstehende, die nicht selbst für eine angemes
sene Wohnung !)orgen kõnhen. Praktisch gehen die 
beiden Typen des nichtspekulativen Wohnungsbaues 
aber ineinander -über, weshalb man oft auch von 
gemeinnützigen · J!augenossenschaften spricht. Der 
Schweiz . Verband für Wohnungswesen anerkennt eine 
Baugenossenschaft dann als gemeinnützig, wenn sie 
allen Kreisen der Bevõ.!kerung, vor allem aber den
jenigen mit bescheidenem Einkommen dient, den Kreis 
der Mitgliede.r offen halt, ihre Wohnungen zum Selbst
k'ostenpreis und in der Regel nur an Mitglied�r abgibt 
un d ihre Hauser ein für allemal der Spekulation ent�ieht. 
Der genossenschaftliche und der gemeinnützige Woh-

nungsbau sorgen vor allem für die Wohpbedürfnisse 
der minderbemittelten Familien ; sie ha ben aber au eh 
Wohnhauser gebaut, die auf die beson�ern Bedürfnisse 
der Alleinstehenden, vor allem alleinstehender Frauen, 
oder auf diejenige alter Leute Rücksicht nehmen. Die 
Bestrebungen des gemeinnützigen WehnUI,l.gs baues un d 
der Wohnungsreform werd�n zusammengefaBt im 
Schweiz. Verband für Wohnungswesen (Nr. 601 8).  • 

Manchê Firmen verhelfen ihren Arbeitern und An
gestellten zu Wohnungen, indem sie selbst Hauser für 
sie erstellen oder sich zu diesem Zweck an gemeinnützi
gen Or:ganisationen beteiligen. Als soziale Einrichtun
gen kõnnen solche Werkwohnungen aber nur gelten, 
wenn sie den Mietern hõchstens zum Selbstkostenpreis 
abgegeben werden und ihnen keine auBerhalb des 
Mietverhaltnisses liegenden .Beschrankungen der per
sõnlichen Freiheit auferlegen. In manchen K�lonien 
wird den Bewohnern von Einfamilienhausern ermõg
licht, diese zu Eigentum zu erwerben. 

Die Gemeinden bauen in der Schweiz nur ausnahms
weise selbst Wohnungen, bes. für Mieter, für die auch 
die auf der Grundlage der �ostendeckung erstelltel). 
Wohnungen der Genossenschaften noch zu teuer kom
men. 

Gemeinde und Staat betãtigen sich im W ohnun�s
bau vor allem durch Unterstützung des genossenschaft
lichen und gemein'fl,ützigen W ohnungsbaues. Sie erfolgt 
durch Übedassung von Bauland zu bescheidenem Preis, 
durch Gewahrung von Darlehen, gesichert durch die 
zweite Hypothek, bis zu einer die privatwirtschaftliche 
Übung übersteigenden Belastungsgrenze, ev. zu ein�m 
unter dem üblichen liegenden ZinsfuB, durch trber-. 
nahme von Anteilscheinen und durch Beitrãge à fonds 
perdu an 'die Baukosten. Solche werden vor allem bei 
kriegsbedingter Bauverteuerung und an Wohnungen 
für kinderreiche Familien gewahrt. 

Einige wenige Kantol).e ha ben die Unterstützung des 
Wohnungsbaues gesetzlich geregelt. Die meisten haben . 
sich darauf beschrãnkt, Krédite für die Fõrderung der 
Wohnbautãtigkeit zu beschlieBen , welche die Erlan
gung der betreffenden Bundessubvention ermõglichen. 

Die Fõrderung des · Wohnungs}>aues erfolgte bis · 
vor kurzem aus Arbeitsbeschaffungskrediten, was 
aber grundsatzlich und· praktisch b�denklich is�, 
weil die Bedürfnisse der Wohnungssuchenden und die 
Gesichtspunkte der Arbeitsbeschaffung sich nicht im, 
·mer decken und der soziale Wohnupgsbau eine stãn
dige Unterstutzung br�ucht. Es wird deshalb auf 
Grund des neuen Familitmschutzartikels der Bundes
verfassung �in Gesetz über .die Fõrdetung des Woh
nungsbaues vor allem für kinderreiche Familien vor
bereitet . und durch BundesbeschluB �om 8. 10. 1947 
eine Übergangslõsung für die Fõrderung der Wohnbau
tatigkeit gestützt au.f Art. 34 quinquies getroffen. 

Subventionierungsantrãge für Wo�bauten sind 
durch die zustandigen kantonalen Stellen dem eid
genõssischen Bureau für Wohnungsbau einzureichen . 
Nur die Beitrãge an berufsbãuerliche Siedelungen,' 
landwirtschaftliche J{Jeinsiedelungen uiid Wohnungen 
für das landwirtschaftliche Dienstpersonal werdén vom 
eidg. Meliorationsamt bewilligt. Sie kõnnen als Ein
bauten in Bauernhõfen. oder Okonomiegebauden wie 
als freistehende Hauser oder Siedelungen erstellt wer
den. 
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2. Wohnungsfürsorge 
Schon die Unterstützung des gemeinnützigen Woh

nungsbaues ist eine Art Wohnungsfürsorge, da sie be
stimmten Volkskreisen zu W ohnungen verhilft, die sie 
sich nicht aus eigener Kraft beschaffen kõnnen. Vor. 
allem aber liegt WohnUiigsfürsorge vor, wenn die Of
fentlichkeit mehr leistet, als zum Ausgleich der kriegs
bedingten Bauverteuerung erforderlich ist. Solcbe 
Mehrleistungen sind vor allem für kinderreiche Fami
lien erforderlich, weil viele von ihnen auch in normalen 
Zeiten nicht die Mittel haben, ihren Bedürfnissen ent
sprechende W ohnungen oder Einfamilienhãuser zu be
zahlen. 

Die Mehrleistung für Familienwohnungen, die vor 
allem von einigen Stãdten (Nr. 6021-25) gewãhrt wird, 
erfolgt in verschiedenen Formen, indem sie entweder 
bestimmten Wohnungen oder Siedelungen oder be
stimmten Mie,tern gewãhrt wird. 

Die Bindung des Zuschusseà an bestimmte Wohriun
gen führt zur Schaffung von W ohnkolonien für kinder
reiche Familien, die für die berücksichtigten Familien 
vor allem in Zeiten der W ohnungsnot eine groBe Hilfe 
bede"Q.ten, aber auf die Lãnge au eh verschiedene Schwie
ri�keiten mit sich bringen. Solche Kolonien für'Kinder
relChe werden durch einzelne, zu diesem Zweck beson
ders unterstützte Genossenschaften und in Zürich 
durch die Stiftung ,Wohnungsf'4.rsorge für kinderreiche 
Familien" erstellt. Ihre W ohnungen werden ausschlieB
lich uder in erster Linie Familien mit drei und mehr 
Kindern zur Verfügung gestellt. 

ZweckmãBig iàt, wenn die Verbilligung, wie es in 
der Familienheimgenossenschaft Friesenberg in Zürich 
geschieht, nur einzelnen minderbemittelten und kin
derreichen Familien gewãhrt wiíd. So wird die einsei
tige Zusammensetzung der Mieterschaft vermieden 
und vor allem muB die Verbilltgimg nur solange ge
wãhrt werden, als der Mieter ihrer bedarf, ohne daB e�: 
bei Verbesserung seiner Lage, z. B. ·durch Mitverdienst 
der herangewachsenen Kinder, sein ihin liebgewor-
denes Hãusehen verlassen müBte. 

· 

Die Wohnungsverbilligung kommt nur denjenigen 
zugute, die in der betreffenden Kolonie Aufnahme fin
den. Allgemeiner wirken die W ohnungszulagen an 
kinderreiche Familien, auf die alle bis zu einem be
stimmten Einkommen einen Anspruch haben. Sie 
wurden im Kanton Basel-Stadt schon 1926 durch Ge
setz eingeführt und werden heute an Familien mit min
destens ·drei Kindern gewãhrt. Die Zulagen betragen 
je nach dem Einkommen der Familien I0-30% der 
bezahlten Jahresmiete, im Maximum je nach der Ein
kommensgruppe Fr. 150.- bis Fr. 450.-. Die Stadt 
Zürich hat die Gewãhrung ãhnlicher Wohnungszulagen 
ihrer Stiftung ,Wohnungsfürsorge für kinderreiche 
Familien" übertragen und eine Reihe von Vorausset
zungen und Bedingungen für ihre Gewãhrung aufge
stellt, um ihren Zweck, die Verbesserung der Wohn
verhãltnisse kinderreichen Familien, sicherzustellen. 

Die Vorschriften der Baugesetze sorgen, vor allem . 
in industriellen Gegenden dafür, daB neue Wohnungen 
in hygienisch einwandfreier Weise erstellt werden. 
Ebenso wichtig ist die gesundheitliche Kontrolle vor 
a�em der ãlteren vorhandenen W ohnU:ngen. Sie er
folgt in der Regel mir, wenn MiBstãnde gemeldet wer
den, und bezweckt ihre Abstellung, in besonders kras� 
sen Fãllen die Ausschaltung von der Vermietung. Die 

�· 

gesetzliche Grundlage für das behõrdliche Eingreifen 
liegt in Gesundheitsgesetzen und der Tuberkulose
gesetzgebung. Zustãndiges Organ zur Entgegennahme 
von :M:eldungen ist meist die .Gesundheitsbehõrde der 
Gemeinde, wãhrend zwangsweises Einschreiten z. T. 
einer kantonalen Behõrde vorbehalten bleibt. 

3. Mieterschutz 

Der Mieterschutz soll der Bevõlkerung auch in Zei
ten der Baukostenverteuerung und Wohnungsnot nach 
Mõglichkeit die vorhandenen W ohnungen ohne unge
rechtfertigte Mietzinserhõhung sichern. Er beruht auf 
einem bundesrã.tlichen VollmachtenbeschluB vom 
15. 10. 1941 betreffend MaBnahmen gegen die Weh
nungsnot. Die Kantone sind ermãchtigt, die Bestim
mungen dieses· Beschlusses oder einzelne derselben ffu: 
das ganze Kantonsgebiet oder für bestimmte Gemein
den �nwendbar zu erklãren, wenn und soweit dies zur 
Bekãmpfung der W ohnungsnot erforderlich ist. Der 
Mieterschutz gilt also nur da, wo er durch Regierungs
ratsbeschluB für anwendbar erklãrt wurde, und nicht 
überall im vollen Umfange. 

Die wichtigste Bestimmung sieht vor, daB eine Kün
digung durch den Vermieter auf Begehren des Mieters 

· unz'ulãssig erklãrt werden kann, wenn sie nach den 
Umstãnden des Falles als ungerechtfertigt erscheint. 
Dies gilt insbesondere, wenn sie erfolgt, weil der Mieter 
ihm seitens des Vermieters zugemútete Mehrleistun
gen, denen keine entsprechende Gegenleistung gegen
übersteht, abgelehnt oder sich bei der Preiskontrolle 
beschwert hat, und wenn sie gegenüber einer kinder
reichen Familie aus keinem andern Grunde als der 
Kinderzahl erfolgt. Weitere Bestimmungen sind das 
Recht der Gemeinde zur Inanspruchnahme unbenutz
ter Wohnrãume und zur Einschrãnkung des Zuzuges. 

4. Famil iengãrten 

Unter Familiengarten (Kleingãrten, Pünten, Schre
bergãrten, jardins ouvriers, coins de terre) versteht man 
von der Wohnung getrennte Gãrten, die von den Be
sitzern und ihren Angeh'õrigen selbst bearbeitet werden 
und sowohl der Produktion von Gemüse, Obst, Beeren 
und Blumen für den Eigenbedarf wie als gesunder Auf
enthaltsort für die Familie dienen. Sie bilden eine für 
Gesundheit und Familienleben wertvolle Ergãnzung 
von Wohnungen ohne ausreichende Hausgãrten. 

Da sich der einzelne Garteninteressent n ur ausnahms
weise selbst das nõtige Gartenland zu angemessenem 
Preis beschaffen kann, ist die Beschaffung von Pflanz
land für Familiengiirten zur sozialen Aufgabe geworden. 
An kleineren Orten stellt manchmal, wie seit alten Zei- · 

ten, die Korporation oder die Gemeinde ihreú Bürgern 
oder Einwohnern solches direk.t zur Verfügung, meist 
gegen ein�n bescheidenen Pachtzins. An grõBeren Or
ten haben sich aber als Zwischenglied zwischen Land
eigentümer und Einzelpãchter besondere Vereinigun
gen gebildet. Diese sind entweder gemeinnützige Orga
nisationen, sogenannte Vereine für Familiengãrten, 
oder Selbsthilfeorganisationen der Gartenpãchter, 
die sich meist Pãchter- oder Familiengãrtnervereini
gungen •nennen. Praktisch sind die beiden Formen 
nicht scharf geschieden, wenn auch in Zürich der 
gemeinnützige Charakter, im Schweiz. Familiengãrt-
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dagegen die Pãchtervertretung vorwiegt 
. 6028) .  . 

Beide Arten der Vereinigungen bemü,hen sich vor 

allem darum, Dauerpachtland zu erhalten, in dem sieh 
Gãrtner wirklich sicher fühlen und auf die Lãnge 

einrichten kann. Diese Aufgabe ist in der Umgebung 

sich ausdehnender Stãdte sehr schwierig und erfolgt 

soweit mõglich durch langfristige Vertrãge und vor 
allem durch Freilassung der Areale in den Bebauungs-

plãnen. 
Vereinzelte Gãrtnervereinigungen und Pfl.anzland-

genossenschaften haben auch Pflanzland kãuflich er
worben. Neben der Landbeschaffung und der Verpach
tung der Parzellen an die einzelnen Familiengãrtner 
widmen sich die Familiengiirten- und Piichtervereini

gungen einer gewissen 'Regelung und Überwachung der 
Gartenanlagen, der Beratung der Pflanzer, der Ver
tnittlung von verbilligtem Gartenbedarf, wozu ihnen 
an manchen Orten õffentliche Beitrãge gegeben wer
den, und der Organisierung gemeinsamer Arlíeiteri, wie 
die Anlage von Wegen und Umfriedungen, die Be
wachung wãhrend der Erntezeit. Solche Arbeiten wer
den wie in alten Selbstversorgungsgemeinden meist 
im , Gemeinwerk" durchgeführt. 

IV. Ferien· u n  d Erholungshilfe 

1. Grundlagen 

Jedermann braucht Ferien, d. h. eine Zeit der Aus
spannung von seinen tãglichen Pflichten und der Schõp
fung neuer Krãfte, sei es durch Ausruhen oder durch 
verãnderte Betãtigung und neue Anregung. Diese Ein
sicht hat in der letzten Zeit groBe Fortschritte gemacht, 
ist aber doch noch nicht allgemein durchgedrungen. 

Die meisten unselbstãndig ErwerbenQ.en kõnnen sich 
nur dann eine zweckmãBige Fefienerholung gestatten, 
wenn ihnen vom Arbeitgeber wãhrend einer ausrei
chenden Zeitdauer bezahlte Ferien gewãhrt werden. 
Der Arbeitgeber ist dazu nur gegenüber den Lehrlingen 
und meist dem õffentlichen Personal in der ganzen 
Schweiz gesetzlich verpflichtet, wãhrend · über · die 
Ferien der privaten Arbeiter und Angestellten nur in 
wenigen Kantonen Vorschriften bestehen. Nãheres 
siehe in der Arbeiterschutztabelle (Nr. 7977). Die Ge
samtarbeitsvertrãge und Normalarbeitsvertrãge sehen 
aber in der Regel bezahlte Ferien vor und z. T. werden 
solche auch ohne Verpflichtung des Arbeitgebers ge
wãhrt. Die neue Einriclitung der Ausgleichskassen für 
c:lie Bezahlung der Ferien und die Einführung von 
Ferienmarken, die vom Arbeitgeber bei jedem Zahltag 
abgegeben und vom Arbeiter vor den Ferien eingelõst 
werden, haben die Wohltat der bezahlten Ferien auch 
den Bauarbeitern und andern Arbeitnehmern mit oft 
wechselndem Arbeitgeber gebracht. 

Die minderbemittelte Bevõlkerung hat aber auch 
bei bezahlten Ferien, die zudem für Hausfrauen und · 

Selbstãndigerwerbende nicht in Frage kommen, groBe 
Mühe, die für eine zweckmãBige Ferienverbringung 
nõtigen Mittel aufzubringen. Sie braucht deshalb Ein
richtungen für ihre besondern Bedürfnisse und Mõg
liahkeiten. Es gehõrt aber zur demokratischen Lebens
form, die Ferien nach eigenem Gutdünken in frei
gewãhlter Gesellschaft zu verbringen. Die schweizeri
sche Ferie�ilfe wird déshalb nicht von einer GroB· 

oÍganisation mit Massenveranstaltungen durchgeführt, 
sondern besteht in E)iner Fülle verschiedenartiger MaB
nahmen und Einrichtungen, die in erster Linie der Fõr
derung und Érleichterung der Selbsthilfe dienen. 

2. Fõrderung der Sel bsthilfe 

Selbsthilfe der Jugend, unterstützt durch Erwach
sene, sind die Jugendherbergen, die Ferienlaget, Fe-

. rienwanderungen und Ferienheime der verschiedenen 
Jugendgruppen. ·sie werden von den Vereinigungen 
,Ferien und Freizeit", und von Pro Juventute gefõr
dert und durch eigene Veranstaltungen ergãnzt. Selbst
hilfe der Erwachsenen sind die Unterkunfts- und Fe
rienhütten der ,Naturfreunde" wie die Ferienheime der 
Gewerkschaften und Genossenschaften mit ihren Gra
tisferien für treue Mitglieder. 

Die Schweiz. Reisekasse (Nr. 6035}, in der Genossen
schaften, Gewerkschaften und andere Kreise zur Fõr
derung des Volkstourismus zusammengeschlossen sind, 
gibt Reisem:arken, eine Art Ferien-Sparmarken, her
aus. Sie werden von den angeschlossenen Organisatio- ·  
nen z. T. durch einen ZuschuB verbilligt, sind aber 
jedermann zugãnglich und erle�chtern den Minder
bemittelten, sich die nõtigen Mittel für einen Ferien
aufenthalt zu ersparen, ohne daB ihre Freiheit der 
Feriengestaltung dadurch irgendwie beeintrãchtigt 
würde. 

Erleichterung der Selbsthilfe, vor allem für Fatni
lien, bedeutet. auch die Herausgabe eines Verzeichnisses 
geprüfter Ferienwohnungen durch die Schweiz. Ge
meinnützige Gesellschaft. 

Schwieriger als die Befriedigung der bloBen Ferien
bedürfnisse ist die Sorge für angepaBte Erholung ge
sundheitlich gefãhrdeter, kõrperlich oder seelisch e>r
schõp:fter oder von einer Krankheit genesender Men
schen, denn diese brauchen oft lãngere Erholungs
aufenthalte in guteingerichteten Heimen. Sie werden 
ihnen durch die Bereitstellung· geeigneter Heime wie 
durch Vermittlung und Unterstützung von Erholungs-
kuren im Einzelfall ermõglicht. 

· 

3. Erholungsfürsorge 

Gemei'-nnützige Erholungs- und Ferienheime, zWischen 
denen es keine scharfe Abgrenzung gibt, wurden von . 
den verschiedensten Vereinen und Stiftungen, von 
Krankenkassenverbãnden und Gemeinden errichtet 

· und weisen alle mõglichen · Abstufungen zwischen 
Ferienheim und Krankenhaus auf. Sie sind auch in 
ihrem geistigen Charakter sehr verschieden, da� vor 
allem konfessionelle Kreise die Aufgeschlossenheit des 
erholungsbedürftigen Menschen zu seip.er religiõsen 
Stãrkung benutzen wollen. Nãhere Anhaltspunkteüber 
di e Art der einzelnen Heime finden si eh im V erzeichnis 
der Ferien- und Erholungsheime (Nr. 6062 ff. ) .  

In dieses Verzeichnis wurden auch die Priiventorien 
für tuberku:Iosgefãhrdete Kinder aufgenommen, die 
vom Bundesamt für Sozialversicherung für diesen 
Zweck anerkannt sind, oft aber gleichzeitig auch 
anderen Erholungsbedürftigen dienen. Entsprechende 
Einrichtungen für Erwachsene gibt es nicht, doch wer
den die wenigen gemeinnützigen Erholungsheime und 
Klimakurhãuser, die unter ãrztlicher Aufsicht stehen, 
auch für Vorbeugungskuren benutzt. 
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Die Erholungsfürsórge für Schulkinder wird vón Pro 
Juventute, von Schulbehõrden und andern Organen 
der Schulkinderhilfe · durchgeführt. Der Tuberkulose
gefâhrdeten nimmt sich die Tuberkulosefürsorge an 
und um die Genesenden bemüht sich vor allem die 
Spitalfürsorge. In diesen Fãllen handelt es sich meist 

· um die Beratung über den Erholungsm:t und um die 
Mithilfe bei der FinaDzierung des Erholungsaufent
haltes. Die Krankenkassen helfen nur ausnahmsweise 
und nur bei eindeutig medizinischer Indikation mit. 

f� Pocken, C�olera, Flecktyphus, Pest und epide. nusche Ruhr em und verpfiichtet die Kantone, die nõtigen Ma.3nahmen zur Bekãmpfung dieser Krank. heiten (Isolierung oder Asyliefung, Desinfektion, nõtigenfalls unentgeltliche Pfiege tind' ãrztliche Behand. l�g ahne Armengenõssigkeit oder Rückerstattungs. pflicht u. a.) zu treffen und gewãhrt ihnen eine Bundes. subvention an die daraus entstehenden Kosten. 

Besondere Aufgaben stellt dieFer:ién- und Erholu1tgs
hilf� für Mütter. Diese kõnnen nur dann ungesorgt 
Fenen machen, wenn wãhrend ihrer Abwesenheit für 
ihren Ha_!lshalt und vor alleiQ. ihre Kindér gesorgt wird. Es liandelt sich deshalb nicht nur um die Organisierung van Mütterferien und die UDterstützung von Erholungsaufenthalten, sondern auch um die Versorgung der Kinder oder die V ertretung der Mutter im Haushalt. In manchen Fãllen liegt die beste Lõsung in einer gemeinsamen Ferienversorgung von Mutter und Kind, besonders wenn dieses am Ferienort durch geeignetes Personal betreut werden kann, wie es z .B. 
im Ferienheím für Mutter und Kind in Waldstatt der Fall ist. 

Die Ferie.p.- und Erholungshilfe für Mütter wird vor allem von · Frauenorganisationen durchgeführt, doch helfen auch allgemeine Fürsorgeorganisationen manchmal einer Mutter zu einem notwendigen Erholungs_aufenthalt. Nãheres siehe Nr. 6042 ff. 

l 
C. Bekãmpfu ng , . 

· der Volkskrankheiten 

Als Volksluankheiten im weiteren Sillile ka� man diejenigen Krankheiten bezeichnen, die nicht nur für 'die· einzelnen Betroffenen, sondern für die gesamte Volksgesundheit und Volkswiitschaft von erheblicher Be�eutung sind. W egen dieser Bedeutung wird ihre H_eil�g und vyr allem ihre Verhütung nicht blo.3 der Emswht der Arzte und der Betroffenen uberlassen sondern durch staatliche Ma.3nahmen und gemein� nü�zige Organisationen gefõrdert. Der Staat greift dabel vor allem durch gesetzliche Vorschriften und Subventionen ein und die gemeinnützigen Organisationen bem�en �ich_ hau�tsãchlich um die Volksaufklãrung und die Hilfe 1m Emzelfan·. 

l .  Ma
.
Bnahmen gegen Epidemien 

Der Kampf gegen alle übertragbaren Krankheiten erfolgt einerseits durch Ma.3nahmen gegen die Verbreitung des Krankheitserregers und anderseits durch Hebung der Widerstandskraft der J3evõlkerung gegen Ansteckung. Bei epidelnischen Krankheiten stehen die Ma.3nahmen zur Verhinderung der Ansteckung im Vordergrund, dazu kommt bei manchen Krankheiten ihre Unschãdlichmachung durch vorbeugende Schutz-impfung. _ 

Die Grundlage für die Bekãmpfung epidemischer Krankheiten bildet das 1886 erlassene und 1921 erweiterte Bundesgesetz betr. M a(Jnahmen gegen gemein
. gefahrliche Epidemien. Es führte die Anmeldepflicht 

· Durch den Bundesratsbeschlu.3 vom 20. Apri'l 1944: wurden diese Vorschriften teilweise auch auf Schar. lach, J?ipht�erie, Ab�mllinaltyphus, Kinderlãhmung und eptdemtsche Gehrrnentzündung ausgedehnt. Für die Mehrzahl der übrigen übertragbaren Krankheiten besteht lediglich die Anzeigepfiicht, ohne da.3 sich der Bund an deren Bekãmpfung beteiligt. 
Es ist Sache des Bundes, die nõtigeD Ma.3nahmen zur sanitarischen Überwachung der Gr�nze anzuordnen, um das Land gegen das Eindringen epidemischer Krankheiten zu schützen. Wenn .au.3erordentliche 

l!mstãnde, wie sie vor allem durch Kriege gegebén smd, es erfordern, kann er auch die nõtigen MaBnah. men treffen, um .die Verbreitung epidemischer Krank. heiten im Innern des Landes zu verhindern. Gestützt auf diese Bestimmung · hat er durch Bundesratsbeschlu.3 vom 12. 6. 1944 die Pocken-Schutzimpfung für das ganze Gebiet der Elidgenossenschaft obligatorisclí erklãrt. Die Kantone sind verpfiichtet, õffentliche un. entgeltliche Impfungen durchzufUhren und kõnnen :v.on d�_
D �ndeFn beim Schuleintritt die Vorweisung emes arztlichen Impfzeugnisses verlangen. Die In. haber der elterlichen Gewalt sind verpflichtet, für die Impfung ihrer Kinder zwischen dem 4. und 18. Lebensmonat und die Wiederimpfung zwischen dem 12.  und 

15. Lebensjahr zu sorgen. In normalen Zeiten steht es im _Belieben der Kantone, die Schutzimpfung obligatonsch zu erklãre:n, was nur ein Teil von ihnen getan · hat. 
Einige Kantone gehen über die vom Bund vorgeschriebenen Ma.3nahmen auch bei andern epidemischen Krankheiten hinaus. So haben mehrere Kantone die Diphtherieschutzimpfung obligatorisch erklãrt. Einige Kantone kennen eine gewisse Meldepfiicht für Geschlechtskrankheiten, um déren Behandlung sicherstellen zu kõnnen, und die Erforschung und Behandlung der Kinderlãhmung wird z. B. im Kanton Zürich aus õffentlichen Mitteln nalnhaft unterstützt. 

1 1 .  Bekãmpfung der Tuberkulose 

1. A ufgaben 

Die Tuberkulosebekãmpfung will nicht n ur dem einzelnen Tuberkulosekranken zur Heilung verhelfen, sondern· vor 3tllem die Krankheit als solche bekãmpfen. Die V orbeugung erfolgt, abgesehen von der Forderung gesunder Lebensgewohnheiten und Lebensverhãltnisse, vor allem durch Aufklãrung über Wesen, Verhütung und Heilung der Tuberkulose und durch F�ststellung und Ausschaltung von Ansteckungsherden. Diese werden am besten durch Reihenuntersuchungen (Durchleuchtung, Schirmbildaufnahmen), wie sie in Schulen, in der Armee und neuerdings auch in manchen Betrieben durch_geführt werden, erfa.3t. Aber auch ausgehend vom einzelnen Kranken kann durch Fahndung nach der Ansteckungsquelle mancher 
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. entdeckt, einer Behandlung zugeführt und da-t :n..�'"'"""� 
nicht nur selbst geheilt, sondern auch für die 

unschãdlich gemacht wer_den. Der Vorbeu
dient auch die Unterbringung tuberkulosegefãhr
Personen, vor allem frisc�fizierter oder in 

einem ansteckungsgefahrlichen Milieu lebender Kin
in Erholungsheimen und Prãventorien. 

Die Fürsorge bemüht sich darum, auch dem minder
hA·mi1ttelten Tuberkulosekranken die zu seiner Heilung 
notwendige Behandlung und oft langdauernde und 
kostspielige Kur zu ermõglichen. Erleichtert wird dies 
durch die Tuberkuloseversich_erung, d. h. den mit Bun
deshilfe gewãhrten hõheren und vor allem lã.nger 
dauernden Leistungen der Versicherungstrãger -
Krankenkassen und Krankenkassenverbã.nde - an 
ihre tuberkulosekranken Mitglieder. Die wichtigsten 
Fürsorgeaufgaben liegen in der Beratung und Unter. 
stützung der Kranken durch die Fürsorgestellen und 
in der Bereitstellung von Volksheilstãtten. Noch we
niger ausgebaut ist die Nachfürsorge, welche die Heil
stã.tteentlassenen vor Rückfãllen bewahren soll, indem 
sie d.iese ã.rztlich überwacht und ihnen .bei ihrem Wiy· 
dereintritt ins Erwerbsleben behilflioh ist. 

Die gesetzliche Grundlage der Tuberkulosebekãmp
fung bilden das eidg. Tuberkulosegesetz von 1928 und 
die vom Bund und denKantonen dazu erlassenenAus
führungsverordnungen (Nr. 6272/3).  ·Nach dem Tuiber
kulosegesetz haben die Ãrzte ansteckungsgefãhrliche 
Tuberkulosekranke der von den Kailtonen bezeichne
ten Stelle, meist der SanitãtsdirektioD, zu melden. Die 
Kantone haben für bakteriologische Untersuchungen, 
Desinfektionen, Wohnungshygiene, ãrztliche Beobach
tung von Schülern, ·Anstaltszõglingen und des Lehr
und Pfiegepersonals (si eh e schulãFztlieher Dienst), Ent
fernung Erkrankter aus Schulen und Anstalten und 
Fürsorge für sie, Schutz der Pfiegekinder vor Anstek
kung und für die Errichtung von Fürsorgestellen und 
Anstalten zur Vorbeugung und zur Heilung und Ver
sorgung Tuberkulosekranker zu sorgen. Sie erfüllen 
ihre Aufgabe meist, indem sie die Organisationen und 
Fürsorgestellen gegen die Tuberkulose subventionie
ren. Der Bund subventioniert die verschiedenen Ein
richtungen und Ma.3nahmen zur Bekãmpfung der Tu
berkulose. Eine Ergãnzung des Tuberkulosegesetzes, 
die Verbesserungen in der Erfassung der Kranken 
und in der Hilfe für sie vorsieht, ist im Gange. 

2. Organisation 

Triiger der Tuberkulosebekiimpfung sind in der 
Hauptsache gemeinnützige Organisationen, die sich 
:nur dieser Aufgabe widmen. Vereine oder Stiftungen 
unterhalten, lnit õffentlichen Beitrãgen, die Volksheil
stã.tten 'und einige Unterstüt:Zungsvereine und Fonds 
gewãhri:m Kurbeitrãge. Die wichtigsten Organisationen 
gegen die Tuberkulose - sind die in der Schweiz. Ver
einigung gegen die Tuberkulose zusammengefa.3ten 
kantonalen Ligen gegen die Tuberkulose mit ihren 
Sekretariaten, Fürsorgestellen und Lokalsektionen. 
Eine dritte Gruppe bilden die Selbsthilfeorganisatio
nen, die von den Kranken selbst geschaffen wurden. 

Die kantonalenLigen gegen die Tuberkülose (Nr.6279ff.) 
leisten vorbeug�nde Volksaufklãrung über.die Tuber
kulose, führen die fáchãrztliché Untersuéhung Gefàhr
deter, Kranker und Gesunder (Reihenuntersuchuilgen) 
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durch, beraten durch ilrre Fürsorgerinnen Krahke und 
Gefãhrdete und eri:nõglichen ihnen die Durchführung 
�er nõtigen Kuren und anderer· Ma.3nahmen. Die Un
tersuchungen erfolgen in den ãrztlich geleiteten Für- . 
sorgestellen oder ' mangels solcher durch Privatãrzte, 
die Abklã.rung der Verhii)tnisse Kranker und Gefãhr
deter durch die Fürsorgerinnen, und die übrigen Auf
gaben werden in den Kantonen in verschiedenerWeise 
unter den Sekretariaten, Fürsorgestellen und Lokal
sektionen aufgeteilt. Mit den Hausãrzten wird eng zu
sammengearbeitet. Die finanzielle Hilfe für die Tuber
kulõsen darf nicht als Armenunterstützung behandelt 
werden. Sie erfolgt -gemã.3 einer VereinbaruDg unter 
den antituberkulõsen Organisationen, der nur die gen
ferische nicht beigetreten ist, durch die Liga, bzw. 
Fürsorgestelle am Wohnsitz des Hilfsbedürftigen (nach 
halbjãhriger Wohndauer) . Die Mittel für die Tãtigkeit 
der Ligen werden durch Sammlungen und Subventio
nen des Bundes, der Kantone und einzelner· Gemein
den aufgebracht. 

Die Schweiz. Vereinigung gegen die Tuberkulose 
(N r. 627 8) fa.3t di e kantonalen Organisationen gegen die 
Tuberkulose zusammen und vertritt sie gegenüber dem 
Bund und dem Ausland (Mitglied der Internationalen 
Union gegen die Tuberkulose). Ihre weiteren Aufgaben 
sind die Erforschung der 'l'uberkulose und ilrre Be. 
kãmpfung, die Fortbildung der Fachãrzte und Für
soFgerinnen, die Aufstellung von Richtli:hien . für die 
Tãtigkeit der Ligen und Fürsorgestellen und deren 
Unterstützung, z. B. durch Aufklãrungsmaterial 
(Schriften, Filme). Ferner richtet sie Kur- und Spital
beitrãge aus dem Koch-Brunner-Fonds aus, wenn die 
zustãndige kantonale Organisation durch einen Fali 
zu stark belastet würde oder nicht in Frage kommt 
(Auslandséh_weizer) . Organ : ,Gegen die Tuherkulose", 
Beilage zum Bulletin des Eidg. Gesundheitsamtes. 

Die Selbsthilfeórganisationen, ,Das Band", ,Le 
Lien", ,La Solidarità", erstreben die geistig-morali
sche Hebung und soziale Besserstellung der Kranken 
durch Kameradschaftlichkeit und organisierte Selbst
hilfe. Das ,,Band", die ausgebauteste dieser Organisa
tioni:m, verlnittelt den Patienten zugerichtete Hand
arbeiten und verkauft diese im GroBen in den ,Band"
Lãden, durch -Vertreter und bei andern Gelegenheiten. 
,Band" und ,Lien" verkaufen den Patienten zu gün
stigen Preisen Rohmaterialien für Handarbeiten. Die 
Fürsorgerinnen des ,Band" besuchen Heilstãtten� 
patienten, bringen, in Verbindung lnit den Sanato, 
riumsgruppen, Anregung und Aufmunterung zu den 
Patienten und organisieren Kurse und Veranstaltun
gen. SiEi verlnitteln Stellen für Entlassene und leisten 
andere Nachfürsorge, für die auch ein Übergangsheim 
auf dem Programme steht. Der geistigen Betreuung 
und Fõrderung der Kameradschaft unter den Kranken . 
dienen die Zeitschriften ,Das Band" und ,Le Lien". 

3. Heilstãtten 

Die meisten Tuberkulosekranken b.edürfen zu ihrer 
Behandlung und Heilung eines lã.ngeren Aufenthaltes 
in einer Heilstãtte in klimatisch geeigneter Gegend, vor 
allem in den Bergen. Um solche Kwen auch der min
derbelnittelten Bevõlkerung zu ermõglichen, wurden 
-von gemeinnützigen Vereinen oder Stiftungen die Volks
heilstiitten (Verzeichnis Nr. 63l l ff. )  geschaffen. Die 
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einen sind vor allem für die Einwohner bestimmter Kantone, von genen sie unterstützt werden bestimmt und stufen ihre Preise in der lJ.llgemeinen' Abteilung �ach Wohnort, Heimat und Steuerkraft der Patienten ab. Andere nehmen nur Kinder, Jugendliche, Studenten oder Mitglieder bestimmter Krankenkassen auf �der tragen konfessionellen Charakter. Da noch erheblicher Mangel an Plãtzen in gemeinnützigen Heilstãtten besteht, anerkennt der Bund -auch verschiedene private Heilstãtten für die Aufnahme von Kassenpatienten. 
Die . lange. Dauer der Heilstãttenkuren stellt groBe finanz1elle Anforderungen, die heute auch von vielen Angeherigen des Mittelstandes schwer erfüllt werden kõnnen. Die Tuberkuloseversicherung, der die meisten Krank.enkassen angehõren, zahlt zwar für die Dauer von mmdestens '120 Tagen innerhalb fünf aufeinanderfolgender Jahre, aber sie erfaBt nicht alle Kranken und s?rgt nicht für deren Familien, und die Tuberkulosehgen haben groBe Mühe, die Mittel aufzubriii.gen um den . . steigenden Anforderungen gerecht zu werden: D1e lange Kurda�:ter bedeutet aber auch, abgesehen von. den Koste�, eme starke seelische Belastung der Pa�1ent�n. �s 1st deshalb sehr wichtig, in welchem Gmst die Heilstãtten geführt werden und o b den nicht mehr ·Schwerkr�nken �uc.h Anregung�n alle:r: Art geboten und Arbmten, die· srch mit cl.el' K ur ve�:einba:r:en lassen, ermõglicht werden. Diese erlauben nicht nur e�en kleinen Beitrag ari die Kurkosten selbst zu ver� dienen, sondern bewahren . au eh am sichersten vor Verwahdosung und erleichtern den Wiedereintritt ins normale Leben. Für manche Genesende ist es zweckm�Bi�, �enn .sie in einer besondern Arbeitsheilstiitte, Wie s1e rm Appisberg und für Militãrpatienten bes�ehen: unter·ãrztlicher Leitung stufenweise. wieder an d1e L.eiStung der Berufsarbeit gewõhnt werden. 

. Ken�e eigentlichen Heilstãtten sind die Priiventonen, die tub?rkulosegefahrdete Personen, aber manchmal auch LeiChtkranke mit geschlossenen Herden, aufnehmen. Sie werden vom Bund nur für Kinder als besondere ?ruppe anerkannt, dienen aber z .  T. auch al� al�gememe Erholungsheime und werden deshalb m1t d1esen zusammen aufgeführt (Nr. 6062 ff.) .  

1 1 1 .  Bekãmpfung des Ajkoholismus 

krank im Sinne einer psychischen oder konstitutionellen �.
tõrung i� ilirem v erhalten zu d en alkoholischen Getranken, wahrend es sich bei dem vom schleichen·d�n -�oholismus b�fallenen Menschen hãufig nur um eme uble Gewohnhmt handelt, die auS' Unkenntnis ode Charak.terschwãche angenommen wurde und bei gu� te� Willen auch wieder aufgegeben werden kann. Alle ?re1 For�en der Alkoholiker aber sind alkoholkrarik m dem Snme, daB sich ilire kõrperliche und geistige Verfassung durch den übermã-Bigen GenuB alkoholischer Getrãnke mit der Zeit krankhaft verãndert. 

2. Verhütung 

Die Bekãmpfung des Alkohcilismus erfolgt sowohl durch Fürsorge für die Alkoholkranken, als vor allem durch �orbeugende M a(Jnahmen. Diese bestehen in der gesetzlichen un� wirtschaftlichen Erschwerung des Alkohol�enusses, � alkoholgegnerischer Erziehung und Aufklarung und m der Fõrderung von Einrichtun:gen u�d MaB�ahmen zur Erleichterung der alkoholfreien Lebenswmse. 
Zyr Erschwerung des Schnapsgenusses hat der B�nd das 'Alkoho�mo_nopol, das sich aber nur auf gebrannte � asser. bez1eht, eingeführt und d ur eh das Bundesgesetz uber die gebrann�en Wasser von 1932 neu geregelt. Dan�c? ?esteht die Konzessionspflicht für jede Brenner�I, smt 1945 auch für die Hausbrennerei, und die Abheferungspflicht für allen ni eh t im eigenen Haushalt oder LandWirtschaftsbetrieb des Brenners benõtigten �ranntwein an die Alkoholverwaltung. Diese fõrdert di� Verwe�tung des Obstes als Nahrung durch Beitrag� an,·die Vertbesserung der Obstbaumpflege, durch ErleiChterung der brennlosen Obstverwertung (SüB�o�therstellung, Dõrren, Konzentrate) und durch verbilligte .Abgabe von Obst an Bergbewohner und Minderbennttelte. Die für_ diese Lenkung der Obstverwendung nõtigen Mittel werden aus dem Gewinn cl.er Alkoholverwaltun� durch Verteuerung des Branntweins gewonnen. D1e dafür nicht benõtigten Reineinnahmen d�� Bundes �us dem Alkoholmonopol werden zur !falfte unt�r die Kantone·verteilt, die wenigstens 10% ilites �teils 

_
(Alk?holzel;mtel) zur Bekãmpfung des Alkoholism�s m se�en Ursachen und Wirkungen verwenden 

.. 
m�ssen. D1e andere Hãlfte verwendet der B�d fur die Alters- und Hinterlassenenversicherung. Eme c;l�m D�pa:rtement des Innern beigegebene bera-1 

.

• W ese n des Alkoholismus tende m?genossis�he �ommission zur Bekãmpfung des 
. Als Alkoholismus bezeichnet man die Gewohriheit 

Alk��olismus prüft . Emgaben an die eidgenõssischen 
?es. �enusses alkoholischer Getranke, soweit diese zu 

Behorden, welche die Bekãmpfung von Alkoholgefah
mdividuellen und sozialen Schãdigungen führt ab 

. ren zum Gegensta�d haben, veranlaBt Forschungen 
auch diese Schãden selbst. Sie entstehen oft 'scli;� _und Erhebungen uber Alkoholschãden . und begut-

d hrih . achtet Fragen der Trinkerfürsorge. aus e'?- gewo e1tsmãBigen GenuB von Mengen, die U d vom E�zelnen und der Volksmeinung im allgemeinen 
m en Kantonen die Mõglichkeit zu geben die 

noch mcht �ls schãdlich �nerkannt werden (schleichen- . 
Alkoholwirtsch

_aften im Interesse der Volksgesundbeit 
�er Alkoholismus) .  Deutlicher un d allgemein anerkannt 

z u regeln un d emzuschrãriken, hat er für sie den Grund
smd die Schãden als Folge des Genusses von berau-

sa�z der Handels- und Gewerbefreiheit aufgehoben. 
schenden Mengen und dem krarikhaften Hange nach 

Die ��ntonale� W irt_schaftsgesetze machen das Recht 
solche� (Trunksucht). Noch zu wenig bekannt sind 

z� Führ�g e�er Wirtschaft abhãngig von einer Poli
auch die Schãden, die sich als Folge der ,Intoleranz" 

zewrlaubrus, die n ur gegen Errichtung . einer Gebühr 
(k_rankhafte Empfindlichkeit gegenüber der Alkohol-

(Patenttaxe) und nur an Personen mit gutem Leu
Wirkung) schon nach dem Genusse kleiner Mengen er-

mun� u�d nach manchen Gesetzen nur solchen mit 
geben. ' nachgeWiesener beruflicher Eignung erteilt wird D'e 

Der Trunksüchtige und der Intolerante sind alkohol-
Beh�rd� darf die Zahl der Alkoholwirtschafte� ·b:. schrariken nach MaBgabe des õffentlichen Bedürfnisses 

�-
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(Bedürfnisklausel) ; die meisten Gesetze· umschreiben 
die zulãssige Zahl im Verhaltnis zur Einwohnerzahl. 
Weitere Bestimmungen gegen den AlkoholmiBbrauch 
sind das Verbot der Verabreichung geistiger Getrãnke 
an Kinder, das Verbot des Mittrinkens (Animierens) : 
des Servierpersonals, das Verbot der Verabreichung 
geistiger Getrãp.ke an Betrunkene, das Morgen
schnapsverbot und andere Bestimmungen, die sich 
nicht in allen Wirtschaftsgesetzen finden. · 

Noéh wichtiger als diese gesetzlichen MaBnahmen ist 
die Bekiimpfung der Trinksitten als eine Haupt
ursache des Alkoholismus. Sie erfolgt durch Erziehung, 
Aufklãrung und Beispiel wie durch Einrichtungen und 
MaJ3nahmen zur Erleichterung alkoholfreier Lebens
weise. Die Erziehu,ng der Jugend zur Meidung des 
Alkoholgenusses. hat da und dort in den Lehrplãnen 
Aufnahme gefunden und wird vor allem vom Schweiz. 
Verein abstinenter Lehrer und Lehrerinnen gefõrdert 
(N r. 6410) . Sie gehõrt au eh, ohne daB davon viel gerooet 
würde, zum Programm jeder gutgeführten Jugend-
gruppe. 

Haupttrãger der Bekãmpfung der Trinksitten sind 
die Abstinentenvereine (Nr. 6392 :lt.). In ihnen sind die
jenigen Menschen zusammengeschlossen, welche sich 
verpflichten, auf den GenuB jeglicher alkoholischet 
Getrãnke zu verzichten. Der Zweck ilirer Enthaltsam
keit ist entweder ein sozialer, d er Karo p f gegen di e 
Trinksitte, oder ein persõnlicher, der Selbstschutz 
gegen eigene Gefãhrdung durch AlkoholgenuB. Zweck 
des Zusammenschlusses der Abstinenten in Vereinen 
ist di e gegenseitige Festigung in ihrer · Überzeugung 
und Haltung, die W erbung f'\ir die Abstinenz, die Er
ziehung zu abstinenter Lebensweise (Hauptzweck der. 
abstinenten Jugendorganisationen) , die Verminderung 
des Alkoholverbrauches auch in nicht abstinenten Krei
sen, überhau_pt der Kampf gegen den Alkoholismus in 
seinen Ursachen· und Erscheinúngsformen und die Ret
tung Alkoholgefãhrdeter und Alkoholkranker durch 
ihre Aufnahmen in die Vereinsgemeinschaft. 

In den meisten Abstinentenvereinen sind die Mit
glieder nicht nur durch ihre Enthaltsamkeit, sondern 
auch durch weitere Gemeinsamkeiten, vor allem die 
Konfession, den gleichen Beruf oder andere gemein
same Auffassungen oder Interessen verbunden. Das 
fõrdert den Zusammerihalt und erhõht die Wirkungs
mõgl�chkeit unter den entsprechenden nichtabstinenten 
Volkskreisen. 

reform ist bei uns die võllig alkoholfrei geführte Gast
stiitte, die zuerst als gemeinnützige Einrichtung ein
geführt :wurde und, nachdem ilire Lebensfãhigkeit be� 
wiesen war, auch rein privatwirtschaftlich betrieben 
wirâ. 

Neben der allgemeinen alkoholfreien Wirtschaft 
(Café; Restaurant, Hotel) gewinnen auch die alkohol
freien Verpflegungsstãtten für bestimmte· geschlos
sene Volkskreise (Studentenbuffets, Arbeiterkantinen, 
Soldatenstuben und ãhnliche Einrichtringen) und 
diejenigen für bestimmte Gelegeriheiten (Festwirt
schaften, Verpflegung an Sportanlãssen) z·unehmende 
Bedeutung. Besonders wichtig sind die alkohol
freienArbeiterkantínen und W ohlfahrtshiiuser für die 
Belegschaft bestimmter Betriebe. Weit über 100 
werden vom Schweizer Verband Volksdienst (siehe 
(Nr. 7952) und ·28 vom Département so.Cial romand 
des C. V. J. M. und des Blauen Kreuzes (siehe 
N r. 7953) geführt. Die Anlagekosteh und gelegentlich 
auch bestimmte Betriebskosten (Heizung, Beleuch
tung, Verzinsung) werden dabei meist vom Arbeit
geber, die letzteren aber sonst aus den Betriebseinnah
men der Verpflegungsstãtte aufgebracht. Bei Bau
arbeiterkantineh ist dies nicht immer mõglich und 

. auch die Kos�entragung für die verhãltnismaBig gro
Ben Anlagekosten macht in manch.en Fãllen Schwie
rigkeiten. Diese für die Bekãmpfung des Alkoholismus 
sehr wichtige Form der alkoholfreien Verpflegung be
nõtigt deshalb noch hie und da gemeinnützige Zu-
schüsse. 

Von der alkoholfreien Wirtschaft zu unterscheiden, 
wenn auch in der Regel mit dem Betrieb einer solchen 
verbunden, sind die Soldatenstuben und die Gemeinde
stuben und Gemeindehãuser. Die meist ebenfalls vom 
Schweizer Verband Volksdienst oder vom Département 
social roiQ.and geführten alkoholfreien Soldatenstuben 
und Soldatenhiiu8er sollen den Truppen neben zusãtz
licher alkoholfreier Verpflegung behagliche · Aufent
haltsrãume zur Verfügung stellen und in mancher Be
ziehung das Heim ersetzen. Sie erhalten sich grõBten- · 

teils aus den Betriebseinnahmen und gelten alfl Wohl
fahrtswerke im· Sinne der Soldatenfürsorge (siehe 
Soldatenfürsorge) .  

Die alkoholfreie Gemeindestube und das alkoholfreie 
Gemeind�haus haben die Aufgabe, auch der nicht ver
pflegungsbedürftigen Be')':_õlkerung einen unentgelt
lichen Aufenthaltsort und gegen beschéidene Gebühr 
erhãltliche Versammlungsstãtten zur Verfügung zu Erleichterung und Fõrderung der alkoholfreien Le-

bensweise ist die Hauptaufgabe der W irtshausreform. 
Das Wirtshaus und andere Qaststãtten erfüllen die 
wichtige soziale Aufgabe, Reisenden und Alleinstehen
den Unterkunft und Verpflegung und der gesamten 
Bevõlkerung Rãume für auBerhãuslich(l Geselligkeit 
und Zweckveranstaltungen zu geben. Daneben sind 
sie aber in ihrer überwiegenden Mehrzahl auch Stãtten 
und hãufig Fõrderer des Alkoholismus. Der Kampf 
gegen ilire Schãden kann deshalb nur dadurch geführt 
werden, daB man ihre positiven Aufgaben aner-kennt 
und erfüllt, die Gefahrenquellen aber ausschaltet. Dies 
kann bis zu einem gewissen Grade geschehen durch 
Beschrãnkung des Alkoholausschankes, z;. B. Ausschal
tung des Schnapses oder Beseitigung der Gewinn
beteiligung des· Wirtes am Ausschank aikoholischer 
Getrãnke, MaBnahmen, die in der Schweiz aber nur 
geringe Bedeutung gewannen. Trãger der Wirtschafts-

stellen. Dies ist eine soziale Aufgabe, die in der Regel 
nur mit õffentlichen und privaten Beitrãgen befriedi
gend gelõst werden kann. Die Schweiz. Stiftung zur 
Fõrderung von Gemeindestuben und Gemeindehãusern 
(Nr. 6421)  hilft bei der Führung und Neugründung 
solcher Einrichtungen mit. · · 

3. Fürsorge für Alkoholgefãhrdete u nd -kranke 

Die Fürsorge für AlkoholgeÍiihrdete .und -kranke b�
zweckt, . diese vom 'übermãBigen Gebrauch alkoholi
scher Getrãnke und seinen üblen Folgen zu heilen, was 
in d:er Regel nur durch võllige Enthaltsamkeit geséhe
hen kann. Die Fürsorge erfolgt durch Beratung und 
Beeinflussung des Alkoholikers durch den Fürsorger 
selbst oder durch geeignete Mitglieder eines Abstinen
tenvereines, dem er sich anschlieJ3t, und gegebenen-
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falles durch ãrztliche und seelsorgerische Behandlung. Ferner steht die Fürsorge der Familie des Alkoholkranken bei, schützt sie nõtigenfalls vor seinen Ausschreitungen und sucht sie als Helfer für seine Gesundung zu gewinnen. In manchen Fãllen ist für die Umstellung eines Alkoholkranken eine J ahreskur in einer Heilstãtte erforderlich. 
Die Fürsotgestellen für Alkoholkranke (Nr. 6423) werden in der Regel von gemeinnützigen Vereinen oder Abstinentenvereinen, vor allem dem Blauen K.reuz, geführt. In den Kantonen Graubünden und Waadt haben sie amtlichen Charakter. In manchen Fãllen gelingt es dem Fürsorger nicht, den Alkoholkranken freiWillig für die notwendigen MaBnahmen zu seiner Heilung zu gewinnen, sondern es müssen ZwangsmaBnahmen ergriffen oder doch angedroht werden. Diese stützen sich auf verschiedene Qesetze, hauptsãchlich das Familiemecht (siehe Fürsorge für gefãhrdete Familien und Kinderschutz) ,  das Vormundschaftsrech·t, das Armenrecht (siehe Armenfürsorge) oder kantonale Fürsorge- und Versorgungsgesetze. Bei Straffãlligen kann auch auf Grund des Strafgesetzbuches durch das Gericht ein Wirtshausverbot erlassen·oder die Einweisung in eine Trinkerheilstãtte verfügt werden. Unter Vormundschaft gehõrt nach Ar.t. 370 des Zivilgesetzbuches jede mündige Person, die durch Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften Lebenswandel oder durch die Art und W eise ihrer Vermõgensverwaltung sich oder ihre Familie der Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefãhrdet. Der entmündigte Alkoholkranke kann nõtigenfalls zwangsweise versorgt werden, die Entmündigung ist aber 'schwer zu erreichen, solange sie noch Erfolg versprechen würde, und bedeutet infolge ihrer obligatorischen Verõffentlichung unter Umstãnden eine Erschwerung der Wiedereinordnung des K.ranken in die Gemeinschaft. Praktisch wichtiger sind deshalb die kantonalen Fürsorgegesetze (Nr. 6382),  weil sie ermõglichen, jeden wirklich Alkoholgefãhrdeten zu erfassen. Die erste Stufe des Vorgehens ist gewõhnlich die Drohung der Meldung eines uneinsichtigen Alkoholkranken bei der zustãndigen Behõrde, was schon m manchen Fãllen zu einer Besserung führt. Geschieht dies nicht, so folgen als weitere MaBnahmen, von denen die weitergehende immer nur ergriffen wird, wenn die leichtere versagt, Verwarnung durch die Behõrde, bedingte Anstaltseinweisung unter Auferlegung einer Bewãhrungsfrist und Bestellung einer Schutzaufsicht und, als letztes Mittel, Einweisung in eine Heilstãtte für Alkoholkranke (Nr. 6425) oder eine Verwahrungsanstalt. Die Behõrde übt dabei den Zwang, die Fürsorgestelle aber weiterhin die Betreuung aus. 

I V,. Bekãmpfung der ü brigen Volkskrankheiten 
. Die Bekãmpfung der Geschlechtskrankheiten erfolgt durch verantwortungsbewuBte Aufklãrung über ihre Gefahren und durch Sieherstellung der ãrztlichen Behandlung der K.ranken. Diese wird erleichtert durch Polikliniken (N r. 64 79 ff.) un�L unentgeltliche Abgabe von Heilmitteln und in manchen KantQnen gefõrdert durch Anmeldep:fiicht und Forsch�g nach der Infektions-

quelle. Da die Geschlechtskrankheiten wieder stark zugenommen haben,_ wurde durch BundesbeschluB vom 21 .  l .  1947 jeder Arzt verp:fiichtet, diejenigen Fãlle von Geschlechtskrankheiten, in denen die betreffenden Personen eine Behandlung ablehnen oder diese vorzeitig unterbrechen, der zustãndigen kantonalen Amtsstelle anzuzeigen. AuBerdem muB er dem Amtsarzt diejenigen Ansteckungsquellen angeben, die sich nicht untersuchen lassen. Die Kantone kõnnen ihrerseits Vorscliriften erlassen über die Zwàngshospitalisierung von Geschlechtskranken, die es verweigern, sich in ãrztliche Behandlung zu begeben. 
· Die Schweiz. Gesellschaft z·ur Bekãmpfung der Geschlechtskrankheiten (Nr. 6427) fõrdert die Bekãmpfung der Geschlechtskrankheiten, hauptsãchlich durch Aufklãrung un.d Beein:fiussung der Bevõlkerung. Die Bekãmpfung des Kropfes erfolgt durch Zufuhr kleinster; in unserer Nahrung fehlender Jodmengen, wódurch die Entstehung der Kropfkrankheit verhütet und leichtere Fãlle gebessert oder gehe�lt werden kõnnen. Sie erfolgt vor allem durch den Verkau.f von jodiertem, sogenanntein VoHsalz, sei es neben ·oder an -8telle des gewõhnlichen Salzes, .das aber überall zur Abgabe an besonders jodempfindliche- Personen weitergeführt wird. Jadiertes Salz ist in allen Kantonen zu haben, wird aber je nach der Art der Abgabe und der Aufhlãrung darüber verschieden stark benutzt ; im schweize-. ri.Schen Durchschnitt waren 1945 73% des verbrauchten Salzes jodiert. Die Schweiz. Kropfkommission (Nr. 6429) erforscht und verallgemeinert die Kropfbekãmpfung. 

Die Krebsbekãmpfung erfolgt durch Erforschung des K.rebses, durch Erleichterung der Behandlung, z. B. durch Béreitstellung von Radium, und vor allem durch Volksaufklãrung zum Zwecke der Früherfassung der Kranken. Die Schweiz. Nationalliga für Krebsbekãmpfung (N r. 6430) und die welschen Centres anticancéreux (Nr. 6431)  bemühen sich vor allem um die Krebsforschung und um die Volksaufklãrung. Die Bekãmpfung der Zahncaries erfolgt am besten, indem mail ihrer Entstehung durch zweckmãBige Ernãhrung und Zahnp:fiege vorbeugt und kleine Schãden rechtzeitig beheben lãBt. Dazu gehõren Erziehung und Aufklãrung und die Erleichterung der zahnãrztlichen Behandlung Minderbemittelter. Nur wenige Krankenkassen, vor allem solche von Betrieben, zahlen aber einen Beitrag an die Zahnbehandlung ihrer Mitglieder, meist àuf Grund einer Vereinbarung mit einer Zahnãrztegesellschaft über die anzuwendenden .Tarife. Unentgeltliche oder verbilligte Behandlung Zahnkranker erfolgt in den Polikliniken der Zahnãrztlichen Universitãtsinstitute (N r. 64 79 ff. ), in der kantonalen Volkszãhnklinik Basel und ganz vereinzelt auch für Nichtschüler in einer Schulzahnklinik. Ausgebaut ist die Cariesbekãmpfung für Schulkinder (siehe Schulzahnp:fiege). Die Zentrale für soziale Schul- und Volkszahnp:fiege (Nr. 6432) ist vor allem eine. Zentralstelle für Materialsammlung und Auskunfterteilung über die Schul- und Volkszahnpfleg'e. 
Di e Rheumaerkrankungen sin d von sehr groBer volksgeslindheitlicher und volkswirtschaftlicher Bedeutung. Es gibt aber heute 'noch keine gemeinnützige Organisation, welche sich der Rheumabekãmpfung planmãBig annãhme. Der Bundesràt hat ein Postulat für die Schaffung eines Gesetzes zur Rheumabekãmpfung mit 
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. · Einschrãnkungen zur Priifung entg'egengenom-euugen 
· · · t t d eine beratende KomiD.lSSlün erngese z , men un . . di B t 1 h ·die Rheuma-Probleme studieren, e es r�-:we e e 

ur Rheumabekãmpfung koordinieren und die bungen z 
R l .. ., ll M" lichkeiten einer gesetzlichen ·eg� ung pru�en so . � MiBbrauch der Betãubungsrruttel als Rausch

ifte
e�st zwar keine europãische Vo�skran�eit, kommt g 

b do eh immer wieder vor. DI e Bekãmpfung der �a�chgifte erfolgt durch AtJ.fklãrung, und vor allem 
d h Erschwerung ihrer Beschaffung. Das Bundes-urc

t betreffend Betãubungsmittel von 1924 stellt �:;;erstellung, die Verarbeitun
_
g, die Ein-, Durch- und 

A fc.t.� die Lagerung den Bes1tz, den Kauf, den V er-us lllll , 
' • h' H · k f und die Abgabe von Opmm, Mor:p mm, e::om, ;:kablãttern und Kokain unter behõrdliche �ufs!cht. 

E kn.. ft die Herstellung und den Handel m1t diesen s up 
.. d' k t na Stoffen an eine Bewilligung der zustan Igen. an o -

len Behõrde und die Ein- und Ausfuhr an erne solche 
des Bundesrates und sieht noch an�ere Sc

_
hutz- un� 

Sttafbestimmungen vor. Das Schwmz. Natwna�orru
tee zur Bekãmpfung der Rauschgifte (Nr.6434) fordert 
alle MaBnahmen zu ihrer Bekãmpfung. 

o. M i lfe für Kranke 

a) Krankenversicherung 

1.  Wesen und Bedeutung 

D'urch die Krankenversicherung wird das Rú;iko �er 
Belastung durch K.ranklleitskosten und �rankhei

_
ts

bedingten Einnahmenausfall auf lãngere Zeit und e�e 
grõBere Zahl von. Personen verteilt und �adurc� fur 
den Einzelnen leichter tragbar gemacht. D1e VersiChe
rung erfolgt dmch ZusammenschluB d?r Interessente� 
in genossenschaftlich oder nach Verernsrecht or�aru
sierten Krankenkassen, die eine se

_
hr alte ?:esch10hte 

ha ben. Die Krankenversicherung 1st also. ihrem Ur-
nd W esen nach eine Form kollekt1ver Selbst-sprung u . . f" B hilfe und nicht eine Fürsorgeemr10htung nur_ ur e-

d .. ft' Das BedürfnÍs nach der Krankenvers10herung ur Ige. . l B .. lk 

ventioniert werden. Die wichtigsten V o�aussetzungen 
der Anerkennung einer Krankenkasse, die �urch . das 
Bundesamt für Sozialv.ersicherung erfolgt, srnd : . . Die kasse muB Sicherheit dafür bieten, daB s1e d�e 
übernommenen Verpflichtungen erfüllen · kann. �1e 
muB auf Gegenseitigkeit organisiert sein, was. me1st 
in d er Form d er Genossenschaft oder des V: erems ge
schieht. Sie muB jeden Schweizerbürger, der ihre statu
tarischen Aufnahmebedingungen erfüllt, a�!z�ehmen 
bereit sein. Sie· muB beide Geschlechter fur die Auf
·nahme gleich halten, sofern es sich nic_ht um Kass�� 
solcher Berufe oder Betriebe handelt, �e nur �geho
rige des einen Geschlechtes in sich sc�heBen. S1e_muB 
unter den im Gesetz festgelegten Bedin�ungen. die �o
genannten Züger aufnehmen, welche ihre b1shenge 
Kasse zufolge eines im KUVG erwãhnten_ Grunde� v�r
lassen muBten. Und sie muB vor allem �ren �tglie
dern die im Gesetz vorgeschriebenen Mindestlmstun-
gen gewãhren. . . Die obligatonsche MindestleMtung Je�er �anken-
kasse besteht in der Gewãhrung von ��zt�cher Be
ha.ndlung und Arznei oder, im Falle ganzlicher Er
werbsunfãhigkeit; ein�m tãglichen K.ra�engeld vo� 
mindestens einem Franken. Die Kassen smd 

_
also frei, . ob sie die sogenannte Krankenp:fiegev.ersi?herung, 

welche die Naturalleistungen umfaBt, oder �e Kran
kengeldversicherung oder beid,e Arten �etrmben

_ 
wol

len nur dürfen sie Kinder.vor dem Jahr, rn dem s1e das 
14.

' 
Altersjahr zurücklegen, nicht gegen Kra�e�geld 

versichern. Unentgeltliche Behandlung de:r; Mitg�eder 
durch õffentliche .Arzte gilt als vo� der Kasse.gelmstet. 
Die vorgesehene Pfl.ichtleistung der Krankenka�se mu� 
auch der Wõchnerin gewãhrt werd?n, wenn diese b1s 
zum Tage ihrer Niederkunft ohne ·erne ynterbrechung 
von mehr als drei Monaten wãhrend mmdestens neun 
Monaten Mitglied v<:>n anerkannten Krankenkassen 
gewesen ist. 

h Die.Kassen sind von Bundes wegen befugt und dure 

besteht vor allem bei der minderberrutte_ten e�o . e-
rling kann von ihr aber ohne õffentliche Mithilfe 
nicht in ausreichendem MaBe befriedigt werden. Sta�t 
und Gemeinden sind deshalb dazu übergegangen, die 
K.rankenversicherung zu unterst�tzen und zu r�geln 
und in bestimmtem Umfange obligatorisch zu erklaren. 
Dabei wird der bedürftige Teil der Bevõlkerung an 
manchen Orten besonders berücksichtigt, wodurch der 
Selbsthilfecharakter der Krankenversicherung etwas 
verwischt und an einzelnen Orten durch eine meh� oder 
weniger õffentlich-rechtliche Regelung ersetzt �d .

. 

manche Erlasse über die obligatorische Kran�env?r
sicherung verp:fiichtet, ihren Mitgliede�n -qber die Min
destleistungen hinausgehende M eh;Ze�st�ngen z u ge
wãhren. Die wichtigsten von ihnen srnd die Übernahme 
der Hebammenkosten, Krankentransportkosten und 
Verp:fiegungskosten in Krankenhãusern und �ur
anstalten, pb,ysikalische �eilm�:hoden und zahnarzt
liche Behandlung. Da die wunschenswerten Mehr-
1 . tungen für das Wochenbett übér den Rahme� der �ankenversicherung hinausgehen (siehe Mütterhilfe), 
ist der Ausbau der Wõchnerinnenv:ersicheru�g even
tuell zu einer selbstãndigen Mutterschaft�versiChe�ng 
geplant. Eine wichtige Form der Me?rle�stu�gen smd 
die Kurbeitrãge für Tuberkulõ�e, Wie Ble die Tube�
kuloseversicherung gewãhrt. Diese .erfol� durc� die 
Krankenkassen oder auf dem Wege der Ruck�ersiChe
rung durch K.rankenkassenverbãnde und wrrd vom 
Bunde besonders unterstützt. · . 1 1 .  Bundesgesetzgebung 

Die Krankenversicherung ist geregelt
_ 

im Bundes
gesetz über die Kranken- und Unfallverswheru:_ng vom 
13. Juni l9ll den dazu gehõrenden Ausführungs
verordnungen 'r, II und III, den grundsãtzlichen Ent, 
scheiden (232) und in den kantonalen und kommunalen 
Ausführungsbestimmungen dazu (Nr.: 64�6 :ff. ) . . . Das Bundesgesetz befaBt sich nur m1t denJerugen 
Krankenkassen, die vom Bunde anerkannt und sub-

D' M 'ndistdauer der Versicherungslmstungen b�-
trã.�e 

n�c� dem Gesetz bei voll�r Bezahlung von Arzt . 
und Arznei durch die Kasse 180 Innerhalb von 360 aJli
einanderfolgenden Tagen. J?urch yerordnung von 1936 
wurden die Kassen aber rrut werugen Ausnahmen v�r-

:fiichtet, von den Mitgliedern die Bezahlung vo� mrnXestens lO% der K.rankenp:fiegekoste� aus. eigenen 
Mitteln zu verlangen. Bei Bestehen dieses �elbstbe
halts betrãgt die Mindestleistungsdauer 270 Im Laufe 
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von 360 a"?-feinanderfolgenden Tagen. Bei der Tuber
kuloseversiCherung müssen die Leistungen für min
destens 720 �age inner,halb von fünf aufeinanderfolgen
den J�hren, Ja sogar 1080 Tage, wenn damit nach dem 
z_eugrus des Anstaltsarztes eín besserer Heilerfolg er
ztelt werden. kann, gewahrt werden. Ferner darf den 
Kranken keme Kostenbeteiligung auferlegt werden. 

:J?as Bundesgesetz überlaBt die Einführung der obliga
to

.�
Mchen Krankenversicherung den Kantonen und diese 

ko�en ��s Reeht dazu wieder ihren Gemeinden oder 
Kretsen "?-bertragen: Der Bund hat aber wãbrend des 
2.Weltk�1eges dureh Vollmaehtenbesehlüsse die Kran
kenversleherung obligatoriseh erklart für die Besat 

·h · • h 
zung 

se . we��ns� er Seesehiffe und für Leute, die als Ar-
bettskra�te m der Landwirtsehaft oder bei Bauarbeiten 
von n.�t1?nalem Interesse eingesetzt oder im Bergbau 
besehaft1gt wurden und für die Angehõrigen bestinlm
ter, .vor allem von Silikose bedrohter Berufe prophy
laktlsehe Untersuehungen eingeführt. Diese wurden 
unterdessen dureh Beifügung eines Art. 65 bis zum 
�anken- und Unfallversieherungsgesetz i,ns or.dent
lieh�. Reeht übergeführt und die Vollmachtenbe
sehlusse, abgesehen von demjenigen über die Seesehiff
fahrt, aufgehoben. 

1 1 1 .  Regelung in den Kantonen 

. Die kantonale Regelung des Obligatoriums betrifft 
� �er Regel nu: die Krankenpfl.egeversieherung und 
1st m sehr verseh1edener W eise erfolgt (N r. 6437 fi.) .  Die 
erste _Grup�e v?n �antonen hat ein kantonales Obli
gator�_um �ur die mmder?,emittelte Bevõlkerung oder 
nur f� Kinde�, bzw. Sehüler, das vereinzelt dureh die 
Gememden we�ter ausgedehnt werden kann. Die zweite 
Grup�e hat die Einfültrung d(ls Obligatoriums ihren 
G��emden oder Kreisen überlassen, was in manchen 
Stadtel_l und �dustriegemeinden zur Pfl.iehtversiehe
�g bls zu emem bestimmten Einkommen, in zahl
retchen �ergt�lern dagegen zu einem allgemeinen 
':'"olksobhgatormm, oft in Verbindung mit der õffent
liehen Ans�ell�g des Arztes, geführt hat. Eine dritte, 
westsp�weiZensehe Gruppe hat die lG.nder- oder Schü-

. 
lerv�rsiCh�rung . durch den Kanton eingeführt. Das 
Obhgatormm wrrd :vielfaeh von õffentliehen Kranken
kassen durchgef�, aber auch. dureh Vertrage des 
betreffenden Gememwesens mit privaten Kr nk 
k · h 

. a en-
assen Sie ergestellt. Dabei übernimmt dieses . t 

d' h'" ltli h B 
mets 

.Ie uner a e en eitrãge von bedürftigen Pfl.iehtver-
SI�herten und a;� e�gen Orten für gewisse Kategorien 
d�e ge�mten B�ltrage oder.�oeh die Kinderbeitrage für 
�e �m.derbenntt_elte Bevolkerungssehicht. Aueh für 
die. u.?ngen Y ersiCherten werden vom Gemeinwesen 
Bettrage gewahrt. 

Da die im Gesetz·festgel�gten Bundesbeitriige lJ.n die 
Krankenkassen nur noeh emen kleinen Teil der Kran• 
kenpfl.eg��osten decken, wurden sie immer wieder in 
e�ster Lnne dureh auBerord.entliehe Beitrage erganzt, 
dle der Frauen- und Kinderv�rsicherung zugute 
kommen .. Kantone und Gemeinden gewahren Bel't .. 
vo ll di b . 

rage 
r a em an e o ligatorisehe V ersicherung. 

I V  · Die Krankenkassen 
Es ga� :UUang . 1945 1 153 anerkánnte Kranken

kassen, die m groBe!l Verbãnden zusammengesehlossen 

sind. Die wiebtigsten Spitzenverbãnde sind das K 
kor<ila� der Sch�eizerisehen Kra;nkenkassen (Nr.64;�
das die _Sehwe�. Krankenkassenzei'tung und die Mo� 
�atssehrift ,!he Gesundheit" herausgibt; die Fédéra
twn des �ométés �e Seeours Mutuels de la Suisse ro
mande mlt der Zeitsehrift ,La Mutualité Romllinde'' 
(Nr. 6466) und der S'ehweiz, Betriebskrankenkassen
verband. Daneben bestehen noeh kantonale Krank 
kassen:verbãnde. Ein groBer Teil der Krankenkas::� 
hat pnvaten Charakter. 

b) Krankenfürsorge : 
Allgemeines und kõrperlich Kranke 

Der krank� Menseh �raueht ãrztliehe Behandlung 
und saehgemaBe Pfl.ege m freundlieher Umgebung hat 
also vermehrte Be�ürfnisse, die er aus einem bes�hei
denen, oft �ureh die �ankheit verringerten oder aus
fallenden Emkemmenrueht bestreitenkann A h . 
F mili k . . . ue seme 

a e �nn .� vtelen F�llen ni eh t ausreiehend für ihn 
�orgen. Die �sorge für �anke gehõrt deshalb zu den 
�ltesten Geb�eten der sozialen Arbeit, wenn sieh aueh 
ihre For�en rm Laufe der Zeit stark gewandelt haben. 

Der SICherung der ãrztliehen Beha:qdlung dienen 
neben der Krankenpfl.egeversieherung die Poliklinik 
und verwlJ.n?-te Einriehtungen. Gute hãusliehe Kra�� 
kenp�ege wrrd vor allem durch die Einriehtungen der 
Gememdesehwestern und der 'Krankenmobili' 

. .. r h . 
enmaga-

zme ermeg I e t und Krankenhãuser gewãhren nõtigen-
falls Be�andlung und Pfl.ege. Diese medizinische Für
sorge_ . wrrd dureh zahlreiehe Hilfsvereine naeh der 
matenellen und seelisehen Seite hin erganzt. 

l .  Sicherung ãrztlicher Behandlung 

Zur Siehe�ng �er Bevõikerung vor unsaehgemaBer 
�ehandllll.l:g tst die Ausübung des ãrztliehen Berufes 
m ��n. melsten Kantonen nur den Besitzern des eid
genosslsehe� A:ztdiplomes erlaubt und eine ahnliehe 
�egelunl? �t fur den Beruf des Apothekers. Die wi�h
tlgste Emr

_�
eht�g . zur Sieherung der ãrztlichen Be

handlung fur die mmderbemittelte Bevõlkerung ist die 
Krankenp�eg�versie�erung. Daneben oder in Vetbin
dung d

.�
nnt Wbt t;� m mehreren Bergtãlern festan e

ste�te 
.. 
offen�liehe Arzte, wãhrend sieh die angestellffen 

SoZialarzte m andern Gegenden meist der Gesundheits
kontr?lle, der Vorbeugung und Begutaehtung widmen 
un d di e Behandlung Krank d H .. 

· . . er em ausarzt uberlassen. 
I�merhin gtbt es an den Universitatskliniken und 

veremzelten andern Krankenhãusern Polikliniken 
(�r. 6479) , .an denen sieh jedermann oder doch di� 
II_lmderbe�tt.elte Bevõlkerung unentgeltlieh oder zu 
emem verb�gten 'l'arif behandeln lassen und Medi
kamente beztehen kann. In der Regel wird nur in der 
Spreehstu_nd� behandelt, an vereinzelten Polikliniken 
mae�en die Arzte aber aueh Hausbesuehe. 

Em� verwan�te Einrichtung sind die im W elsehland 
verbreiteten DISpensaires d'hyaiene soeiale di . ht 
:v . Klinik 

o- , e rue 
. _on emer . ' .. sondern von einer sozialen Organisa-
t�on ?der emem �zteverband geführt werden. Soweit 
Sie ru?ht der �ekampfung bestimmter Volkskrankhei
ten dle�en (si�he Bekãmpfung der Tuberkulose, des 
�oholi�mus und der Gesehleehtskrankheiten), e
wahren Sie bedürftigen Kranken arztliehe Bebandlu�g, 
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M.e(tJK:a.lllt:u•'" und gesehulte J\rankenpfl.ege oder nur 
Teil dieser Leistungen, wobei z. B. in Genf.ver

Stellen zusammenarbeiten. (Nãheres siebe 

"'81r;c..oJ'"'"' .. � àer Polikliniken un d Dispensaires N r. 64 79.) 

. Fõrderung der Krankenpflege im Privathaus 

Einfü hrungskurse 

Der Kranke wird bei den meisten leiehteren und 

mil!ll'-'''"" .sehweren Krankheiten ausseblieBlieh oder 
grõBten Teil drireb seine Angehõrigen im Fami-

' llCDlliOt.U�·ll"'·'u gepfl.egt. Die erste MaBnahme zur Sieher
sw.u•u.•J<. zweekma.Biger Krankenpfl.ege ist deshalb die 
'"•N''"'·no·•·•mn mõgliehst viEiler Frauen und Tõehter in die · 

(}rundbegriffe der K rankenpflege. Si e erfolgt , in vielen 

:Mãdçhenfortbildungssehulen und für Erwaehsene vor 

allem in den Krankenpfl.egekursen, die von den Sama

ritervereinen (N r. 6547 ff. und 7331 ff.) in Verbindung 

mit .Arzten lind Krankensehwestern durehgeführt wer
den. Ferner werden in zahlreiehen Krankenhausern 
Kurssehülerinnen in die Grundbegriffe der Kranken
pflege eingeführt, sei es für den Hausgebraueh oder zur 
Verwendung in einer berufliehen Tãtigkeit als Haus-
ptl.egerin oder Hilfspfl.egerin. 

2. Pflegerinnenvermittlung , Gemeindeschwestern 

Hãufig ist a'Qer doeh zur Ergãnzung oder an Stelle 
der Krankenpfl.ege dureh Angehõrige solehe dureh ge
achultes Pfl.egepersonal notwendig. Für dessen Aus
bildung und Organisation verweisen wir auf S. 153. 
Gesehultes Pfl.egepersonal ist auf den folgenden W egen 
erhiUtlieh : 

a) Durch di e V ermittlungsstellen der Beruf sorganisa-

sondern steht, wie eine Gemeindeseh,wester, allen oder 
doeh den minderbemittelten Einwohnern unentgeltlieh 
zur Verfügung. 

d) Durch ei ne Gemei'nde oder K irchgemeinde, wekhe 
e ine K rankenschwester anstellt, um si e d er Bevõlkerung 
unentgeltlieh, zahlungsfáhigen Einwohnern oft gegen 
einen ·beseheiqenen Tarif, zur Verfügung zu stellen: 
Diese Gemeindeschwestern im engen Sinn springen 
überall da ein, wo eine Pfl.egehandlung bei einem zu 
Hause liegenden Kranken nieht von I�aien ausgeführt 
werden kann oder wo es; z. B. bei Alleinstehenden, an 
einem zur Pfl.ege geeigneten Angehõrigen fehlt. Sie 
besorgen am sel ben Tag mehrere ;Kranke lind nehmen 
nur ausnahmsweise Naebtwaehen und keine Dauer-
pfl.egen. an. 

e) Im Welsehland wird die hã.usliehe Krankenpfl.ege 
an maneh(ln Orten von den , ;Infirmieres visiteuses" ge
leistet, die von den "Dispe:hsai.i'es d'hygiene soeial" 
oder den lokalen Tuberkuloseligen angestellt sind, und 
die .Sehulsehwestern maehen Hausbesuche bei kranken 
Kindem. . 

· 

In· der deutsehen Sehweiz arbeiten ·in rund 7@0. Ge
mei_nden gegen 1000 Krankenpfl.egerinnen als Ge
meindeschwestern im weiteren Sinn. Im Welsehland 
sind es verhaltnismaBig weniger. Rund die Hãlfte der 
Sehw'estern wird von einem Krankenpflegeverein an
gestellt, über hundert von einer Einwohnergemeinde, 
die übrigen von Kirehgemeinden, Frauen- oder 'Müt
tervereinen und andereri Organisationen. Die grõBte 
GrU.ppe sind die Ordenssehwestern, dann folgen die 
freien Krankenpfl.egerinnen, die Diakonissen und an-
dere Arten. l 

Alle diese im Naehschlageband in einem Verzeiehnis 
'(Nr. 6547 ff.) aufgeführten Krankensehwestern haben 
die gemeinsame Aufgabe der Krankenpfl.ege im Privat
haushalt. Sie leisten aber daneben noeh selrr versehie
dene and,ere Arbeit, vor allem -Fürsorge, die im Ver
zéiehnis aueh erwãhnt wird, die Besorgung des Haus
haltes Kranker und religiõse Gemeindehilfe. Die Ge
ineindesehwestern sind an vielen Orten Vertrauens
personen der Bevõlkerung und vor allem der Frauen 
in den versehiedensten Nõten, eine Art Gemeinde
mutter, deren wiehtiges Amt noeh nieht überall in 
seinér Bedeutung anerkannt wird. Immerhin gewãhren 
einzelne Kantone Beitrãge an die Kosten für ihre An-

tion de8 freien Pflegepersonals (Nr. 8708). Diese Ver
mittlung erfolgt für Dauerpfl.ege und am Sitz der Ver
mittlungsstelle und in ihrer naheren Umgebung au eh für 
Tages-, Naeht- und Stundenpfl.ege. Der berufsübliehe 
Tarif wird der Vermittlungsstelle und von dieser an d.ie 
Krankensehwester bezahlt. Vereinzelt werden aueh 
von diesen Vermittlungsstellen sogenannte ,Armen
pfl.egen" zu herabgesetztem Tarif übernommen, sei es 
zu Lasten der Sektion des Krankenpfl.egeverbandes, 
die dafür hie und da Subventionen erhãlt, oder aueh 
zu Lasten der Sehwester selbst. 

b) Durch ei n M utterhaus oder einen religiosen Pflege
verein direkt oder Ín von ihnen unterhaltenen Kranken
pflegestationen. Diese geben wie die oben genanriteh 
Vennittlungsstellen Pfl.egepersonal für die versehie
denen Arten von Privatpfl.egen ab, soweit ihnen dafür 
genügend Sebwestern zur Verfügung stehen. Die Be
zahlung erfolgt aber nieht an die Sehwester, sondern 
an die Pfl.egestation, bzw. das Mutterhaus. Der ver
langte Tarif riehtet sieh in manehen Fãllen naeh den 
beselrrankten Zahlungsmõgliehkeiten des Kranken und 

stellung. 

3. Familien· und Hauspflege 

Bei Krankheit von Hausfrauen und Alleinstehenden 
�uB nieht nur der Kranke gepfl.egt, sondern aueh die 
sonst von ihm geleistete notwendige Hausarbeit ver
riehtet werden. In manchen Fãllen kann diese von den 
Angehõrigen geleistet werden, hãufig ist aber aueh da
für Hilfe von auBen notwendig. Sie erfólgt : 

a) dureh freiwillige iielfer, z. B. hilfsbereite Nach
barn, entweder von sieh aus oder auf Veranlassung der 
Gemeindesehwester oder eines Frauenvereins, eines 
Samaritervereins oder einer andern Hilfsorganisation, 
i m W elséhland an manehen Orten des serviee soeial, 
der aber n ur einzelne Hilfsdienste leistet ; · 

seiner Familie. 
e) Durch einen lokaJ,en Krankenpflegeverein; der ent-

weder eine Krankenpfl.egestation unterhalt oder unter
stützt oder eine oder mehrere Sehwestern fest anstellt. 
Diese stehen an vielen Orten für die versehiedenen 
Formen der Pfl.ege zur Verfügung, wobei die Vereins� 
mitglieder meist ein Vorreeht, z. B. auf Gratispfl.ege 
für eine bestimmte Anzahl von Tagen oder auf einen 
verbilligten Tarif genieBen. An andern Orten über
nintmt die ·angestellte Sehwéster keine Privatpfl.egen, 

b) in Verbindung mit der Krankenpflege. Dies ge� 
séhieht z. T. ,  soweit ihre Zeít reieht, dureh die Ge
meindesehwester, auf katholiseher .Seite vor allem 
dureh di� sogenannte Familienpfl.egerin. Díe "St:Aiinà� 



88 Hllfe für die Gesundheit 

schwes�ern, die Zuger Sehwestern und die Sarner 
Pflegennnen werden als solehe in die Grundlagen der 
�a��npfl.ege und de� W oehen- und Sãuglingspflege 
e�gefuhrt und verpflwhtet, aueh für Haushalt und 
Kmder der von ihnen gepflegten Mutter zu sorgen · 

e) dureh e�e organisierte Haus- oder Heimpftege 
(N r. 654 7 �.), di e vor allem in stãdtisehen V erhãltnissen 
besteht. Em Krankenunterstützungsverein em· Fr . . . , auen-
vere�, eme Kirehgemeinde oder andere Kõrpersehaft 
h�t eme o�er �ehr�re vertrauenswürdige und haus
wirtseha��heh tueht1ge Haus- oder Heimpfl.egerinnen 
zur Verfugl_illg, welehe an Stelle der erkrankten oder 
sonst verhi,nderten Hausmutter die Fühnmg ilrr 
Haushaltes ?bernehmel!l.. Manehe von ihnen sind fe:: 
a�gest��t, m .der Stadt Zürieh naeh einheitliehen 
Rwhthmen, andere werden n ur für die geleistete .Arbeit 
entweder von der Familie der Krankén selbst oder von 
der Hausp�egeorganisation oder einer Fürsorgestelle 
b�zahlt. D�e Hauspflegerimlen brauehen neben haus
�irtsehaftlieher Tü.ehtigkeit oft aueh Erfahrung in 
emfaeher Krankenpfl.ege und groBe Einfühl' un c 

.. h. 
k 't s· 

- gsla lg-
61 • 1e werden in Zürieh und Chur in besondern Kur-

sen gesehult. 

4. Krankenunterstützung,  
Kranken mobilienmagazine 

Dié riehtige Pfl.ege Kranker verursaeht manehe Aus
lagen, z . . B. fü.r besondere Kost, die von vielen Kran
ken und �ren Familien nieht aufgebraeht w€lrderi kõn
':len. Um lhnen zu helfen und sie vor der .Armenpfl.ege 
zu bewahren, hat man an manehen Orten besondere 
Kran�enunte;stützun:usvereine(Krank.envereine,Frauen
krankenverem�, Elisabethenvereine, Vinzenzvereine) 
g�se�a�fen. � �er m:spr�gliehen Form organisieren 
diese- die frelwillige Hilfe ihrer Mitglieder für Kranke 
dureh !ú'a?-�e��esuehe und Abgabe von gekochten 
Mahlzelten, Was�he �d andern Natúralgaben an 
Kranke. Heute smd die meisten dazu übergegangen 
a�eh oder aussehlieBlieh Geldunterstützungen für be� 
s�rmm�e Zweeke! z. B. Diãtkost, zu verabreiehen, und 
ytele dieser Vereme haben die Gemeindekranken fl. 
. führt' 

.. p ege 
emge und manehmal· aueh eine Krankenkasse 
gesehaf��n. Nat_ürli�h nehmen sieh aueh Fürsorge- irnd 
Unterstutzungsvereme mit weiterem Aufgabenkr · 
ebe�so �e nõtigenfalls die zustãndigen .Armenpfleg::: 
b�durftiger Kranker .an. Die Krankenpfl.egevereine 
die aueh Unterstützung leisten, sind im Verzeie� 

_ der �nterstützungsvereme aufgeführt. . _ 

Dle P�ege bestimmter Krankheiten erfordert teure 
��ge�stande, deren Ansehaffung nieht nur dem Be
<_lürftlgen �mõglie� ist, sondern aueh vom Mittelstand 
geme v:ermle�en wud. Der Samariterverein oder ein 
Krankenverem führt deshalb in den meisten grõB 
Ort h ft .

. K 
eren 

. s
_
e a en em rankenmobilienmagazin. Dieses sehafft 

�e m Fr�ge. kommenden Gegenstãnde an und stellt 
Sle d.en Mitglie�_

ern und
_
andern Einwohnern gegen be

sehetdene Vergutung mtetweise zur Verf" ugung. 

ni eh t immer kranke Leute, wie es manehe Armenh .. 
s�r. h�nte noe� sind. Infolge der Entwiekhmg der ��: 
�mtsehen W1Ssensehaft wurden sie zu Heilanstalten 
die von d�r gesamten Bevõlkerung aufgesueht werden: 
z��em stteg der Bedarf an Spitalbetten wegen der 
�oBern �ankheitshãufigkeit der stets zunehmenden 
alter� �mwob�er. Und - zudem ersehweren oder ver
U?mog?ehen die heutigen Wohn- und Lebensverhãlt
msse die �fl.ege Kranker im Haushalt. Es bes,teht des
halb an VIelen Orten ein fühlbarer Mangel an Krank 
hausbe�ten, trotzdem es naeh einer Erhebung 

en-

19421) m 535 ãrztlieh geleiteten Anstalten deren r:�d 
64 000 gab. 

Da die Einriehtung und Führung von Kránkenhãu
sern 

__ 
sehr teuer. kommt, kann nur der kleinere Teil der 

Bevolkerung �e vollen. K osten bezahlen. Di e Mehrzahl 
der �ankenhaus�r nnt der überwiegenden Zahl der 
�etten w_urde des�!!-lb aus gemeimlützigen oder õffent
?ehen Mitteln ernehtet oder beide wurden, besonders 
m der Form der Stiftung, zusammengelegt um einer 
Gegend zu: eine� Spital zu verhelfen. Aueh der lau
�ende Betneb wrrd meist dureh die Verpflegungstaxen 
m den allg_emeinen Abteilungen nieht voll gedeekt 
Der fehlende, bei niederer Taxe reeht betrã:ehtlieh� 

- Betrag muB aus Subventionen und Spenden und z. T. 
au eh . aus dem Übe�seh�B einer Privatabteilung auf
gebraeht �erden. Die Niedrighaltung der Spitaltaxen 
bedeutet eme wertvolle soziale Leistung ím Interesse 
der Volksg�sundh�it, die von der Bevõlkerung wenig 
beaehtet wrrd, weil aueh die Bezahlung der geltenden 
Tax

_
e �ft noeh sehwer fãllt. Um die Verbilligung nur 

d�nJe�gen zuk?�en zu lassen, die sie nõtig haben 
wrrd die Taxe m VIelen Spitãlern naeh dem Einkom: 
men, bzw. �em. Steuerzettel des Kranken oder seines 
z�hlungspflwhtige� Familienhauptes a-bgestuft, ferner 
Wohno� und He�mat berüeksiehtigt. Zudem gibt es 
oft Spezialtaxen für bestimmte Gruppen z B K 

t. t d 
, · . assen-

p,a Ien �n o 
-�

r . Arm.engenõssige. In EinzelfãlleR be
steht

_ 
die Mo�liehkmt, die Taxe in der allgemeinen 

Abteilung weiter zu ermãBigen oder ganz zu erlassen 
zu �elehem Zweek gewõhnlieh auf den Ertrag eine� 
Fre1bettenfonds gegriffen werden kann. 

·Das Personal der Krankenanstalten, das 1942 rund 
�4 000 Personen umfaBte, besteht aus den Ar t di 
m de "ffi tli h d 

z en, e 
- n o e� e en un gemeimlützigen Spitãlern meist 

�auptamtlieh angestellt sind, dem Pfl.egepersonal mit 
u�er l? 0�0 Personen, dem ãrztliehen Hilfspersonal 
emsehlieBli�h der �eelsorger, Apotheker, Laborantin
ne� und Fursorgennnen und dem Verwaltungs- und 
Wirtsehaftspersonal. Die Krankenpflegerimlen _:_ 
Pfl.e�er wer�en nur wenige besehãftigt - sind ent
se�eldend meht n n: f ?r die �õrperliehe Pfl.ege, s�ndern 
w�ttgehend a:ueh fur den Gmst des Hauses. Rund drei 
Fünftel von ihnen sind diplo:miert, die andern_ Ausbil
d_:mgs�ersona:I oder ohhe anerkannte_ Sehulung. Über 
em Dnttel �d _von Mutterhãusern gestellt, der Rest 
von der Spltallmtung direkt angestellt N"h . h 
im 16 K 't 1 D' 

· a eres s1e e 
.. 

· ap1 e · 1e Spitalleitungen ha ben groBe Mühe, 
genu

.Ar
gen

b
d

' 
Sehwestern zu finden, was z .  T. mit der lan

gen mtszeit des Pfl.egepersonals zusammenh .. gt 
1 .  Allgemeines aber an��rseits �ueh �eren Verkürzung ersehwe:.n 

' 

. Spitãler waren bis ins 18. Jahrhundert hauptsãeh. .. 
��r :ursorg

d
ed�

fl.
enst �� Kra�enhaus unterstützt den 

1 1 1 .  Kranken hãuser -

lieh Zufl.uehtsstãtten für arme und v l 
a�z . e en un p egensehen Dienst, indem er die per-

1 S 
_ · 

er assene, gar sonliehen und sozialen -Nõte d p t' -
) chwe!Z. Krankenanstalten 1936--1942 v k z .t hrif 

es a 1enten zu erlassen 
, es a- ei se t 1�44, Nr. l l  und Stat. Quellenwerk der Schwei'z , �. 143. 
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und zu beheben �ersueht, damit der Heilerfolg nieht 
dureh ungünstige familiãre und wirtsehaftliehe Ver
hãltni�se beeintrãehtigt wird. Dureh Regelung von 
J{rankenkassen- und Versieh�gsangelegenheiten 
usw. hilft er der Verwaltung bei der Finanzierung des 
Spitalaufenthaltes. Die Fü_rsorgerin ar bei tet- mit sãmt
liehen privaten und staatliehen Wohlfahrtsinstitutio
nen eng zusammen und vermittelt im Einzelfall die 
Hilfe dureh die zustãndige Organisation. _ 

Bei sehweren VerstõBen gegen die AnstaltsordnWJg 
kann ein Kránker durch die Krankenhausleitung oder 
den .Arzt ausgewiesen werden. Wenn der Patient von 
sieh aus oder auf Veranlassung einer Behõrde oder Or
ganisation gegen den Rat des leitenden Aiztes austritt, 
so kann dieser die Verantwortung für den weiteren Ver
lauf der Krankheit ablehnen. 

Die Krankenhausfürsorge erstreekt sieh- ;tuf die 

Vorsorge : Vermeidung oder Erleiehterung des Spital
- eintritts, 

Fürsorge : Betreuung der Patit'\nten und ihrer Fami
lien wãhrend der ambulanten oder statio
nãren Behandlung, 

Naehsorge : Vorbereitung der Entlassung, z. B. dureh 
Einweisung in Erholungsstationen, Heil
stãtten, Alters- und Pflegeheime. 

Man unterseheidet Krankenhãuser für kõrperlieh 
Kranke und solehe für geistig-seelisch Kranke, die im 
Absehnitt über die Hilfe für Geistes- und Gemüts
kranke behandelt werden. Die meisten Krankenhãuser 
sind im Verband senweiz. Krankenanstalten (VESKA) 
(Nr. 6476) zusammengeschlossen, weleher das Kranken
hauswesen in jeder Beziehung zu fõrdern sueht und 
eine eigene Zeitsehrift herausgibt. 

2. Spitãler 

Die grõBte Gruppe der Krankenhauser biiden die
jenigen für Akutkranke, die hãufig Spitiiler genannt 
werden. Sie nehmen entweder alle Krankheiten auf 
sei es als Allgemeinspital oder in getrennten Abteilun� 
gen,- oder beschrãnken sieh auf bestimmte Krankheiten 
oder bestimmte Personengruppen, z. B. Kinder. Das 
Verzeiehnis im Naehsehlageband· (Nr. 7354ff.) umfaBt 
237 Spitãler -mit rund 30 000 Betten, trotzdem di e Hau
ser mit nur teuern Vreisen weggelassen wui:den. 25 
dieser Anstalten gehõren einem Kanton, wobei aber 
einige mehrere und einige keine haben. 77 stehen im 
Eigentum von Gemeinden oder Bezirken, 4o3 gehõren 
Stiftungen und 48 Vereinen oder Kongregationen. 
44 Hãuser werden von freien, an kein Mutterha:us ge
bundenen Krankensehwestern, 76 von Diakonissen und 
50 von Ordens- oder St. Amla-Sehwestern besorgt. 
Bei 46, unter denen sieh die grõBten Spitãler mit meh
reren - Hãusern befinden, wurden versehiedenartige 
S?hwestern zugleieh angegeben. Nãhere Angaben über 
die Besonderheiten der einzelnen Spitãler, von denen 
heute über 2/3 au eh Frauen zur Entbindung aufnehmen, 
finden sieh im Verzeiehnis. ' 

Für den Eintritt in ein Krankenhaus für kõrperlieh 
Kranke gilt in der Regel das folgende V erfahren. Die 
Anmeldung erfolgt entweder direkt dureh den behan
d�lnden Arzt oder unter Beilage eines arztliehen Zeug
russes und riehtet sieh entweder an die Verwaltung 
oder an den leitenden .Arzt. Selbstzahler müssen beim 
Spitaleintritt eine Anzahlung machen, wãhrend für 
Minderbemittelte, für welehe die Krankenkasse, eine 
Fürsorgestelle oder die .Armenpfl.ege ganz oder teil • 

weise aufkommt, eine Kostengutspraehe geleistet wer
den muB. In Notfãllen, bei denen eine telephonisehe 
Anmeldung genügt, müssen Zeugnis und Kostengut
sprache mõgliehst umgehend naehgesehiekt -werden. 
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3. Klimakurhãuser und - Bãder 

Auf die Heilfaktoren d�s Kllmas sind vor allem die 
Sanatorien für Tuberkulõse spezialisiert, die bei der 
Tuberkulose-Bekãmpfung behandelt werden. Aber 
aueh bei manehen anderen Krankheiten sind Klima
kurhiiuser ein Bedürfnis, doeh bestehen ilrrer nur we
nige für minderbemittelte Patienten. Da sie meist vor
wiegend als Erholungsheime für Genesende dien�n, 
werden sie im Verzeichnis der Erholungsheime auf-
geführt. - ___,. 

Aueh die Biider sind im allgemeinen ni eh t für Patien
ten mit beseheidenen Mitteln eingeriqhtet. Es gibt aber 
doch einige, z. T. reeht alte sogenannte Volksbãder 
(N r. 7588ff.) für minderbemittelte Kranke 'und Für
sorgesehützlinge. Ferner ermõgliehen einige groBe 
Krankenbãuser ihren Patienten nõtigenfalls eine Bade
kur und vereinzelte Fonds geben Beitrãge zum selben 
-Zweek. 

4. Pflegeheime 

Chronisehkranke, Altersgebreehliche und . andere 
dauernd pfl.egebedürftige Personen kõnnen oft nieht 
in der Familie behalten werden und sind au eh in · den 
Armenhãusern nieht riehtig untergebraeht. Aber auch 
viele Spl.tãler bieten ihnen keinen dauernden Aufent
halt, weil die teuern Spitalbetten für die Akutkranken 
zur Verfügung stehen müssen. Überdies fühlen sieh die 
Gebreehliehen im gewõhnliehen Spitalbetrieb rueht 
wohl. Im Gegensatz zu den Akutkranken, die durch
sehnittlieh nur zwei bis vier Woehen im Spital ver
bringen, bleibt der Cbronisehkrahke monate- undjahre
lang hospitalisiert. Die Spitalabteilungen für Clrro
nisehkranke haben dieser langen Aufenthaltsdauer 
dureh Wohnliehkeit, .Arbeits- und Unterlialtungsmog
liehkeiten Reehnung zu tragen. Man hat deshalb al). 
manchen Orten besondere Pflegeheime (N r. 7 596 ff. ) oder 
Spezialabteilungen für Chronisehkranke gesehaffen. 
Ein gutes Pflegeheim bietet den Insassen saehkundige 
und geduldige Pflege in freundlieher Umgebung, wãh
rend die ãrztlie}le Betreuung zurüektritt und in klei
neren · Heimen meist im Nebenamt ausgeübt wird. 
Die Pfl.egeheime, in denen die seelisehe Betreuung von 
groBer Bedeutung ist, gehõren meist religiõsen Organi
sationen und werden von Mutterhaussehwestern be
sorgt. Aber aueh Stãdte, vor allem Zürich, spehen durch 
eigene Anstalten dem Mangel an Pflegeheimbetten ab
zuhelfen. Noeh werden- aber heute in manehen Kanta
nen viele ãrmere Chronisehkranke und altersgebrech • 

liehe Personen nieht nur in Bezirksspitãlern, sondern 
in .Armenanstalten oder. gar in Pflegeanstalten für 
Geisteskranke oder Geistessehwaehe untergebraeht, 
Óhne daB E>ieh immer eine seharfe Trennung von diesen 
durehführen lieBe. Bei manehen Pfl.eglingen allerdings 
wãre diese Ausseheidung kaum mõglieh, weil kõrper
liehe, geistige und soziale Defekte miteinander verbun. 
den sind: 

· 
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e) Fürsorge für Geisteskranke, Gem üts
kran ke u nd psych iscb Abnorme 

t :  Aufgaben u n d  rechtl iche Grundlagen 

Die Fürsorg� für psychisch Kranke und Abnorme 
hat vorbeugende un d heilende A ufgaben. ·Sie bewahrt d en' 
Patienten · vor schadigenden und selbstgefahrlichen 
Auswirkungen seiner Krankheit. Sie führt ihn recht
zeitig und schonend atztlicher Behandlung zu. Die 
Umgebung, �amentlich Familienglieder und Júgend
liche, schützt sie vor Tãtlichkeiten, Wahnideen und 
sittlichen Entgleisurigen des Kranken. Sie ist dafür 
besorgt, den aus der Anstaltsbehandlung Entlassenen 
in ein Milieu zu bringen, wo nicht durch unzweck- . 
mãBiges Verhalten Krankheitsrückfãllen Vorschub ge
leistet w:rd, 

Die rechtlichen V oraussetzun(Jen sind bezüglich Hand
�ungsfãhigkeit, Vormundschaftsfragen, Ehefahigkeit 
und . Scheidung Geisteskranker im schweizerischen 
Zivilgesetzbuch, bezüglich Zlirechnungsfãhigkeit und 
Sicherung; von geisteskranken Kr1minellen im schwei
zerischen Strafgesetzbuch festgelegt. Ausführungs
bestimmungen finden sich in den kantonalen Einfüh
rungsgesetzen und in den Reglementen der Heil- 'und 
Pflegeanstalten. Eine Übersicht über diese Gesetzes
abschnitte findet sich im Nachschlageteil Nr. 7645. 
Mündliche Auskunft darüber erteilen ÀI:zte, Rechts
anwãlte, Vormundschaftsbehõrden und vor allem die 
psychiatrischen Beratungsstellen und Anstaltsdirektio
nen. 

1 1 :  Beratu n g ,· Behandlung und Fürsorge 

Die psychiatrischen Beratungsstezien und Polikliniken 
(N r. 7648ff.) werden meistens von den Ãrzten der Heil
und Pflegeanstalten geführt. Die Betreuung der Gei
steskranken und psychisch Abnormen darf an den 
Anstaltsmauern nicbt ·Hal t machen ; im freien Le ben 
ist sie fast noch notwendiger. Die Beratungsstellen 
werden von den Kranken 'aufgesucht wie eine gewõhn
liche arztliche Praxis oder Poliklinik. Es ist vorteilliaft, 
wenn Angehõrige sie dorthin begleiten, Nach der Un
tersuchung wird eine arztliche Behandlung angeordnet, 
wobei die Zusammenarbeit mit praktizierenden Ãrzten 
wertvoll' ist. Die Poliklinikeh dienen auch der ambulan
ten Begutachtung von Patienten, weil auf diese W eise 
die Anstaltsinternierung vermieden werden kann, vor
ausgesetzt, daB sich der Kranke, freiwillig und regel
mãBig zur Untersuchung einfindet. 

Eine wesentliche Aufgabe der Beratungsstellen ist 
die Milieusanierung, die von· Sozialfürsorgerinnen der 
Heilanstalten und Polikliniken in nacbgehender Für
sorge bewerkstelligt wird. Es handelt sich dabei vor 
allem um die Unterbringung der Kranken in geeigneten 
Pflegefamilien (sogenannte Familienpflege), die Ver
mittlung von passenden Arbeitsstellen und die Orien
tierung der Angehõrigen, wie sie sich dem Kranken 
gegenüber verhalten müssen. 

In sehr vielen Fallen ist die Behandlung der psy
chisch Abnormen, namentlich der umweltbedingten 
Neurosen, durch frei praktizierende Nerveniirzte anzu
streben. Au eh diese sind auf die Zusammenarbeit mit . 
deri Fürsorgeinstanzen und den Angehõrigen der Pa-

tienten angewiesen. Die Zahl dieser Fachãrzte ist 
namentlich auf dem Land noch klein. Aw;:h sind die 
individuellen psychotherapeutischen Bebandlungen 
kostspielig, so daB dJe Krankenkassen und oft auch 
die Patienten selbst wegen der Kosten die vorzeitige 
Unterbrecbung der Behandlung wünscben. Daher soll
ten Irrerihilfsvereine (Nr. 771 1 )  ünd. Armenpfl:egen 
nicht nur für Ailstaltsfuternierung, sondern auch für 
solcbe ambulante Behandlungen finanzielle 'Mittel zur 
Verfügung stellen. Haufig kann so einer spateren An
staltseinweisung des Patienten und einer Erkrankung 
weiter.er Familienglieder vorgebeugt werden. 

1 1 1 .  l nternierung 

Die Internierung in einer geschlossenen Heil- und 
Pflegeanstalt (Nr. 7677 ff.) ist für den Kranken "und oft 
au eh für seineAngebõrigen der schwerstefürsorgerische 
Eingriff. Gegen den Willen des Patienten sollte die 
Überführung in eine psychiatrische Heilanstalt nur 
in Notfãllen erfolgen. qrii!lde für eine solche Einw�i
sung sind Selbstgefãbrlichkeit, Gemeingefãhrlichkeit 
und mangelnde oder unzweckmaBige Pflege. Liegt kein 
zwingender Grund zu sofortiger Internierung vor und 
ist der Geisteskranke durch wohlwollendes Zureden 
nicht zum freiwilligen Anstaltseintritt zu bewegen, so 
kann auf begründetes Gesuch der Angebõrigen oder 
anderer Beteiligter die Vormundschaftsbehõrde des 
gesetzlichen Wohnortes eine Einweisung beschlieBen. 
Sie wird dies namentlich tun, wenn eine psycbiatrische 
Begutachtung, d. h. · eine eingehen,dere Beobachtung 
und Untersuchung mit Berichterstattung notwendig 
ist. ' 

. 

Für die Internierung als Notfall ist ein auf persõn
licher Untersuchung beruhendes - arztliches Zeugnis 
notwendig. Im"Kanton Zürich darf diese Untersuchung 
nicht lãnger als 14 Tage zurückliegen, sonst verliert 
das Zeugnis sein.e Gültigkeit. In den meisten Kantonen 
wird auch eine schriftliche Zustimmung · der .Angehõ
rigen oder des gesetzlichen Vertreters (Vormund) ver
langt. Man hüte sich davor, dem Kranken unwahre An
gaben über das Ziel der Einweisung zu machen. Er 
wird es den einweisenden Personen spater noch jabre
lang vorhalten und immer miBtrauisch bleiben. Es ist 
aucb fehlerhaft, psychisch Kra�en und Abnormen 
mit der Anstaltsinternierung zu drohen. Wird eine Ver
sorgung spãter notwendig, dann · ha ben derart ver
ãngstigte Kranke Mühe, den Anstaltsarzten und -pfle
gerinnen gegenüber ·Vertrauen zu finden. Damit gebt 
für ihre Gesundung wertvolle Zeit verloren. Man be
trachte· die psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalten 
als Spitãler für Nervenkranke und unterscheide sie 
nich� als etwas Abschreckendes von den übrigen Kran
kenhãusern. Geisteskrankheit und psychische Abnormi
tãt sind für die Patienten ebenso wenig beschãmend 
:wie , korperliche Erkrankungen. · W er Geisteskranke 
lacherlich macht, erweist sich als ebenso unmenschlicb, 
wie wenn er einem Tuberkulõsen oder einem Krebs
kranken das Leiden vorhalten würde. 

IV. Grenzgebiete 

Zwischen dem Arbeitsbereich der Fürsorge für · 

Geisteskranke, psycbisch Ahnorme und Nervõse einer
!leits und anderseits der Fürsorge für Epileptiker, Trin-
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schweizerische Ko�sion ffu · psychische Hygiene 

diesen Fragen fortlaufend nachgeht, uni mit ihren Er

. fahrungen den õffentlichen �d privaten Instanzen 

jederzeit mit Rat und Tat beiZus�hen . . 
Es kann nicht genug darauf hmgeWiesen werd�n, 

· daB man sich der psychischen Gefâhrdet?n schon früh

zeitig und unter Zuzug fachãrztlicher Hilfe anneh�en 

muB. Namentlich erzieherisch Verwahrlo!lte und sitt

lich gefâhrdete Jugendliche aus z�rrüt�eten, getr�m1ten 

und geschiedenen Ehen, Verdingkinder, Heimver

sorgte und Kriminelle sind ein zwa� schwer�_
s, aber 

dringliches und dankbáres Arbeitsgeb1et der Fürsorge. 



l. Kapital - Erwac�senenbi ldung 

l .  G ru n dsãtzl iches d�s Lebens der Beteiligten. Im übrigen werden 
. Das. geistig-sittliche Wesen, die eigentliche Person- Zwle der Bildung vor allem durch Wenaru3cn.auunl,.; hchkmt des Menschen wird zw11-r in ihren Grundlagen �nd �lauben, durch Berufsstellung uú.d Auffassqng festgel�?t durch Anlage u�d frühe Erziehung, aber uber di

.? g�rechte Ordnung der Gesellschaft, aber au.ch doch wahrend des ganzen Le bens weiter geformt. Alles durch orthche Verschiedenheiten in Lel>ensweise und was auf sie einwirkt und von ihr verarbeitet wird be� Charakter der Bevõlkerung bestimmt. 
einfiuBt ihr Denken und Fühlen, Werten unrl Handeln. Die wichtigsten Trager der Erwachsen�nbildung 
Diese Bildung im weitern Sinne erfolgt vor allem private Organisatio�en, z .  B. Lese- und Vortrags
durch das Leben selbst, wie es sich abspielt in Familie g�sellscha�ten, Gememdestubenvereine, vereinzelt au eh und Berufsgemeinschaft, in Kirche und Staat. die Gememden selbst. Die Initiative liegt meist bei Die Bildung durch Erfalrrung reicht aber nicht aus, den l�kal�n Trãgern, wãhrend region�J,le und gesamt. um de� Men�chen in der heutigen stark arbeitsteiligen schweizensche Organisationen (Nr. 7766 ff.), soweit und differenz1erten Gesellschaft alles zu bieten, was er solche überhaupt bestehen, vor allem anregend, helbraucht, um seine Anlagen entwickeln und seinen fend und ausgleichend wirken. Die Kantone und der Geist bereichern und Iebendig erhalten zu konnen. Dies Bund beschrãnken sich hauptsãchlich auf die Subven. ist aber wünschbar nicht nur im Interesse des Einzel- tionierung einzelner Einrichtungen. 
��n, �ondern a�c� eine unumgãngliche Voraussetzung Die für die gesamte Bevolkerung bestimmten Bilfur em auf Freihmt und SelOstverantwortlichkeit auf- dungsveranstaltungen_ und -Einrichtungen pflegen entgebautes Volks- und Staatsleben. weder nur �as Gememsame oder bringen, was noch Man hat deshalb schon früh besondere Veranstal- fruchtbarer ISt, verschiedene Auffassungen im Geiste tungen und Einrichtungen geschaffen, die bewuBt dem der Toleranz in objektiver Weise zum Ausdruck. Sie Zweck der Menschenbildung dienen. Auf die Schulen� g�ben damit dem Horer oder Leser die Unterlagen, um f� di� Jug�nd und die eigentliche Fachbildung konnen swh selbst auf Grund eigener Einsicht für die eine oder 
Wir 11.1cht emgehen. Denn wenn auch beide früher zum ' ander� v0n �ne� zu entscheiden, verlangen damit Teil eng mit sozialer Arbeit verbunden waren 80 aber em betrachthches MaB geistiger Selbstãndigkeit. haben sie sich - doch lãngst zu selbstãndigen Leb�ns- Daneben bestehen die Veranstaltungen und Einrichgebieten entwickelt. tungen �er verschiedenen Volksgruppen, vor allem der In enger Verbindung mit der sozialen Arbeit stehen Konfesswnen und Kirchen, der Berufsverbãnde und a�er heute noch die Einrichtungen für die allgemeine der politischen Organisationen. Sie sind bestrebt die B_il�m:�g der 

-�ch�entlassenen (Naheres 2.  Kàp. D) .und ihnen nahe stehenden Kreise ihren Ahschauungén'und dieJerugen fur die Erwachsenenbildung. Die Entwick- �ertungen �ntsprechend zu bilden. Wohl geschieht lung geht auch bei ihnen deutlich von der Einrich- dies zum Te� durch bloBe Propaganda, weitgehend tung für Minderbemittelte zum offentlichen Dienst aber auch durch ernsthafte Bildungsarbeit, die den . für das .. ges�mte Volk. Die Zuganglichkeit für jeder- Problemen auf den Grund geht. 
mann JaBt swh aber vor allem an kleineren Orten nur durch Beitrãge aus gemeinnützigen und offentlichen Mitteln erreichi:m, also eine soziale Leistung, die vor allem zugunsten der Minderbemittelten erfolgt. 

1 1 .  Zieler u n d  Trãg
.
er der Erwachsenenbildung 

Entsprechend der Vielgestaltigkeit der schweizerischen Kultur und dem foderativen Aufbau des schweizerischen V olks- und StaatSlebens ist die Erwach
�enenbil�ung wie die gesamte Kulturpflege weder in ihren Z�el(;ln noch in ihrer Organisation einheitlich. Immerhm werden gewisse Grundlinien des menschIichen 

.. 
Zusammenle_be�s, vor allem die Achtung vor der Wurde und Freihe1t des Einzefuen und der selbstgewãhlten Gemeinschaften und die demokratische Staatsform, von allen Richtungen anerkannt und sind damit gemeinsames Bildungsziel. Ferner erstreben alle B_ildu

_'?'gseinrichtungen die Erweiterung des Horizontes, d1e Forderung der Denkfahigkeit und �e Bereicherung 

1 1 1 .  D i  e einzelnen Bi ldungsmittel u n  d Bi ldungs
einrichtungen 

Die · wichtigsten Bildungsmittel sind : 
1 .  Das gesprochene Wort 

Das gespr_och?ne Wort beherrscht Vortrãge und Kurse, S�udienzrrkel und Arbeitsgemeinschaften für das gememsame Studium bestimmter Probleme. Die Veranstaltung von Vortrãgen bietet in den Stãdten mit ihrem reich differenzierten Vereinsleben keine groBen Schwierigkeiten, bedarf dagegen auf dem Lande de� �egung und Unterstützung, besonders da die BmZiehung auswãrtiger Referenten erhohte Kosten verursacht. Wertvolle Hilfsmittel bilden Referentenverzeich�s� und Ref�re�tenvermittlung durch Zentralen, Wie . sw zum Bmspwl d ur eh den Vortragsdienst der Sc.hweiZer Frauen, die Arbeiterbildungszentrale wãhrend des Krieges auch durch ,Heer und Haus"l) erfolgte. 

. 
') ,Heer und Haus" war eine Organisation der Armee wãhrend d Ak · d' . . bei den Truppen und der Bevõlkerung dazu beitrug den Wide ta d

es '11 tiv Ie
h
nstes

h
l 939-45, dle durch Ihre Veranstaltungen 

. . , rs n SWI en wac zu alten und zu ·stãrken. 
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Gründlicher als einzelne Vortrãge führen eigentliche 
in bestimmte Lebensgebiete ein. Neben selchen, 

vor allem praktische Fertigkeiten vermitteln, wie 
Beispiel Samariterkurse, Sprachkurse, Sãuglings

sowie die Selbstversorgungskurse in Berg
allgemein bildende Kurse. Sie sind das 

.tw.lreJLts�rebiet der Volkslwchschulen, die auf die
ege aufgeschlosseneBevolkerung am geistigen 
und den Problemen der Zeit teilnehmen lassen . 

Volkshochsc.l;mlen vermitteln vor allem Wissen und 
hn�..,.,,;t.P.l'Tl damit den Horizont ihrer Besucher. Sie regen 

auch zum eigenen Denken an und wenden sich an 
und Willen, indem sie ihre Horer in Verbind�g 

"" • ��·- ·--- mit hohen Zielen, mit guten und schonen Wer-
ken. Wenn die Volkshochséhulen die ganze Bevolke

erreichen wollen, so müssen sie von Vertretern 
Volkskreise getragen werden, wie es in schoner 

Weise z. B. in der Volkshochschule des Kantons Zürich 
der Fali ist. Die V olkshochschulen sind auf offentliche 
Zuschüsse angewiesen, weil ditl Kosten vor allem für 
Veranstaltungen an lçleineren Orten und ebenso für 
praktische Kurse, welche die Teilnehmer zur Mitarbeit 
heranziehen, nicht allein aus den Horérgebühren be-

·: stil'it·ten werden konnen. 
· 

Ferner veranstalten vor allem wirtschaftliche und 
politische Organisationen Bildungskurse für die ihnen 
nahe stehenden Kreise. In. Vortragskursen horen die 
Teilnehmer v:or allem zu, wãhrend sie in praktischen 
Kursen, in Arbeitsgemeinschaften und Studienzirkeln, 
die vor allem von Genossensc4aften durchgeführt wer
den, tãtig mitarbeiten. 
2. Bücher, Bros�hüren , Zeitschriften und Zeitungen 

Das Halten einer Zeitung wird in der Schweiz zu 
den lebensnotwendigen Bed"Q.rfnissen gerechnet und 
auch unterhaltende ·Zeitschriften sind in allen Volks
kreisen v:erbreitet. Die sozialpãdagogische Aufgabe 
ihnen gegenüber besteht deshalb weniger in ihrer wei
tern Verbreitung als in der Hebung ihres geistigen 
Niveaus. Sie obliegt vc;>r allem den Herausgebern und 
Redaktoren, wird aber erleichtert durch den aus Of
(entlichen Mitteln unterstützten Schweizer Feuilleton
dienst und die entsprechende welsche Einrichtung 
,Service de Presse Suisse" .  Zu Bedingungeri, die auch' 
kleineren Blãttern erschwinglich sind, stellen sie vor 
allem unterhaltenden Lesestoff auf annehmbarem 
Niveau und von schweizerischer Haltung zur Ver
fügung und kãmpfen damit gegen den Kitsch und die 
überflutung mit unschweizerischem ·aedankengut. 

Ebenso wichtig als Bildungsmittel ist das Buch, des
Ben Herstellung in schweizerischen Verhãltnissen so 
teuer kommt, daB es ohne besondere Vorkehren der 
minderbemittelten Bevolkerung nur iil sehr besclrrãnk
tem Umfange zugãnglich ist. Um dies zu ermoglichen 
geben seit J ahrzehnten verschiedene Vereine (N r. 7780) 
billige, gute Schriften heraus. Die Büchergilden ver
helfen auf denr Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe 
breiten Volksschichten zu eigenen guten und schonen 
Büchern. .. 

Daneben ermoglichen die offentlichen Bildungs- oder 
Volksbibliotheken jedermann, sich unentgeltlich oder 
gegen ganz kleine Gebühren leihweise mit gutem Lese-

stoff zu versorgen. Es .gibt in der Schweiz Tausende 
solcher Bibliotheken2) .  

Sie gehoren zum Teil gemeinnützigen Organisa
tionen oder Gemeinden und dienen der ganzen Bevol
kerung ; zum Teil sind sie als kopfessionelle oder Arbei
terbibliotheken nur auf . die .Bedürfnisse bestimmter 
Volkskreise eingestellt. Die Verbreitung der Bibliothe
ken ín den einzelnen Landesg(lgenden ist aber sehr 
ungleich ; au eh sind manche von ihnen sehr klein und 
zum Teil veraltert. 

Die Bibliotheken mit festem Standort werden in 
wertvoller Weise ergãnzt durch � die Schweizerische 
Volksbibliothek (Nr. 7781)  mit ihren Wanderbücher
kisten, die sie nicht nur an andere Bibliotheken, son
dern vor allem auch an Vereine und Bchulen, j a sogar 
an private Lesergruppen ausleiht. 

3 .  Theater 

Der Besuch des Berufstheaters wird den Minder
bemittelten ermoglicht durch Vol,k:svorstellungen zu 
ermãBigten Preisen und durch Sonderveranstaltun:· 
gen, welche einzelne Organisationen für ihre Mit
glieder durchführen. In der Schweiz wird in über 
3000 Vereinen alljãhrlich Theater gespielt. Um das 
Niveau der Spiele und der Aufführungen zu heben, 
hat die Abteilung Volkstheater der Schweizerischen 
Theaterschule (Thalwil) eine Auskunftsstelle geschaf
fen. AuBerdem werden alljãlrrlich in verschiedenen 
Landesgegenden der Schweiz Spielkurse durchgeführt, 
um den Spielleitern des V olkstheaters die Grundlagen 
der Regieführung zu verinitteln. Eine wertvolle Hilfe 
für die Freunde des Volkstheaters sind auBerdem der 
,Dramatische Wegweiser für die Dilettantenbühné der 
deutschen · Schweiz", Verlag Francke, Bern und die 
Monatszeitschrift ,Schweizerische Theaterzeitung", 
Volksverlag Elgg. Die Gesellschaft für schweizerische 
Theaterkultur (Nr. 7785) fõrdert alle Bestrebungen, 
die auf den Gebieten des Volks- und Berufstheaters 
auf die ·schaffung einer schweizerischen Theaterkunst 
hinzielen. 

4. Musik 

Die Musik bildet vor allem das Gemüt und, so
weit sie gemeinsam gepflegt wird, auch den Gemein
schaftssinn. Volkslied und Hausmusik bereichern das 
Le ben in der Familie und im kleinen Kreis und werden 
von der Schweiz. Vereinigung für Volkslied- uiid Haus
musik vor allem durch Singtreffen gefordert. Tausende 
von Choren und Musikgesellschaften geben landauf 
landab den Leuten Gelegenheit zu gemeinsamer Musik
pflege, die auch einem weiteren Hõrerkreis zugute 
kommt. Dank offentli�her Beitrãge durchgeführte 
Volkskonzerte zu ermaBigten Preisen ermoglichen 
wenigstens in den Stãdten auch den Minderbemittel
ten, gute, durch Berufsmusiker dargebotene Musik zu 
horen. 

5. Bildende Kunst 

Museen und . Ausstellungen bildender Kunstwerke 
machen dank offentlicher Zuschüsse gute Kunst jeder
mann zugãnglich. Es gehõrt zu denAufgaben _der Volks
bildung, durch Führungen, Vortrage und Kurse Inter. 

• 2) Die letzte, Iã.ngst überholte Zã.hlung im Jahre 19l l  ergab neben den wissenschaftlichen imd Fachbibliotheken 4443 Bi
�liotheken, die hauptsãchlich der Unterhaltung und allgemeinen Bildung dienten, von denen aber nur 2232 jedermanil zugãng
lich waren. 
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esse und V erstãndnis für die Kunst zu wecken und zu 
fõrdern. 

Noch zu wenig Aufmerksamkeit wird der Erziehung 
zu gutem Wandschmuck und der Vermittlung von sol
chem wie· überhaupt zur geschmackvollen Ausstattung 
eines Heimes geschenkt. W enn au eh neuerdings die 
Wauderausstellung ,Pflege des Familienlebens" in 
dieser Richtung wertvolle Aufklãrung leistet; trãgt 
doch gerade das, was der Mensch tãglich vor Augen 
hat, wesentlich zu seiner Bildung oder Unbildung bei. 

6. Lichtbild und Film 

Dàs Lichtbild wird sowohl im Unterricht Wie als 
Anschauungsmittel zu Bildungsvortrãgen und Kursen 
hãufig verwendet. Um das vorhandene Bildgut besser 
zugãngig zu machen und zu vermehren, haben sich 
zwei Zentralen gebildet ; die von der Schweiz . Arbejts: 
gemeinschaft für das Lichtbild getragene Li'chtbild
anstalt in Zürich, deren Hauptaufgabe in Bildherstel
lung, Bildnachweis und Bildberatung besteht, und die 
für die Ausleihung geschaffene Schweiz. Lichtbilder-
zentrale in Bern. · 

Wichtiger ist der Film, der mehr Menschen erreicht 
als die meisten andern Bildungsmittel. Gibt es doch in 
der Schweiz 350 Kinos mit 128 375 Plãtzen und die 
jãhrliche Besucherzahl wird auf 35 Millionen Personen 
geschãtzt. Der Film bereichert den Vorstellungsschatz 
und wirkt unmittelbar vor allem auf das Gefühl und 
das. UnbewuBte. DQch geschieht dies nur zum kleinen 
Teil im Sinne ec!lter Bildung, w.eil der Film in erster 
Linie ein Mittel der Massenunterhaltung und ein ein
t:r;ãglicher Artikel in den Hãnden der internationalen 
Filmindustrie ist. Es liegen im Film aber Bildungs
mõglichkeiten, die schon · in manchem guten Streifen 
Wirklichkeit wurden. DaB dies hãufiger der Fall sei, 
ist das Bestreben aller Kreise, die sich um die Fi.irde
rung des guten Films bemühen. Dabei sind die folgen
den Aufgaben zu unterscheiden : 

Am nachhaltigsten wirken die groBen Spielfilme, 
die wegen ihrer hohen Kosten mrr zum kleinsten Teil 
von der schweizerischen Filmindustrie hergestellt wer
den kõnn�n. Die · kulturelle Aufgabe besteht deshaH) 
in der Beeinflussung ihrer Auswahl, wobei die Schweiz 
weitgehend vom internationalen Filmmarkt und seinen 
zum Teil bedenklichen Gepflogenheiten, wie Block
buchen und Blindbuchen3), abhãngig ist. Da sich die 
Kinobesitzer aber aus geschãftlichen Gründen be
mühetl, erkennbarer Nachfrage nach Mõglichkeit zu 
entsprechen, so führt der Weg zur Besserung über die 
Beeinflus!Jung der Kinobesucher. Diese erfolgt durch 
Filmkritik und Filmberatung und die Empfehlung 
guter Filme durch BesucherorganisationEm. Diese sind 
im Schweizerischen Filmbund (Nr. 7790) zusammen
geschlossen, der in einer Konvention mit dem Schwei
zerischen Lichtspieltheaterverband (deutsche und ita
Iienische Schweiz) die Empfehlung guter Filme durch 
seine lokalen Filmausschüsse regelt. · Neben diesem 
positiven W eg der Fõrderung des Guten kann aber 
au eh die Zensur ni eh t e:ritbehrt werden, die. in den mei
sten Kantonen von der Vorführung ausschlieBt, was in 
offenbarer W eise die Sittlichkeit verletzt, verrohend 
wirkt oder zum Verbrechen anreizt, z .  T. auch reli-

gionsfeindliche Filme. Meist ist rechtlich eine V 
sur, sei es d'urch die Polizei oder besondere Zensurkom. 
missionen, vorgesehen. Doch begnügt man sich bei 
Filmen, die zum vornherein unbedenklich 
in der Regel mit einer Kontrolle wãhrend der i.iffent. 
lichen Vorführung. Da die Zensur aber als Ausnahme. 
ersch!'Jinung gegenüber dem Recht der freien Meinungs. 
ãuBerung nur grobe MiBbrãuche verhindern kann, 
muB sie manch wertlosen Kitsch und verlogene Dar
stellung 'unbeanstandet lassen. U!U wenigstens die 
empfãngliche Jugend vor solchen Darbietungen zu 
schützen, wurde das Mindestalter für den Besuch aU. 
gemeiner Kinovorstellungen' (N r. 7764) in den me:ísten.� 
Kantonen auf 16 oder sogar 18 Jahre angesetzt. 

Die Dokumef?tar- und so&enannten K ulturfilme, die 
über Heimat und Fremde und alle mõglichen Lebens. 
gebiete bildhaften AufschluB geben, sind bei gewissen. 
hafter Gestaltung ein wertvolles Bildungsmittel und er. 
reichen nicht nur die Kinobesucher, sondern bereichern 
als Schmalfilme au eh zahlreiche Bildungsveranstaltun. 
gen der verschiedensten Volkskreise. Mehrere Bildungs. 
organisationen h111ben deshalb eigene Filmverleih. 
dienste eingerichtet, die neben 'Bildungsfilmen auch 
einzelne, für Bildungszwecke besonders geeignete Spiel. 
filme ausleihen. Der schweizerische Schul- und Volks. 
kino betreibt auf genossenschaftlicher. Basis diese Aus
leihén und Vorführungen an Orten ohne Kinos. 

Die Aktuãlitãten- oder W ocherrschauen zeigen inter. 
essante Geschehnisse aus aller Welt, wobei Auswahl 
des Stoffes und Art der Darstellung weitgehend durch 
politische · Gesichtspunkte bestimmt werden. Als Ge
gengewicht gegen die auslãn,dische Beeinflussung wurde 
deshalb die Schweizer-W oche:Qschau geschaffen, die 
Ausschnitte schweizerischen. Lebens in schweizeri· 
schem Sinne und Geiste zeigt. Ihr Trãger ist eine Stif. 
tung, die unter der Kontrolle der Schweiz. Filmkam· 
mer steht und wegen der Kleinheit des scbweizeri· 
schen Absatzgebietes ihre Aufgabe nur mit einer erheb· 
lichen Bundessubvention erfüllen kann. 

"{. Radio 

Das Radio vermittelt W ort und Musik auch in das 
abgelegenste Haus und zu den vielen Menschen, die 
aus diesem oder jenem Grunde keine Veranstaltungen 
besuchen. Es trãgt deshalb durch seine Vortrãge, sei 
es für jedermann oder für bestimmte Hõrerkreise, z.  B. 
Frauen, Kranke, wie durch seine künstlerischen Dar· 
bietungen zur Volksbildung bei, auch wenn bei der 

.Verschiedenheit der Hi.irer eine alle befriedigende Ge· 
staltqng der ProgFamme schwierig und umstritteri ist. 

8. Freizeitwerkstãtten 

Die Bildung vieler Menschen erfolgt weniger durch 
das Denken als durch das praktische Tun ihrer Hãnde. 
Da die arbeitsteilige Wirtschaft aber nur in sehr be· 
schrãnktem MaBe Gelegenheit gibt, für sich selbst 
handwerklich zu schaffen und zu gestalten, wurden da· 
für besondere Einrichtungen, die Freizeitwerkstãtten 
geschaffen und Freizeitwegleitungen herausgegeben. 
Sie dienen an vielen Orten nicht nur der Jugend, son· 
dern werden auch von Erwachsenen gerne benutzt. 
(Nãheres si eh e · Freizeithilfe für di e Jugend, Sei te 36.) 

3) Blockbuchen nennt man die Übernahme mehrerer Fihne zusammen, die nicht einzeln abgegeben werden, wodurch der 
Kinobesitzer gezwungen wird, um erwünschter Fihne willen auch andere mitzuübernehmen. Blindbuchen ist das Mieten von 
Fihnen, die der Bezüger nicht gesehen hat. 
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9. Volksbildungsheime, Heimatwochen 

Alle die genannten Bildungsmittel betreffen nur 

· e bestimmte Ausdrucksform geistigen Lebens. Der eJn · · d d h lb ' Mensch ist aber eine Ganzheit und wrr ef'! a am 

stiãrksten erfaBt, wénn man sich durch v�rschiedene 

Bildungsmittel an sei? ganzes W esen? s�m Denk�n, 
Fühlen und Wollen zugleicli wendet. D1es ISt nur mog

lich, wenn die Teilnehmer der Bildungsveranstaltungen 
inige Zeit in geeigneter Umgebung zusammenleben. e 

Eine solche Arbeits- und Lebensgemeinschaft wird 
vor allem von den Volksbildungsheimen erstrebt, 
wenn diese auclÍ in der Schweiz groBe Mühe haben, 
ibre Schüler lãnger als eine, bestenfalls einige Wochen 
aus ihrem Berufsleben herauszureiBen. Die Volksbil
dungsheime und Volksbildungs- und Heimatwochen, 
die von den Freunden schweizerischer Volksbildungs
heime (Nr. 7777) ausg�hen, vereinigen Mensch�n aus 
v;erschiedenen _Yolkskreisen· und fõrdern bewuBt das 
gegenseitige Verstandnis unter ihnen. Sie verbinden 
geistige Arbeit mit pra)rtischer Betãtigung in Haus, 
Werkstatt und Garten. 

IV.  Hei m e un d Lok�le für Bildungsveranstal
tungen 

Auch die weltanschaulich geschlossenen Gruppen 
verlegen ihre Bildungsbestrebungen . ge�e in �eime, 
die ein gemeinsames Le ben und dam1t eme. V ert1efu�g 
der Eindrücke ermõglichen. Auf protestantiScher Se1te 
geschieht dies vor allem durch Kurse und Besinnungs-

wochen in konfessionell geführten Erholungsheimen 
und in den evangelischen Heimstãtten und Jugend
heimstãtten (Nr. 798 a), auf katholischer Seite durch 
die Exerzitien, wie ·sie für die verschiedensten V olks� 
gruppen in zalilreichen Kli.ist;ern und Heimen durch-_ 
geführt werden. Die schweizerische ��eiterschule 
dient vorlaufig vorwiegend der Funkt10narschulung, 
die auch bei den evangelischen Einrichtungen im Vor-
dergrund steht. . 

· Die meisten Bildungsveranstaltungen finden abends 
statt und kõnnen nicht in Heime auBerhalb des Wohn
or.tes verlegt werden. Sié benõtigen aber doch ge
eignete Riiume zu ers.chwinglichen" Preisen. An vielen 
Orten stehen dafür die Schulhãuser zur Verfügung, an 
andern k�nn man sie in alkoholfreie Genieindestuben, 
in Vereinshãuse'r, Volkshãuser und ãhnliche Gebãude 
verlegen. Da unG. dort ist man aber n�ch auf die hãufig 
ungeeigneten, Alkohol führenden Wrrtschaften an�e
wiesen was den Besuch der Veranstaltungen, werug
stens s�itens der Frauen, erschwert und in vielen Fal� 
len den Erfolg des Gebotenen beeintrãchtigt. Die Be
reitstellung geeigneter Rãume, wofür sich Gemeinde
stubenvereine und · andere Organisationen bemühen, 
ist deshalb eine wichtige Hilfsaufgabe im Interesse der 

· Volksbildung. Die schweizerische Stiftung für alkohol
freie Gemeindestuben und Gemeindehãuser fõrdert 
deren Verbreitung und unterstützt 'die Bildungsveran
staltungen der angeschlossenen Organfsatio�en v�r 
allem d ur eh Anregungen in ihrer Zeitschnft , D1e 
Gemeindestube ' ' .  

' . 



Hilfe für Menschen, die von der sozialen Ordnung 
abwei�he.n, und Schutz der Gesellschaft ihnen geger:-über 

l .  Grundsãtz l iches 

Keine Gemeinschaft kommt ohne geschriebene und 
ungeschriebene Gesetze, die das Zusammenleben 
ihrer Glieder ordnen und ferdern, aus. Diese Ge• 
setze werden durch Itlannigfache Faktoren bestimmt 
und unterliegen einer Entwicklung, der die Besten 
immer vorauseilen. Als Rufer versuchen sie, das groBe 
Heer nachzuziehen, ind,essen sich die Führer der 
Hauptmacht bemühen, mit ihren Heerhaufen zu der 
Spitze aufzuschlieBen. Das ist eine nicht weniger 
schwierige Aufgabe als ·die richtige Zielfindung urid 
Zie'lsetzung. Víele. Hindernisse stelien si eh in den Weg : 
Menschen, die nun einmal nicht··weiter vorwãrts kom
men kõnnen, weil sie schlecht ausgerüstet sind, und 
andere, die fortwãhrend die Marschv-orbereitungen 
stÇ>ren und auf dem Marsc.h selbst die Marschordnung 
i:t;nmer wieder gefãhrden und damit den ga(lzen Feld
zug überhaupt in Frage stellen. 

Der. Fürsor,ge ist die Aufgabe gestelit, sich dieser 
Menschen anzunehmen, den Hilflosen zu helfen und 
die den Zug gefahrdenden und bedrohenden Elemente 
in Zucht zu nehmen. Der Arme muB unterstützt und 
der. l(ranke wenn mõglich geheilt werden . Schwieriger 
ist die Behandlung derjenigen, die die Gemeinschaft 
fortwahrend stõren und gefãhrden : der Haltlosen, 
Arbeitsscheuen, Liederlichen, Verwahrlosten und Trin
ker. Ei ne weitere Gruppe dieser Stõrer und Gefãhrder 
sind die Geistesschwachen und Geisteskranken ; weiter 
folgen die Kriminelien und, eine besonders schwere 
Gruppe, die sexueH Haltlosen und Abnormen . 

Damit sind aber nur die hauptsãchlichsten Ersehei
nungsformen aufgezãblt, nicht ab�r die oft sehr ver
worrenen und mannigfaltigen Gründe unQ. Ursachen 
der Fehlentwicklungei:l. dieser Menschen. Auch gehõrt 
der einzelne Asoziale natürlich hãufig mehreren der auf
gezãhlten Grúppen an. 

Die Behandlung dieser Menschen erfordert viel 
Überlegung, Takt, Fürsorgebereitschaft und vor aliem 
Zeit und Geduld. Dabei muB besonders beachtet wer
den, daB es sich bei den der Fürsorge überwiesenen 
Personen nicht um ausgesprochene und von vorne
herein internierungsbedürftige Geisteskranke oder 
Kriminelie, die dauernd versorgt werden kõnnten, 
handelt. Es sind Grenzfãlie, wo zunãchst,' manchmal 
unter den alierschwierigsten Umstanden, alies versucht 
werden muB, um das gemeinschaftswidrige Verhalten 
zu korrigieren und solche Menschen an Arbeit und An
passung zu gewõhnen. V or aliem gilt es, die Ursache 
der Fehlentwicklung zu erkennen, wobei . nicht auf 
Theorien abgestelit werden darf, sondern Akten zu 
studieren sind . Lebensabrisse sind genau zu verfolgen 
und mit den eigenen Beobachtungen und FeststeJlun
gen zu vergleichen. Nicht einmal innerhalb d er ver- . 
schiedenen Gruppen gibt es einheitliche Motive. Bei 
Kriminelien findet man z. B. als Ursache ihrer Taten 

geistige Verarmung, die zu KurzschluBhandlungen führt, psychopathische Anlagen, Neigung zu Queru. 
lanz, soziale Entmutigung oder Milieuschãdigungen. Man sieht den Gelegenheit3gesetzesverletzer, den Kri. minellen aus falsch gerichteter Aktivitãt und man erkennt, nach jahrelangen erfolglosen Bemühungen, den Asozialen, der an der Substanz geschãdigt ist und ein
fach nicht . anders kalll!. Die Motivfindung ist der 
Schlüssel zur Behandlung dieser Menschen, seien es 
nun Kriminelle oder Trinker, Dirnen odér sexuell Halt
lose. Darauf muB dann das fü.rsorgerische Programm 
aufgebaut und durchgeführt werden , müssen nach 
Rückscblãgen neue W ege gesucht und beschritten 
werden. 

lt Vormundschaftl iche . Fürsorge 
und Anstaltsv·ersorg u ng 

1 .  Beratung und Bevormundung 
Oft genügt es, wenn solche sozial abwegigen Men

schen einen Berater finden, der sich die Mühe nimmt, 
sie anzuhõren und zu betreuen, Ordnung in ihre ver
worrenen hãuslichen und wirtschaftlichen Verhãltnisse 
zu bringen oder ihnen eine zusagende Stelie zu vermit
teln. Eine ihnen passende Arbeit in einem ihnen zusa
genden Milieu ist oft der Schlüssel zu ihrer Rettung. In 
andern Fãlien genügt die Verwarnung durch die Be
hõrden : Verwarnung auf Grund solider Unterlagen., 
nach vorausgegangener gehõriger Besprecpung der ge
samten Umstande, die die Intervention nõtig .machten. 

Unter Vormundschaft gehõrt nach dem Schweiz. 
Zivilgesetzbuch, Art. 370 , Jede mündige Person, die 
durch Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften .Le· 
benswandel oder durch die Art und \Veise ihrer Ver
mõgensverwaltung sich oder ihre Familie der Gefahr 
eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu 
ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der Für
sorge bedarf oder die Sicherheit anderer gefahrdet." 
Hãufig kommt für Personen mit asozialem Verhalten 
auch eine Bevormundung wegen Geisteskrankheit oder 
Geistesschwã che gemãB Art. 369 in Frà.ge, wenn sie in· 
folge ihres Zustandes ,ihre Angelegenheiten nicht zu 
besorgen vermag, zu ihrem Schutze dauernd des Bei
standes und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit 
anderer gefãhrdet". In manchen Fãlien genügt dié Be
schrãnkung der Handlungsfãhigkeit durch Besteliung 
eines Beirates gemãB Art. 395 ZGB. Die Bevormun· 
dung wird, wo die Umstãnde es erfordern, mit der An· 
drohung von Anstaltsversorgung verbunden, was oft 
genügt; um einen auf die schiefe Bahn geratenen Men· 

. schen wieder ins rechte Geleise zu bringen. Das ist ins
besondere der Fali, wenn die behõrdliche MaBnahme 
nicht nur in der Verwahrungsandrohung besteht, son
dern dem Bevormundeten ein wirklich hilfsbereiter 
und einsatzbereiter Vormund bestellt wird. 
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2• Anstaltsversorg ung 

Díe A nstaltsversorgung ist d er scharfste fürsorge
rísche Eingríff, schwer für den Betroffenen, aber auch 
recht heikel für den, der sie beantr;1gen und durch
führen muB. Zu dauernder oder langfristiger Inter
nierung berechtigt bloB der Nachweis best.ehender 
ernster Selbst- oder Gemeingefãhrlichkeit, kurzfristi
gere Einweisungen hingegen kõnnen auch zu Erzie
hungszwecken angeordnet werden. Die Einweisung er-
folgt 

a) in Armenfã.llen gemãB Armengesetz meist �urch _ 

die -der Armenbehõrde übergeordnete l. Aufswhts-
instanz ; . 

b) bei Unmündigen gemãB Art. 284 ZGB (siehe 
s. 42) ;  

e) bei erwachsenen Bevormundeten gemãB Art. 406-
und 421 ZGB. Der Vormund ist nicht selbst versor
gungsberechtigt, sondern es ist die Zustimmung der 
Vormundschaftsbehõrde erforderlich, doch hat er auch 
als Antragstelier eine schwere Verantwortung ; 

d) gemãB kant<malen .Versorgungsgesetzen, also ohne 
Anordnung von Vormundséhaft, jedocb in Verbindung 
mit Schutzaufsicht nach der Entlassung. Diese Ver
sorgung durch die Verwaltungsbehi!irden wird oft an
gefochten, das Bundesgericht hat sie jedoch in einem 
Entscheid vom 13. Marz 1947 durchaus als nicht gegen 
Bundesrecht verstoBend bezeíchnet. ,Es lã.Bt si eh nicht 
bestreiten", erklart es, ,daB die Kantone kraft ihrer 
Polizeihoheít das Recht haben, die zur Aufrechterhal
tung der õffentlichen Or:dnung und Sicherheit erfor
derlichen MaBna:hmen zu treffen, insbesondere Ver
brechen zu · verhindern. Z u diesem Zwecke kõ-�en sie 
varsehen, daB Personen, welche die õffentliche Oranung 
und Sicherheit erheblich gefahrden, auf dem Verwal
tungswege in Anstalten eingewiesen werden kõnnen." 

Anstaltsversorgungen stoBen nicht z;uletzt deshalb 
auf so viel Widerstand, weil sie von den Betroffenen 
nicht als Fürsorge, sondern als Strafe betrachtet wer
d.en. Namentlich empfinden sie die Versorg�ngsdauer 
regelmãBig als eine starke Unbill, ,da ja sogar Ver
brecher milder bestraft werden " .  Es ist darum erklãr
lich, daB sie sehr oft die ,erfüllten Voraussetztmgen" 
bestreiten und auch Dritte und eine weitere Offent
Üchkeit gegen den ergangenen VersorgungsbeschluB 
zu mobilisieren versuchen. Dabei wird meistens über
sehen , daB administrative Versorgungen von ganz an
dern Voraussetzungen ausgehen als z. B. strafrecht
liche Einweisungen. Das Strafrecht umschreibt jedes 
einzelne Vergehen und gibt dem urteilenden Ricbter 
zugleich den MaBstab für die zu verhãngende Strafe. 
Betrug, Diebstahl, Brandstíftung usw. sind genau fest
gelegte strafrechtliche Begriffe, wãhrend diejenigen, 
mit denen es die Fürsorge zu tun hat, weit ungenauer 
sind. Liederlichkeit, Trunksucht., Verwahrlosung, Gei
steskrankheit, Selbst- und Gemeingefahrlichkeit sind 
weit schwíeríger zu umschreibende Tatbestãnde. Dazu 
kommt die ganz andere Zielsetzung b!3i administra
tiven Versorgungen : Beruhigung und Heilung des 
Kranken, Bewahrung vor weiterer Verwahrlosung, Er
ziehung zur Árbeit usw . 

Glücklicherweise sínd díe Versorgungen in der Für
sorge nicht die Regel, sondern werden nur dann bean
tragt und durchgeführt, wenn den Schwierigkeiten an
ders nicht beizukommen ist. Mitunter versagen eben 
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alle gutgemeinten Ratschlage und alie Hilfsbereit· 
schaft und bleibt zuletzt n ur das Mittel der administra· 
tiven Versorgung. Zwang ist in der Fürsorge oft eín· 
fach notwendig, um eine auch nur einigermaBen bes· 
sere Haltung des Befürsorgten zu erreichen oder einer 
unhaltbar gewordenen Lage zu begegnen. Das sehen 
die Betroffenen in vielen Fãlien dann schJieBlich doch 
noch ein-und es wird der mit der MaBnahme verfolgte 
Zweck erreicht (Anstalten s. Nr. 7805ff. ) .  

. Die Dauer der Versorgung ricbtet sich ·nach dem 
MaB der Arbeitssclieu, der Verwahrlosung oder der Ge· 
fãhrdung. Die Versorgurig ist dann abzubrechen, wenn 
ihr Zweck erreicht ist, wobei es freilich eines ge· 
schulten Blickes . bedarf, um V:erfrühte Entlassungen 
zu verhíndern. Der Kontakt zwischen · Versorger und 
Versorgtem ist daher stets aufrecht zu erhalten, 
auch dann, wenn ihn der Eingewiesene zunãchst ab· 
lehnt, un.d nicht nur der Kontakt mit dem Versorgten, 
sondern eb(mso mit der Verwaltung der betreffenden 
Anstalt. Nichts· ist gefã.hrlicher als vorzeitige Entlas
sungen, wenn die Wirkung gleichsam nur die auBern 
Seiten berührte. Ebenso schliinm ist aber das Über
reifenlassen. Wo Einsi�ht und Wille sich gefestigt 
haben, muB die Versorgung umgeleitet werden in freie 
Plazierung oder zum mindesten. Üb.erleitung erfolgen 
in eine Übergangsstation, in ein offenes Heim. 

· AuBerordentlich wichtig ist sodann, daB die Für
sorge bereit ist, den Entlassenen recht zu plazieren, 
i.hm eine rechte Arbeit zu verschaffen �t rechtem Ver
dienst und einem ,Zuhause", in dem er sích wohl 
fühlt. Dann wird auch er, der frühere Asoziale, bereit 
sein, für die Gemeinschaft das zu tun, was sie von ihm 
verlangt. Nicht selten trifft man ihn sogar in den vot
dersten Reihen : aus Freude an der Gemeinschaft, die 
er wiedergefunden, trotzdem er sie vorerst so schwer 
geschadígt und nicht verstanden hat - vielleicht, weil 
auch sie ihn nicht ímmer verstanden hat. 

W o die administrative Anstaltsversorgung derart 
in den Díenst gestelit wird für die Bekampfung von 
Verwahrlosung, Arbeitsscheu und Liederlichkeit oder 

· für díe Besserung von Menschen, die eínen Hang zu 
Vergehen oder Verbrechen bekunden, so ist die hart
nãckige Opposition, díe immer und immer wieder 
gegen sie erhoben wird, schlecbterdings nicht zu be
greifen und sind die Behõrden gut beraten, wenn sie 
sich in ihren Entschlüssen durch solche unsachliche 
Kritik nicht beirren lassen. Wo Bevormundete ein
gewiesen werden, geschieht dies in Anwendung des 
ZGB, als dessen oberster Hüter das · Bundesgericht 
wacht. Hier von Administrativjustiz zu reden, ist ab
surd. Aber au eh wo die V ersorgungen auf Grund kan
tonalen õffentlichen Rechtes erfolgen, kann letzten 
Endes das Bundesgerícht angerufen werden. Die bis
herigen Wege haben sich durchaus bewãhrt. 

· Das StGB wird mit seinem MaBnahmensystem den 
Verwaltungsbehõrden manchen Fali abnehmen, aber 
bei weitem nicht alie. Nach wie vor haben díe Verwal
tungsbehõrden ein groBes Stück Arbeit zu tun, na
mentlich um Verbrechen zu ·verhindern, und sie tun 
das, wenn sie den Quelien nachgraben, wenn sie die 
Ursachen von Not und Verbrechen zu beseitigen ver
suchen - im eínzelnen Fali und genereli für ganze 
Gruppen von gefahrdeten Menschep. Ihnen in diesem 
Kampfe veraltete Methoden vorzuwerfen, ist eine un
gerechtfertigte Veraligemeinerung. Viel. wichtiger wãre, 
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Ümen vermehrt beherzte Mãnner und Frauen zu mel
den, die sich.Zeit und MuBe nehmen, einem gefãhrdeten 
Menschen Berater und Helfer zu sein, und unser Volk 
dazu aufzurufen, sich der Gefãhrdeten wirklich anzu� 
nehmen. - Statt dessen erlebt man es immer" wieder, 
daB nicht einmal Fãlle schwerster KindermiBhand
lung den Behorden gemeldet werden, daB unterlassen 
wird, Anzeige zu erstatten gegen Jugendliché und Er
wachsene, die dem Sumpf und dem Verderben ent
gegengehen - alles mit der bequemen Ausrede : ,Was 
soll ich meines Bruders Hüter sein ?" 

1 1 1 .  H i lfe für  Gefangene, Schutzaufsicht und 
Entlassenenfürsorge 

1 .  Strafrecht und soziale Arbeit 

Das Strafrecht als solches steht nach seinem Ur
sprung und seinem W esen auBerhalb der sozialen Ar
beit. Sein Ausgangspunkt ist nicht der hilfsbedürftige 
Mensch, sondern die verletzte Rechtsordnung ; sein 
W esen ist ni eh t Hilfe für Personen, sondern Schutz und 
Wiederherstellung von Rechtsnormen ; sein Mittel, die 
Strafe, richtet sich im klassischen Strafrecht ni eh t nach 
der Eigenª'rt des Tãters, sondern nach der Schwere der . 

. Straftat. 
In dieses Strafrecht dringen aber seit dem 19. Jahr

hundert immer mehr Gesichtspunkte aus einer andern, 
der sozialen Arbeit nahestehenden Haltung ein, und 
zwar von drei recht verschiedenen Ausgangspunkten 
her. 

Der erste ist die helfende Liebe zum Verbrecher, wie 
· sie vor allem in Elisabeth Fry, der PionieFin der Ge
fangenenfürsorge, Gestalt gewann. Diese englische Quã
kerin sah in den Gefangenen in erster Liníe arme, be
dauernswerte Sünder, denen sie das Evangelium von 
der Liebe und Vergebung Christi bringen wollte. Sie 
stellte a:uch sich selbst ernsthaft in die Gemeillschaft 
der Vergebung suchenden Sünder und verband damit 
die Gefangenen ;von innen hera us wieder mit den· übri
gen, ãuBerlich unbescholtenen Menschen.· Und sie lieB 
es nicht. beim geistlichen Trost bewenden, sondern ga b 
si eh alle erdenkliche Mühe, die Zustãnde in den Gefãng
nissen selbst zu verbessern und den Gefangenen wãh
rend und nach der Strafe praktisch zu helfen. Elisabeth 
Fry unterhielt personliche Beziehungen zu ange- · 

sehenen Schweizern urid Schweizerinnen und hat vor 
allem auf ihrer Sq_hweizerreise 1839 1) mehrere Straf
anstalten besucht und den AnstoB zu Verbesserungen 
im Strafvollzug und zur Gründung des Zürcher Ver
eins für weibliche Schutzaufsicht gegeben. Ihre Grund
haltung der Hilfe aus christlichem Erbarmen ohne In
fragestellung der Schuld des Verbrechers oder der 
Strafberechtigung des Staates ist heute noch lebendig 
bei vjelen, die sich als Anstaltspfarrer oder als Schutz
aufseher um Gefangene und Entlassene bemühen. 

Der zweite Ausgangspunkt, der fürsorgerische Ge
danken in Beziehung zum Strafrecht brachte, ist der 
W ille zur Gerechtigkeit. Ein tieferes Eindringen in die 
Eigenart der Rechtsbrecher brachte zum BewuBtsein, 
daB zahlreiche Vergehen von Menschen begangen 

. wurden, die man dafür nicht oder nicht voll verant
wortlich machen konnte. Da aber mit einer Freispre-

chung oder stark gemilderten Strafe hãufig weder 
. ihnen geholfen no eh die Gesellschaft vor ihnen ge
schützt werden kann, muBte für eine angepaBte Be
handlung gesorgt werden. Sie wird durch die sichern. 
den MaBnahmen des Strafgesetzes angeordnet und eF
folgt; wenigstens abgesehen von der Verwahrung, vor
wiegend in Einrichtungen fürsorgerischen CharakteFs. 
Da die gerechte Strafe auf die Schuld abstellt, diese 
aber nicht nur nach der Schwere der Tat bemessen 
werden kann, muBte man auch beim voll zurechnungs
fãhigen Tãter ,die .Beweggründe, das Vorleben urid 
die personlichen Verhãltnisse des Schuldigen" (Art. 63) 
mitberücksichtigen. Mit dieser Einbeziehung der Per. 
son des Verbrechers ist wenigstens ein Ansatzpunkt 
dafür gegeben, ihn zu verstehen und ihm helfen zu 
wollen. Die Gerechtigkeit verlangt aber auch, daB die 
Strafe nach ihrer VerbüBung wirklich zu Ende sei und 
nicht durch soziale Achtung verschãrft und verlãngert 
werde. Dieses noch ferne Ziel kann nur erreicht wer
den, wenn sich hilfsbereite Menschen der Entlassenen 
annehmen und ihnen in der bffentlichkeit keine un
überwindbaren Hindernisse in den Weg gelegt werden. 
. Der dritte Ausgangspunkt für das Eindringen für

sorgerischer Gesichtspúnkte i� das Strafrecht und den 
Strafvollzug ist das I nteresse der Gesellschaft, das vor 
allem den Schutz vor zukünftigen Verbrechen ver
langt. Er lãBt sich am ehesten erreichen, wenn man 
jeden einzelnen Rechtsbrecher so behandelt, daB er 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr rückfãllig 
wird. Dazu gehõrt, daB die Strafe aufgeschoben und 
bei Bewãhrung erlassen werden kann, ,wenn Vorleben 
und Charakter des Verurteilten erwarten lassen, er 
werde durch diese MaBnahme von weiteren Vergehen 
abgehalten" (Art. 41) ,  gehõrt ferner, daB die voll
zogene Freiheitsstrafe ,erziehend auf den Gefangenen 
einwirken und ihn auf den Wiedereintritt in das bür
gerliche Leben vorbereiten" soll (Art. 37) und gehort 
drittens, daB, wie es im Strafgesetz vorgesehen ist, 
neben oder an Stelle der Strafe andere geeignete MaB
nahmen, vor allem die Einweisung in Arbeitserzie
hungs- und Trinkerheilanstalten, die Behandlung Ver
sorgungsbedürftiger und die Verwahrung von Ge· 
wohnheitsverbrechern und von gefãhrlichen Unzu
rechnungsfãhigen und vermindert Zurechnungsfãhigen 
ausgesprochen werden konnen. 

Alle diese Moglichkeiten erfüllerí aber n ur dann ihren 
Zweck, wenn sie bei allem Ernst, der durch· die Not
wendigkeit des Gesellschaftsschutzes gegeben ist, im 

. Geiste des Verstandnisses und der Hilfsbereitschaft 
durchgeführt werden. Es bestehen für jede dieser Auf
gaben bestimmte Organe, die nach ihrem Wesen zúr 
sozialen Arbeit gehoren, auch wenn dies noch nicht 
allgemein in ihr BewuBtsein und ihr Verhalten ein
gedrungen ist. 

Eine vierte Eingangspforte für soziale Arbeit, nãm· 
lich die Zeit der Untersuchung und des Verfahrens, ist 
in der Schweiz noch kaum geoffnet, obwohl der Ange· 
klagte und seine Familie in diesem Studium des 
Schocks und der Unsicherheit bespnders hilfsbedürftig 
und in vielen Fãllen auch besonders ansprechbar sein 
dürften. In andern Lãndern, z. B. der deutschen Re· 
publik, bestanden Ansãtze zu einer sozialen Gerichts
hilfe, die sich vo:r: allem der Untersuchungsgefangenen 

1) Georgi, E .  Elisabeth Fry.· Schweizerreise einer englischen Philanthropin vor hundert Jahren. Zürich 1943. 
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und ihrer Fllimilien annahm. Bei uns werden fü�sor�e-

. he Aufgaben dieser Art entweder von Gefangms
ris� tlichen durchgeführt oder diese und andere Organe 

â:�s 
Strafverfahrens machen wenigste�s auBe��te

hende Fürsorgestellen auf die so oft hilflos zuruck-

elassenen Angehõrigen des Ve�haft�ten aufmerks�m

� hgesetzt hat sich der erzieherlsche und sozlale 

G��nke beim Jugendstrafre�ht . . J?ieses wird des�alb 

im Zusammenhang mit der erzlehenschen Jugendhilfe, 

s. 46/7, behandelt. 

2. Gefangenenerziehung und Fürsorge für 

Gefangene 

Entlassenen-Fürsorge, sich des Gefangenen anzimeh
men und ihm und seÍJ:\er Familie zu helfen. Doclt fehlt 
ihnen auch wenn das Verstãndnis dafür v?rhanden 
ist m.'eist die Moglichkeit und die Zeit, um s10h schon 
wâhrend der Strafdauer so intensiv mit de� Gefan
genen zu befassen, .wie �ur 

-�
rlangung semes Ve�

trauens meistens notwendig ware. Man hat deshalb � 
der deutschen Republik und vereinzelt auch sc�on m 

der Schweiz versucht, psychologisch oder ?oz1�l ge
schulte Personen als Erzieher und Fürsorger m die An
stalt selbst aufzunehmen, ohne ihnen die Zwangs
befugnisse des übrigen Anstaltspersonals zu geben. 
Solche psychologisch und sozial �e?c�ulte �aue� oder 
Ma"uner, deren Tãtigkeit auf fre1williger Mita:be�t de: 
Gefa�genen beruht, erfassen aber_ doch nur emen. Te� 
von ihnen und setzen sich überdies unter schwe�zen
schen Verhaltnissen schwer durch. Es ist deshalb tro�z 
aller Schwierigkeiten entscheidend wichtig, daB d1e 
Aufsichtsbeamten selbst psychologisch geschult und 
<iJ.aB wie Dr. Repond vorschlãgt, psychiatrische Sprech
�tu�den in den Str�fanstalten eingerichtet werden. 

In der Strafanstalt zeigt sich besonders deu�lich d�s 

Do elgesicht des modernen Strafrechtes. Emers_eits 

�p 
der Gefllingene der Freiheit berll!ub� und �I_ll�r 

D. "plm· unterstellt die ihm die Autorltat 
strengen lSZl ' . .. kli h 
und Macht der verletzten Rechtsordnung �mdruc e 

macht. Anderseits soll er erzogen, d. h. mcht n� an 

Ordnung und Arbeit gewohnt, sondern_ zu sozla�em 

Verhalten aus innerer Überzeugung und eig��em freiem 

EntschluB geführt werden. Zwang und Fü_hr�g zur , 
Fr iheit Schema und Individualisierung sm� m _der 

St;afan�talt besonders schwer zu vereine�. �les hegt 

einmal in der Freiheitsstrafe als solcher' �le leiCht �um 

inneren Widerstand Teizt, auch wenn Sle heute mcht 

mehr rein als SicherungsmaBnahme und _übel aus-

estaltet ist, sondern dm:ch den stufenw�:nsen Straf
g 

11 ug mit seinen durch Wohlverhalten zu erlangen

. ��n 
z
Vergünstigungen und durch die �usgestaltung der 

Arbeit erzieherische Gedanken in SlC� aufgenomm�n 

hat Eine weitere Schwierigkeit liegt m den Personen 

d 
. 
Anstaltsleiter und des Aufsichtspersonals, deren 

v:..antwortung für die Festhaltung der Straflinge un� 

deren nur wenig beschrãnkte Machtvollkommenhelt 

eher zu autoritarer Haltung drãn�- Doch kann und 

soll durch psychologisch-pãdagoglsc�e �chul�g �er 

Beamten, wie sie vom Schweiz. Verem fu� Gef�ngms

wesen, . Schutzaufsicht und Entlas��nen-F_urso�ge 

durchgeführt und voin Bund unterstutzt wrrd, ihr 

V t·· dnis für die persõnlichen Probleme des Gefan
ers an 

F h" l •t f" dert wer 
genen und ihre erzieherische ã 1g mi ge or -

den. . 
·t-· t nen 

Die Wirkungsmoglichkeit der Au�on a sperso 
der Anstalt ist aber auch bei sorgfãltlger Auslese und 

Schulung recht beschrãnkt ; denn d_er Ge�angenc steht 

ihnen hãufig nicht nur bewuBt nnBtramsch �nd ab

lehnend gegenüber, sondern übertrãgt �uf s�_e au�h 

unbewuBt all den Groll und HaB, der siCh. haufig m 

einer von einem brutalen Vater gequãlten J ugend ge

gen alle Autoritãt in ihm angesamme�t hat2) .  Personen, 

die dem Gefangenen gegenüber keme Z_wangsgewalt 

h b konnen ihn deshalb oft eber von lnnen �er�us 
a en, 

infl d ih damit Wirklich 
erfassen und bee ussen un m 
helfen. n di Anst lt Solche Helfer sind in manchen Fã e� e a �-
geistlichen die sich oft mit groBer Hmgabe um die 

Gefangene� und ihre Familien bemühen. Doc� ::erden 

auch sie vôn manchen Gefangenen als �u�ontatsper-
, ih e h rl1·cben Misswn als Ver-sonen oder wegen rer p1arr er . _ 

trauenspersonen abgelehnt. Von Personen . auBerh�lb 
der Anstalt versuchen Vormünder und Beamte er 

2) s. Boye, Lit. 

Neben der psychologisch richtigen Erfassu�g und 
Behandlung braucht der Gefangen� vor allem eme be
rufliche Ertüchtigung, di e seine Ar be1tsfreud� w�ckt _und 
ihn in den Stand setzt, in der künftigen Freihe1� se�en 
Unterhalt zu erwerben. Um dies zu erreichen 1�t eme 
stãrkere Differenzierung der Anstalten, um d1e vor 
allem von der Konferenz der Justizdirektoren gerun
gen wird, notwendig, Erst �ie V?rwirklichung dieser 
psychologischen und orgamsatonschen Zukunftsa�f
gaben wird die fortschrittlichen G�danken �es SchweiZ. 
Strafgesetzbuches richtig zur Wrrksamke1t kommen 
lassen. 

3. Entlassenen-Fürsorge und Schutzaufsicht 

Ausgebauter als die Gefangenenf�sorge �� diejenige 
für Entlassene. Diese brauchen Hilfe, um s10h beson
ders nach lãngerer Strafzeit wieder i� fr�ien Leben zu. 
rechtfinden und besser als früher m dw G�sellschaft 
einordnen zu konnen. Die Hilfe stoBt auch mcht mehr 
an die in der Strafe selbst liegende Gr_enze, de� n�ch 
ihrer VerbüBung soll das Strafübel Ja. g�un�satzlich 
aufhoren; Um so stãrker sind die SchWiengke1ten aus 
dem Innern des früheren Verbrechers un� vor allem 
diejenigen aus seiner Ablehnung dur�h die Um"::lt. 
. Der Entlassene, der auf so viel MiBtr�uen stoBt, 
braucht vor allem jemanden, der ihm Arbe�t verschaiD: 
und sich bei Arbeitgebern und manchmal auch ?ei 
seinen Angehorigen für ihn einsetzt. Und er _hat 

-�
m� 

Vertrauensperson nõtig, der gegenüber er s10h uber 
seine inneren und ãuBeren Schwierigkeiten aus�prechen 
kann, und die ihm Verstãndnis ent�egenbr�gt und 
Ra t u:il:d Hilfe für ihre Überwindung g1bt. Und 1,Il man• 
chen Fãllen braucht er auch materielle Unterstützung, 
um Zeiten der Arbeitslosigkeit und andere N��lagen 
auf ehrliche Art und Weise überbrücken zu konnen. 

Diese Hilfe wird geleistet durch die Organe der Ent
lassenen-Fürsorge (Nr. 7835) , z. T. durch angestellte 
Beamte, z. T. aber auch durch Freiwillige, sei es�. 

daB 
der Schutzaufsichtsverein eines kleinen Kant?ns u��r
haupt niemanden ang:estellt hat, oder daB, Wie �s hau
fig der Fall ist, der Beamte der Entlassenen-Fürsorge 
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d�_rch P�trone fÜr seine einzelnen Schützlinge unter-stutzt wrrd. , · 

Reine Entlassenen-Fürsorge beruht sowohl von seiten . d�r. FiiJ;sorge wie von seiten des Schützlings auf Fre1wilhgkmt. Einen andern Charakter hat die Schutzaufsicht, welche im Falle des bedingten Straferlasses und der bedingten Entlassung ausgesprochen werden kann. Zwar besteht auch ihre Aufgabe in der Unterstützung der ihr Unterstellten mit Rat u�d Tat namentlich durch Beschaffung von Unterkunft und Arbeitsgelegenheit, um ihnen zu einem ehrlichen Fortk�mmen zu verhelfen" (Art. 47, Absatz l ). Und sie wird deshalb auch meist den gleichen Organen übertragen, welche aucb, die freiwillige Entlassenen-Fürsorge ausüben. Die Schutzaufsicht hat daneben aber auch die Aufgabe, die ihr Unterstellten zu beaufsichtigen, und gewinn_t durch Berichterstattung und Antragstellung an die zustãndige Behõrde EinfluB auf deren Entsc�eide über den allfãlligen Vollzug ·der Strafe oder d1e Rück:rufung in die Anst::iJt. Sie verkõrpert also die staatliche Autoritãt, was wohl mit ein Grund dafür ist, da13 eine gewisse Tendenz. zu ihrer Verstaatlichung besteht. Es ist aber umstritten ob damit nicht dem .. Fm:sorger �rschwert wird, das' nõtige Vert�auens_verhaltms zu semem gegen jede Autoritãt so nnBtramschen Schützling zu gewinnen. 

ha ben sie,_ wenigstens nach ihrer Absicht, den Char111k. t�r de� Hilfe und nicht der Strafe und unterscheiden SI.ch mcht :,o� den gleichen. Ma.Bnahmen gegenüber mcht . straffalligen Personen. Wir verweisen deshalb auf d1e . Behandlu�� d�r Arbeitserziehung im vorigen Abschmtt und dieJemge der Fürsorge für Alkohol. kranke und für Gemüts- und Geisteskranke im 6 K pitel. · a. 

I V .  Bekãmpfung der Unsittlichkeit .  H ilfe für 
sittlich Gefãhrdete und Verwahrloste 

1 .  Grundsãtzliches 

Da� Verh�ltnis zwischen den Geschlechtern, allgeme� und � sexueller Beziehung, ist ein Grundpro�lem Jedes emzelnen Menschen, wie der gesellschafthchen Ordnung. Es wird deshalb immer wieder um s�ine befriedigende Gestaltung gerungen, wobei sich mcht nur starke Triebe und Bedürfnisse des Einzelnen und g�se.llschaftliche und . sittliche Ideale, sondern auch die m mancher Hinsicht verschiedenartige Empfindung u_nd Stellung der Geschlechter gegenüberstehen. Die Regelung der im engern Sinn sittlichen Verhãl�nisse wird durch ethische und religiõse; w.irt-. s?haftlich� und gesundheitliche, rechtliche und polit�che GesiChtspunkte bestinnnt, wobei bald mehr die eme�, bald mehr die andern im Vordergrund stehen. Es 1s_t deshalb sehr schwierig, zu einer einheitlichen Beurteil�g des sittlichen Verhaltens, und vor allem der AbweiChungen davon und ihrer Behandlung, zu kommen. Es besteht aber .doch weitgehende Einigkeit darüber, da.B, 
a) die lebenslãngliche Einehe und die Beschrãnkung des Geschlechtsverkehrs aufEhegatten ein hochstehendes Ideal -für Glãubige ein Gebot Gottes - bedeutet 
. b) kãufliche oder durch Gewalt, Drohung oder son� �ttge� Dr�ck erzwungene Geschlechtsbeziehungen verwerflich smd. 

Ein HUfsmittel der Fürsorge für Entlassene ist ihre Aufnahm...e in Übergangsheime, wo sie unter Aufsicht w��der an freiere Lebens- und ArbeitsverhiHtnisse gewohnt werden, und von wo aus sie leichter als direkt 
:.�n �e� Strafa�stalt Arbeit finden kõnnen. Es gibt daf�r: e_�-mge wemge spezielle H eime für Strafentlassene. ��e smd grundsãtzlich zu unterscheiden von freier gef�rten Strafanstalt-Abteilungen, in welchen bei emem ausgebauten Progressivsystem der letzte Teil der St�afe vollzogen wird, aueh wenn z. B. der ,Nu13hof" be1den Zwecken dient. Spezielle Heime für Strafentlassene (Nr. ?838/40) bestehen nur wenige, weil es in mane�er Beziehung zweckmãBiger ist, die Entlassenen n_�-cht m�hr abzusondern, sondern m gemischte Heime emzuwe1sen. Als solche dienen vor allem Arbeitskolonie� (Nr. 5916ff. ) ,  die in Zeiten der Vollbeschã,ftigung -�u�en betrãchtlichen Teil entgleister Menschen beschaftigen, aber auch Zufl.uchtshãuser und andere An�t�l�en. Der Eintritt in diese Heime erfolgt z. T. fre1willig und z. T. auf Grund einer behõrdlichen Weisung, in welchem Falle auch der Austritt a� die be-hõrdliche Zustimmung gebunden ist. · 

4. Fürsorge in Verbindung mit sichernden MaB
nahmen 

Am engsten sind. die Beziehungen zwischen Strafrecht und . Fürsorge bei den Unzureéhnungsfãhigen und vermmdert Zurechnungsfãhigen, den Arbeitsscheuen und Trinkern. Bei ihnen ist mit den Mitteln der Strafe allein nichts oder nur wenig zu "erreiche� weshalb sie durch sichernde Ma13nahmen einer ange� pa.Bten Behan?Jun� z�ge�ührt werden. Ihre wichtigsten Formen smd d1e Erziehung in einer Arbeitserzie�un?sanstalt oder in eine:r; Tririkerheilstãtte, die psychIatns�he Behandlung in oder au.Berhalb einer Anstalt und d1e Verwahrung rückfãlliger und gefãhrlicher Ver?recher. Abgesehen von der letzteren Ma13nahme die 
m erster Linie dem Schutz der Gesellschaft ilient, 

?ie �o zahlreiéhen Beziehungen, die zwischen diese.n b�Ide� Extremeri liegen, werden entweder, gemãB kirc�lichem Gebot, allgemein verurteilt oder sie gelten wemgs��n� dann als unsittlich, wenn dabei allzu junge, den moghchen Folgen ihres Verhaltens weder bewuBte, .no�h gewachsene Menschen beteiligt sind oder we� s1e eme. tatsãchlich bestehende Eh e stõren� ?Ie Beurteilung des Kampfes gegen die Unsittlichkmt und ihrer einzelnen Ma13nahmen wird, oft aus dem UnbewuBten heraus, stark durch die persõnlichen Erl�bnisse jedes einzelnen Menschen beeinfluBt. Ferner smd dafür sowohl seine Weltanschauung wie seine p�liti�che Haltung v_on gro.Ber Bedeutung.' W er z .  B., Wie ��e� vor allem die Welschen tun, die Freiheit der p��sonlichen Lebensführung als eines der hõchsten Guter betrachtet, beurteilt die einzelnen MaBnahmen ?ft a���rs als z. B. die K;atholiken, welche einer mehr a�tontaren Regelung dés Gemein!Jchàftslebens huldigen. 

�- Bekãmpfung �er Ursachen der Unsittlichkeit 

. In den Bezieh�gen der Geschlechter. spielen, Wie bei Jedei?- Verhalten,
_
Innere und ãuBere Ursachen in schwer entWirrbarér Wmse zusammen. Man muB deshalb um Erfolge zu erreichen, beide zu beeinflussen suchen', die 
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innern durch Erziehung und Fürsorge, die ãuBern · 

durcb Beseitigung oder doch Eindãmmung alles des
.sen, was VerstõBe gegen die sittlichen Gebote verur
sacht oder veranlaBt.  

·a) Erziehung und Fürsorge. 
Normal veranlagte Menschen, die durch das Vor

.bild guter Eltern; verstãndige Führung und Belehrung 
zu sittlichem Verhalten erzogen wurden, sin�;! wenig 
in Gefahr, zu entgleisen. Wichtiger als die direkte Be
kã,mpfung der Unsittlichkeit sind deshalb alle ;M:aB
nahmen zur Verbes&erung der elterlichen Erziebung 
und ihre Ergãnzung durch Schule und Kirche, Ju
gendorganisationen und andere Gemeinschaften. Aus 
dieser Erkenntnis heraus hat z. B. der Verband 
Frauenhilfe, der seinerzeit für die Bekãmpfung der Un
sittlichkeit gegründet wurde, den Schwerpunkt seiner 
Tãtigkeit auf die Mütterschulung und Mütterhilfe ver
legt. Nãheres darüber siehe Mütterschulung, S. 5f. 

In zahlreichen Fãllen versagt das Elternhaus vor der 
Aufgabe, die Kinder zu sittlichem Verhalten zu er
ziehen, entweder weil die Eltern selbst nicht erzogen 
sind und deshalb ein schlechtes Beispiel geben, oder 
weil das Kind infolge geistiger Gebrechen besondere · 

Schwierigkeiten bietet. Durch rechtzeitige und sach
kundige erzieherische Hilfe kann aber oft doch erreicht 
werden, daB auch solche Kinder einen inneren Halt 
gewinnen, der sie vor ull.sittlichem Verhalten bewahrt. 
Manche Menschen werden durch GenuBsucht auf Ab
wege geführt, deren Bekãmpfung deshalb nicht ver
nachlãssigt werden darf. Leider denkt man aber bei 
der Beurteilung von Erziehungskosten manchmal 
noch zu wenig daran, welches Unglück und welche 
llpãteren Auslagen oft durch rechtzeitiges Eingreifen 
verhütet werden kõnnen. 

b) Au.6ere Ursachen und AnH.i..6e • 

Ungenügender innerer Halt wirkt sich vor allem 
dann schlimmaus, wenn auch die ãuBeren Verhãltnisse 
im Sinne sittlicher Lockerung wirken. Als ãuBere Ur
sachen der Unsittlichkeit kommen, vor allem in Not
und Krisenzeiten, wirtschaftliche und soziale Not, fer� 
ner Erscheinungen und Gebrãuche, welche die Triebe 
reizen und die Hemmungen schwãchen, und eine un
sichere und unehrliche õffentliche Meinung in Betracht. 

Auch heute noch ist es den Frauen in einzelnen Be
rufen nur schwer mõglich; auch mit angestrengter 
Arbeit das Nõtigste für ihren Lebensunterhalt zu ver
dienen. Zudem erzeugt eintõnige Arbeit, wie sie viele 
von ihnen verrichten, ein starkeS' Bedürfnis nach 
auBeren Reizen. Für solche Frauen ist die Versuchung, 
es mit den sittlichen Vorschriften nicht so genau zu 
nehmen, natürlich grõ.Ber als für Mãdchen, die sich auf 
ehrbare Weise schõne Kleider und 'Unterhaltung ver
schaffen kõnnen. Die Bereitschaft der Frauen wirkt 
!lich aber nur deshalb so verheerend aus, well ihr eine 
aktive Bereitschaft so vieler Mãnner entgegenkommt. 
Die Ursache dafür liegt auf der mãnnlichen Seite 
allerdings weniger in Wirtschaftlicher Not, obwohl auch 
diese durch Erschwerung der Heirat eine gewisse Rolle 
spielt, als in unbeherrschter Triebhaftigkeit, Haltlosig
keit, Egoismus und dem Übermut der Herrschenden. 
Durch Verbesserung ·der wirtschaftlichen, sozialen und 
rechtlichen Lage der Frauim würde nicht n ur auf ihrer 
Seite mancher Anla.B zu Entgleisungen beseitigt·, son-

dern das Verhãltnis der Geschlechter kãme allgemein 
aw einen gesünderen, mehr kameradschaftlichen Bo
den. Würde dazu die EheschlieBung wirklich ehereifer 
junger Menschen erleichtert, so wãre vielen geholfen. 

E enso wichtig wie die wirtschaftliche und soziale 
Not sind, wenigstens in Zeiten der Vollbeschãftigung, 
.alle diejenigen Erscheinungen unserer Zivilisation, 
welche die Triebe reizen und die Hemmungen schwã
chen. Es sind dies vor allem die unsittliche Literatur 
und der unsittliche Film, der Alkoholismus, der am 
Anfang der meisten nicht ernst gemein:ten geschlecht
lichen Beziehungen steht, und durch die Mode des 
Schnapsgenusses auch für die Frauen P.rb,õhte Bedeu
tung gewinnt, und die Bars und Dancings mit ilirer 
Atmosphãre verantwortungsloser GenuBsucht und 
Sinnlichkeit, in denen oft bedenkliche Beziehungen 
angebahnt werden. 

Die wichtigste MaBnahme gegen unsittliche Schrif
ten, Bilder, Filme .und Darbietungen ist ihre Verdrãn
gung durch gute und doch allgemein verstãndliche und 
anregende Werke. Wir verweisen dafür auf die ep.tspre
chenden Abschnitte in d!)n Kapiteln über die V:olks
bildung und die Hilfe für die schulentlassene Jugend. 
Die positiven Ma.Bnahmen allein genügen aber nicht, 
weil die Gewinnmõglichkeiten mit unsittlichen Erzeug
nissen zu groB sind. Man bedroht deshalb alle diejeni
gen mit Strafe, die unzüehtige Schriften, Bilder, Filme · 
oder andere Gegenstã.nde herstellen, einführen oder 
sonst in den Verkehr bringen, verkaufen, verbreiten:, 
õffentlich ausstellen oder gewerbsmãBig ausleihen. 
(Art. 204 StGB.) Als unzüchtig oder pornogra,phisch 
bezeichnet man diejenigen Erzeugnisse, die offenbar 
nur oder überwiegend den Zweck verfolgen, sexuell 
aufreizend zu wirken, nicht aber Werke mit ernsthaf
ter, wissenschaftlicher, künstlerischer oder sozialkri- · 
tischer Absicht, wenn auch sie unter Umstãnden trieb
reizend wirken kõnnen. !Gnder und Jugendliche wer
den vor unzüchtigen Gegenstãnden noch besonders 
geschützt, indem ihnen. gegenüber schon jede Über
gabe sowie das Vorzeigen strafbar ist. Ferner dürfen 
nach Art. 212 des Strafgesetzbuches Schriften oder 
Bilder, die geeignet sind, ihre sittliche oder gesund
heitliche Entwicklung durch Überreizung oder Irr;elei
tung des Geschlechtsgefühls zu gefãhrden, weder in 
Schaufenstern ausgelegt, noch Personen unter 18 Jah
ren angeboten, verkauft oder ausgeliehen werden 
(Art. 212 StGB). Der Jugendliche soll auch vor diesen 
zwar unsittlichen, aber doch nicht eindeutig unzüch
tigen Schriften (Schmutzliteratur usw.) geschützt 
werden, aber dem Erwachsenen billigt man das 
Recht zu, sie unbehelligt durch eine Zensur selbst 
zu beurteilen. Nur beim Film haben die meisten Kan
torre mit Rücksicht auf die Breite und Tiefe seiner 
Wirkung und die Hãufigkeit von sitt{lich anstõBigen 
Bildern nicht nur den Besuch Jugendlicher verbo�en 
(Nr. 7764), sondern auch die Vorführungen für Er
wachsene einer Zensur �terstellt. Durch all diese Vor
schriften und MaJ3nahmen kõnnen, wenn man nicht zp. 
gefãhrlicher Polizeíwillküi. kommen will, n)IT qi� gri;>p
steri unsittlichen Erzeugnisse ausgeschaltet _ werden. 
Die Hauptsache · bleibt d�shalb eine Erzi�hung und 
Lebensgestaltung, welche · kein B�dfufnis nach .unge
sunder Triel;lreizung ãufliommen lã.Bt; _ . _ .: · . .  

Für die Bekãmpfung des Alkoholismus ··v-ºrw�is�n 
wir auf das Gesundheitsk�_pjtf!L BE)S@n<fer�s gefª'_lirlich, 
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vor allem für die Sittlichkeit der Jugend, sind heute 
·ein groBer Teil .der Bllirs und Dancings. Es wird deshalb 
von verschiedenen Seiten, vor allem von Frauenorga
nisationen, Alkoholgegnern und Jugendfürsorgern, 
gegen ihr.e Auswüchse gekãmpft und versucht, sie 
durch Beeinfl.ussung der õffentlichen Meinung, Gesetz 
und Polizei zu beseitigen und. vor allem die Jugend
-lichen vom Besuch solcher Einrichtungen fernzuhalten. 
G�mãB den kantonalen Wirtschaftsgesetzen ist dies 
0ft nut bis Z\lm 16. Jahr mõglich . . _Immerhin ver
bieteri deli Karnton Bern in seinem Dekret über das 
Tanzwesen un.d der Kanton Genf in einem Reglement 
über die Überwachung der Jugend (Nr. 131�) die Teil
nahme oder Anwesenheit von Jugendlichen unter 
18 Jahren an Bãllen, die in Dancings, Bars, Restau
rants und andern õffentlichen Lokalen abgeha'lten wer
den, und die Stadt Zürich hat ein ahnliches Verbot in 
eine Polizeiverordnung aufgenommen. 

Innere und ãuBere Ursachen für unsittliches Ver
halten wirken sich besonders dann aus, wenn solches 
von der õffentlichen Meinung nicht eindeutig verurteilt 
wird. Dies geschieht zwar von den Kirchen und. andf(
ren Kreisen· aus, aber deren. Grundsãtze werden nicht 
allgemein als verbindlich betrachtet. Zudem werden 
VerstõBe- au eh gegen die theoretisch allgemein aner
kll!nnten Grundregeln sittlichen Verhaltens vor allem 
von mannlicher Seite oft mit nachsichtigem Verstand
niR beb.an.delt. Die Festigung der õffentlichen Meinung 
in sitÚichen Fragen muB deshalb mit der Bekãinpfung 
der andern Ursachen der Unsittlichkeit Hand in Hand 
gehen.-

3. l;iekãm pfung der schwersten Erscheinungs
formen der Unsittlichkeit 

Intime Beziehungen zwischen .zureéhnungsfahigen 
erwachsenen Personen gelten heute als eine Angelegen
heit, die jeqer mit seinem Gewissen selbst auszu
machen hat, wãhrend in früheren Zeiten ,Stillstande" 
und andere kirchliche Behõrden dagegen einschritten 
und bis _z ur Einführung des Strafgesetzbuches sogar in 
manchen Kantonen noch PolizeibuBen ausgestellt wur
den, die àllerdings meist n'ur Arme und ungewandte 
Leute trafén. Nur das dauernde Zusammenl�ben von 
lJnverheirateten, das Konkubinat, ist in manchen 
deutschschweizerischen Kantonen polizeilich verboten 
und wird, wenn einer Aufforderung zur Tremíung keine 
Folge geleistet wird, bestra.ft.  

Besonders unsittlich und gesellschaftsschãdlich sind 
geschleéhtliche �eziehungen dann, w'enn einer der Part
ner wegen Jugendlichkeit oder verminderter oder feh
l�nder Zurechnungsfãhigkeit die Folgen seines Tuns 
nicht beurteilen kann, oder wenn einer, meist die Frau, 
durch Zwang, Drohung, Gewalt oder Ausnützung ihrer 
Abhãngigkeit oder ,Notlage dazu veranlaBt wird. Diese 
Tatbestãnde sind deshalb als sittliches Delikt unter 
Strafe gestellt, wobei das Strafgesetz im Schutz von 
Jugendlichen und abhãngigen Personen weiter geht 
als die früheren kantonalen Gesetze. 

Der schlimmste, nicht bloB ausnahmsweise vorkom
mende-VerstoB gegen jede Sittlichkeit liegt in der Pro
stitution, d. h. der Erniedrigung der geschlechtliphen 
Be�iehung zu t;Jiner vom Gesamtmenschen losgelõsten 

3) Lit. s. Société des Nations. 

bezahlten Handlung. Sie ist nicht nur eine Haupt
quelle der Verõreitung der Geschlechtskrankheften, 
sondern schãdigt die Beteiligten und die gánze Gesell
schaft vor allem auch moralisch, indem sie bei den 
Mãnnern, die sie benützen, das sittliche Gefühl und die 
Achtung vor der Frau untergrãbt unçl die meisten Pro
stituierten mit der Zeit kõrperlich und seeliseh Zli
grunde richtet. Der Kampf gegen die Prostitution als 
solche wird erschwert dwch die besonders auf mãnn
licher Seite weit verbreitete Auffassung, daB es sich 
dabei um ein unvermeidliches Übel handle. Man hat 
deshaÍb im 19. Jahrhundert versucht, durch ihre poli
zeiliche Reglementierung und besonders durch clie 
Duldnng von Bordellen unter der Bedingung regel
mãBiger ãrztlicher Kontrolle der Prostituierten, wenig
stens die gesundheitlichen Schãden einzudãmmen. Als 
die Behõrden auch in England die Duldung der Bor
delle einführten, entfachte J osefine Butler eine von star
ken sittlichen mid religiõsen Impulsen getragene Vo1ks
bewegung gegen di ese staatliche.Entwürdigung detFrau 
und gewann damit auch auf dem Kontinent EinfluB. 
Eine Stadt nach der andern, zuletzt Genf, hob auch 
in der Schweiz die Bordelle auf. Da.zu trug allerdings 
wesentlich bei, daB die Arzte selbst zur Erkenntnis 
kamen, daB die übliche �rztliche Kon.trolle keinen zu
verlãssigen Schutz gegen Geschlechtskrankheiten bie· 
tet, um so weniger, als die freie Prostitution daneben 
weiter bestand un.d besteht. Auch internationa� draRg 
das sogenannte abolltionistische Prinzip, wenn au eh mit 
Rücksehlãgen wãhreRd des Krieges, im weseRtlichen 
durch� Es l>esteht darin, daB die Prostitution in keiner 
F0rm vom Staate anerkannt, aber auch keine einseitigen 
Zw�ngsmaBnahmen gegén die Prostituierten er,griffen 
werden dürfen. Diese Entwicklnng wurde stark gefõr
dert durch Erhebungen eiRer Võlkerbundskommission, 
welche unter anderem die Schãdlichkeit der Bordelle 
und ihren Zusammenhang mit dem Mãdchenhandel in 
aller W elt klarlegten3) . Der Wandel hãngt aber au eh eRg 
mit der zunehmenden Verbesserung der gesellschaft� 
lichen und rechtlichen Stellung . der Frau überhaupt 
zusammen. 

Aber auch ohne Bordelle ist die Prostitution so 
schãdlich, daB ihre Bekãmpfung eine notwendige 
soziale Aufgabe bildet. Das Wichtigste dabei ist die 
Überwindung der innerÍJ. und ãuBern Ursachen, auf 
die wir bei der Unsittlichkeit im allgemeinen einge
gangen sind. Überdies sind aber auch noch spezifiscb.e 
MaBnáhmen notwendig. Da die Prostitution sowohl 
auf der mãnnlichen Nachfrage wie auf dem Angebot 
kauflicher Frauen beruht, sollte für ihre Überwindung 
auf beiden Seiten eingesetzt werden. Doch geschieht 
heute in der Schweiz, von allgemeinen erzieherischen 
Bemühungen abgesehen, recht wenig, um die mãnn
liche Nachfrage einzudãmmen. Auf der Frauenseite 
wirkt die Fürsorge für Gefãhrdete und Prostituierte 
immer wieder in der Richtung einer Senkung des An
gebotes. So notwendig diese Arbeit vom Standpunkt 
der Einzelfürsorge auch ist, so kann man sich doch 
fragen, ob dadtirch im Kampfe gegen. die Prostitution 
selbst viel erreicht und nicht sogar bei unve�minderter 
Nachfrage nur andere Frauen in ihren Sumpf gezogen 
werden. 

Die Prostitution und vor allem ihre übelsten Beglei�-
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erscheinungen, die unzüchtige Literatur, die 
.
Kuppelei 

und der Mãô.chenhandel; sind stark interna�wnal ver
flochten. Ihre Bekãmpfung kann deshalb .. m e� t durch 
einen Staat allein erfolgen, weljhalb dafur se1t Jahr
zehnten internationª'le A.bkomme� (�r:. 784�) g�
schaffen wurden, die best1mmte RIChtlinien f ur · ?le 
taatliche Bekãmpfung �d Auskunft und Rechtshilfe 
�on Staat zu Staat vorsehen. Auçh der alte Võlker
bund hat durch seine umfassenden Erheb�gen und 
Studien wesentliches z·ur Abklãrung der m1t _der Pro
stitution zusammenhãngenden Probleme geleiStet4) .  

4 .  H ilfe f ü r  sittlich Gefãhrdete und · Prostituierte 

· � Anfang aller Fürsorge für unsittliche Frauen 
steht das çhristliche Erbarmen mit dem Elend d�r Sün
derin wie es zuerst in Christi Verhalten gegenüber 
Mari� Magdalena und, davon beeirúluBt, in den Orden 
d er BüBerinnen und bei J osefine Buti er Gestalt ge
w.onnen hat. ·Es war und ist in d�n best�!l Vertretern 
die Liebe zum Mitmenschen, die seine Achtung auf
hebt und ihm dadurch in vielen Fãllen den innern An
schluB an eine bessere W elt vermittelt und den Mut 
und die Kraft zur Umkehr schenkt. Diese entschei
den.de innere Hilfe muB durch praktische Fürsorge für 
gesundheitliêh Geschwãcbte und Kranke, durch Ver
mittlung von Arl>eit und Unterkun{t und durch Be
ratung bei der Wiedereingliederung in ein ehrbares 
Le ben erganzt werden. · · 

Die Fürsmge für jugendliche Gefãhrdete und Ent
gleiste erfolgt auf denselben Grundlage? und durch 
dieselben Organe wie bei Jugendlichen, di!) aus an.der.n 
Gründen erzieherischer Hilfe bedürfen, also, sowe1t s1e 
nicht im Einverstandnis mit den Eltern vorgenommen 
wird, hauptsãchlich mit vormundschaftlichen �aB
nahmen durch Vormundschaftsbehõrden und Amts
v.ormundschaften (Nãheres S. 42) .  Die angewendeten 
Methoden bestehen in persõnlicher Beeinflussung, in 
Vermittlung von g�ter Unterkunft und geeigne�er 
Arbeit und in allen schwereren Fãllen in der Nacherzie
hung in einem Heim. Die Einweis�ng in diese _Heime, 
die bei den Erziehungsheimen für Schwererz1ehbare 
(N r .8440ff) erwãhnt werden, erfolgt �eist durch behõrd- . 
liche Vetfügung, so daB die Heimleiter erst mühsam 
den innern Widerstand gegen die Freiheitsberaubung 
abbauen müssen bevor die aufbauende Erziehung Er- . 
folg verspricht. Der beruflichen Erziehung wird .heute 
in den meisten Heimen groBe Aufmerksamkmt ge
schenkt, wenn auch die Berufsmõglicbkeiten auf ver
haJtnismãBig wenige Berufe beschrãnkt sin d. N o eh 
schwieriger und umstrittener ist die allmahliche 
Wiedereinführung der Zõglinge in Freiheit und Selbst
verantwortung, damit ihnen diese nicht, wie es ohne 
genügende Gewõhnung etwa geschieh�, nach lãngerer 
Abgeschlossenheit erneut zum FallstriCk werde. 

Die Hilfe für erwachsene Prostituierte ist trotz ihrer 
alten Geschichte noch wenig abgeklãrt und ausgebaut. 
Sie ist heute auch in gewisser Beziehung schwieriger 
als im 19. Jahrhundert, weil viele nicht mehr an den 
verpflic]ltenden Charakter der sittlichen Gebote glau
ben, und weil nach allgemeiner,Erfahrung das anlage
mãBige Niveau der Prostituierten mit der Verbesseru�g 
der sozialen V erhãltnisse sinkt, man es also oft m1t 
krankhaften Charakteren zu tun hat. Prostituierte 

') Lit. s. Société des Natio�s. 
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kõnnen am ehesten dann mit Aussicht auf Erfolg wie
der iri eín ehrbares Leben übergeführt werden, wenn 
sie dies selbst wollen. Der erste Schri.tt der Fürsorge 
besteht .deshalb darin, ihre Bereitschaft zur Umkebr 
z� wecken und wenR sie durch Erkrankung, polizei
liches E�schreiten Un.d apdere Gründe entstanden ist, 
zur Verwirklichung gefaBter Vorsãtze zu verhelfen. 
Dies geschieht vor allem durch J._>olizeiassi�t�ntinne_n 
und Fürsorgerinnen an dermatolog�schen Klmiken. D1e 
Fürsorgerin des Foyer d'accueil in Genf (N�. ?865) 
sucht die Prostituierten auch in den Cafés und m 1hren 
Wohnungen auf und lãdt sie zu T�e.und �u�sp�a�he z� 
sich ein. Sie hilft den 'Umkehrwdligen m mdiVIduah
siere�der Weise; ohne zu behõrdlichem Zwang- und der 
von ihnen gefürchteten Anstaltseinweisung zu grei��n. 
An den andern Orten gilt meist ein kürzerer oder lan
�erer Aufentha)t in · einem Z�uchtshau·� oder einer 
Erziehnngsanstalt als notwendig und wrrd deshalb, 
allerdings manchmal in einem kaum mehr �rft>lg �ero 
sprechenden Stadium, gegebenen Falles m1t behord
lichem Zwang durchgesetzt. Dieser k�nn entweder auf 
einein kantonalen Versorgungsgeset:z; oder auf dem 
Vormundschaftsrecht beruhen. Denn Art. 370 ZGB 
sieht die Bevormundung wegen lasterhaften Lebens
wandels v0r, allerdings nur, wenn die �etreffende Per
son sich oder ihre Familie der Gefahr emes Notstandes 
oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem Schutze ' 
dauernd des Beistandes und der Fürsorge bedarf 0der 
die Sicherheit anderer gefã:hrdet. Da erfahrungsgemãB 
auch die Prostituierte, die eine Zeitlang über betrãcht
liche EinRahmen verfügt, meist mit den Jahren ver
armt und verelendet, sind die Voraussetzungen zu vor
mundschaftlichem Einschreiten · gegeben und es kann 
mit der Drohung von Bevormundung oder nach deren 
Erklãrung ein geeigneter Arbeits- �nd Au!enth�ltsort . 
vorgeschrieben und riõtigenfalls d1e Arbmtserz1ehung 
in einer Anstalt angeordnet werden. Als solche kommen 
vor allem für jünger,e Personen die Erziehungsheime 
für schwererziehbare Mãdchen, für altere dagegen 
Arbêitserziehungsanstalten und, wenn es sich in erster 
Linie um den Schutz der Gesellschaft handelt, Ver
wahrungsanstalten, praktisch leider auch noch Armen
hãuser, in Frage. Diese MaBnahmen werden aber nur 
selten durchgeführt. 

5. · Die Homosexualitãt 

Die Homosexualitiit oder Gleichgeschlechtlichkeit stellt 
vor allem psychohygienische Probleme. �z�liche oder 

. psychologische H eilbehandlung kommt be1_ alteren �
wachsenen meistens zu spat, um erfolgre10h zu sem. 
Frühzeitiges und energisches Vorbeugen ist daher um-
so dringlicher. . .. . . . 

Die miinnliche Homosexualitat 1st akt1ver qnd tntt 
im õffentlichen Leben mehr in Erscheinung. Hom�
sexuelle oder lesbische Frauen sind nicht selten. Wrr 
finden sie hãufig unter Prostituierten, die die Gew�hn
heit haben, sich beim Besuch von Bars und Dancmgs 
vo� halbwüchsigen Madchen begleiten zu lassen. 

Die Homosexualitã.t kann auf krankhafter Erb
anlage beruhen. Meist zeigen solche Menschen auch 
kõrperliche Merkmale des . �?d�ren Geschl�chts. Die 
anlagemaBige Homosexuahtat 1st kau� heil?ar. 

N eurotisch bedingte Gleichgeschlechtlichkelt kommt 
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zustande, wenn Jugendliche in sexuellen und eroti
schen Dingen fehlerhaft erzogen oder zur Perversitãt 
ve�ührt werden. Tiefenpsychologisch lã.Bt sich UJJ.Ch
wmsen, daB diese erlebnisbedingten Homosexuellen 
oft bisexuell fühlen, und daB bei ihnen das normale 
G�schlecht�empfinden ins UnbewuBte verd!:.ãngt ist. 
D1e neurot1sch erworbe;ne Homosexualitat lã.Bt sich 
nervenãrztlich behandeln. Die Psychotherapie muB 
ab(_lr früh einsetzen und wird nur zur Heilung führen, 
wenn der Kranke e�en betonten Heilungswillen zeigt. 

Ersatzhomosexualttiit finden wir in Internaten und 
bei unverheirateten Personen. Sie verliert sich, sobald 
natürliche Partnerwahl mõglich wird. Eine Behand-
lung ist meistens nicht notwendig. . 

Gelegentlich kann eine beginnende Geisteskrankheit 
Homose:imalitat hervorrufen. Vor der Erkrankung 
haben-diese Patienten normales Geschlechtsempfinden. 
Meist tritt bei ihnen die Perversitãt gemeinsam mit 
a�deren psychischen Krankheitserscheinungen auf. 
S1e bedürfen nervenãrztlicher Bebandlung. 

Die miinnliche Prostitution wird fast n ur von normal
gesc�lech�lich empfindenden Strichjungen ausgeübt. 
Es

, 
smd dies �eis t �oralisch minderwertige J ünglinge, 

bm denen erz1ehensche Verwahrlosung, Arbeitsscheu 
und Verscbwendungssucht vorherrschen und die nicht 
selten auqh ·zur Kriminalitãt (Erpressung, Zuhalterei, 
K�ppel�i, Rauschgifthandel, Betrug und Diebstabl) 
ne1gen. Bisweilen sind sie auch geschlechtskrank. 

Fürs_orger.isch am wichtigsten ist die Prophylaxe, 
das he1Bt die Verhütung der erotiscben Feblentwick
lung. Man sorge dafür, daB Homosexuelle keine Beruf� 

�· 

'etgrelfen, in denen ibnen J ugendliche des gleichen Ge. .schlechts anvertraut sind. Berufe, die dem Homo. sexuellen zusagen, sind Coiffeur, Dekorateur, Schnei. .der. Für homosexuelle Lehrer _und Erzieher muJl nnter Umstãnden Berufswechsel und Umschu1ung an. �eordnet werden. Homosexuelle, die es auf Jugend. li?he abgesehen haben, sind zu belehren, zu verwarnen, d1skre� zu beobachten und notwendigenfalls dem Strafnchte� zu ?berweisen. Das Schweizerische Straf. 
gesetz?uch swht m Art. 194 Bestrafung mit Gefãngnis vor fur_ solche Personen, die ,eine unmündige .Person des glewhen Geschlechtes im Alter von mehr als 16 Jahren zur Vornahme oder zur Duldung unzüchtiger Handlungen" verführen . . Ferner wird bestraft · wer von einer Person gleichen Geschlechts durch den MlJl. 
b�auch ihrer Notlage od�r ihrer durch ein Amts- oder Die�stv�rhã!tni.s oder auf ãhnliche W eise begründeten Abhang1gkmt die Duldung oder die Vornahme unzüch
tiger Han�ungen erlangt, '\fer gewerbsmã.Big mit Personen glewhen Geschlechts unzüchtige -Handlungen 
verübt": · 

: Die õffentliche Propaganda für die Homosexualitat ISt zu. unt�rbinden. Die Umgebung der Homosexuellen mu� m melen Fãllen darüber aufgeklãrt werden, da:Jl Glewhgeschlechtlichkeit nicht identisch ist mit Unsittlichkeit, und daB man einem Homosexuellen keine 
Schuld an der krankhaften Triebentwicklung beimessen 
�arf, solange er mit seinen abnormen Regungen nicht 
��ge Menschen gefãhrdet oder AnlaB zu õffentlichem Argernis gibt. . 

9. Kápitel - Bestrebungen zugunsten���

von Arbeitnehmern· und Selbstãndigerwerllenden 

1 .  Bedeutung u n d  O bersicht 

Es ist nicht nur' für jeden Einzelnen, sondern auch 
für Gesellschaft und Staat von entscheidender Bedeu
tung, daB die ar'beitsfãhigen Erwachseneii durch ihre 
Arbeit selbst für sich und ilire Familie sorgen kõnnen. 
Op und unter welchen Bedingungen dies mõglich ist, 
bi1ngt aber nicht nur von der Tüchtigkeit des Einzel
nen, 'sondern weitgehend von den wirtschaftlichen und 
sozialen Vérbãltnissen und der Gesetzgebung ab. 

Den Einzelnen sind beute in ihren Bemühungen um 
Arbeit und günstige Arbeitsbedingungen in den mei
aten B�rufen enge Grenzen gezogen. Sie schlieBen sich 
deshalb immer mehr zu Berufsverbãnden zusammen, 
die iliren Einfl.uB für eine Besserstellung ilirér Mitglie
der und Berufsgenossen im Wirtschaftsleben einsetzen 
und ilmen durch ilire mannigfachen sozialen Einrich
tungen zur Seite stehen. Diese kollektive Selbsthilfe 
reicht aber in vielen Fãllen nicht zur Sicherung von 
Arbeit unter angemessenen Bedingungen aus, be
sonders da die schwachsten Berufsgruppen meist am 
schlechtesten or'ganisiert sind. 

Manche Arbeitgeber und Ar�eitgeberverbãnde be
mühen sich, durch soziale Betriebspolitik die Arbeits
vetbãltnisse der von ilinen beschãftigten Arbeitneh
mer zu verbessern und ilinen durch soziale Einrichtun
gen verschiedener Art in mannigfacher Weise beizu
stehen. Doch wird aúch dadurch nur ein Teil der Ar
beitnehmer erfaBt und oft gehen· gerade diejenigen in 
Wiirtschaftlich schwachen und s<ihlecht organisierten 
Erwerbszweigen, die Hilfe am nõtigsten hãtten, leer · 
aus. 

Neben der kollektiven Selbsthilfe und den sozialen 
Einrichtungen von· seiten 'der Arbeitgeber sind deshalb 
Btaatliche Maf3nahmen erforderlich. Sie gingen ge
schichtlich hãufig den beiden ·andern Forínen der Hilfe 
voraus und baben auch heute vor allem da Bedeu
tung, wo diese schwach entwíckelt sind. Der Staat 
hilft den Berufstã;tigen, abgesehen von der allgemeinen 
Wirtscha,ftspolitik, vor allem durch folgende' Ma.Bnah
men : · 

a) Arbeitsvermittlung, -
b) Arbeitsbeschaff\mg, d. h. Bereitstellung von Ar

beitsgelegeQheiten, wenn es an so'lchen f�hlt, .e) Arbeiterschutzgesetze und andere Eingriffe in das 
Dienstverhãltnis zugunsten d�i: Arbeitnehmer, , 
. d) Sozialver�ic:tJ_erung zur GewãhrÚng eines Ersatz

einkommens, falls das Arb�itseinkbmmen des Arbeit
neh�ers aus bestimmten, hãufig vorkommenden Grün
den wegfãllt. Doch ist in der. Schweiz nur die Arbeits
losenversicherung und die· Unf4-llversicherung auf dem 
Arbeit�verhàltnis a,ufgebau,t, . · . . • · · . 

· 

�J �i.lfe � für · Se!�f?tãnQ.ig�_r:werbende in Berufen, di e 

sich nur schwer ohne staatliche Hilfe behaupten kon
nen. Dazu gehõren HilfsmaBnahmen für notleidende 
Gewerbe und für ài.e Landwirtschaft. Aber auch die 
béhõrdliche Fõrderung der Wissenschaften und Künste 
wirkt als Hilfe für die Ausübenden, auch wenn ilire 
Aufgabe in erster Linie in der allgemeinen Kultur
wahrung Iiegt. 

1 1 .  Al lgemeine Organ� 

Mit. der · zunehmenden Bedeutung der staatlichen 
Eingriffe . in Arbeit und Wirtschaft muBten für ilire 
Durchführung besondere Organe geschaffen werden. 
Einzelne Kantone errichteten schon in der Mitte des 
19. Jahrhunderts kantonale Fa:brikinspektorate und 
spãter folgten Gewerbe-, Arbeits- und andere soziale 
i\mter. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, vor al
lem aber seit dem ersten Weltkrieg, -verlagerte sich die 
Sozial- und Arbeitsgesetzgebung immer mehr auf den 
Bund und auch die Gründung der Internationalen 
Arbeitsorganisation bedingte eine einheitliche Rege
lung arbeitsrechtlicher Probleme. Im Jahre 1920wurde 
deshalb das eidgenõssische Arbeitsamt geschaffen und 
1929 mit der Abteilung für Industria und Gewerbe des. 
eidgenõssischen Volkswirtschaftsdepartementes zum 
Bundesamt für Industrie, Gewerbe undArbeit (Nr. 7874) 
verbunden. Es ist mit der Fõrderung von Industrie, De. 
tailhandel und Gewerbe, mit MaBnahmen im Interesse 
des Arbeitsfriedens, der wirtschaftlichen Ordnung und 
des sozialen Fortschrittes, sowie mit der Vorbereitung 
und dem Vollzug der bezüglichen Gesetze und Erlasse 
betraut und gliedert sich in Direktion, Direktionssekre
tariat und sechs Sektionen für Arbeitnehmerschutz und 
,Aibeitsrecht, Arbeitslosenversicherung, Sozialstati
(:ltik, berufliche Ausbildllllg, Arbeitskraft und Aus
wanderung und das Gewerbe. Einige besonders wich
tige Aufgaben aus seinem Gescbaftskreis werden in 
den folgenden Abschnitten dieses Kapitels behandelt. 

Neben den Selbsthilfeorganisationen, den Arbeit
gebern und dem Staat bemühen sich. auch einige ge
meinnützige Organisationen um eine Verbesserung der 
Lage der Arbeitnehmer. Die Schweiz. Vereinigung für 
Sozialpolitik (Nr. 7876) und die Interkantonale Vereini
gung für Arbeitsrecht · (N r. 7877) treten vor allem für 
den Ausbau der Sozialgesetzgebung ein, wãhrend die 
Scllweiz. Labelorganisation (Nr. 7879) und die Vota
vereinigung (Nr. 7880) durch Kennzeichen für unter 
rechten Arbeitsbediiigungen hergestellte Waren die Ar
beitsverhaltnisse zu verbessern suchen. Besonders nõtig 
sind unabhangige Organisationen für die Verbesserung 
der Verhiiltnisse in scblecht organisierbaren ·Berufen. 
In dieser Richtung wirken die Schweiz. Vereinigung 
für Heimarbeit (Nr. 7878) und die Schweiz. Arbeits
gemeinschaft für den Hausdienst (Nr. 7882), wobei es 
sich bei letzterer um eine Hebung _des Berufes im ·In, 
�ress.� beider. Parteien handelt, · 
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B. K o l lektive Sel bsth i lfe 

l .  Organ isation der Arbeitnehmer 

1 .  A ufgaben 

Die Arbeitnehmer haben als solche in unserer Wirt
schaftsordnung in der Regel eine schwache Stellung 
und viele von ihnen beziehen ein kleines und unsiche
res Einkommen. Als Einzelne kõnnen aber die meisten 
Arbeiter und ein GroBteil der Angestellten nicht viel 
zur Verbesserung ihrer Lagê tun. Sie haben sich des
halb in Berufsverbãnden oder Gewerkschaften zusam
mengeschlossen. Diese verfolgen den doppelten Zweck, 
die Interessen ihrer Mitglieder und Be;ufsgenossen ge
genüber den Arbeitgebern und der Õffentlichkeit zu 
vertreten un'd sie durch soziale Einrichtungen vor Not 
und Armengenõssigkeit .zu bewahren. Die Haupt
mittel zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozia
l�n Stellung der Arbeitnehmer sind Beeinflussung der 
Õffentlichkeit und der Behõrden und Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber oder der zustãndigen Arbeit
g�berorganisa tionen. 

Die Ergebnisse der Verhandlungen werden immer 
hãufiger in Gesamtarbeitsvertriigen festgelegt, welche 
zwischen Arbeitnehmerorganisationen und Arbeit
g·ebern oder Arbeitgeberorganisationen abgeschlossen 
werden und für alle Mitglieder der beteiligten Verbãnde 
unabdingbare Gel'tung haben. Sie kõnnen, vorlãufig 

. auf Grund eines befristeten Bundesbeschlusses, auch 
für AuBenseiter verbindlich erklãrt werden und ordnen 
dann die Arbeitsbedingungen im ganzen Berufszweig. 
Das ãuB{lrste Mittel der Interessenwahrung der Ar
beitnehmer ist der kollektive Arbeitskampf (Streik und 
dergleichen). Um dessen: Vermeidung bemühen sich 
sowohl staatliche Einigungsãmter und verbandliche 
Sc)ilichtungsstellen wie auch die Friedensabkommen 
zwischen einzelnen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
verbãnden, z. B. in der Maschinen- und Metallindu
strie. 

Ferner fôrdern die grõBeren Arbeitnehmerverbãnde 
die berufliche Bildung und kulturelle Hebung ihrer 
Mitglieder, gewãhren ihnen Rechtsschutz und stehen 
ihnen durch Ver:;icherungs- und Fürsorgeeinrichtun
gen in Notlagen bei oder suchen solche zu verhüten. 
Die wichtigsten Hilfseinrichtungen sind die Kranken
kassen, die Versicherungskasf'!en gegen Arbeitslosig
keit, Nothilfe- und Unterstützungskassen verschiede
ner Art, Sterbe- und Alterskassen, Ferien- und Erho
lungsheime. 

2. Obersicht 

Di e A rbeitnehmerverbiinde sin d gegliedert nach der 
beruflichen Zugehõrigkeit ihrer :Mitglieder und zerfal
len überdies in verschiedene Richtungen, die ne ben den 
allen gemeinsame_n Zielen verschiedene Auffassungen 
vertreten. Die im Schweiz. Gewerkschaftsbund zu
sammengeschlossenen Gewer:kschaften (Nr. 7885ff.) .er·
streben eine Ordnung der Wirtschaft und Gesellschaft, 
in der nicht .nur politische, sondern auch wirtschaft
Iiche und soziale Gleichberechtigung herrscht, und tre
ten. deshalb für die Fõrderung und den Ausbau der 
Gem:einwirtschaft ein . Sie zãhlten 1946 367 1 19 Mit
glieder. Die im ChristlichnationalenGewerkscha;ftsbund 

zusammengeschlossenen christlichsozialen Gewerk. 
schaften (Nr. 7908-ff. ) mit 44 720 Mitgliedern vertre. 
ten im wesentlichen das Sozialprogramm · der katholi
schen Kirche, erklãren sich aber als interkonfessionell 
und erfassen neben den Katholiken auch einige tau. 
send evangelische Arbeitnehmer. Der Schweiz. Ver. 
band evangelischer Arbeiter un d Angestellter (Nr. 7920) 
sucht evangelische Sozialgedanken zur Geltung zu brin. 
gen (13 368 Mitglieder) . Der Landesverband freieu 
Schweizer Arbeiter (Nr. 7919) mit über 1 5 000 Mitglie. 
dern und einige andere Arbeitnehmerverbãnde be
schrãnken sich im wesentlichen darauf, die unmittel. 
baren Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten, ohne be
stimmte allgemeine .Ânderungen des gesellschaftlichen 
Aufbaues zu verlangen. Die Vereinigung Schweiz. An. 
gestelltenverbãnde (Nr. 792 1 )  vereinigt den Schweiz. 
Kaufmãnnischen Verein (Nr. 7922), die Union Helvetia 
(Nr. 7926) und andere Angestelltenverbãnde, die sich 
um die Fortbildung und Besserstellung der Angestêll
ten und die Hilfe für ihre Mitglieder bemühen und 1946 
70 028 Personen umfaBten. Für die Organisation der 
Sozialarbeiter und des Pflegepersonals . verweisen wir 
auf das 16. Kapitel. 

1 1 .  Organisation der Selbstandigerwerbenden 

Auch die Selbstiindigerwerbenden haben sich zur Ver
t:tzetung ihrer Interessen und zur gegenseitigen Hilfe in 
Berufsverbãnden zusammengeschlossen. Von sozialer 
Bedeutung im Sinne des Kampfes gegen vorhandene 
oder drohende Not sind vor allem die Verbãnde der Ge
werbetreibenden und diejenigen der Schriftsteller und 
Künstler. Der Schweiz. Gewerbeverband (Nr. 7938) 
und · die ihm angeschlossenen Organisationen setze:n 
sich für die Erhaltuqg eines selbstãndigen Gewerbe
standes ein, bemühen sich, durch berufliche Ausbil
dung und Fortbildung, Anleitung zui- Kai.kulation 
und andere Mittel die Leistungsfãhigkeit ihrer Mit
glieder zu erhõhen, und erstreben die Einführung eines 
Fãhigkeitsausweises füt bedrohte o Berufe. Berufsver
bãnde des Gewerbes und z.  T. auch deren .Sektionen 
besitzen ebenfalls einzeln� . Hilfskassen. Die wichtig
sten sozialen Einrichtungen des Gewerbes sind die in 
einem schweiz. Verband zusammengeschlossenen ge-

. werblichen Bürgschaftsgenossenschaften (N r. 7939). Der 
Bund übertrug ihnen die kriegsbedingte Gewerbehilfe 
und schuf einen Fonds für gewerbliche Hilfseinrich
tungen. Für geschãftliche Bürgschaften an Frauen 
wurde di e Bürgschaftsgenossen schaft , Saffa" (N r. 7 881 ) 
gegründet, die aber au eh noch weitere Aufgaben erfüllt. 

Die schwierige Lage der Schriftsteiler und bildenden 
K ünstler ist, abgesehen von den Próblemen der Aus
lese, vor allem in der Kleinheit des schweizerischen 
Marktes begründet. Die Selbsthilfe muB deshalb durch 
Hilfe von auBen ergãnzt werden. ·Die Berufsverbãnde 
kõnnen dabei als sachkundige Berater und Begutach
ter wirken, da sie nicht nur Interessenvertreter, son
dern auch :Kulturorganisationen sind. 

Die Schriftsteller sind im Schweiz. Schriftsteller
verein (Nr. 7940) mit seinen Fachsektionen und Regio·
nalvereinen zusammengeschlossen, wãhrend die Re
daktoren und Journalisten dem V'erein der Schweizer 
Presse (Nr. 794i)  aligehõren. Der Schriftstellerverein 
hilft seinen Mitgliedern vor alletn dlirch Beratung, 
Interessenverttetung, W erkbeleihung, Arbeitsb6$chaf-
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fúng und durch die Vermittlung von Wer�jahren. Die�e 

bestehen darin, daB · a�erkannten Schriftstellern, �e 
inen andern Beruf ausübe:ri, durch Verhandlungen nnt 
�em Arbeitge�er und Ve

_
rmitt�uilg :on õffen�lichen 

und privaten Gõnnern die Berufsaufgabe wahrend 
eines halben oder ganzén Jahres und damit ungestõrtes 
Schaffen ·ermõglicht wird. , . 

Die führende Orgariisation der bildenden Künstler 
ist die Gesellschaft schweiz. Maler, Bildhauer und 
Architekten (Nr. 7942), doch gibt es auch eine ent
sprechende Organi�tion f�.

Frauen. (N r. 794�) und Z_u
sammenschlüsse rint vorwtegend wirtschaftlichen Zle
len (Nr: 7944) . Die Mittel der Selbsthilfe sind bei allen 
bauptsachlich die Durchführu'ng v�n _Ausstellungen, 
daneben gibt es aber auch Fürsorgeemnchtungen. 

C. H i lfe für Arbeitneh m er 
vo n s.eiten �er Arbeitgeber 

1 .  Einrichtungen . 

Neben der Selbsthilfe der Arbeitnehmer und der 
Staatshilfe haben seit langem sozial aufgeschlossene 
Arbeitgeber freiwil.iig daz� beigetr��en, die Lag� der 
Arbeitnehmer zu verbessern und emzelnen von ihnen 
in besondern Notlagen zu Hilfe zu komme�. Sie bieten 
bessere Arbeitsbedingungen, als nach den Gesetzen 
der Marktwirtschaft unbedingt erforderlich wãre (so
ziale Betriebspolitik), séháfferi Unter�tützungsfonds 
und Versicherungskassen, Aibeitersiedelungen, Lehr
lings- und Ledigenheime, Kantin�n und 'V! o�llfahrts
hiiluser, Beratungs- und Fürsorgestellen, B1bliot�eken 
und Freizeitwerkstãtten, Sportplãtze, Kinderkrippen, 
Erholungsheiine und anderes mehr. Und sie tragen 
durch mannigfache Veranstaltungen zur Fõrderung 
der beruflichen, allgemeinen und hauswirtscha:ftlichen 
Bildung und zu gesunder Verwendung der Freizeit bei. 

Manche Unternehmer gewãhren ihren Arbeitern .in 
Notfãllen eine U:qterstützung oder in besondern Le
benslagen, z. B. bei Verheiratung, Wochenbett, Alter, 
freiwillige Leistung(m. Hãufig werdenfür solche Zwecke 
besondere Unterstützungskassen oder Hilfsfonds aus
geséhieden. In einzelnen Fãllen tragen auch di�. Arbeit
nehmer durch regélmãBige Beitrãge zu deren Aufnung 
bei. Der Entscheid über Auszahlungen erfolgt entwe
der durch den Arbeitgeber, beziéhungsweise seine Be
auftragten, od.er bei den gemeinsam geãufneten Kassen 
entweder durch paritãtische Kommissionen oder auch 
durch die Arbeiterkommission. Die Fabrikfürsorgerin 
kann Antrãge stellen und an manchen Orten auch mit
bestimmen. Aus den allgemeinen Kassen wird o na:ch 
Prüfung des einzelnen Falles in der geeignet scheinen
den Form geholfen. FÜr die Auszahlung aus Spezial
fonds, z. B .  für Wõchnerinneii, gelten meist bestimmte 

einer Pensionskassé oder Urúppenversi'cherung an-
geschlossen. . 

In der Industrie erfassen -manche Vers1eherungen 
nur die Beamten und. Angestéllten, doch werden immer 
hãufiger auch die Arbeiter · miteinbezogeq. _J?ie �ei
trãge in die Pensionsversicherung werden me1st mcht 
nur vom "Unternehmen getragen, sondern der Arbeit
nehmer m uB au eh einen bestimmten Teil seines Lohnes 
einzahlen. Viele Un:ternehmen führen ·keine eigenen 
Versicherungskassen, gewãhren aber ihrem Personal 
Prãmienzuschüsse a:n Versicherungen vetschiedener 
Art eder übernehmen, besonders bei der freiwilligen 
Unfallversicherung, d�e ganzen Prãmien. 

Durch Kantinen und Wohlfahrtshiiuser soll vor allem 
den auswãrts wohnenden und alleinstehenden Arbeit
nehmern eine gute M:l.ttags- oder Zwischenverpflegung 
geboten werden. Dies geschieht immer hãufiger in 
freundlichen Rãumen ohne Gewinnabsicht und· ohne 
Alkoholausschank, welche Umstãnde erst aus der Kan
tine eine·soziale Einrichtung machen. In stãndigen Be
trieben kann eine befriedigende Vei:-pflegung zum · 

Selbstkostenpreis abgegeben werden, wãhrend bei Bau
kantinen meist Zuschüsse notwendig sind. Die eigent
lichen Wohlfahrtshãuser bieten neben Verpflegungs
rÜ.umen auch Lokale für Zusammenkünfte, Kurse und 
andere Veranstaltungen. . 

Die Beratungs- und Fürsorgestellen haben eine dop
pelte Aufgabe. Einmal helfen si e _an viel�n Orten. mit, 
dem Arbeitnehmer als Menschen 1m Betneb zu se1nem 
Rechte zu verhelfen. Die Leitung zieht sie zur Bera
tung sozialpolitischer und betriebshygienisch�r Fra:gen 
zu und übertrãgt ihnen da und dort auch e1gentliche 
Personal- und Schulungsaufgaben, z. B.  die Durch
führung von Eignungsprüfungen und das Anlernen. 
Ferner sollen sie den Arbeitnehmern auch auBerhalb 
des Betriebes behilflich sein un d· vor allein die Lage 
der Arbeiterfamilie verbessern. Die FürsorgerinnÊm 
leisten gesundheitliche Für- und Vorsorge, indem sie 
sich z. B. um erkrankte Arbeitnehmer kümmern, 
HaÚspflegerinnen, die von einigen Betrieben ailgeste�t 
sind vermitteln und Erhohingskuren ermõglichen. S1e 
führ�n Kurse, besonders zur hauswirtschaftlicheii · 
Schulung der Arbeiterinnen und. Arbeiterfrauen durch, 
beraten in Erziehungs- und Familienfragen wie über 
Haushaltführung, verwalten Leihbibliotheken und tra
gen in anderer W eise zu sinnvoller Freizeit�erwen�ung 
bei. Hie und da sanieren die Fürsorgermnen uber
schuldete Haushaltungen und gewãhren in N otfãllen 
Darlehen oder Unterstützungen. Dazu wird ihnen meist 
ein Fürsorgekredit zur Verfügung gestellt, geeignete 
Fãlle weisen sie aber auch an auBerbetriebliche Hilfs
stellen. Die Fürsorgestellen werden ·meist geschulten 
Fürsorgerinnen, bei Vorwiegen der gesundheitlichen 
Aufgaben aber àuch Krankenschwestern mit oder o��e 
fürsorgerisché Zusatzschulung übertragen. Gute. F

ur
sorgerinnen werden mit der Zeit zu Vertrauensperso-

allgemeine Regelil:. . . . 
Noch wichtiger als die Unte�stütz�gskassen smd �e . 

Versitherungskassen, ·auf deren Leistungen dem Ar�elt
nehmer ein Rechtsanspruch .zusteht. Von der einzel" 
nen Unternehmung werden neben den Krankenkassen 
vor allem Pensionskassen geführt, die im Bank- und 

nen der Arbeitnehmer und Vermittler zwischen deren 
Nõten und dem Arbeitgeber und Betriebsleiter. 

. Versicherungswesen allgemein verbreitet sind. 19"41/42 
waren i-und 28% der berufstãtigen Mãnn�i' _un� rund 
14% der berufstãtigen Frauen durch den Arbe1tgeber 

1 1 .  Trãger 

Die Wohlfahrtseinrichtungen von seiten der Arbeit
geber gehen in der Regel vom einzelnen Betrie� ·aus, 
wenn auch hãufig dafür besondere Fonds und Stiftun
geil eri'ichtet wurden. In zunehmendem MaBe werden 
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solche aber auch auf breiterer Grundlage· geschaffen, 
indem sich entweder einige Betriebe, z. B .  zur Anstel
lung einer Fürsprgerin, zusammeiítun oder der Ar
beitgeberverband bestimmte Einrichtungen, z. B. Fa
milienâusgleichskassen, für alle angeschlossenen Be
triebe schafft. Die W ohlfahrtseinríchtungen kõnnen 
entweder von ihrem Trãger in eigener Regie geführt 
oder, was besonders bei gemeinsámen EinJ;,ichtungen 
für mehrere Firmen zweckmãBig ist, einer auBenste
henden Organisation übertragen �erden. Die wich� 
tigste Organisation für industrielle W ohlfahrtspflege ist 
der Schweizer Verband Volksdienst (Nr. 7952), aber 
auch das Département social romand (Nr. 7953) und 
das Blaue Kreuz führen verschiedene Wohlfahrts
betriebe. 

Der Schweizer Verband V o�ksdienst führte Ende 1946 
138 zivile Verpflegungsbetriebe, davon 90 Wohlfahrts
hãuser und Kantinen in der Industrie mit einem Um
satz von über 15  Millionen Franken. E; schlieBt mit den 
einzelnen Arbeitgebern Regievertrãge ab, welche diese 
verpflichten, die nõtigen Rãume, Inventar, Licht und 
Heizung zur Verfügung zu stellen und der Zentral
leitimg des Volksdienstes für ihre Hilfe und Oberauf
sicht 3% des Umsatzes zu vergüten. Im übrigen müs
sen sich die Verpflegungsbetriebe selbst erhalten und 
allfãllige Überschüsse für die Verbesserung des be
treffenden· Betriebes verwenden. Der Schweizer Ver
band Volksdienst führte Ende 1946 1 9  Beratungs
und Fürsorgestellen (Nr. 7954), entweder für ein
zelne Arbeitgeber oder für mehrere Betriebe gemein
sam. Der Betrieb entschãdigt den Volksdiênst und 
dieser stellt die Fürsorgerin an. Sie erhãlt dadurch eine 
gewisse_Dnabhãngigkeit gegenüber der Betriebsleitung, 
wenu s1e auch auf deren Wohlwollen angewiesen ist;. 

In manchen Fãllen wirken Arbeitgeber und Arbeit
nehmer bei der Schaffung und Verwaltung sozialer 
Einrichtungen zusammen. Grundlage dafür ist das 
BewuBtsein der Betriebs- ode� Berufsgemeinschaft. 
Im Rahmen des einzelnen Betriebes besteht das Zu
sammenwirken meist darin, daB entweder der Arbeit
geber eine von den Arbeitnehmern geschaffene Ein
rkhtung unt�rstützt oder daB die Arbeitnehmer in eine 
vom Arbeitgeber geschaffene Einrichtung, z. B. eine 
Pensionskasse, Beitrãge zahlen. In beiden Fãllen wird 
dem Mithelfenden ein gewisses Mitspracherecht oder 
doch Einblick in die Geschãftsführung der betreffen
den Institution gewãhrt. Manche Einrichtungen von 
Arbeitgeberverbãnden wurden durch Gesamtarbeits
vertrag vereinbart, so daB die Arbeitnehmer ein Recht 
auf deren Leistungen, z .  B. Zulagen aus Ausgleichs
kassen , haben. In einzelnen Berufen, )>esonders bei den 
Typographen, wird auch die Verwaltung der Wohl
fahrtseinrichtungen durch ein von beiden Parteien be
stelltes Organ geführt, so daB es sich im vollen Sinne 
um gemeinsame Einrichtungen von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern handelt. · 

D. Arbeitsvermittl u ng 

Eine gut organisierte ArbeitsvermittlUI!g ist eines 
der wichtigsten Mittel im Kampfe gegen die Arbeits
losigkeit, da sie eine wirksame Ausnüt2;11-ng . der in der 
Wirtschaft vm;ha.nd�p.en Arbeits:rn!).glichkeiten ge,, 

�· 

wãhrleistet. · Der Arbeitsnachweis fõrdert zudem di& 
interkantonale Vermittlung und ermõglicht es, die Ein. 
wanderung auslãndischer Arbeitskrãfte in voller Kennt. 
nis der Verhãltnisse zu regulieren. Ferner orientiert er 
über die Làge und Aufnahmefãhigkeit der einzelnen 
Berufe und Berufszweige und iàt daher ein nützliches 
Orientierungsmittel für die Berufswahl, das beruniclle 
B_ildungswesen und die Berufsberatung. Scl,llieBlich 
bildet der Arbeitsnachweis die unel).tbehrliche Grund. 
lage für die Durchführung der Arbeitslosenversiche. 
rung. 

Durch die Verordnung über den õffentlichen Ax. 
beitsrtachweis vom 1 1 .  November 1924 ist jeder Kan. 
ton zur Durchführung des õffentlichen Arbeitsnach
weises auf seinem Gebiet verpflichtet. Die Kantone 
haben zu diesem Zweck für den Bestand der ihren Be. 
dürfnissen und Verhãltnissen entsprechenden Zahl 
õffentlicher Arbeitsnachweisstellen· zu sorgen und ein.e 
kantonale Zentralstelle zu bezeichnen. Der õffentliche 
Arbeitsnachweis soll alle Berufe umfassen, muB - ab. 
gesehen von der Verrechnung von Auslagen für be. 
sondere Bemühungen - unentgeltlich sein und un. 
parteüsch geleitet und- betrieben werden . Er ist aucb 
in allen Fãllen von Arbeitseinstellungen, Sperren uud 
Aussperrungen fortzusetzen. Als· Zentralstelle für das 
ganze Land bestimmt und m:it der Oberleitung des 
õffentlichen Arbeitsnachweises betraut ist das Bundes
amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit mit seiner Sek" 
tion für Arbeitskraft und Auswanderung. 

Für gewisse Berufszweige bestehen auBerdem vom 
Bund anerkanute paritãtische Fachar.beitsnachweise, 

·so für bestimmte techrtiscbe Berufe, für kaufmãnni
sches Personal, für Musiker und für BühhenkünsÚer. 
Daneben gibt es eine umfangreiche private Stellen. 
vermittlung, die hauptsãchlich von Berufsverbãnden 

. und gemeinnützigen Organisationen durchgeführt wird. 

E� Arbeitsbeschaffu ng 

Unter Arbeitsbeschaffung wird im allgemeinen die 
:Serei�stellung auBero�dentlicher Arbeitsgelegenheiten 
m Ze1ten drohender Arbeitslosigkeit verstanden. Frü
hér wurden in Krisenzeiten sog. Notstandsarbeiten 
durchgeführt. Heute ist mau 'bemüht, durch vorsorg
liche MaBnahmen den Einbruch der· Krise zu verhín
dern, beispielsweise dádurch, daB die ordentlichen. õf. 
fentliche11 Arbeiten auf Zeiten mahgêlnder Beschãfti
gung aufgeschoben werden. ·Die auBerordentlichen 
Arbeitsgelegenheiten werden· durch Beitrãge des Buu
des; der Kantone und der Gem.einden gefõrdert. Vor
�ussetzung für die Gewãhrung der;trtiger Beitrãge ist 
Jedoch stets mangell'!de ·Beschãftigung oder drohende 
Arbeitslosigkeit in dem durch die Arbeitsbeschaffungs
maBnahmel). zu begünstigenden Erwerbszweig. Zudem 
m uB es sich um zusãtzliche, d. h. über den Rahmen des 
Normalep. hinausgehende Arbeiten handeln. D�r Bei
t�àg� wh:d somit m der Regel fUr d,ie Erstellung eines 
h.est1mmten Werkes : gewahrt . .Nur ausnahmsweise 
kommt im RahJUen der Arbeitsbeschaff.jmg Inditidual
hilfe für .d en einze!nen Arbeitslosen in Fràge. So w:e.rden 
beispielsweise Arbeitsbeec.haffungsJUaBnahmen d-qrch-. 
geführt fiir . . K:Qnstler, Gel�hrte. imd freie :Seru{e J!ow.ie 
für teqbn:ieçhe tmd �auf:Jitiinn,isçh� �Angestellte. : 
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Entsprechend unserer staatsr�cht�chen Struk�ur 
der Bund in der Regel keme e1genen Arbeits

durch, sondern fõrdert die 
ihren diesbezüglichen Bestrebungen. Die 

' iBlill<lel:lltw>uucu5 setzt desha1b eine kantonale Leistung 
roindestens der Hãlfte der Bundesleistung v0raus. 
Kantone ihrerseits ziehen im allgeroeinen die Ge

iJtnEiinclen zur Mitleistung heran. 
Grundsatzlich kõnuen ArbeitsbeschaffungsmaBnah

nur gewahrt werden, wenu. die priva�e Wirtscha�t 
in der Lage ist, ausreichende Arbmtsgelegenhei

bereitzustellen. Indessen ist es nicht notwendi�, 
eine allgemeine Krise droht. Auch lokale und sai

lllm.ol:)l.UUJ"-uv Arbeitslosigkeit kanu bekãmpft werden. 
werden beispielsweise haufig wãhrend der Winter

ReparatlÍr- und Reno�atio�sar?ei�en sub
ventioniert, um die Saisonarbeitslosigkeit 1m Bau
gewerbe naeh Mõglichkeit einzuda�IliD:en. 

Gesuche für die Gewãhrung vou Arbeitsbeschaffungs-
beitragen sind bei der zustandigen k�ntonale� Amts
stelle (s. Nr. 7966),  in grõBeren Gememden berm kom
munalen Arbeitsamt, einzureichen. Die �okale� bzw. 

� Ja�nton1:�.1e:n Arbeitsbeschaffungsstellen le1ten die Ge
mit ihrem 1\.ntrag an die zustãndigen Bundes· 

ru>n11u·•um weiter. · · . 
Beitrage kõnuen gewãhrt werden sowohl an õff�nt

liche als auch an private Arbeiten. Neben Bauarbmten 
kõnnen auch Auftrãge an die Industria u.nd andere 
Gewerbezweige, die unter Arbeitsmangel leiden, sub
ventioniert werden. Im Anhang zum Bundesrats
beschluB über die Regelung der Arbeitsbeschaffung in 
der Kriegskrisenzeit vom 29. Juli 1942 ist ein� Auf
stellung über die in Frage kommenden .maxliil:alen 
Bundesbeitrãge enthalten. Bei der Beurteilung dieser 
Sãtze ist zu berücksichtigen, daB hiezu noch eine kan
tonale Leistung in der liõhe der Hãlfte der Bundes
leistung kommt. Es kõ.nnen gewahrt werden : 

30% an õffentliche Arbeiten . 
25% an Arbeiten und Auftrãge der privaten Wrrt-

schaft 
20% an Umbauten, Reparatur und Renovation von 

VVohngebãuden. . 
Gewisse volkswirtschaftlich besonders mteressante 

Arbeiten wie Hotelerneuerungen, MaBnahmen der In
nenkolonisation, Altstadtsanierungen, kõnnen hõhere 
BeitFage erhalten. . 

· 

Die IJnterstützung des sozialen W ohnungsbaues er
folgt seit 1948 nicht mehr aus Arbeitsbeschaffungs
krediten. Nãheres siehe S. 77. Ein Bundesgesetz über 
Arbeitsbescliaffung; das sich auf Art. 31 quinquies der 
Bundesverfassung stützt .und die Vollmachtenbe
schlüsse ersetzen soll, ist in Vorbereitung. 

Wãhrend der Ietzten Wirtschaftskrise gab es den so
genanntenfreiwilligen Arbeitsdienst. Dm:ch ihn wurde_

n 
zusatzliche Arbeiten, in der Regel Tlefbauten Wle 
VVege in den Bergen, Waldwegverbesserllll:g�n . �d 
dergleichen ausgefübrt. Anfãnglich war der frer�villige 
Arbeitsdienst vor allem für jüngere Lente bestlmillt, 
um sie vor den Gefahren des Nichtstlllls z u bewahren. 
Meist lebten die Teilnehmer in Arbeitslagern zusam
men und erhielten neben Unterkunft, Verptlegung und 
Arbeitskleidern ein Taschengeld. Als die J ungen wie
der in der Wirtschaft Beschãftigung fanden, gab es 
noch Lager für altere, schwer zu vermittelnde Arbeits
krãfte, bis diese im Kriege in die Arbeitsdetachemente 

eingewiesen werden konuten. Neben den allgemeinen 
Arbeitslagern ga b es spezielle Umschulu.ngs- und W ei
terbildu.ngslager und gibt es heute noch Arbeitsdienste 
für arbeitslose Techniker (N r. 7971) ,  di e mit Zeichnungs
arbeiten der verschiedensten Art beschãftigt werden, 
und solche für arbeitslóse Kaufleute (Nr. 7960), die 
ihren Kenntnissen entsprechende Arbeiten ausfüh
ren. Diese Arbeitsdienste werden ohne gemeinsamen 
Haushalt durchgeführt und .bezahlen einen ortsübli
chen Taglohn für Hilfsarbeiten. Al.tere Dauereinrich
tungen mit ãhnlicher Zweckbestimmung �ind die 
Schreibstuben für Stellenlose (Nr. 7968) und die Werk
hütten und Arbeiterkolonien für Arbeiter (Nr. 5916ff.) .  

F. Arbe'itersch utz 

l .  Grundsãtzliches und Geschichtliches 

1.. Wesen und Bedeutung 

Unter Arbeiterschutz :versteht mau staatliche Ein
griffe in das Arbeitsverhaltnis zugunsten des Arb�it
nehmers. Er bezieht sich heute nicht nur auf Arbe1ter 
im engeren Sinne, sondern auch auf andere Personal
kategorien, würde also genauer mit Arbeitnehmer
schutz bezeichnet. Doch hàt. sich die Bezeichnung 
Arbeiterschutz . aus seiner Entstehungsgeschichte ein
gelebt uud wird im folgenden in ihrem weitern Sinu 
verwendet. 

Die Sorge des · Gesetzgebers für die Arbeitnehmer 
beschrãnkt sich nicht auf Schutz im eigentlichen Sinu. 
Hinzu kommt eine sozial aufgeschlossene Gestaltung 
à.er ganzen Gesetzgebung und insbesondere derjenigen 
Teile, die irgendwie auf die in Abhãngigkeit vor sich 
gehende Arbeitsleistung Bezug haben. Diese Teile der 
Gesetzgebung werden nebenbei ebenfalls berücksich
tigt, da sie enge Beziehungen zum Arbeiterschutz im 
eigentlichen Sinne ha ben, j a zum Teil in ihm aufgehe�. 

Es ist ferner zu beachten, daB der Schutz des arbm
tenden Menschen nicht nur aus staatlichen MaBnah
men hervorgeht. Neben den staatlichen Arbeiterschutz 
treten betriebliche, 'auf den Unternehmer zurück- . 
gehende MaBnahmen, die das AusmaB des st.aatli?hen 
Arbeiterschutzes erweitern und vertiefen. Sw sp1elen 
heute eine erhebliche praktische Rolle und dürfen bei 
Beurteilung des Gesamtstandes des Arbeiterschutzes 
nicht übersehen werden. 

Sodann ist zu betonen, daB Arbeiterschutz nicht ab
solut losgelõst von den bestehenden wirtschaftlichen 
Verhãltnissen betrieben werden kanu. Um überhaupt 
wirksam zu werden, verlangt er als Ausgangspunkt die 
Arbeitsgelegenheit. Ohne Arbeit nützt auch die be_ste 
Schutzbestinlmung nichts. Der Arbeiterséhutz ISt, 
bei all sein er Bedeutung, sekundãrer N a tur ; gu te Kon
junktur und erfolgreiche Wirtschaftspolitik, welche 
Arbeit und günstige Lohnbedingungen, aber auch so
zial leistungsfãhig� Betriebsinhaber schaffen, sind dem 
Arbeiterschutz an Bedeutung gleichzustellen. 

Endlich sind die kollektive Selbsthilfe und die õf· 
f�ntliche Meinung als wichtige Faktoren zur Herbei
führung annehmbarer Arbeitsbedingungen zu ver-
anschlagen. 
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2. Entwicklung bis z u m  ersten Welt�rieg 

Der rooderne gesetzliche Arbeiterschutz wurde 
durch das Aufkororoen der Fabrik, der Massenproduk
tion, besonders in Baurowollspinnerei und Maschinen
indu,strie, angeregt. Geroeinnützige Kreise, die Schule, 
die Presse begannen sich zu Anfang des 19.  Jahrhun
derts roit den Schãdigungen gesundheitlicher Natur, 
die aus der Fabrikarbeit, zuroal auch für Kinder und 
Frauen entstanden, zu befassen. Die Fabrikgesetz. 
gebung geht in England ·auf das Jahr 1802 zurück. In 
der Schweiz war es Zürich, das 1 815 als erster Kanton 
eine ,Verordnung wegen der minderjãhrigen Jugend 
in den Fabriken überhaupt und in den Spinnroaschinen 
besonders" erlieB. Der Schutz der jugendlichen und 
weiblichen Arbeitnehroer hat in der Folge im schwei
zerischen gesetzlichen Arbeiterschutz stets eine vor
herrschende Rolle gespielt. Diese koromt schon in der 
Formulierung von Art. 34 der Búndesverfassung, als 
der Grundlage für das Fabrikgesetz, zum Ausdruck 
und spiegelt sich in der Folge wider in kantonali')n 
Arbeiterinnenschutzgesetzen; sowie naroentlich im 
Bundesgesetz von 1922 über die Bescp.ãftigung der 
jugendlichen und weiblichen Personen .in den Gewer
ben. 

Daneben hat sich der schweizerische Arbeiterschutz 
geschichtlich namentlich im Bereiche des Fabrik
betriebes entwickelt. Wie in andern Sachgebieten, so 
waren auch hier die Kantone Schrittmacher füi: die 
eidgenõssische Fabrikgesetzgebung. Die Fabrikgesetze, 
welche in einzelnen Kantonen von den 40er Jahren an 
erlassen wurden, bereiteten recht eigentlich das Feld 
für das Bundesgesetz voin 23. Mãrz . 1877 betreffend 
die Ar bei t in den Fabriken vor ; naroentlich ist zu sa
gen, daB die Fabrikinspektion zuerst in den Kantonen 
aufkaro. 

Das genannte Fabrikgesetz wurde bald durch die 
Haftp:fl.ichtgesetzgebung und die Sondergesetzgebung 
über die Fabrikation und den Vertrieb von Zündhõlz
cli.en ergãnzt und die Regelung der Kranken- und Un
fallversicherung setzte ein·. In den Kantonen wurde 
die Ruhetagsgesetzgebung ausgebaut. Da UJ!d dort 
karo es auch zu kantonalen Arbeiterschutzerlassen für 
die nicht vom Fabrikgesetz erfaBten Betriebe. Als 
solche sind die Arbeiterinnenschutzgesetze zu nennen, 
denen in der Folge auch einige voll ausgebaute Arbei 
terschutzgesetze, ferner Gesetze über spezielle Sach
gebiete, wie Arbeitszeit, Ferien, zur Seite traten. 

Der ErlaB des Obligationenrechtes von 1881 und 
besond!_lrs seine Revision von 1911 mit ihrer sozialen 
Regelung des Dienstvertrages trugen dazu bei, den 
Arbeitnehroer in steigendero Grade als seinem Dienst
herrn ebenbürtigen Vertragspartner anzuerkennen. 
Dazu karo die sich iromer roehr ausdehnende Organi
sierungswelle, die auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitneh
roerseite heute noch vorhanden ist, den Gésamtarbeits
vertrag iro Gefolge hat und vieles zur 'Hebung des· 
Niveaus des Arbeitsverhãltnisses beitrug. 

Durch ErlaB eines Norroalarbeitsvertrages kõnnen 
die Behõrden aber auch für die Arbeitsverhãltnisse in 
einero Berufe, für welchen ein Gesarotarbeitsvertrag 
nicht in Frage kororot, Regeln aufstellen, die als Ver
tragsinhalt gelten, wenn sie nicht durch die Parteien 
schriftlich abgeãndert werden . Die Normalarbeitsver
trãge sind von Bedeutung vor allem für den Hausdienst, 

�-., 

wo sie praktisch wie lokale Schutzgesetze, allerdings 
ohne Vollzugsorgan, wirken. In der neuesten Zeit roacht 
sich eine Tendenz geltend, dero Normalarbeitsvertrag 
auch in andern Berufen, wo noch keine Gesarotarbeits
vertrãge bestehen, Eingang zu verschaffen. 

In manchen Fãllen gelingt es nicht ohne weiteres 
eine Einigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh� 
roern herbeizuführen. Alle Kantone haben deshalb 
õffentliche Einigungsãroter geschaffen mit der Auf� 
gabe, eine Verstãndigung unter den Parteien herbei. 
zuführen oder, falls dies nicht gelingt, nach objektiven 
Gesichtspunkten unter Würdigung der õkonomischen 
und sozialen Gegebenheiten einen Schiedssprq.ch. zu fãl. 
len. Die Schaffung von Einigungsstellen �t für das 
Fabrikarbeiterverhãltnis obligatorisch, die Schieds. 
sprüche sind aber nicht verbindl.ich . Wãhrend die 
Einigungsãmter Kollektivstreitigkeiten behandeln. 
sind die in einigen Kantonen errichteten paritãtische.m. 
Arbeits- eder Gewerbegerichte zustãndig für die Er
ledigung von Streitigkeiten, die sich zwischen dem 
einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus dem 
Dienstverhãltnis ergeben. 
. Auch die Rolle der Schweiz in den Bestrebungen auf 
internationale Regelung des Arbeiterschutzes ist von 
erheblicher Bedeutung. Die ersten �onferenzen, die 
zur Herbeiführung von l(onventionen führten, fanden 
1905/06 in Bern statt. Basel war Sitz des ersten Inter
nationalen Arbeitsamtes, das in seiner Entstehung 
wohl privaten Charakter hatte, aber subventieniert 
wurde und offiziõs wirkte. Der Beitritt der Schweiz 
zur Internationalen Arbeitsorganisation von 1919 und 
die von dieser aufgestellten Übereinkororoen gaben 
der schweizerischen gesetzlichen Arbeiterschutzpolitik 
einen neuen Auftrieb. 

3. Von der Zwischenkriegszeit zur Gegenwart 

Di e Periode zwischen d en beiden W eltkriegE:m war 
gekennzeichnet durch reges Wirken des Bundesgesetz. 
gebers auf den verschiedensten Teilgebieten des Ar
beiterschutzes. Es sind hier zu erwãhnen die Bundes
gesetze über die Beschãftigung der jugendlichen und 
weiblichen Personen in den Gewerben, die wõchent
liche Ruhezeit, die Gewichtsbezeichnung bei schweren, 
zur Verschiffung bestimroten Frachtstücken, das Min
destalter der Arbeitnehmer, das Ap.stellungsverhãlt
nis der Handelsreisenden und die Heiroarbeit. Erleich
tert wurde diese Aktivitãt durch die 1908 erfolgte Ein
fügung des Art. 34ter in die Bundesverfassung, womit 
der Bundesgesetzgeber die Befugnis E)rhielt, auf dem 
ganzen groBen Gebiete des Gewerbewesens zu legi· 
ferieren, ferner aber auch durch die Schaffung des eid
genõssischen Arbeitsarotes (1920), das 1929 mit der 
,A.bteilung für Industrie und Gewerbe zuro Bund.esamt 
für Industrie, Gewerbe und Arbeit vereinigt wurde. 

Das Fabrikgesetz von 1 877 seinerseits wurde noch 
vor dem ersten Weltkrieg und 1919 revidiert und trat 
in seiner neuen Fassung aro l .  Januar 1920 in Kraft. 
Ferner erhõhte man die Zahl der eidgenõssischen Fa
brikinspektorate von 3 auf 4. Auch in den Kantonen 
erfolgte da und dort ein Ausbau der amtlichen, mit dem 
Arbeiterschutz beschãftigten Organe, was mit dazu 
beitrug, die Belange des Arbeiterschutzes zu verwirk
lichen. In den Kantonen heroroten die Aussichten auf 
ErlaB eines Btindesgesetzes über die _Arbeit im Handel 
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schwerdeweg geht'vielmehr innerhalb der Verwaltung 
vor sich, wobei aber für einzelne Unterstellungsfãlle 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes- · 

gericht vorgesehen ist. 
Die einschlagigen Bundesgesetze sind entweder 

urii.fassender Natur (Fabrikgeset·z und HeimaTbeits-

und in den Gewerben einstweilen eine Fortentwick
Iung des kantonalen Arbeiterschutzes. Immerhin sind 
a.uch in neuester Zeit interessante kantonale Lõsungs
versuche anzutreffen. Es sei auf das baselstadtische 
Feriengesetz und die Familienzulagegesetzgebung der 
westschweizerischen Kantone, aber auch auf gewisse 
institutionelle Neuerungen, wie das genferische Service 
des relations du tra vail, das luzernische Sozialarot, oder 
die in einzelnen Kantonen aufgekomroenen Lohnaroter 
hingewiesen. Im Bund gehen zur Zeit die Arbeiten aro 
Bundesgesetz über die Arbeit im Handel uhd in den 
Gewerben weiter ; aber auch ·andere Probleroe, die 
mit dem Arbeiterschutz zusaroroenhãngen, finden ilire 
Beachtung. In institutioneller Hinsicht ist die Schaf
fung einer Stelle eines dero Bundesarot für Industrie, 
Gewerbe und Arbeit beigegebenen Arbeitsarztes sowie 
die Bildung paritãtischer Fachkororoissionen iro Zu- · 
sammenhang mit dem Vollzug des Heiroarbeitsgesetzes 
zu erwãhnen. Beroerkt sei noch, daB aU:ch die Bundes
gesetzgebung uber die Arbeitszeit beiro Betriebe der 
Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten, die in 
ihren Anfangen auf das Jahr 1 872 zurückging, durch 
ein heute noch geltendes Bundesgesetz von 1920 eine 
zeitgemãBe Ordnung erfahren hat. 

• gesetz) oder sie behi:tndeln nur gewisse spezielle Sach
gebiete (Nachtarbeit für Frauen :und Jugendliche, wõ
chentliche Ruhezeit, Mindestalter der Arbeitnehmer). 
Die Spezialgesetze kommen auf die Fabrikbetriebe 
nicht zur Anwendung. 

4. Private Fõrderung des Arbeiterschutzes 

.Als zentrale, die Belange des Arbeiterschtftzes auf 
ebjektiver -Grundlage fõrdernde private .Organisation 
ist die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik 
(Nr. 7876) zu nennen, die aus dero ZusammenschluB 
der Schweiz. Vereinigung zur Fõrderung des inter
nationalen Arbeiterschutzes und dero Schweiz. Verein 
für Sozialversicherung hervorgegangen ist und für die 
schweizerische Sozialgesetzgebung schon manch wert
volle Anregung gegeben und Abklãrung geschaffen hat. 

1 1 .  Der Arbeiterschutz des Bundes 

1. Wesen des Arbeiterschutzrechtes 

Das Arbeiterschutzrecht des Bundes ist zur Haupt
sache õffentliches Recht. Es sind aber in Fabrikgesetz 
und Heimarbeitsgesetz gewisse privatrechtliche, das 
Obligationenrecht ergãnzende Bestiromungen aufge
nommen worderi. Den Schutz der Handelsreisenden 
gestaltete roan rein privatrechtlich. Die õffentlich
rechtliche Natur des Arbeiterschutzes roanifestiert sich 
darin, daB Übertretungen der Arbeiterschutzgesetze · 
durch den Betriebsinhaber, an den sie sich in erster 
Linie richten, mit Strafe bedroht sind, wobei gleich zu 
betonen ist, daB eine gewisse Tendenz dahin geht, auch 
auf Seite des Arbeitnehroers yorkoromende Übertre
tungen zu bestrafen. Der Arbeitnehmer soll nicht mehr 
einzig nur Schutzobjekt, sondern auch aktiv Beteilig
ter an der Durchfühiung des Arbeiterschutzes sein. 
Weiter zeigt sich die õffentlichrechtliche Art der Ar
beiterschutzbestimmungen in der Beaufsichtigung ihrer 
Ausführung durch behõrdliche Organe sowie in Be
willigungssysteroen, naroentlich was die Bau- und 
Betriebsbewilligungen für Fabriken und die Arbeits
zeit betrifft. Endlich geht aus der besondern Natur des 
bundesmaBigen Arbeiterschutzes hervor, daB die Zivil
gerichte nicht für Beschwerden in bezug auf die An
wendung dieser Gesetze zustãndig sind. Der Be-

2. Vollzug 

Der gesetzliche Arbeiterschutz wird - soweit nicht 
die Arbeitszeit des Personals der Bahnen und anderer 
konzessionierten Verkehrsanstalten in Betracht kommt 
- zusaromenfasseiid vom Bundesamt für Industrie, Ge
werbe un d Ar bei t, das eine besondere Sektjon für Arbeit
nehmerschutz und Arbeitsrecht besitzt, behandelt. Ihm 
sind die vier eidgenõssischen Fabrikinspektorate in Lau
sanne, Aarau, Zürich und St. Gallen untergeordnet, 
ebenso der Arbeitsarzt. Die Stellung der Bundesver
waltung zuro Vollzug der bundesroaBigen Arbeiter
schutzgesetze ist im wesentlichen diejenige einer Ober
aufsichtsbehõrde ; der Vollzug selbst obliegt - soweit 
nicht das Bundesgesetz über die Arbeitszeit beim Be
trieb der Eisenbahnen in Betracht kommt - den Kan
tonen. Gewisse spezielle Vollzugshandlungen stehen 
allerdings den Bundesstellen zu. Das Systero, den Kan
tonen die Durchführung der Arbeiterschutzgesetze zu 
überantworten, wurde zuerst im Fabrikgesetz von 
1 877 eingeführt und dann au eh für die spatern Bundes
gesetze übernoromen. MaB und Intensitãt der Durch
fUhrung dieser Gesetze hangen also wesentlich von 
den Kantonen und ihren Organen ap. In starkem Um
fange nachgeholfen wird hier zwar; was Fabrikbetriebe 
und Heimarbeit anbelangt, durch die eidgenõssischen 
Fabrikinspektorate, die Kontrollen in den einzelnen 
Betrieben ausführen. Diese Inspektorate erstatten 
regelmãBig Berichte über ihre Beobachtungen, die 
das Volkswirtschaftsdepartement der Offentlichkeit be
kannt gibt. Eine zweij ãhrliche Berichterstattungs
pfl.icht liegt auch den kantonalen Vollzugsbehõrden ob . 

Iro Bereiche der Unfallverhütung ist die Schweize
rische Unfallversicherungsanstah zustandig, soweit die 
Betriebe der obligatorischen.Unfallversicherung unter
stellt sind. Dies trifft naroentlich für alle Fabriken zu. 
Die eidgenõssischen Fabrikinspektorate sind roit der 
Unfallverhütung in den Fabrikbetrieben beauftragt. 

3. Fabrikgesetz 

Das Fabrikgesetz hat den Schutz der in indu
striellen Betrieben manuell tatigen Arbeitnehroer 
zum Ziele. Ob ein Unternehmen als industrieller Be
trieb im Sinne des Fabrikgesetzes zu betrachten sei, 
wird auf Grund von Art. l der Verordnung in einem 
in jedero einzelnen Fall gesondert durchzuführenden 

, Unterstellungsverfahren festgelegt. Ein einmal dem 
Fabrikgesetz unterstellter Betrieb bleibt dies, bis die 
Unterstellung ausdrücklich áufgehoben ist. Die Unter
stellung wirkt sich auch auf Ba u und Installationen der 
Fabrik sowie auf das Verhaltnis zwischen ihr und den 
darin beschãftigten Arbeitern aus und bewirkt ihre 
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Unterstellung unter die obligatorische Unfallversiche- memsames Wirken von Fabrikinhabern, Fabrikarbei. rung. Für die Zündhõlzchenfabriken besteht, ihrer Son- tern und Vollzugsbehõrden zur Voraussetzung. álle · derart angepaBt, noch ein besonderes Bundesgesetz, drei müssen auf die Einhaltung des Gesetzes bedacht dasjenige über die Fabrikation und den Vertrieb von sein. Der amtliche Vollzug erfolgt durch die Kantone Zündhõlzchen. Im übrigen sind diese Fabriken dem und wird durch die eidg. Fabrikinspektorate über. Fabrikgesetz oh.n.e Rücksicht auf ihre GrõBe unter- wacht und erganzt. Als konsultative Kõrperschaft bestellt, wahrend sonst im allgemeinen die Unterstellung • steht die eidgenõssische Fabrikkommission. Die Kanvon .. de� �rreichung einer bestimmten BetriebsgrõBe to ne sind ihre11seits in der Ausgestaltung des V Gllabhangig 1st. zuges frei. Es ist aber gegeben, daB auf alle Falle Amts. .  Das Fabrikgesetz hebt das Arbeitsverhaltnis zum stellen bezeichnet sind, die auch an Ort und Stelle Auf-Teil aus dem gemeinen Recht heraus, indein es für sichtskontrollen durchfiihren kõnnen. Diese õrtliche Fabrikarbeiter gewisse besondere zivilrechtliche Vor- Beaufsichtigung, wozu auch die :fortlaufenden Ermitt. sc�riften aufw��t und für die �echtsstreitigkeiten l�gen über den Bestand der Fabriken gehõren, ist . zWischen Fabrikinhaber und Arbe1ter Sondernormen eme der wichtigsten Voraussetzungen für die zufriedenaufstellt. · Solche bestehen namentlich in bezug auf stellende Gesetzesanwendung. Entlõhnung und Beendigung des Dienstverhaltnisses. AnlaBlich der Fabrikarbeiterzahlung vom 19. SepFerner wird der Grund�atz der Unentgeltlichkeit der ·tember 1946 wurden l O  223 Fabrikbetriebe mit 480 991 Arbeitseinrichtungen festgelegt, und es liegen in der vom Fabrikgesetz erfáBten Arbeitnehmern gezahlt. Fabrikordnung gewisse Anfange einer Fabrikverfas-su�g vor. 
U Trotz seiner Verankerung in einem õffentlichrecht- 4. briger Arbeiterschutz des Bu ndes 

lichen Arbeiterschutzgesetz behalt das Fabrikarbeiter. verhaltnis weitgehend seinen privatrechtlichen Charakter, wird aber doch durch die für den Vollzug des Fabrikgesetzes betrauten: Amtsstellen, S()wie durch das Walten der Arbeitnehmerorganisationen, in mancher Beziehung peeinfluBt. Der Fabrikarbeiterschutz ist mnfassend, doch anerkannte der Bundesrat kürzlich in einem Beschwerdeentscheid die Befugnis der Kantane, ihre allfallig bestehenden Ferienbestimmungen auch auf Fabrikarbeiter auszudehnen. Er gliedert·sich in Schutz von Leben, Gesundheit und Arbeitàkraft (Betriebsschutz), Lohn- und Vertragsschutz, Arbeitszeitschutz und Sonderschutz für weibliche und jugend
liche Personen. 

Das Fabrikgese�z hat als Maximalarbeitszeit die 48-Stundenwoche eingeführt, die nur mit amtlicher Bewilligung in bestimmten Fallen und meist für kürzere Zeit überschritten werden darf. Die tagliche Arbeitszeit betrãgt meist über 8 Stunden, da der Samstagnachmittag üblicher W eise frei ist. Bei zweischichtigem Tagesbetrieb und durchgehendem Betrieb - dieser wird nur bewilligt, wo es aus technischen und wirtschaftlichen Gründen unbedingt notwendig ist -darf dagegen die Arbeitsdauer der einzelnen Schicht 8 Stunden nicht überschreiten. Für Überzeit und vorübergehende Nacht- und Sonntagsarbeit m uB ein Lohnzuschlag von 25% gezahlt werden. Der Sonderschutz für weibliche Personen besteht vor allem darin, daB die Schwangere auf bloBe Anzeige hin von der Arbeit wegbleiben kann, und daB die Wõchnerin wahrend sechs, auf ihren Wunsch acht Wochen nach der Niederkunft von der Fabrikarbeit ausgeschlossen ist, beides ohne daB ihr deswegen gekündigt werden kõnnte. Der Schutz der Jugendlichen besteht vor allem im Verbot der Überzeitarbeit und der Verwendung im zweischichtigen Tagesbetrieb für unter 16jãhrige und im AusschluB der Jugendlichen bis 18 Jahre von einer Reihe gesundheitsschadlicher und gefahrlicher Arbeiten. Frauen und Jugendliche sind von der Nacht- und Sonntagsarbeit ausgeschlossen. Dazu kommen Bestimmungen über soziale Einrichtungen, die mit Fabriken verbunden sind, wie Anlagen für die Unterkunft und Verpfl.egung der Arbeiter, und Kassen verschiedener Art . Die Durchführung des Fabrikgesetzes hat ein ge-

l .  Arbeitszeits.chutz des Verkehrspersonals. Das zur Zeit geltende Bundesgesetz vom 6.  Marz 1920 betref. fend die Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenba:hn.en und anderer Verkehrsanstalten beschrankt sich, wie sein. Titel sagt, auf die Regelung der Arbeitszeit. Dem Gesetz sind Personen, die im Betriebsdienst der SBB der PTT-Verwaltung oder der vom Bund konzessio� nierten Verkehrsanstalten tatig sind, unterstellt. I)agegen findet es keine Anwendung auf den Verwaltungsund W erkstattedienst und auf den eigentlichen Ba:hn.� hau. Das Gesetz wird ohne Mitwirkung der Kantone ausschlieBlich durch Bundesstellen vollzogen. Auch hier besteht eine konsultative, paritãtisch zusammengesetzte Kommission, die sogenannte Arbeitszeitgesetzkommission. Da die Zahl der unterstellten Betriebe verhaltnismaBig klein ist und sich zu einem Teil aus Staatsbetrieben · zusammensetzt, gibt der Vollzug wenigQr zu reden, als dies beim Fabrikgesetz der Fall ist. 2. Bundesgesetz vom 31. Marz 1922 über die Besehiif
tigung der jugendlichen und weiblichen Personen in den 
Gewerben. Von dem Gesetz gelten seit ErlaB des Bundesgesetzes. über das· Mindestalter der Arbeitnehmer nur noch diejenigen Bestinlmungen, welche die Nachtarbeit . von jugendlichen und weiblichen Personen in den . õffentlichen und privaten industriellen und gewerblichen Betrieben verbieten, soweit diese dem Fabrikgesetz nicht unterstellt sind. Das Gesetz gilt überdies noch für Per.sonen, die in den Verkehrsbetrieben beschaftigt sind, mit Ausnahme jener Verkebrsanstalten, die vom Bund betrieben werden oder konzessioniert wurden, sowie mit Ausnahme der Handbefõrderung. Das Gesetz geht auf das im Jahre 1919 in Washington a:bgeschlossene internationale Übereinkommen zurück. Der Vollzug ist Sache der Kantone. 3. Bundesgesetz vom 26. September 193J. über die 

wochentliche Ruhezeit. Der Geltungsbereich dieses Gesetzes ist der namliche, wie derjenige_des vorerwahnten, nur daB hier .noch der Handel, in weitestem Sinne gesprochen, dazukommt. Das Gesetz regelt eine ziemlich heikle Materie, da die Verhaltnisse in bezug auf die Mõglichkeiten der Gewahrung eines wõchentlichen Ruhetages auBerordentlich verschieden sind. Es zerfãllt in zwei Teile, von denen der zweite speziell sich auf das_ Gasthof- und Wirtschaftsgewerbe bezieht, 
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der erste für .alle übrigen unter das Gesetz 
f Uenden Betriebe Anwendung findet. Hauptgrund
;tz ist, daB der Arbeitneh�er jede Woche eine Ruhe-

't von mindestens 24 aufemanderfolgenden Stunden :;�ãlt. Die Ruhezeit soll für alle Arbeitnehmer. ein
heitlich auf den Sonntag gelegt werdeil . Von d1esen 
bejden Grundsatzen gewãhrt nun aber das Gesetz, so 
namentlich für das Gasthof- mid Wirtschaftsgewerbe, 
eine Reíhe von Ausnahmen, die es ermõgliche�, den 
A:nspruch auf einen �õc�ent�ch�n Ruhet.ag �nt den 
Bedürfnissen der Wrrklichke1t m Überemstrmmung 
zu bringen. Das Gesetz wird ebenfalls von den Kan
tanen vollzogen ; die eidgenõssischen Fabrikinspekto
rate ha ben auch hier nicht mitzuwirken. Dagegen kann 
das eidgenõssische V olkswirtschaftsdepartement n�ch . 
Anhõrung der Berufsverbande für Wirtschaftszweige, 
die sich über das ganze Land oder mehrere Kantone 
erstrecken, die Anwendung des Gesetzes direkt regeln . 

4. Bundesgesetz vom 24. Juni 1938 über das Mindest
alter der Arbeitnehmer. Wãhrend das unter Ziff. 2 an
geführte Gesetz sowie das Fabrikgesetz noch das voll
endete 14. Altersjahr als Zeitpunkt der Berufsmündig
keit festgesetzt hatten, bringt dieses Gesetz eine Er
hõhung der Altersgrenze um ein Jahr. Von der Vor
schrift, daB die ArbeitnebJ:!ler-das 15. Altersjahr voll
endet haben müssen, werden immerhin gewisse Aus
nahmen, teils generell, . teils auf dem Bewilligungsweg 
zugelassen. Anderseits kõnnen die Kantone unter be
stimmten Voraussetzungen aber auch hõhere Mindest
alter vorschreiben, und deren Schulgesetzgebung bleibt 
ohnehin vorbehalten. Auch dieses Gesetz wird von 
den Kantonen vollzogen ; die eidgenõssischen Fabrik
inspektorate haben sich mit ihm nur im Bereiche der 
Fabriken abzugeben. 

seits auf Unfallverhütung und Gesundheitsschutz, an
derseits auf das Dienstverhaltnis, die Arbeitszeit sowie 
die Arbeit von jugendlichen und weiblichen Personen. 
Soweit Kantone eigene weitergehende Vorschriften 
über Arbeiterschutz Ulld Betriebssicherheit erlassen 
haben, blieben diese vorb.ehalten. Auf Ende 1947 hat, 
der Bundesrat im Hinblick auf den starken Rückgang 
des kriegsmãBig bedingten einheimischen Bergbaus 
die Bergwerksordnung wieder aufgehoben, aber gleich
zeitig das Verbot der ·Beschã:ftigung weiblicher Per: 
sonen sowie von Jugendlichen unter 18 Jahren bel 
Untertagsarbeiten in Bergwerken in bestehende Er
lasse des ordentlichen Bundesi'echtes eingebaut. 

7. Auch das· Bundesgesetz vom 26. Juni 1930 über 
die berufliche A usbildung wirkt für die Lehrlinge im 
Sinne _des Arbeiterschutzes, indem es verbietet, diese 
lãnger als die übrigen Arbeitnehmer zu heschaftigen, 
und ihnen das Recht auf bezahlte Ferien von jãhrlich 
sechs Werktagen gewãhrt. 

1 1 1 .  Arbeiterschi.atz der Kantone 

l. Der kantonale Gesetzgeber hat von jeher im 
gesetzlichen Arbeiterschutz Pionierdienste ge��i�tet. 
Trotz allmahlicher Ausdehnung des bundesmaB1gen 
Arbeiterschutzes spielt auch heute noch die kantona.le 
Sozialpolitik eine sehr erhebliche Rolle. Neue Einrich
tungen werden nach wie vor zuer�t in den Ka�ton.eri 
erprobt. Da von Bundes wegen d1e Kanton� die e1d• 
genõssischen Arbeiterschutz?esetze zu. vollz1eh�n ha
ben · sind auch Kantone nnt unentWickelter e1gener 
Sozialge�etzgebung in ihrer _ Stellung als Vollzugs
organe des Bundes verpflichtet, sich intensiv mit dem 
Arbeiterschutz zu befassen. 

Im Gegensatz zum Bundesrecht sind die Kantone in 
ihrer éigenen Arbeiterschutzgesetzgebung dadurch be, 
grenzt, daB sie keine rein priva�re�htlichen Bestim�un
gen aufstellen kõiqJ.en. Ferner ISt ihnen selbstverstand
lich eine eigene Gesetzgebung da versagt, wo der Bund 
bereits Iegiferiert hat. Eine Ausnahme be�teht f� das 
Bundesgesetz über die Beschãftigung der JUgendlichen 
und weiblichen Personen in den Gewerben, das nur 
Mindestnormen enthãlt. 

, 2. Neben dem gesetzlichen kantonalen Arbeiter-
schutz tritt .sporadisch auch das Gemein�erecht a�s 
Quelle des gesetzlichen Arbeiterschutzes m �schel
nung. Ungleich wichtiger ist aber die Funktwli. d�r 
Gemeinden als lokaler Vollzugsorgane für den Arbel
terschutz von Bund und Kantonen. Auf die�em Gebiete 
tragen die Gemeinden und auch ?'ndere lokale �der 
regionale Kõrperschaften W es�ntliches zur Verwrrk-
lichung des Arbeiterschutzes bel. . 

5. Bundesgesetz vom 12. Dezember 1940 über die 
Heimarbeit. Trotz umfassendem Titel behandelt das 
Gesetz von den verschiedenen Problemen der Heim
arbeit nur den arbeitsrechtlichen Schutz der Heim
arbeiter. Es baut den Heimarbeitsvertrag aus und gibt 
dem Heimarbeiter gewisse Sicherungen gegenüber dem 
Arbeitgeber, indem dieser z. B. verpfl.ichtet wird, die 
Arbeits- und . Lohnbedingungen bekanntzugeben und 
die Lieferfristen so anzusetien, daB .zwischen 22 und 
6 Uhr und am Sonntag nicht gearbeitet werden muB. 
Ferner gibt das Gesetz der Bundesbehõrde .die Mõg
lichkeit zu amtlichen Lohnfestsetzungen. D1e Durch
führung des Heimarbeitsgesetzes ist grundsãtzlich den 
Kantonen anvertraut, doch ist die Lohnfestsetzung 
ausschlieBlich Bundessache. Der Bundesrat hat für die 
hauptsãchlichsten Wirtschaftszweige, in denen Heim
arbeit vorkommt, paritatisch zusammengesetzteFach
kommissionen, die konsultativa Befugnisse be!:litzen, 
eingesetzt. Die eidgenõssischen Fabrikinspektorate 
wirken bei der Aufsicht über den Vollzug mit. Das 
Gesetz ist noéh neu und das Stadium seiner allmah
lichen Einführung ist no eh nicpt abgeschlossen. Immer
hin ist es bereits zu einzelnen amtlichen Lohnfest
setzungen gekommen. Diese betreffen die Hand
strickerei sowie die Wãsche- und Damenkonfektions
Heimarbeit. 

6. Bergarbeiterschutz. Auf Grund der auBerordent: 
lichen Vollmachten des Bundesrates wurde am 16. Juli 
1943 ein BundesratsbeschluB über den Schutz !ler 
Bergarbeiter (Bergwerksordnung) erlassen."Die Schutz
bestimmungen dieses Beschlusses erstreckten sich einer 

3. Rein ãuBerlich sind im kantonalen Arbe1terschutz 
umfassende Arbeiterschutzgesetze einerseits (Glarus, 
Tessin Waadt und Wallis) ,  Arbeiterinnenschutz
gesetz� (Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, Basel-Stadt; 
Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Aargau un� Neue_nburg) 
und Sondergesetze für einzelne Sachgeb1ete zu unter
scheiden. Die wichtigsten dieser Sachgebiete sind das 
Einigungswesen, über welches jeder Kanton legife
rierte das Anstellungsverhaltnis der im Gastgewerbe 
tãtig�n Arbeitnehmer, das in kan�nalen Wirtschafts
gesetzen eine im einzelnen verschiedene Regelu�g g�
funden hat, der Betriebs- und ·LadenschluB soWie d1e_ 
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G�setzgebung betreffend die Sonn- und Feiertagsruhe 
(n.�eht zu. verweehseln mit dem Bundesgesetz über die 
w_

oehen�liehe Ruhezeit) , die Arbeitszeit (Basel-Stadt), 
d1e Fen�� (Bas�l-Stadt und Solothurn), Sonderrege
lu�gen fur best1mmte Betriebsarten, so für den Be
triebssehutz in den Kinos. Daneben wirken die kan
tonale und gemeindliehe Ba u-, Gesundheits- und Feuer
P?lizei und die Submissionsverordnungen aueh im 
�mne des Arbeitersehutzes. Überhaupt hat die õffent
hehe Hand

_
al� Arb�itgeber oder als Bezüger von Waren 

und __ Matenahen die Mõgliehkeit, den Arbeitersehutz 
zu for�ern, o�er aber auf die privaten Unternehmer 
naeh dieser Rwhtung einzuwirken. · .  

4 .  Hinsiehtlieh der · Saehgebiete lãBt sieh der heute 
bestehende kantonale gesetzliehe Arbeitersehutz wie 
folgt einteilen : 
a) �ehu�z von Lebên, Gesundheit und Arbeitskraft der 

Arbettnehmer. 
b) Arbeitszeitvorsehriften. 
e) L�hnsehutz und Bestimmungen betreffend die Ar-

bettsordnung. 
d) Sondersehutz für jugendliehe und weibliehePersonen 
e) Ausbau des Einigungs- und Arbeitsgeriehtswesehs . . . 

f) W ohlfahrtseinriehtungen. 
g) Fam�enzulagen. Nãheres siehe 3. Kapitel. 

Es
_ 
g1bt ab�r nur in wenigen Kantonen umfassende �bettersehutzl?e�etze und aueh nieht überall solehe 

uber den Arbe1terinnensehutz. Und aueh wo Gesetze 
bes�ehen, . sind sie entspreehend den sehr versehieden
artigen wirtsehaftliehen Verhãltnissen und Auffassun
gen sehr ungleiehartig. So gibt es Maximalarbeitszeiten 
von 8Y2�ll St�de1_1 tãglieh, wobei aber die lãngeren 
d�eh die Pra_x:1s wmtgehend überholt sind. Für alles 
Nahere. verwe1sen wir auf die Tabelle Nr. 7977. 

5. 
_
D�e kantonalen Amtsstellen, die sieh Init dem 

Arbmt�reeht zu befassen haben, gründeten im Jahre 
1945 eme Interkantonale Vereinigung für Arbeitsrecht 
(Nr. 7877).  In ihr .s�d diejenigen kantonalen Organe 
z�s�m:r:nengef�Bt, die rm amtliehen Arbeitnehmersehutz 
tat1g smd. Se1t mehreren Jahren hat aber das Bundes
amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit diese kantona
len Organe aueh zu alljãhrliehen Konferenzen zweeks 
Be

_
spreehung von laufenden Angelegenheiten des Ar

beitersehutzes zusammenberufen. Auf diesen beiden 'Yegen ergab sieh, abgesehen von den Iaufenden Be
ziehungel_l zwisehe

_
n Bund und Kanton im Arbeiter

sehutz, .em erfreuliehes Zusammenwirken. 

G. Sozialversicherung 
u nd verwandte E i r_:� ri chtu ngen 

l. Allgem.eines 

!>i� sehweizerisehe Sozialversieherung ist kein ein
heitlie�e� Gebilde, sondern besteht aus einer Anzahl 
von Emn�htungen und Gesetzen, die in ilirer Entwiek
lu�g und �em Aufbau groBe Versehiedenheiten auf
we

d
ise

di
�· 

Ar
D1e 

_
Krankenversieherung (siehe 6. Kapitel) 

u.n. e bettslosenversieherung sind auf Einriehtun
gen .d.er Selbsthilfe aufgebaut und deshalb stark dezen
tralisie� und kantonal versehieden gestaltet. Die Un
fallverswherung wird von einer zentralen · Versiehe
rungsanstalt durehgeführt und die Alters- und Hinter-

., . 

lassenenversieherung (siehe 4. Kap.) zeigt naeh dem 
Bundesgesetz eine Verbindung von einheitlieher' Re 
l 't d li · 

ge
ung .. nn �zentra s1erter, d en Kantorien urtd Berufs-
verbanden úbertragener Durehführung. 

. 
En�spreehend de� Versehiedenartigkeit qes Aufbaues �er emzelne_?- Zwe1ge der Sozialversieherung erfolgt 

. ilire Durehführung 
.. 
z. T. �ureh versehiedene Organe. �em Bundesamt fur Soz1alversieherung unterstehen �e Kranke�- und Unfallversieherung, letztere prak

tlseh aller�gs nur als Rekursinstanz, die MutteF
se?aftsverswherung (siehe 3. Kapitel) ,  die Alters- und 
Hmterlassenenversieherung, die Lohn- und Verdienst
ersatzordnung für Wehrmãnner und die F -'1 ' 
ul .. a.u.ullen-

z agen, wahrend die Arbeitslósenversieherung dem 
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit an
gese)llossen wurde. In den Kantonen und Gemeind 
wurden aber vereinzelt Amter gesehaffen denen . d�� 
gesamt{e Sozialversieherung untersteht. 

' 

1 1 .  Arbeitslosenversicherung 
und N othilfe für Arbeitslose 

1 .  Wesen u nd Entwicklung 

Di� Arbeitslosenversieherung und die· staatliehe 
N�th�fe für Arbeitslose bezweeken, die unselb
st�ndig

, 
E�werbendeh bei unversehuldeter, in den �tse�aftliehen Verhãltnissen begründeter Arbeits

lo�Igkett :or Not und Armengerlõssigkeit zu bewahre:n. 
D1e Arbettslosenversieherung gewãhrt ihnen auf Grund 
vo�. regelmãBig geleisteten Mitgliederbeitrãgen die 
erga�t werden dureh õffentliehe Subventionen, �ter 
best1mmten allgemeinen Voraussetzungen einen Reehts
ansprueh auf angemessene Entsehãdigung für eine in
folge Entlass�g oder -Arbeitszeitverkürzung eingetre
t��e· _ErwerbsembuBe. Das Bezugsreeht besteht unab�angig dav?n, ob �ie einz

_
elneri. Gesuehsteller bedürftig 

smd oder me�t. D1e Nothtlfe oder beitragsfreie Arbeits
losf;)�unterstutzung dagegen wird nur im Falle naeh
ge�esener Bedürftigkeit ausbezahlt. 

D1e ersten gewerksehaftliehen Versieherungskassen 
gegen Arb?itslosigkeit wurden sehon in den aehtziger 
Jahren, �e ersten õffentliehen Kassen in St. Gallen 
u?d Bern m den neunziger J ahren gegründet. Vor allem �e Kasse� der Arbeitnehmerverbãnde breiteten sieh 
m �er :J!ol�e aus, waren aber doeh einer groBen Arbeits
losigke�t meht gewaehsen. Der Bund führte deshalb in 
der �nse naeh dem ersten Weltkrieg eine beitragsfreie 
Arbettslosenunterstützung- ein, die aber trotz groBer 
Auf�ve�d,ungen weder materiell noeh moraliseh voll 
b?fne�gte. E� ging deshalb 1924 Init dem Gesetz über 
die B�Itragsle1st�g an die Arbeitslosenversicherung 
daz� uber, auf die Selbsthilfe der zunãehst beteiligteJ;J. 
Kretse aufzubauen, indem er die Arbeitslosenversiehe
:ungskassen s�bventionierte und die Versieherung in �en Grundzugen dureh eingehende Subventionsbe
d��gen regelte. Zu den Bundessubventionen kamen 
Beltra�� von Kantonen und Gemeinden. Naeh und 
na:eh führten 16 Kantone für die Arbeitnehmer be
strmmter �erufe 

_
oder bis zu einem bestimmten Ein

�omme� die Verswherungspflieht ein ; 3 Kantone über
lie�en die Einführung eines Obligatoriums iliren Ge
m�mde�, so �aB . Ende 1946 nur in 6 Kantonen noeh 
kemerlet

_
Verswheru�gszwang bestand. Zur Ergãnzung 

der Arbettslosenverswherung wurde 1932 für bestimmte 
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l(risenberufe und -gegenden eine beitragsfreie Krisen

unterstützung eingeführt, die nur an bedürftige, von 

ibrer Kasse ausgesteuerte Arbeitslose ausgeriehtet wer

den durfte. Dureh Vollni.aehtenbesehluB wurde die 

seit 1924 bestehende Gesetzgebung su&pendiert und für 

die Kriegskrisenzeit dureh neue Vorsebriften, die in 

einigen wesentliehen Punkten abweiehen, ersetzt. So 

hat die neue Ordnung unter anderem eine Vereinheit

liehung versehiedener Grundsãtze für das ganze Ge

biet der Sehweiz gebracht. Dureh die Schaffung eines 

alle Kassen umfassenden Ausgleiehsfonds wird eine 

bessere Verteilung des Risikos bewirkt ; auBerdem kon

nen die Familienpfliehten der Arbeitslosen bei der Be

rechnung des Taggeldes in weitergehendem MaBe als 

bisher berüeksiehtigt werden. Diese Neuordnung fãllt 

mit der Aufhebung des Vollmaehtenreebtes dahin ; es 

sind aber Vorarbeiten für den Ausbau der künftigen 

auf Art. 34ter, Abs. l ,  lit. f, der Bundesverfassung be

ruhenden ordentliehen Gesetzgebung im Gange. 

2. Das Recht der Arbeitslosenversicherung 

b) für Alleinstehende über 20 Jahren mit 55% bis zu 

einem Tagesverdienst von Fr. 12.-, 

e) für Kassenlnitglieder Init Unterhalts- und Unter

stützungspflieht gegenüber einer Person Init 65% 

bis zu einem Tagesverdienst von Fr. 14.-, 

d) für Kassenmitglieder roit Unterhalts- und Unter

stützungspfl.icht gegenüber zwei Personen Init 65% 

b�s zu einem Tagesverdie�st von Fr. 18.-. 

Dazu kommen noeh bestimmte Zuseblãge, vor allem 

für Versicherte mit grõBeren Unterhalts- und Unter

stützungslasten. - MuB die Arbeit bei fortbestehen

dem Dienstverhãltnis nur stunden- oder tageweise aus

gesetzt werden, so bemessen sieh die Versieherungs

leistungen für den sogenannten Teilarbeitslosen grund

sãtzlich naeh den vorstebenden Ansãi/zen. Immerhin 

wird dieses Taggeld gekürzt, wenn es zusamroen mit 

dem verbleibenden Verdienst einen gewissen Hõehst-

betrag übersehreitet. 
· 

Ihnerhalb eines Kalenderjahres darf die �ezugs

dauer maximal 90 volle Taggelder umfassen. Naeh 

Er-sehõpfung der Kassenleist:ungen tritt im Falle der 

Bedürftigkeit die Notbilfe em, vorausgesetzt, daB . sie 

im Wobnkanton des Arbeitslosen für anwendbar er-

klãrt worden ist. 

3. Stand der Arbeitslosenversicherun g  Ende 1946 

Trãger der Arbeitslosenversieherung waren Ende 

1946 59 õffentliehe Kassen mit 173 471 Mitgliedern, 

33 einseitige, meist gewerksehaftliehe Kassen mit zu

sammen 251 954 Mitgliedern und 94 paritãtisehe, von 

Arbeitgebern und Arbeitnéhmern gemeinsam getragene 

Kassen Ini t 1 17 03 8 Mitgliedern. Di e Zahl d er V ersi

eherten stieg von 1924 bis Ende 1946 von rund 157 000 

a:uf rund 540 000. An Prãmien leisteten die Arbeit

nehmer 1946 über 17,5 Millionen Franken, die Arbeit

geber rund Fr. l 730000. Die Taggeldauszahlungen, die 

im Hõhepunkt der Wirtsehaftskrise 1936 68 Millionen 

übersehritten hatten, betrugen 1946 rund 12,4 Mil

lionen. Entspreehend gingen aueh die naeh den ausbe

zahlten Taggeldern bereehneten õffentliehen Beitrãge 

zurüek. 

1.1 1 .  U nfallversicherung 

· Wer regehnãBig in unselbstãndiger Stellung er

werbstãtig ist, hat zwisehen dem vollendeten 16. und 

60. Lebensjahr das Reeht, einer Versieherungskasse 

gegen Arbeitslosigkeit beizutreten. Ausgenommensind 

nur die Angehõrigen vereinzelter Berufe, in denen die 

Besehãftigungszeit und der erzielte Verdienst nieht 

kontrollierbar sind ; ebenso seheiden diejenigen Ar

beitnehmer aus, die sieh im Falle von Arbeitslosigkeit 

niebt dem Arbeitsnaehweis zur Verlnittlung einer an

derweitigen Besehãftigung bereithalten. Mehr als die 

Hãlfte der Kantone hat aus Gründen der Solidaritãt 

und Vorsorge für bestimmte Erwerbskreise die Zu

gehõrigkeit zu einer Arbeitslosenkasse als obligatoriseh 

erklãrt ; maBgebend sind die am W ohnort des Arbeit

nehmers geltenden Vorsebriften. Ein Versieherter hat 

frübestens nach einer Mitgliedsehaft von 6 Monaten 

vom zweiten Tag der kontrollierten Arbeitslosigkeit an 

Anspruch auf die Leistungen der Kasse, sofern die Ar

beitslosigkeit unversehuldet ist und der õffentliebe 

oder anerkannte berufliehe Arbeitsnaehweis ilim keine 

neue Verdienstgelegenheit zuweisen kann. Die Pflieht 

zur Arbeitsannahme besteht für .die Taggeldbezüger 

aueh in bezug auf auBerberufliehe und auBerwohnõrt

liehe Besehãftigung, sofern diese unter den gegebenen 

Verhãltnissen angemessen ist. In verschiedenen Er- 1 .  Unfãlle, Haftpfl icht 

werbszweigen, in denen die Arbeit berufsüblieherweise und Unfallversicherung im allgemeinen 

von Zeit zu Zeit ausgesetzt werden rouB, sind für den Unter Unfiillen versteht man unbeabsiehtigte, plõtz-

Beginn und Umfang des Bezugsreehts bésondere Ka- liehe, sehãdliehe Einwirkungen auf den mensehlichen 

renzfristen maBgebend. Für Sonn- und Feiertage wird Kõrper. Sie führen nieht n ur zu gesundheitliehen Schã

keine Entsehãdigung ausgeriehtet ; ebenso fãllt das digungen von kleinen Stõrungen bis zu Verstümme

Bezugsreeht dahin, wenn ein Kassenmitglied infolge lungen und Tod, sond.ern sind.aueh eine hãufige Ursaehe 

Krankheit oder Unfall arbeitsunfãhig ist oder sieh von wirtsehaftlieher EinbuBe, Verarmung und Not. 

aus andern Gründen der Arbeitsverlnittlung entzieht. In der Schweiz ereignen sieh ohne Bagatellfãlle jãhr-

Das Taggeld riebtet sieh, ebenso wie die Beitrãge an lich sehãtzungsweise über 500 000 Unfãlle, von denen 

die Versieherungskasse, vor allem nach dem Verdienst . 1946 2295 zum Tode führten. Angesiehts dieser Be· 

des Versieherten, ist aber in doppelter W eise, sowohl · deutung der Unfãlle bemüht man sieh seit langem um 

dureh einen Hõchstbetrag des anreehenbaren Tages- eine gereehte und den praktisehen Bedürfnissen ent

verdienstes, wie dureh Prozente dieses Betrages maxi- . spreehende Regelung der Tragung der Unfallschãden. 

mal begrenzt. Naeh dem BundesratsbesehluB vom Es gibt dafür hauptsãehlieh die folgenden Mõglieh-

U .  J anuar 1944 kann bei gãnzlieher Arbeitslosigkeit keiten : 

der ausfallende Normalverdiemit entsehãdigt werden ! a) Der Verunfallte oder diejenige Person, die ilim 

a) für Alleinstehende unter 20 Jahren mit 55% bis zu gegenüber unterhalts- odét unterstützungspfliehtig ist, 

einem Tagesverdienst von Fr. 10.-, müssen den Sehaden selbst ·tragen. Das kommt trotz 
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der Verbreitung der Unfallversicherung noch sehr 
hãufig vQr, besonders bei Unfãllen in der Landwirt
schaft, im nicht oder nur für Betriebsunfãlle versicher
ten Gewerbe und im Haushalt. Aber auch bei Haftung 
eines Dritten oder einer Unfallversicherungsgesellschaft 
oder -anstalt geht in der Regel wenigstens ein Teil des · 

Schadens zu Lasten des Verunfallten. , 

:or allem, weil sie mittelschwere und schwere Schãden 
m der Regel nur zum kleinsten Teil deckt, wenigstens 
soweit die Prãmien für die minderbemittelte Bevõlke
rung erschwinglich sind. Da die verúnfallten Arbeiter 
auch durch die Haftpflicht der Besitzer von Fal;>riken 
und andern gefãhrlichen �etrieberi vor allem bei schw:e. 
ren Schãden 1_1ur ungenügend geschützt waren, ver
suchte nian am Ende des 19. Jahrhrinderts mit der 
Lex Forrer, alle unselbstãndig erwerbstãtigen Persorren 
der obligatorischen Unfallversicherungsanstalt zu un
terstellen. Diese Vorlage wurde aber verworfen und 
so muBte man sich im geltenden Bundesgesetz mit 
einem kleineren Kreis obligatorisch Versicherter be-

b) Haftpflicht einer andern Person für den aus einem 
Unfall entstandenen Schaden. Sie wird hegründet : 

durch eine schuldhafte rechtswidrige Handlung, 
z .  B.  fahrlãssige Brandstiftung ; 

durch bestimmte Gefãhrdungstatsachen, für die der 
Haftende einzustehen hat, wenn er nicht nachweisen 
kann, daB er das Nõtige zur Vermeidung eines Scha
dens, in unserm FaHe eines Unfalles, vorgekehrt hat. 
Dies gilt für das Familienoberhaupt bezüglich Schãden 
durch unmündige, geistesschwache und geisteskranke 
Hausgenossen, für Tierhalter und für Hauseigentümer ; 

durch Bahnen, Motorfahrzeuge und Starkstroni
anlagen, deren Eigéntümer auf Grund von Spezial
gesetzen für Unfãlle, die durch ihren Betrieb verurc 

· sacht wurden, einzustehen hat, wenn den Vei1mfallten 
kein Selbstverschulden trifft. Diese · Kausalhaftung 
galt vor der Einführung der pbligatorischen Unfall� 
versicherung auch für die Fabrikbetriebe. 

Auf Grund der Haftpflicht erhãlt der Verunfallte in 
manchen Fãllen keinen Schadenersatz zugesprochen, 
weil der Entscbuldungsbeweis gelingt, und in andern 
geht er leer aus, weil der Pflichtige nicht zahlungs
fãhig ist und auch keine Haftpflichtversicherung ab
geschlossen hatte. 

e) Unfallversicherung. Sie überbürdet das Risiko für 
Unfallschãden dem Versicherer (Versicherungsgesell
schaft oder -anstalt) und sichert dem Versicherten im 
Umfang der vertraglichen Vereinbarung oder gesetz
lichen Vorschrift Ersatz für den Schaden aus einem 
Unfall, es sei denn, daB ihm naclJ_gewiesen werden 
kõnne, daB er diesen selbst absichtlich bei manchen 
Versicherungen · auch grobfahrÍãssig, 

'
herbeigeführt 

habe. Die Versicherung kann durch ·den vom Unfall 
Bedrohten oder einen Dritten, z. B. den Arbeitgeber 
für seine Arbeiter, die Schulgemeinde für die Scbul
kinder, abgeschlossen werden, Das Unfallrisiko wird 
nicht n ur durcb die eigentliche Unfallversicherung, son-
9-ern auch durch die Militarversicherung' und z. T. 
auch durch Pensionskassen und Lebensversicherungen 
gedeckt, 

Die Unfallversicherung erfolgt entweder freiwillig 
bei einer privaten Versicherungsgesellschaft oder obli
gatorisch je nach der Vorschrift des betreffenden Ge
setzes bei einer V ersicherungsgesellschaft oder einer 
õffentlichen Versichernngsanstalt. Die freiwillige Ver
sicherung bei der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt 
ist im Gesetz zwar vorgesehen, wurde aber nicht ver
wirklicht, 

Die Unfallversicherung bei privaten Versicherungs
gesellschaften erfolgt entweder als Einzelversicherung 
oder als Kollektivunfallversicherung (für Angehõrige 

· eines landwirtschaftlichen Betriebes, fiir Arbeitnehmer 
oder für Schüler) oder aber als Abonnentenunfallver
sieherung. Letztere ist beí der miiiderbemittelten Be
võlkerung sehr verbreitet, deckt aber meist nur einen 
kleinen Teil des Unfallrisikos. · 

Die freiwillige Versicherung reichte aber nicht aus 
weil sie groBe Teile der Bevõlkerung nicht erfaBte und 

�-

_gnügen. Die Versichetungspflicht wurde in einigen 
kant?nalen Gesetzen . auf alle Lehrlinge ausgedeb.n.t 
und 1m Entwurf zu emem Bundesgesetz über die Ar

-�eit im Handel und in
_ 
den Gewerben ist das Obligato. 

num der Unfallverswherung für alle ihm unter
stehenden Betriebe wenigsterts für Betriebsunfãlle vor
gesehen. 

2. Die obligatorische U nfallversichei'ung'  gemãB 
Bundesgesetz ü ber die Kranken- und Unfallver
sicherung vom 13. Juni  1911 

Dieser von Bundes wegen obligatorischen Unfwll
versi

_
cb,erung un�erstehen hauptsãchlich die folgenden 

Betrwbe :  Fabrikeri,  Baugewerbe, Eisenbahn- und 
Dampfschiffahrtsunternehmungen, Post, Fuluhalte
reien, Schiffsverkehr, Bergbau, Steinbrüche ·und Gru
ben, Unternehmungen, die gewerbsmãBig mit Spreng
st�ffe� zu tun �a ben. w er in einem versicherungs
pflwhtigen Betneb arbeitet, sei es als Arbeiter oder 
�gestellt�r oder in ãhnlicher Stellung, ist obligato
nsch verswhert, selbst wenn der Betrieb noch nicht 
der Anstalt gemeldet wutde. Auch Gebrechliche, die 
von der privaten Versicherung oft ausgeschlossen wer
den, unterstehen. ohne Einschrãrikung der obligatori
�c?en Unfallv:erswherung. Die Versicherung beginnt 
m1t dem Antntt der Arbeit und endet mit dem Ablauf 
des zweiten Tages nach dem Tage, an dem der Lohn
anspruch aufhõrt: Sie kann aber durch kollektive Ab
rede mit dem Arbeitgeber oder individuelle âbrede 
mit dem Versicherten verlãngert werden. 

.. 
Di e V ersic�e�g �etrifft sowohl di e Betriebsunfiille, 

f� w�lch� die Pr�m1en zu Lasten des Betriebes gehen, 
Wle die Nwhtbetnebsunfãlle, für welche die VersicheF
ten die Prãmien selbst aufbringen müssen. Bei Be
triebsunfãllen hat der Versicherte stets ein Anrech:t 
auf Versicherungsleistungen, es sei denn, daB er den 
Unfall absichtlich herbeigeführt habe. Den Betriebs
unfãllen gleichgestellt sind Berufskrànkheiten, wenn die 
E�kr�rikung �ussc�lieBlich oder vorwiegend auf die 
Emwrrkung emes m der sogenannten Giftliste, einem 
von Zeit zu Zeit erweiterten Verzeichnis, aufgeführten 
S�ffes z�ückz�füb.J:en is�. Von �er Versicherung für 
Nwhtbetnebsunfiille smd die nur teilweise in einem ver
sicherungspflichtigen Betrieb beschãftigten Per�onen 
ausgenommen. Ferner deckt sie keine Unfãlle bei 
auBergewõhrilichen Wagnissen und Gefahren, z. B. 
Motorradfahren, Beteiligung an Raufereien und Schlã
gereien, aber auch Bergtouren, die für die betreffende 
Person unter Berücksichtigung aller Umstãnde mit be
sonders groBer Gefahr·verbunden sind. 

Die Leistungen der obligatorischen Unfallversiche
rung bestehen in : 
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a) Krankenpflege, d. h .  ãrztlicher Behandlung, bis maximal Fr. 7200.- nicht -übersteigen, weshalb bei 

die durch den Unfall verursachte Kõrperschãdigung einer grõBeren Zahl von Rentenberechtigten die An

geheilt oder bis von der F�rtsetzung der ãrztlichen teile ·entsprechend herabgesetz·t werden und zwar zu
Behandlung eine namhafte Besserung nicht mehr zu erst diejenigen von Eltern und Geschwistern. 

erwarten ist, Abgabe von Medikamenten und der :l'lUr Die ;Prã.mien der Betriebsunfallversicherung gehen 
Heilung erforderlichen Gegenstãnde und Mittel, von zu Lasten der Betriebsinhaber und sind nach der Un" 

Prothesen, in deren Gebrau.ch Amputierte unter ãrzt- · fallbelasthng der verschiedenen Betriebsarten ab

licher Aufsicht in der dem Heilbad der SUV A in Baden gestuft. Die Prãmien der Nichtbetriebsunfallversiche
(Nr. 7588) angegliederten Amputiertenschule einge- rung- werden gemã.B . BundesbeschluB von 1937 voll

führt und geübt wetden kõnnen. Ferner sorgt die V er- stãndig den Versicherten überbunden, wãhrend vorher 

sicherung nõtigenfalls für die erforder'liche PII.ege oder der Bund einen Viertel bezahlte. Über Einsprachen be

weist den Patienten in ein Krarikerihaus ein. treffend die Unterstellung eines Betriebes unter die 
b) Krankengeld. Der AnsprtJch darauf beginnt mit �· obligatorische Unfallversicherung ·entscheiden in l . In

dem dritten Tag nach dem Tag des Unfalles und be- stanz das Bundesamt für Sozialversicherung und in 
trãgt 80% dessen, was der Verunfallte verdient hãtte, 2 .  Instanz das Bundesgericht. Klagen gegen die Er
wenn er -arbeitsfã.hig gewesen wãre und hãtte arbeiten ledigung von Versicherungsansprüchen gehen in l . In
.kõruien: Was ein Versicherter über Fr.26.- pro Tag ver- stanz an das kantonale Versicherungsgericht und in 
dient, fãllt aber weder für die Berechnung des Kran- 2 .  Instanz an das eidgenõssische Versicherungsgericht 
kengeldes noch der Prãmien in Betracht. In manéhen in Luzern. 
Fã.llen wird für die fehlenden 20% des Lohnes eine Die SUV A hat im Jahr 1946 für ·die Betriebsunfall
private Zusatzversicherung abgeschlossen, damit der versicherung eingenommen : an Prãmien 82,6 und an 
Verunfallte keinen Verdienstausfall erleidet. Kapitalertrag 1 1 ,7 Mill . Frariken und ausgegeben für 

e) lnvalidenrenten. Wenn der Unfall eine voraus- Krankengeid 26,5, für Heilungskosten 12,8 und für 
sichtlich bleibende Erwerbsunfã.higkeit hinterlãBt, so Renten 22,3 Mill. Frariken. Für die Vefsicherung der 
wird dem Verunfallten eine Invalidenrente zuerkannt, Nichtbetriebsunfã.lle betragen die entsprechenden Ein
die in bestimmten ZeitabschniUen revidiert werden nahmen 33,1 und 4,5 Mill. Franken und die entspre
kann, wenn sich die Erwerbsunfã.higkeit wesentlich chenden Ausgaben für Krarikengeld 10,2, für Heilungs
ãndert. Die Invalidenrente betrã.gt bei gãnzlicher Er- kosten 5,1 und für Renten 9,1 Mill. Franken. Es wur
werbsunfã.higkeit 70% des Jahresverdienstes des V er- den 1946 ohne die Bagatellschãde:n 138 930 Betriebs
sicherten, wobei ein Verdienst von hõchstens Fr. 7200.- unfã.lle .und 56 636 Nichtbetriebsunfãlle gemeldet, von 
in Anrechnung kommt, Bei teilweiser Erwerbsunfã.hig- denen in beiden Zweigen zusammen 662 zum Tode 
keit wird der Grad der Invaliditãt nach Prozenten fest- führten. 
gesetzt. Die entsprechenden Rentenp_rozente beziehen 
sich auf die Vollrente und nicht etwa auf den Jahres-
verdienst. Bei der Berechnung der Teilrente werden 
die Fãhigkeiten und Verhã.ltnisse jedes Geschãdigten 
berücksichtigt. Die Versicherungsanstalt ist nicht ver
pflichtet, die Kosten einer Umschulung zu bezahlen 
oder einen Beitrag daran· zu gewã.hren. Kleine Renten 
von weniger als Fr. 10.- im Monat kõnnen von der 
Anstalt ohne Zustimmung des Versicherten ausgekauft 
werden. 

d) Bestattungskosten, d. h. ernen Beitrag von hõch
stens Fr. 40.-, zahlbar an die Hinterbliebenen. 

e) Hinterlassenenrenten. Renten an Witwen werden 
bis zu ilirem Tode oder ihrer Wiederverheiratung aus
gerichtet und betragen 30% des Jahresverdienstes des 
Versicherten, gleich hohe Witwerrenten gibt es nur 
für dauernd erwerbsunfã.hige Witwer. Kinderrenten 
betragen 15% für jedes hinterbliebene oder ·nachgebo
rene eheliche Kind. Diesen gleichgestellt werden ge
setzlich angenommene und auBereheliche Kinder, im 
Verhãltnis zu ihrer versicherten Mutter allgemein,' im 
Verhãltnis zum Vater dann, wenn dessen Vaterschaft 
durch einen rechtskrãftigen Entscheid oder durch eine 
glaubwürdige schriftliche Anerkennung festgestellt ist. 
Vollwaisen haben Anspruch auf eine Rente von 25%. 
Die Rentenberechtigung der Kinder dauert bis zum 
Ablauf des 16.  Altersjahres, für dauernd erwerbsunfã
hige aber bis 70 Jahre nach der Geburt des Versicher
ten.  Auch Eltern, GroBeltern und, bis zu ·ihrem 16. 
Altersjahr, Geschwil>ter sind rentenberechtigt. Die 
Gesamtheit der Hinterlassenenrenten darf aber 60% 
des Jahresverdienstes des · Versicherten, bzw. von 

3. Unfallverhütung 

Versicherung gegen Unfallschaden ist nur ein Not
behelf und kann die für den Einzelnen wie für die Ge
samtheit aus Unfã.llen entstehenden gesundheitlichen 
un d wirtschaftlichen Schãden kaum j e ganz ausgleichen. 
Das Wichtigste ist deshalb die Verhütung von Unfãllen, 
wozu jeder Einzelne durch Vorsicht für sich und Rück
siQht auf andere viel beitragen kann .. Gegen die gro'Ben 
Gefahren moderner Betriebe mit ihren gefã.hrlichen 
Maschinen und Stoffen kann der einzelne Arbeiter 
aber von sic:Q. aus nicht viel ausrichten. Das eidg. Fa
brikgesetz schreibt deshalb vor, daB der Fabrikinhaber 
zur Verhütung von Krankheiten und Unfã.llen alle 
Schutzmittel einzuführen hat, die nach der Erfahrung 
·notwendig und nach dem Stand der Technik und den 
gegebenen Verhã.ltnissen anwenP,bar sind. Der Ent
wurf zum eidg. Gewerbegesetz enthã.lt eine ãhriliche 
Vorschrift. 

Die Schweiz. Unfallversicherungsanstalt ist durch 
Gesetz verpflichtet, sich um ·die Verhütung der Un
faHe zu bemühen, uhd hat durch ihren Verhütungs
dienst in den wichtigsten Arbeitsgebieten die Unfall
kosten absolut und im Verhãltnis zu den Lohnsummen 
betrãchtlich vermindert. Die Unfallverhütung besteht 
im Studium der Unfallursachen und ihrer Beseitigung 
durch Beratung und . W eisung gegenüber dem Be
triebsirihaber wie den Arbeitnehmern. SiE; wird durch 
den Unfallverhütungsdienst der Anstalt, durch die 
Fabrikinspektorate und durch Fachinspektorate ver
schiedener Berufsverbã.nde durchgeführt. 



10. Kapitel - Hi lfe für Bauern �:�nd Berg bevõlkerung 

In diesem -Kapitel wird die Hilfe für Notlagen inner
halb der Bauern- und Bergbevõlkerung behandelt, so
weit sie gegenüber den Verhã.ltnissen in andern Berufs
gruppen deutliche Besonderheiten zeigt. Wo dies, wie 
z.  B. bei den meisten Aufgaben der Jugendhilfe und 
der Hilfe für Gebrechliche, nicht der Fali ist, verweisen 
wir auf die betreffenden Kapitel. 

l .  Wirt�chaftspolitische N otursachen und ihre 
Bekãmpfu ng 

1 .  BetriebsgrõBe und Personal":'angel 
Zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz sind 

zu klein, um eine Familie zu erniihren. Nach der Be
triebszãhlung von 1939 entfallen rund 22% auf 

· Kleinbetriebe von 1-3, rund 20% auf Zwergbetriebe 
mit weniger als einer Hektare Betriebsft.ãche. Im 
Jahr 1941 besaBen von rund 1 85 000 Rindviehbe
sitzern 61 000 nur 1-4 Stück Rindvieh. Zudem sind 
die Betriebe oft zerstückelt, was die Produktivitãt der 
Arbeit vermindert. Bestehen doch niehr als ein Viertel 
der Betriebe aus über lO Parzellen, und 4750 Betiiebe 
sind sogar aus deren 50 und mehr zusammengesetzt. 

Ein gewisser Ausgleich für die Betriebskleinheit ist 
an manchen Orten mõglich, indem die Kulturen, z. B. 
durch vermehrten Gemüsebau, intensiviert werden oder 
die Bauernfamílie einen N ebenerwerb ausübt. W o dies 
dauernd oder infolge einer Industriekrise (z. B. Sticke
rei) . nicht geschehen kann, reiohen die wenigen Bar�in
nahmen bei wachsender Kinderzahl bald nich.t mehr 
aus, um auch nur die nõtigsten Ausgaben zu decken. 
Hieraus ergibt sich die Bedeutung aller Bestrebungen 
zur Einführung neuer oder Belebung alter ·Nebener
werbszweige, wie sie vor allem vom Séhweizer Heimat
werk (Nr. 8019) ausgehen. Selbsthilfe auf genossen
schaftlicher oder privatwirtschaftlicher Grundlage und 
Hilfe durch gemeinnützige Organisationen greifen da
bei ineinander über. 

Sind viele Bauernbetriebe zu klein, um einer Familie 
eine Existenz zu gewãhren, so sind andere :tu groB, als 
daB sie mit familieneigenen Krãften bewirtschaftet 
werden kõnnten. Dies trifft vor aUem zu am Beginn 
der Schicksalskurve einer Familie, d. h. wenn die Kin
derschar wãchst und Ausgaben verursacht, den Eltern 
aber noch keine Hilfe leisten kann. Viele Betriebe sind 
jedoch zu klein, um zwei Familien ein Auskommen zu 
gewãhren, d. h. die Besitzer kõnnen keine Lõhne zah
len, die verheirateten landwirtschaftlichen Angestellten 
ein genügendes Auskommen sichern, und sind deshalb 
auf ledige Angestellte angewiese:o.. Andere Betriebe, 
die sich verheiratetes Personal leisten kõnnten, stellen 
oft kein solches an, weil es an einer Wohnung für eine 
Dienstbotenfamilie fehlt oder aus andern Gründen Le
dige bevorzugt werden. Ein landwirtschaftlicher Ar
beiter m uB deshalb, wenn er heiraten will; meist seinen 

l) s. Lit. Laur. 

land wirtschaftlichen Beruf aufgeben. Dies ist eine 
wichtige Ursache für d en M angel an landwirtschaftlichem 
Personal, der auf vielen Betrieben schwer lastet. 

Wãhrend des Krieges suchte man den Person�l
mangel durch das V er bot des Verlassens landwirtschaft
licher Arbeit und durch den obligatorischen .Arbeits
dienst · zu überwinden. Beides waren aber so starke 
Eingriffe in die persõnliche Freiheit, daB sie nur für die 
Zeit der Bedrohung Geltung haben konnten. An ihre 
Stelle treten heute die weiter unten behandelte Besser
stellung des lan d wirtschaftlichen Personals und d er 
freiwillige Landdienst. · · 

2. Oberschuldung und Bodenrecht 
Eine weitere Ursache der Not mancher kleinerer und 

grõBerer Landwirtschaftsbetriebe ist ihre hohe Ver-
schuldung, fa Oberschuldung. 

Der Boden unseres Landes ist zu knapp, um all 
denen, die auf ihm ihr Auskommen finden wollen, die 
Mõglichkeit dazu zu geben. Für Betriébe oder einzelne 
Parzellen, die zum Kauf angeboten werden, findet sich 
sofort eine GroBzahl Interessenten. Neben Bauern, die 
den Boden selbst bewirtschaften wollen, melden sich 
auch Leute, die ihr Kapital (z. B. in Kriegszeiten) 
sicher anlegen, und Arbeiter und Angestellte, die ein 
eigenes Hã.uschen mit Garten besitzen mõchten. Wegen 
der Dezentralisierung der �chweizer Industrie ist die 
Nachfrage na,ch Boden aus nicht-landwirtschaftlichen 
Kreisen verhã.ltnismã.Big groB. Infolge dieses Ausein
anderklaffens von Nachfrage und Angebot auf dem 
Grundstückmarkt ist eine Uberzahlung einzelner Par
zellen und ganzer Heimwesen in unserem Land weit 
verbreitet, und zwar sowohl beim kã.uflichen Erwerb 
als auch bei Übernahme auf dem Erbweg. Vor allem in 
Zeiten steigender Preise für landwirtschaftliche Pro
dukte ist die Versuchung groB, den Boden zu über
zahlen, selbst wenn ein GroBteil der hierfür nõtigen 
Mittel entlehnt werden muB. Sinken hernach die Pro
duktenpreise, so ist es den Betriebsinhabern oft trotz 
grõBter Einschrãnkung der eigenen Lebenshaltung 
nicht mehr mõglich, die Zinsen für das entlehnte Kapi
tál herauszuwirtschaften. - Eine solche Überzahlung 
der Liegenschaften ist nicht nur im Flachland, sondern 
oft auch, sogar noch in vermehrtem AusmaB, in Berg
gebieten anzutreffen, wo um jedes Stückchen Boden 
gekãmpft und spekuliert wird. · 

Warum der Übelstand der Überzahlung des Bodens 
so weit verbreitet ist und warum es so schwer ist, ihm 
z u begegnen, hat Prof. La ur in sein en ,Erinnerungen "1) 
anschaulich geschildert : 

,Die Tãtigkeit auf diesem Gebiet ist stets durch 
den inneren .Widerspruch erschwe:rt worden, daB die 
Bauern gerne hohe Aktiv- und niedere Passivzinsen 
hã.tten. Sie verlangen als PãchtElr immer einen bil
ligen Pachtzins. W enn si eh aber ein Ba u er von 
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seinem Eigenbetrieb zlirückzieht, so sucht er oft in 
einem mõglichst hohen Pachtzinse seine Altersrerite. 
Als Kãufer wünscht der Bauer einen niederen Preis, 
als Verkãufer will er dagegen vom Ertragswerte 
nichts wissen, sondern er verlangt einen hoben Ver
kehrswert. Bei der Etbteilung anerkennt der über
nebmende Sohn den Ertragswert als gerechte 
Grundlage, seine Geschwíster fühlen sich aber be
nachteiligt und enterbt. Dadurch entstehen bei den 
Erblassern oft schwere Hemmungen. Ohne die Mit
bilie einsichtiger Mãnner aus nichtlandwirtschaft-. 
Iichen Kreisen sind diese Probleme kaum zu lõsen. 
Man mag es machen, wie man will, so werden viele 
Bauern unzufrieden sein."  
Besonders verderblich war die Überzahluqg des Bo

dens und der Heimwesen m der Zeit der steigenden 
Produktenpreise wãhrend und n!Lch dem ersten W elt
krieg. Sobald die Preise wieder sanken, sahen sich 
viele Bauern, die ihr Heimwesen in dieser Zeit erstan
den hatten, auBerstande, Zinsen und Amortisationen 
aufzubringen. Zahlreiche Betriebe kamen unter den 
Hammer und es war vorauszusehen, daB weitere fol
gen würden, was volkswirtschaftlich und auch vom 
Gesichtspunkt der betroffenen Familien aus untrag
bar war. Im Jahr 1932 wurden daher kántonale Bauern
hilfskassen (N r. 7999) geschaffen, di e anfãnglich n ur d er 
Behebung dringendster Notstãnde dienen sollten. 
Unter Hinweis auf die mutmaBliche Konkursdi,vi
dende suchte man mit Hilfe õffentlicher Mittel (gleiche 
Leistung des Bundes und der Kantone) einen NachlaB
vertrag für die Kurrentschulden abzuschlieBen und 
die andern dringendsten Verpfl.ichtungen abzutragen. 
Da die aufgelaufenen Zinsen der Grundpfanddarlehen 
meist sehr groBe Mittel erforderten, erhoben sich 
starke Widerstãnde seitens der nichtpfanggeschützten 
Glãubiger. Ferner blieben die von Kurrentschulderi be
freiten Betriebe durch die Kündigungsmõglichkeit von 
Grundpfanddarlehen doch gefãhrdet. Der ErlaB der 
sog. rechtlichen Schutzma[Jnahmen für notleiden{le Land
wirte (BB·vom 13. April l933, erweitert durch BB vom 
28. September 1934) war daher nicht zu umgehen. 
Wesentliche Instrumente dieses Notrechtes sind : Auf- -
schiebung der Verwertung, Stundungsmõglichkeit (für 
4 Jahre) sowohl der durch den sog. Sanierungswert 

· gedeckten wie der ·nicht mehr gedeckten Grundpfand
schulden, freiwillige Teilnahme des ungedeckten Kapi
tals am NachlaBvertrag für Kurrentschulden, Teil
abfindung pfandgedeckter Zinsen bei einer gev?ssen 
Hõhe der NachlaBdividende, Zinsbeschrãnkung, Ja so
gar ZinserlaB für ungedeckte Kapitalien. Nach Be
dürfnis wird der sanierte Betrieb einer Betriebsauf
sicht unterstellt ; ferner wurden die Buchführungs
pfiicht, die Bürgschaftsunfãhigkeit und eine Kontr0lle 
der Grundstückverã.uBerungen statuiert. - Hã.ufig 
erschõpfte sich die Unterstützung in der Gewãhrung. 
von Betriebs- und Zinszuschüssen vor allem in Ge
birgsgegenden mit unge.nügendéJ.l Einnahmen zur Be
streitung der laufenden Ausgaben. 

Durch das Bundesgesetz über die Entschuldung land
wirtschaftlicher Heimwesen, das am l .  Januar 1947 in 
Kraft trat, wurde im ordentlichen Recht die Grund
lage zur Bekãmpfung der Überschuldung geschaffen . 
Es enthã.lt einerseits Bestimmungen, die von Bundes 
wegen für die ganze Schweiz und alle landwirtschaft
lichen Liegenschaften gelten, und anderseits solcbe, 

die erst Anwendung finden, wenn die Kantone durch 
einen entsprechenden kantonalen ErlaB die Voraus-
setzungen dafür schaffen. . 

l .  A llgemeingültige Ma[Jnahmen zur Verhütung w,ei• 
terer Oberschuldung. E s sind : 
die Eiliführung einer obligatorischen Belastungsgre'J!U 
für landwirtschaftliche Grundstücke (in der Regel 
,Schãtzungswert" = Ertragswert plus einení Zu
schlag von max. 25%) ; _ 

die N euordnung des biiuerlichen Erbrechtes. Der An
spruch der Miterben auf Gewinnbeteiligung bei einem 
Verkauf wird auf 15 Jahre (gegenüber bisher 10 Jahre 
gemãB Art. 619 ZGB) a,usgedehnt. Das Anrecht der 
geeigneten Erben auf ungeteilte Übernahme einer wirt
schaftlichen Einheit zum Ertragswert wird gestãrkt. 
Dagegen erhalten die Kantone das Recht, (ür Gebirgs
gegenden und Gebiete mit stark zerstückeltem Besitz 
die Realteilung z u gestatten ; · · 

die Sperrfrist für den Wiederverkauf von Grund
stücken, wie sie schon durch kriegswirtschaftliche Vor
schriften eingeführt wurde. 

2. Entschuldungsma{Jnahmen, deren Einführung von 
den Kantonen abhãngt. Diese MaBnahmen haben nur 
:vorübergehenden Charakter und kommen nach 30 Jah
ren wieder in Wegfall. Damit eine Entschuldung einzel
ner Heimwesen durchgeführt werden kann, müssen die 
Kantone innert einer Frist von fünf Jahren eine Til
gungskasse errichten, die geeignete Organisation für 
die Amortisatien der über dem Schã.tzungswert ste
henden Grundpfandschulden schaffen und auch ihrer
seits die nõtigen Mittel zur Verfügung steUen. Auch 
kõnnen Gesuche um Entschuldung von Landwirten n ur 
bis zum 3 1 .  Dezember 1951 gestellt werden. Für den 
Vollzug des Bundesgesetzes wurde ein eidg. Amt für 
landwirtschaftliche Entschuldung (Nr. 7998) ge
schaffen. 

Um wã.hrend des 2. Weltkrieges eine Wiederholung 
der unheilvollen Steigerung der Bodenpreise und der 
Überzahlung. landwirtschaftlicher Grundstücke zu ver
hin:dern, verfügte der Bundesrat durch Vollmachten
beschluB vom l9. 1 . 1940 mit Abãnderung vom 7 .  9. 1941 
und Ergãnzung vom 29. 8. 1943 ,MaBnahmen gegen'die 
Bodenspekulation und die Überschuldung soWie zum 
Schutze der Pãchter". Der Handel mit landwirtschaft
lichen Grundstücken wurde bewilligungspfiichtig er
klã.rt, wobei die Genehmigung zu versagen ist, wenn 
im :kaufvertrag ein Preis vereinbart wurde, der den 
Ertragswert mit einem allfã.lligen Zuschlag um hõch
stens 30% übersteigt. ])iese Bes.timmungen haben 
wesentlich dazu beigetragen, eine Bodenverteuerung 
-wie nach dem ersten W eltkrieg zu verhindern, wenn 
auch zugegeben werden muB, daB sie nicht überall 
genau eingehalten worden sind. Da es sich dabei aber 
nur um Kriegsnotrecht handelt, sollte zur dauernden 
Verhinderung von Überzahlungen dringend ein n�ues 
Bodenrecht geschaffen werden. Der Nationalrat berã.t 
1948 ein Bundesgesetz über qie Erhaltung des bãuer-

. lichen Grundbesitzes. Der Entwurf sieht nur noch 
wenige Beschrãnkungen der Verkaufsfreiheit vor, 
führt aber das sogenannte Zugsrecht (Vorkaufsrecht) 
für nahe Verwandte und langjãhrige Pãchter ein. 

3. Preispolitik �nd Selbsthilfe 

Die Kleinheit zahlreicher Landwirtschaftsbetriebe, 
die hohen , Bodenpreise und Baukosten und vor allem 
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Bodengestaltung und Klima verunmoglichen , daÍ3 die 
Schweizer Bauern mit Preisen für die landwirtschaft
lichen Produkte konkurrieren kõnnen , wie sie für die 
Landwirtschaft im Ausland tragbar sind. So kann z. B. 
der Brotgetreideb�u in der Schweiz, auBer vielleicht 
in Kriegszeiten, unmõglich mit Weltmarktpreisen kon
kurrieren. Aber selbst Preise für Zuchtvieh, das ge. 
gebene Produkt der Bergbauern, müssen mindestens 
zeitweise gestützt werden, sollen nicht zahlreiche Fa
milien in groBe Not geraten. 

Die Preisstützung erfolgt einerseits durch Selbst
hilfe der Bauern und anderseits durch staatliche MaB
nahmen, für welche die Wirtschaftsartikel nun die ver
fassungsmã�ige Grundlage geschaffen haben. Die 
Selbsthilfe durch Zusammenschluf3 in Genossenschaften 
hat das Ziel, die Technik des Landbaues zu fõrdern, die 
Bauern und Bãuerihnen beruflich zu schulen und Pro
duktion und Absatz zu verbessern und z u vereinfachen. 
Die Genossenschaften haben in unserq1 Land groBe 
Bedeutung gewonnen, gab es doch nach einer Arbeit 
von Dr. Brugger2) im Jahre 1940 17 584 land- und 
forstwirtschaftliche Vereinigungen verschiedenster Art. 
Verbãnde wie der VOLG und der Zentralverband 
schweiz. Milchproduzenten gehõren zu den einfluB·
reichsten wirtschaftlichen Organisationen der Schweiz. 

Der Schweiz. Bauernverband (Nr. 8000) , die Dach
organisation der meisten landwirtschaftlichen Organi
sationen der Schweiz, vertritt die Interessen der Bauern 
gegenüber den Behõrden und der Offentlichkeit und 
hat mit s�inem Bauernsekret�riat in Brugg groBen 
EinfluB auf die Preis- und Handelspolitik. In ãhn
lichem Sinne und in enger Fühlungnahme mit dem 
Schwei'Z. Bauernverband arbeiten die kantonalen land
wirtschaftlichen Vereinigungen und ihre Sekretariate 
(Nr. 80l l ) .  Zwar gehõrt die Tãtigkeit der landwirt
schaftlichen Vereinigungen mehr zur Wirtschafts- als 
zur Sozialpolitik, aber beide hãngen in der Landwirt
schaft sehr eng zusammen : j e mehr durch wirtschafts
politische MaBnahmen dafür gesorgt -wird, daB die 
landwirtscháftlichen Preise die Produktionskosten 
decken, desto weniger sozialpolitische und fürsorge
rische SonclermaBnahmen sind nõtig. 

In manchen Fãllen liegt die Ursache der Not eines 
Bauernbetriebes nicht in wirtschaftlichen Gründen, 
sondern in M iingeln, die in d.er P er son des Betriebs
leiters .oder seiner Frau liegen. Dies hãngt damit zu
sammen, daB im la:hdwirtschaftlichen Selbstversor
gungsbetrieb Menschen lãngere Zeit selbstãndig wirt
schaften konnen, die im Konkurrenzkampf, wie er in 

. andern Berufen herrscht, unbedingt unterliegen wür
den. Wohnung und Nahrung und damit eine beschei
dene Lebenshaltung sj.nd vorerst gesichert. Da aber 
Reserven fehlen, führen Kinderreichtum, Krankheit, 
Alter oder Unglück im Stall rasch in eine Notlage. 

v 

1 1 .  H i lfe für die Bauernfamilie · 

Die wichtigste Hilfe für die Bauernfamilie liegt in 
der Sicherung eines ausreichenden Ertrages für die 
.Produkte ihres Betriebes. Darüber hinaus bedarf sie � 

der Hilfe in Notfãllen, die sich aus persõnlichen und 
naturbedingten Umstãnden immer- wieder erg�ben, 
au eh wenn sich ·der berufstuçhtige Bauer heute gegen 

2) s.- Literaturverzeichnis. 

�-

viele Schadenfãlle durch Versicherung zti schützen 
weiB. In vielen fãllen gehõrt er auch einer Raitfeisen. 
kasse (Nr. 8004) an, bei der er bei Solidarhaft der 
Mitglieder Kredit erhalten kann. 

Ejne besondere Not der Bauernfamilie liegt heute 
in ihrer Oberlastung mit Arbeit. Das Arbeitsmall 
wurde durch die auch heute nooh geltende Aflbau
pflicbt erheblich erhõht, die Anstellung ausreichenrlen 
Personals ist aber nicht nur wãhrend der Hochkon
junktur, sondern allgemein aus wirtschaftlichen und 
psychologischen Gründen oft unmõglich. Die bãuer
lichen Berufsverbãnde und der Bund haben deshalb 
durch die im folgenden Abschnitt behandelten MaB
nahmen versucht, die Stellung des -landwirtschaft
Iichen Personals zu verbessern. Ferner unterstützt der 
Bund die Durchführung des freiwilligen Landdienstes 
vor allem durch Jugendliche, wie er auch schon vor 
der Einführung des obligatorischen Arbeitsdienstes 
bestand. Der Landdienst erfolgt heute ín der Regel 
durch Einzeleinsatz beim Bauern und wird gemãB den 
Richtlinien des Bundes für beide Geschlechter durch 
die Schweiz. Landdiegstkonferenz (Nr. 8008) in Ver
binçlung mit Organisationen der J ugend und Kantonal
stellen organisiert. Verschiedene Mittelschulen haben 
die Leistung von Landdienst für bestimmte Klassen 
obligatorisch erklãrt, wohl nicht nur im Interesse der 
Landesversorgung, sondern um der erzieherischen 
W erte willen, die in der vorübergehenden praktischen 
Arbeit im Bauernhaus uncl im Einblick in die Lebens
verhãltnisse und Anschauungen der Bauernsch�ft 
liegen. 

Ganz besonders die Bauerinnen leiden unter der 
Überlastung mit Arbeit und zwar nicht nur in kleine
ren, sondern auch in grõBeren Betrieb_en, da es oft 
schwer ist, Jlilfskrãfte zu finden. Sie haben nicht nur 
einem oft groBen Haushalt vorzustehen, Kinder zu er
zi�hen, einen Garten und Kleinvieh zu besorgen, sÓn
dern sie helfen auch tãglich oder mindestens in StoB
zeiten auf dem Feld und im Stàll mit. Zur Stãrkung 
ihrer Stellung durch Schulung, durch gegenseitige 
Hilfe und Interessenvertretung haben sie sich õrtlich 
und kantonal jn Bãuerinnenvereinigungen zusammen
geschlossen, die zusammen den Schweiz. Landfrauen
Verband (Nr. 8002) bilden. Einen wesentlichen Zweig 

· ihrer Tãtigkeit bildet die Heranziehung des weiblichen 
Nachwuchses in der Landwirtschaft. Sie organisieren 
die Haushaltlehre, teils verbunden' mit Einführungs
kursen, sie führen Bãuerinnenprüfungen als eine Art 
Meisterprüfungen durch. Der Verban,d bernischer 
Landfrauenvereine organisiert Kurse für bãuerliche 
Haushaltleiterinnen, nicht zuletzt darúm, um tüchti
gen Mãdchen aus der Landwirtschaft, die ledig bleiben, 
jedoch z. B. im Fall der Heirat eines Bruders nicht 
mehr auf dem elterlichen Betrieb bleiben kõnnen, den
noch eine befriedigende Lebensstellung in der Land
wirtschaft zu ermõglichen. Zur Erleichterung der 
Arbeit der überlaste;ten Bãuerinnen stellen die Ver
einigungen_ Storflickerinnen oder Haushaltleiterinnen 
an, die dort einspringen, wo eine besondere Notlage 
herrscht. Sie erstreben die Gründung von Kindergãr
ten auf dem Land und helfen bei der Vermittlung von 
Landdiensthilfen. Um den Bãuerinnen die nõtige 
Ausspannung zu verschaffen, werden Ferien für Bãue
rinnen und Bauerntochter organisiert. 
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Diese Selbsthilfebestrebungen ha ben 'aber no eh nicht 
verhindern 'kõnnen, daB viele ;Bãuerinnen . vor a�em 

bei Krankheit, Schwangerschaften und Kinderrewh- . 
turn weit über ihre Krãfte arbeiten müssen und zusam
rnenzubrechen drohen. Manc!J.mal kann in solchen Fal
Jen , besoJ.lders in den

_
Bergen, ·ffie Prakt�kant�nnenh�lfe 

für überlastete Bauennnen (Nr. 8007) mnsprrngen, rn
dem sie für mehrere Wochen eine freiwillige Helfer� 
vermittelt. Es handdt sich dabei um Mãdchen, dte 
rneist schon Berufskenntnisse und eine gewisse Reife 
besitzen, so daB sie auch schwierigen Verhãltnissen 
in der Regel gewachsen sind. Sie konnen bei dieser 
Tatiglteit für ihren Beruf, z. �- als Fürsorgerin, �an
kenpflegerin oder, Landlehrerm, wertvolle p;rakt1sche 
Erfahrungen sammeln. · 

Die Hilfe für die Bauernkinder unterscheidet sich im 
Mittelland nicht wesentlich von der allgemeinen Ju
gendhilfe. Besondere Aufgaben ste�en sic,h am ehesten 
bei der Einführung der Jugend m das Berufsleben, 
weil einerseits die Landflucht bekãmpft und ander
seits dafür gesorgt werden sollte, daB diejenigen Kin
der, die spãter kein Auskommen in der Landwirtscha� 
fl.nden konnen, rechtzeitig einen Beruf erlernen. Dw 
Berufsberatung bemüht sich deshalb in Verbindung mit 
den landwirtschaftlichen Organisationen, durch die 
bauerliche Berufslehre und bãuerliche Hauswirtschafts
lehre mit PrüfungsabschluB die Tüchtigkeit und das 
Ansehen des bãuerlichen Berufsnachwuchses zu heben 
und durch Ausbau der Berufsberatung, des Stipen
dienwesens und der Lehrlingsfürsorge auch in lãnd� 
lichen Gegenden zq verhüten, daB die Abwandernden 
ihr Brot nur als Handlanger verdienen müssen. 

Neben der Wirtschaftlichen Hilfe darf auch die Er
haltung und ·Forderung des kUlturellen Lebens im Dorf 
nicht vergessen werden, das neben Schule und Kirche 
durch kulturelle und berufiiche Vereinigungen getra
gen wird und zur Bereicherung des bãuerlichen Lebens 
und damit zur Bekãmpfung der Landflucht beitrãgt. 
Wertvolle Hilfe dazu leisten die lãndlichen Volkshoch
schulen, besonders wenn, wie im Kanton Zürich, ihre 
De:fizite durch Ausgleich mit der Stadt gedeckt werden 
konnen, die Volksbibliotheken und andere im 7 .  Ka
pitcl behandelte Einrichtungen. 

1 1 1 . Hilfe für landwirtschaftliche Arbeitnehmer 

Rund ein Fünftel der landwirtschaftlich Arbeitenden 
sind Arbeitnehmer (Karrer, Melker, Hilfskrãfte für alle 
Arbeiten, Hausangestellte) . Sie leben in der Regef im 
Kreis der Familie, was manche Annehmlichkeit, aber 
auch eine sehr beschrãnkte Freiheit und Freizeit mit 
sich bringt. In den ietzten Jahren hat man deshalb 
versucht, ihre Arbeitsverhãltnisse durch Muster- und 
Normalarbeitsvertriige zu verbessern (Nr. 7974). Auch 
wurde die Belõhnung der landwirtschaftlichen Arbeit
nehmer erhoht, doch reicht sie aus den bei den wirt
schaftlichen Fragen angeführten Gründen trotzdem 
oft nicht für den Unterhalt einer Familie aus. 

Bei der Lohnfrage ist ferner zu berücksichtigen, daB 
die Landwirtschaft. wie wenige andere Berufe auch 
von der N atur benachteiligten M enschen di e Mõglichkeit 
bietet, als Hilfskrãfte ihr Leben zu verdienen. Diesen 
Minderbegabten oder sonst Behinderten kann aber in 
der Regel nicht mehr gezahlt werden, als sie gerade 
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brauchen, so daB sie ·bei Krankheit oder Alter über 
keinerlei Reserven verfügen und auf die Hilfe der 
Arbeitgeber oder der Gemeinschaft angewiesen sind. -

Der BundesbeschluB über die finanzielle Beihilfe 
an lantlwirtschaftliche Arbeitnehmer und Gebirgsbauern 
bedeutet eine wesentliche Hilfe für verheiratete Dienst
boten. Sie erhalten danach eine monatliche Haus
haltungs�ulage von Fr: 30.- sowie eine Kinderzulage 
von Fr. 8.50. Seine Geltung ist bis Ende 1949 befristet, 
doch besteht die Absicht, die Zulagen in die Gesetz-
gebung aufiunehmen. · 

Auch die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer haben · 
si eh in d en letzten J ahren in Dienstbotenvereinigungen 
zusammengeschlossen, welche bestrebt sind, die In-

-teressen ihrer Mitglieder zu wahren, deren Berufstüch
tig\reit zu heben und sie über die ihnen zustehenden 
Rechte aufzuklãren. Sie sind im Zentralverband bãuer
licher Dienstboten und Arbeitnehmer (Nr. 8003) zu-
sammengeschlossen. 

· 

Eine wichtige wirtschaftliche Hilfe für landwirt
schaftliche Arbeitnehmer besteht darin, ihnen die 
Übernahme eines eigenen landwirtschaftlichen Be
triebes zu ermõglichen. Es geschieht dies durch Bürg
schaften, wie sie von der Schweiz. Bürgschaftsgenos
senschaft fur Landarbeiter und Kleinbauern (Nr. 8005) 
und kantonale Bürgschaftsorganisationen (Nr. 8012) 
vor allem für den Kaúr' oder die Pacht eines eigenen 
Heimwesens, aber au eh in manchen· andern Fãllen ge
wãhrt werden. Sie bedeuten auch eine wertvolle Hilfe 
für Bauernsõhne, die oft jahrelang auf dem elterlichen 
Heimwesen arbeiten, ohne einen Barlohn zu erhalten, 
und-deshalb keine eigenen Mittel besitzen. 

Landwirtschaftlichen Dienstboten fehlen oft auch 
die Mittel, um einen eigenen Hausstand zu gründen, . 
besonders wenn sie jahrelang von ihrem Lohn an die 
elterliche Familie abgaben. Verschiedene gemeinnüt
z�ge Organisationen haben sich deshalb auf Anregung 
der Schweiz. Gemeinnützigen _Gesellschaft zu einer 
Arbeitsgemeinschaft für Aussteuerbeihilfen an landwirt
schaftliche Dienstboten (Nr. 8006) zusammengeschlos
sen. Sie gibt an Anwãrter, die sich verpftichten, weitere 
fünf Jahre als landwirtschàftliche Dienstboten zu 
arbeiten, un�ntgeltlich vor allem Mõbel und Haushal
tungswãsche ab. 

I V .  H i lfe für di e Bergbevolkerung 

Eine· spezielle Bergbauernhilfe ist notwendig, weil 
- sich in den Bergen die Schwierigkeiten hãufen : Er

schwerung der .A:rbeit durch die von Natur gegebenen 
Verhãltnisse, erschwerte wiJ'tschaftliche Produktions
bedingungen durch die Entfernung vom Markt, vieler
orts hohe Bodenpreise und stark zerstückelte Betriebe, 
groBe Familien, wenig Mõglichkeiten des Nebener
werbes usw. Wie z. B. eine Erhebung aus dem Kanton 
Wallis zeigt, sind zudem die Wohnverhaltnisse oft võl-
lig unzulãnglich. . - . · 

Die Schwierigkeiten, die sich aus den Naturgewalten, · 

·unz.ulãnglichen Verkehrswegen und der groBen Ent
fernung von Bevõlkerungszentren ergeben, bestehen 
aber ni eh t n ur für die Bergbauern, sondern au eh für die 
übrige Bergbevõlkerung. Ein wesentlicher Teil der 
HilfsmaBnahmen wendet sich deshalb nicht nur an die 
Bergbauern, sondern an die gesamte Bergbevõlkerung 
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1 .  Forderung der Selbsthilfe 
. 

Die wichtigste Aufgabe besteht darin die Selbst
hilfe der Bergbevolkerung zu fordern und z� erleichtern. 
Dies ist in jeder Beziehung richtiger als bloBe Unter
st�tz�?' vor . allem Spenden ungeeigneter Kleider, 
Wie s1e m den Anfãngen der Berghilfe da lind dort er
folgten und manchmal mehr Schaden als Nutzen stif
teten. 

Die · lokalen berg�ãuerlichen · Organisationen, die 
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Bergbauetn (Nr. 
8013) und der Alpwirtschaftliche Verein arbeiten 
durch Studien, Einrichtungen und Eingaben wie durch 
Fõrderung der Technik und Fachbildung an der He
bung der Bergbauern. Die Selbsthilfe der Nãchst
b?teiligten reicht aber infolge der schwierigen' Verhãlt
msse und z. T. auch der Eigenart der Bergbevõlke
rung nicht �us. U m ihre Lage genügend zu verbessern, 
muB man 1hr deshalb von auBen zu Hilfe komnien. 
Die , ,Hilfe für Berggemeinden" (Nr. 8015) ermõglicht 
durch finanzielle Beihilfen Gemeinden und Korpora
tionen im Gebirge die Ausführung von Lawinenver
bauungen, Alpsãuberungen, Wegen und andern Wer
ken, für deren Durchführung sie trotz der gesetzlichen 
Subventionen aus eigener Kraft zu schwach sind. Auch 
die Patenschaften für bedrãngte Gemeinden (N r. 8018) 
unterstützen vor allem die Durchführung von Gemein
schaftswerken, durch die das Leben in den Bergen er
leichtert und die Gesundheitspflege und Erziehung ver
bessert werden. 

Die Fõrderung der . bergbãuerlichen Heimarbeit 
durch das Heimatwerk und die entsprechenden Iokalen 
Organisa�ionen erleichtert die personliche Selbsthilfe 
und die Vereinigung zur Wahrung der Gebirgsinter
essen (N:�:. 8017) trãgt durch die Unterstützung von An
schaffungen und Bauten zur Verbesserung des Betrie
be� des einzelnen Bergbauern bei. 

2. A usbau der sozialen Einrichtungen 

Die Selbsthi)fe der Bergbevõlkerung muB ergãnzt 
w.erden durch den Ausbau der sozialen Einrichtungen · 

und Leistungen in einer ihren Verhãltnissen Uild An
schauungen angepaBten W eise. Da bei handelt es sich 
einmal um Fürsorge in ·besonderen Fii.Üen, z. B. wenn 
Krankheit oder Gebrechlichkeit eines Familiengliedes 
besondere Pflege erfordern und Auslagen nõtig ma
chen, oder ein begabtes Kind einen Beruf erlernen 
sollte, was meist nur auswãrts geschehen kann. Oft 
wãre im Interesse der Kranken und Wõchnerinnen 
auch die· Anstellung einer Gemeindeschwester wün
schenswert ocler es sollten Familienpflegerinnen ver-. 
mittelt werden, welche die durch Wochenbett oder 
Krankhei� an ibrer Arbeit verhinderte Mutter pflegen 
und zugleiCh Haushalt und Kinder besorgen. 

Die kleinen Berggemeinden haben meist nicht die 
Mittel für ausreichende Fürsorge und überdies würde 
Armengenõssigkeit in den Verhãltnissen wo sich 
je�ermann kennt, als besonders drückend e�pfunden. 
Hilfe von auBen, z._ B. durch die Winterhilfe, kann des
halb gute Dienste leisten, vorausgesetzt, daB sie in 
K_ontak� mit õrtlichen Vertrauensleuten gewãhrt 
�d. �desteiJ.s so wichtig wie die Fürsorge bei Not
standen Ist aber der Ausbau der vorbeugenden sozialen 

Einrichtungen, z. B. der Mütterberatung, des schu} • 

ãrztlichen Dienstes, der Schülerspeisung und Ski. 
abgabe an Kinder mit weitem Schulweg, der Freizeit
werkstãtten, des Stipendienwesens und anderem mehr. 
Da dazu auch, abgesehen von den Mitteln, oft die I:ni
tiative von auBen notwendig ist, nehmen sich die mei
aten Fachverbãnde der sozialen Arbeit, z .  B. Pro 
Juventute, Pro Infirmis, der Bergbevõlkerung beson
ders an und werden durch manche Patenschaften für 
Berggemeinden unterstützt. Vor allem muB die Beng. 
b_evõlkerung selbst gewonnen werden, denn nur wenn 
s1e selbst die Notwendigkeit solcher Hilfe einsieht, wer
den die betreffenden Einrichtungen Bestand haben. 
Es gehõrt �azu �ei Geduld und Einfühlungsfãhigkeit, 
aber au eh em geWisser Erfolg d er wirtschaftspolitischen 
Bestrebungen, der die Bergbauern ·auf lãngere Sicht 
vom Druck schwerer Not befreit. 

3 .  Koordinieru ng der verschiedenen Bestrebungen 

Zur Koordinierung dieser verschiedenen Bestre
·bungen wurde im Jahre 1942 von der Schweiz. Landes
konferenz für soziale Arbeit die Kommission für soziale A_rbeit in Berggegenden, KOSAB (Nr. 8014) gegründet, 
d1e unter dem Namen ,Berghilfe" nicht nur beste
he�de Bestrebungen zusammenfaBt, neue Aufgaben 
gee1gneten Trãgern zuweist und für gemeinsame Mittel
beschaffung sorgt, sondern auch direkt aufbauende 
Hilfe leistet, z. B. durch Beitrãge an Kurse und für 
Bauten, Wege, Wasserversorgungen und dergleichen. 

4. B undeshilfe 

Aber auch der Bund leistet Hilfe z�r Erleichterung 
der schweren Lebens:erhãltnisse der Bergbevõlkerung. 
Er hat z. B. durch d1e Bergzuschlãge auf die Subven
tionen für die Krankenversicherung wesentlich bei
getragen zu deren Ausbau in den Bergen, wo sie z. B. 
iín Wallis, im Tessin und in Graubünden in vielen Be
zirken obligatorisch ist. Er schafft durch Frachtermã
Bigungen einen Ausgleich für die Kosten von Trans
porten nach Berggegenden, und die Alkoholverwaltung 
sorgt dafür, daB auch Frischobst in die Berge gelangt. 
Der Bund hat in der · bereits erwãhnten Beihilfenord
nung Kinderzulagen von Fr. 8.50 monatlich au eh für die 
Bergbauern eingeführt, sofern eine bestimmte Betriebs
grõBe nicht überschritten wird, und damit den beson
ders in gr�Ben Familien empfindlichen Mangel an Bar
geld vermmdért und den kinderreichen .Berggegenden 
betrãchtliche Mittel zugeführt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden daB die so
zialpolitischen MaBnahmen für die la�dwirtschaft
liche · Bevõlkerung wesentlich zur Festigung gesunder 
bãuerlicher Familien und zur Verhinderung der Land
flucht beitragen. Der Schweiz. Bauernverband fordert 
daher, daB sie in dl.e MaBnahmen zur Zukunftssiche
rung unserer Landwirtschaft eingebaut werden. Sie 
sind um so wertvoller; je mehr sie darauf abzielen den 
Boden für eine wirkungsvolle Selbsthilfe zu schdtten, 
wãhrend bei bloBen Fürsorgeleistungen immer eine 
gewisse Gefahr besteht, daB sich die Leute daran 
gewohnen, Hilfe von auswãrts z u erhalten . Dies m uB 
ve�mieden werden, um den Stolz und die Selbstãndig
keit der Bauern und Bergler nicht zu gefãhrden. 

11. Kapital H i lfe für und durch Frauen 

. 

Die Frauen sind mit der sozialen Arbeit in doppelter 

Weise eng verbunden, als Hilfsbedürftige wie als Helfe

rinnen. In beiden Stellungen zeigen sie in mancher 

Hinsicht Besonderheiten. 

1 .  Die Frau als Hilfsbedü rftige 

Ein groBer Teil aller Hilfsbedürftigen sind Frauen 

und Kinder. Die Ursachen der hãufigen Hilfsbedürftig

keit von Frauen liegen zum Teil in der Natur selbst. 
Mutter und Kind bilden eine so enge . Lebenseinheit, 
daB die Mutter zeitweise nicht oder nur in beschrãnk
tem Umfang selbst für sich sorgen kann . . Gebãrende 
und Wõchnerinnen brauchen deshalb seit alters her 
fremde Hilfe, soweit ihnen solche nicht innerhalb ihrer 
Familie gewãhrt werden kann. · . 

Mindestens so wichtig wie diese naturgegebenen V ei� 
hãltnisse ist aber die Stellung der Frau in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Recht. Die berufstãtige Frau muB 
ihren Lebensunterhalt meist in abhãngiger und unter
geordneter Stellung verdienen und wird im Vergleich 
zum Manne in verwandter Arbeit unbefriedigend ent
lõhnt. Auch die selbstãndig erwerbstãtige Frau hat mit 
manchen Hemmnissen zu kãmpfen, die den Erfolg 
ihrer Leistung beeintrãchtigen. Und die nicht berufs
tãtige Ehefrau ist für ihren Lebensunterhalt und ihre 
Lebensgestaltung ganz aufihren Ehemann angewiesen, 
gibt ihr doch ihre so wichtige LeistuiJ.g als Hausfrau 
und Mutter keinerlei direkten Anspruch auf einen An
teil am Volkseinkommen. Itann oder will ihr Mann nicht 
ausreichend für sie sorgen, so muB sie_ die doppelte 
Last der Haushaltführung und der Erwerbsarbeit auf 
sich nehmen und leidet oft Schaden an ihrer Gesund
heit. Vor allem aber liegt die doppelte Last auf der 
Witwe und der eheverlassenen und geschiedenen Frau. 

Die Nõte der Frauen sind aber nicht nur materieller, 
sondern vielfach auch seelischer Art. Sie leiden am 
meisten unter Gebrechen und Fehlern ihrer Kinder, 
ohne ihnen in ihrer abhãngigen Stellung immer richtig 
begegnen zu kõnnen. Sie werden als Ehefrauen vom 
Alkoholismus und anderem gemeinschaftswidrigen 
Verhalten, ihres Mannes betroffen, lange bevor die 
AuBenstehenden etwas davon merken. Und sie sind 
als Ledige wie als Ehefrauen a:us ibrer Stellung heraus 
in manchen Fragen rat- und hilfsbedürftig, für die sie 
am ehesten bei einer Frau Verstãndnis finden. 

1 1 .  Die Frau als H elferin 

In die Augen fallende Not hilfsbedürftiger Fra�en 
und Kinder hat in der Regel Frauen veranlaBt, sich 
als ihre Helferin zu betãtigen. Manche von ihnen ha ben 
aber auch auf ganz aridern Gebieten der sozialen Arbeit, 
z. B. in der Fürsorge für Gefangene, sogar Pionier
arbeit geleistet. Auch die Hilfstãtigkeit der Frau er
hãlt ihre Besonderheit durch natürliche Eigenart und 
gesellschaftliche Stellung der Frauen . 

1 .  Besonderheiten weiblicher Hilfstãtigkeit 

Die Natur gab den meisten Frauen ein unmittelbares 
Verstãndnis für Schwache und Hilfsbedürftige, wenig
stens sofern sie mit diesen in persõnliche Berührung 
kommen. Ihre Mütterlichkeit drãngt sie zur Hilfelei
stung und wird in vielen Fãllen durch ihre religiõse 

Einstellung verstãrkt. Denn die glãubige Frau mõchte. 
das Gebot der Nãchstenliebe praktisch verwirklichen. 

Die Stãrke der weiblichen Hilfsarbeit besteht deshalb 
.in d er Hilfe von Mensch z u Mensch, sei es in d er Für 
sorge oder der Erziehung. Dagegen liegt vieleq Frauen 
die generellere soziale Arbeit, die Bemühung um eine 
gerechtere, Not nach Mõglichkeit verhindernden Ord
nung der gesellschaftlichen Verhãltnisse ferner. 

Aus der Stellung der Frau ergeben sich auch einige 
Besonderheiten in ihrer Arbeitsweise. Die meisten 
Fráuen haben nur wenig Geld zu ihrer freien Ver
fügung, wohl aber die nicht mehr benõtigten Ge
genstãnde des Haushaltes und der Bekleidung. Sie 

führen deshalb hã.ufig .Sammlungen vôn •N aturalien 

durch und entscheiden a.uch über deren Erfolg, wenn 
sie von andere� Seite ausgehen. Die Frauen oder doch 

die Hausfrauen kõnnen ihre Zeit verhãltnismãBig 
selbstãndig einteilen. Viele von ihnen stellen einen gro
Ben Teil ihrer oft knapp bemessenen Freizeit für so
ziale Werke zur VêFfügung. Sie betreuen aller Art von 
Schützlingen und würden dies noch allgemeiner tun, 

wenn sie die Behõrden immer in geeigneten Fãllen zur 

Patronm oder Vormünderin bestellen würden. Sie be
aufsichtigen Pflegekinder, besorgen Bahnhofdienst 

für Kindertransporte und stellen vor allem eine groBe 
Menge von Wãsche- und Kleidungsstücken für Hilfs
bedürftige her. Es gibt kaum ein grõBeres Dorf oder 

Stadtquartier, wo nicht mindestens ein Frauenarbeits
verein (N r .4236ff.) oder wie immer dieser Kreis hei B t und 
meist av.ch eine Mãdchengruppe für Bedürftige arbei
ten. Oft werden die hergestellten Gegenstãnde selbst 

verteilt, in Dõrfern manchmal an einer Weihnachts- . 

bescherung. Ebenso haufig werden· sie einem Hilfs
werk der offenen Fürsorge oder einem Heim zur Ver
fügung gestellt. Durch diese freiwillige Arbeit werden 

groBe Werte geschaffen, die aber nicht erfaBbar sind 
und deshalb oft unterschãtzt werden. 

Die Frauen leisten auch die Hauptarbeit bei der 
A ufnahme notleidender K inder in die eigene Familie. 

O h ne ihre Bereitwilligkeit zur Übernahme aller, ne ben 
den Freuden, damit verbundenen Mühen und Sorgen 

· müBten groBe Teile der Jugendfürsorge ganz anders 
aufgebaut werden. Au, eh der Geldeswert dieser Leistung 
lãBt sich kaum schãtzen:Noch wichtiger ist ihr mora

i.ischer Wert, die Aufnahme Hilfsbedürftiger in einen 

gesunden Lebenskreis, der sie menschliche Wãrme und 

Hilfsbereitschaft erfahren lãBt. Und dies ist trotz ein
zelner Schwãchen und Verfehlungen doch die Regel. 



124 Hilfe für und dureh Frauen 

2. Trãger der weiblichen H ilfstãtigkeit 

Für die Entwicklung und Bedeutung der einzelnen 
Trãger der sozialen .Arbeit verweisen wir auf das erste 
Kapitel. Die Tãtigkeit der Frauen zeigt dabei die fol
genden Besonderheiten·. 

Die Frauen leisten den Hauptteil _der unorganisierten 
Hilfe von -Me:r;tsch zu Mensch, sowohl durch materielle 
Gaben wie durch Rat und persõnliche .Arbeit bei 
Krankheit un d andernNotfãllen. Di ese N achbarschafts
hilfe unter Gleichgest�llten, wie die W ohltãtigkeit 
gegenüber sozial Tieferstehenden, spiele.n noch heute 
eine groBe Rolle, auch :wenn man sie nicht erfaiSsen und 
statistisch darstellen kann. 

Diese Formen der Hilfe reichten am deutlichsten in 
Kriegszeiten nicht aus, weshalb oft gerade dann Orga
nisationen für die Hilfe an Notleidende geschaffen 
wurden. So· zog man schon zur Zeit der Helvetik ·,pa
triotische Bürgerinnen" zu Hilfsaktionen bei, um dem 
Massen�lend zu wehren. Schon damals spendeten sie 
Naturalien aus ihrem Haushalt und nl!-hmen bedürf
tige Kinder in ihre Familien, wie sie es in jedem der fol
genden Kriege wieder getan haben. 

Z. T. aus dieser Kriegshilfe, vor allem aber aus dem 
Bew.uBtwerden stãndiger Hilfsbedürftigkeit, entstan
den diejenigen Formen weiblicher Sozialarbeit, in de
nen die Frauen auch heute no eh tiitig sind : der Frauen
verein, <Ue Mitarbeit in gemischten Organisationen und 
Behõrd�n una die soziale Berufsarbeit der Frau. 

a) Frauenorganisationen. Ein betrãchtlicher Teil der 
sozialen Frauenarbeit erfolgt im Rahmen von Frauen
organisationen, von denen die meisten in der 2. Hãlfte 
des 19. Jahrhunderts gegründet wurden. Da gibt es 
einmal, fast in jedem Dorf oder Stadtkreis, einen all
gemeinen Frauenv,erein, der Fraueninteressen und 
Frauenauff�ssungen vertritt, erzieherisch wirkt, Not: 
leidenden hilft und das eine und andere Hilfswerk 
gründet und führt. Die meisten dieser Vereine tragen 
vorwiegend gemeinnützigen Charakter _und haben 
manche soziale Einrichtung angeregt oder geschaffen, 
die spãter von einem gemischten Verein oder einer Be
hõrde übernommen wurde. 

Daneben gründeten die Frauen bald auch Spezial
vereine für bestimmte soziale Aufgaben, die ihnen be
sonders am Herzen lagen, z. B. die Wõchnerinnenfür-

. sorge und den Mãdchenschutz. Sie werden in dem Ka
pitel angeführt, zu dem ihr Hilfsgebiet gehõrt, wãh
rend alle Frauenvereine, die auch Einzelunterstützung 
leisten, im Verzeichnis der -up.terstützungsvereine 
(Nr.4236 ff) aufgeführt werden. Die Berufsvereine oder 
doch wenigstens ihre Spitzenverbiinde werden bei der 
kollektiven Selbsthilfe zusammen mit den entspre
che:Qden mãnnlichen Organisationen erwiihnt. 

Allgemeine und SpeziaJvereine sind entweder kon
fessionell neutral oder sie verfolgen ihre Ziele auf kon
fessioneller und, seltener, auf politischer Grundlage. 
Auf protestantischer Sei te sind die Übergãnge flieBend 
und betont konfessionelle Frauenvereine vor allem in 
der Diaspora und in paritãtischen Kantonen anzutref
fen. Die katholischen Frauen dagegen sind straff kon
fessionell organisiert, leisten aber neben ihren kon
fessionellen Aufgaben auch eine erhebliche Hilfsarbeit, 
vor allem für Mütter. 

Ein betrãchtlicher Teil der Frauenvereine · ist in 
doppelter W eise zusammengeschlossen : na eh ihrem 

Charakter oder ihrer Aufgabe in schweizerischen Ver. 
biinden und nach ihrem Sitz in kantonalen oder regio. 
nalen Frauenzentralen. Die für die soziale .Arbeit wich. 
tigsten schweizerischen Frauenverbdnde sind der 
Schweiz. gem�innützige Frauenverein (Nr. 8028) und 
der Schweiz. katholische Frauenbund (N r. 8029). Beide 
fassen nicht nur fürsm•gerisch tatige Lokalvereine, 
der katho)ische Frauenbund auch zentral organisierte 
Fachvereine, zusammen, sondern unterhalten auch ei-

- gene gemeinnützige Werke. Der Bund schweiz. Frauen
vereine (Nr. 8027), d�r einen groBen Teil verschieden
artiger Frauenorganisationen vereinigt, arbeitet in 
sozialer Richtung vor allem durch den Versuch, 
Frauenauffassungen und Fraueninteressen bei Gesetz
gebung und Verwaltung zur Geltung zu bringen. In 
Notzeiten führt aber auch er, wie überhaupt sozusagen 
jeder Frauenverein, Sammlungen und Hilfsaktionen 
durch. Das Schweizerische Frauensekretariat (Nr.804 l )  
vertritt ebenfalls allgemeine und berufliche Inte:ressen 
der Frauen und ist Geschãftsstelle der angeschlossenen 
Frauenorganisationen. 

Di e Frauenzentralen (N r. 8042 ff) vereinigen e ine 
grõUere Zahl der verschiedenartigen lokalen Frauen
vereine ihres Gebietes. Bei ihnen sind die wichtigsten 
Ziele des weiblichen Zusammenschlusses wieder ver
eint : die Vertretung von Fraueninteressen und Frauen
auffassungen, d. h. in g�wissem Sinne die Selbsthilfe der 
Frauen, die Fortbildung der Frauen und die Hilfe für 
Notleidende unter ihnen. Fürsorge leistén sie meist nur, 
soweit sie in den bestehenden Werken für die Frauen 
schmerzliche Lücken erfahren, haben aber doch schon 
manch segensreiche Einrichtung angeregt oder ge
schaffen. 

b) Die Frauen in gemischten Organisationen und Be
hOrden. Erst gegen Ende des 19. Jahrhlll).derts nahm 
die Zusammenarbeit beider Geschlechter in sozialen 
Organis_!ttionen grõBeren Umfang an. Vereine und 
Stiftungen wurden von Mãnnern und Frauen gemein
sam gegründet und es traten auch Frauen in ãltere, 
früher ausschlieBlich miinnliche Organisationen ein. 
In manchen von ihnen wurden sie gleichberechtigte 
und _-verpflichtete Mitglieder, wenn ihr EinfluB auf die 
Leitung auch meist klein bleibt. In andern weist man 
ihnen hausfrauliche oder erzieherische Spezialaufgaben 
zu oder will gar von ihnen mõglichst nur Mitglieder
béitrage. Selbst für Fürsorgeaufgaben, für welche sich 
Frauen erfahrungsgemiiB besonders interessieren und 
eignen, werden sie noch nicht in allen gemischten Or
ganisationen herangezogen. Gibt es doch z.  B .  noch 
Vereine, bei denen nur Mãnner die versorgten Kinder 
beaufsichtigen. 

Noch beschrãnkter ist die Mitwirkung der Frauen in 
den FürsorgehehOrden. Die wichtigsten von ihnen sind 
die Armenpflegen, die Vormundschaftsbehõrden und 
die Schulbehõrden. In mehreren Kantonen sind Frauen 
in qiese wãhlbar, werden aber auch dort meist nur in 
wenigen Stãdten und Industrieorten wirklich gewahlt. 
Auch für manche õffentliche Fürsorgeheime gibt es 
Frauenkommissionen für bestimmte hausfraulicheAuf
.gaben, wãhrend die g!E:iichberechtigte Mitwirkung der 
Frauen bei der õffentlichen Aufsicht über die Heime, 
von einigen Stãdten abgesehen, noch zu den Ausnah
men ge!J.õrt. 

e) Berufliche soziale Arbeit àurch Frauen. Ein groBer 
Teil der beruflich ausgeübten sozialen .Arbeit, die im 
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16. Kapitel behandelt wird, erfolgt durch Frauen.: Sie 

stehen·als Fürsorgerinnen, als Sc�western, Hausmutter 

d Heimpersonal an der Front rm Kampf gegen Not 
:a Schwãche aller .Art. Über di� Richtlinien dieses 

J{ampfes entscheiden aber mi� A�snah�e d�r Frauen

vereine nicht sie, sondern mm�t ihx:e �annlichen ,V or-

esetzten. GewiB ha ben auch diese mmst guten Willen. 

toch fehlt ihnen aus ihrer Natur und ihrer .ges�ll-
chaftlichen Stellung in manchen Fãllen das ncht1ge 

�erstiindnis vor allem für hilfsbedürftige Frauen und 

Kinder. Die Fürsorgerinnen kõnnen des�alb t�otz aller 

Hingabe nicht immer so für ihr� S�hützlmge emtreten, 

wie sie es für wünschbar und moghch halten. Vor allem 

aber sind sie in der Bêkampfung von Übelstiinden, un
ter 

·
denen vor allem die Frauen zu leiden ha ben, z. B. 

des Alkoholismus und der Prostitution, gehemmt. 
So leisten die Frauen als Freiwillige und als Sozial· 

arbeiterinnen einen betrãchtlichen Teil vor allem der 
Fürsorge, Sie haben aber in der Schweiz nur einen be
scheidenen EinfluB auf Organisation und Richtung vor 
allem der õffentliéhen Hilfe. ,Man ist wohl dafür", hat 
eine in der sozialen .Arbeit führende Pfarrfrau schon 
vor Jahrzehnten gesagt, ,daB die Frauen helfen und 
dienen, aber sie sollen ni eh t bestimmen ; sie dürfen 
Steine aus dem W eg rãumen, aber keine neuen StraBen 
bauen, am allerwenigs�n den Plati dazu liefern." 



-1 2. Kapitel H i lfe für korperl ich und geistig Gebrechl iche 
und Schwererziehbare 

l .  Allgemeines 

1 .  Ziel 

Das Ziel der Gebrechlichenhilfe ist ein Doppeltes : 
Hilfe dem Gebrechlichen, Kampf den Gebrechen ! 

Es deckt sich mit demjenigen jeglicher verantwor
tui:J.gsbewuBter Sozialarbeit, d. h. es umfaBt sowohl die 
Hilfe, als die Behebung der Ursachen. 

2. Vorbeugearbeit 

a) Dank konsequenter Auswertung wissenschaftli
cher Erkenntnisse ist in unserm Lande die Jugend
blindbeit (Augeneintraufelung bei allen Neugeborenen) 
zur Seltenheit geworden, die schweí:en Formen der 
Rachitis in Stiidten (Vitaminprophylaxe), sowie der 
Kretinismus (Schilddrüsenbehandlung) sind praktisch 
verschwunden, und Taubstummheit und Schwerhõrig
keit (Bekampfung des endemischen Moments u .  a. 
mit J odsalz ; bessere Behandlung der Kinderkrank
heiten ; Schutz vor Larmschadigung) gehen immer mehr · 
zurück: Die Sulfanilamide- und Penicillinbeha!ldlung 
(Verminderung der Idiotie infolge frühkindlicher Hirn
hautentzündung) lasseri weitere Fortschritte erhoffen. 

b) Vererbung. Prophylaxe, wenn nicht individuell, so 
doch für die nachste Generation, ist selbst bei einem 
Teil der erblich Belasteten durch kluge Gatúmwahl 
durchaus mõglich. Leider werden die Eheberatungs
stelien rioch' sehr selten in. eugenischen Fragen auf- · 

gesucht. Schwere Erbkrankheiten erfordern Verzicht 
auf Familiengründung. Den erbhygienischen Gesichts
punkten wird in der Regel viel zu wenig Rechnung ge
tragen. Vermehrte Aufklarung tut in unserm Lande 
besonders not, dürften doch im Hinblick auf die kon
fessionelle Verschiedenheit des Schweizervolkes Steri
lisationsgesetze (nur der Kt. Waadt verfügt über ein 
solches) nicht in Frage kommen. Auch Art. 97 .ZGB 
(Eheverbot für psychisch Defekte) wird sehr selten an
gewendet. Umso mehr gilt es, gesunde Nachkommen
schaft zu fõrde:r;n, durch Aufkliirung über die Bedeu
tung der Gattenwahl. Desgleichen ist die Bereicherung 
zu zeigen, die ein gutes Familienleben bringt, dazu die 
õkonomische Sicherung der Familie (vergl. Kapitel 
3, C) zu verbessern. 

e) Friede und harmonische, gesunde Umwelt. Bei der 
Gebrechensbekampfung freilich dürfen weder die 
durch den Krieg und seine Folgeerscheinungen (Hun
ger und Seuchen) im Ausland gezeitigte Masseninfir
mitat übersehen, noch die auch in unserem Lande vor
handenen Schandflecke des menschlichen Lebens und 
Zusammenlebens (Verwahrlosung, geschlechtliche Aus
schreitungen, Alkoholismus, Verbrechen, wirtschaft
liche Ausbeutung, Rekordsucht, Fahrliissigkeit, Gleich
gültigkeit) unterschatzt werden. Sie sind hiiufig Grund, 
wenn nicht von danernder, so doch zeitweiser Behin
derung und verursachen mehr seelische und materielle 

. ., . 

Lasten als vorhandene, nicht verhütbare ererbte oder 
erworbene Sçhãdigungen. 

Eine wirksame Gebrechensprophylaxe setzt daher 
gemeinsame Ursw;henbekiimpfung durch Zusammen. 
arbeit aller Hilfswerke voraus, welche die kõrperliche, 
geistig-seelische und moralische Hebung unseres Vol
kes bezwecken. 

Medizin und Fürsorge genügen dabei nicht. Theolo
gie, Piidagogik und geistige Hygiene müssen unver
drossen immer wieder neu nach Wegen suchen, die dem 
Wesen der Menschennatur angepaBt sind. Sie leisten 
W esentliches au eh für die Verminderung der Gebre
cben, wenn es ihnen gelingt, Güte, Ehrfurcht, Verant. 
wortlichkeit, Selbsterziehung, richtigem Denken und 
Handeln rpehr Raum zu verschaffen. Damit hiingt der 
Erfolg des Vorbeugens in der gesamten Fürsorge zu
sammen. 

Isolierte Gebrechensbekiimpfung ist lediglich Be
hebung der Symptome, nicht der Ursachen. 

Dank ihrem Kampf mit schweren Formen der Ge
brechlichkeit und infolge der Auseinandersetzungen 
rpit der gesundbeitlich-sozialen-ethischen Verflocnten
heit · der Gebrechen, sehen die in der Infirmenhilfe 
Tãtigen di!') Gefahren früher und klarer als viele He1fer 
anderer Gebiete sozialer Arbeit. Sie erkennen die aus 
kleinen 'Schãden erwachsenden Verheerungen reeht
zeitiger denn die meisten Behõrden und erst recht viel 
früher als die breite Bevõlkerung. Fast alie Gesunden 
weichen aber solchen Fragen beinahe instinktiv aus. 
Sie wolien die Gefahren nicht sehen, lehnen Hinweise 
als Moralisierel!- ab. Doch hãngen die Bekiimpfung der 
Anomalien und die notwendige brüderliche Einsteliung 
zum Gebrechlichen zusammen mit den tiefsten Fragen 
menschlichen Seins. 

3. Hilfe 

Auch sie wird erschwert durch die Ablehnung, mit 
der die Allgemeinheit den Epileptischen, Geistes
schwachen, Gehõrlosen und Invaliden begegnet. ,Nor
male" stehen ,Anormalen" verstandnislos gegenüber ; 
das Anders-sein ist zu groB. So fliehen Gesunde die 
Fragen, die si eh durch das Dasein In,firmer ergeben ; 
nur die Blinden dürfen in der Regel auf Sympathie 
ziihlen. Die Gebrechlichenhilfe m uB mit solch instinkti
ver Ablehnung sowohl bei der breiten Bevõlkerung als 
bei den Behõrden rechnen. Diese Haltung verschiirft 
sich regelmaBig in wirtschaftlich schweren Zeiten. 

Es ist wiederuni eine Aufgabe der Erziehung 
zur Menschlichkeit, Ablehnung, Unsachlichkeit, ja 
selbst HaB und Verleumdungen zu überwinden und 
vom Leiden zu lernen. Dies und die Liebe zum Ge
brechlichen sind Voraussetzung für echte Hilfe. 

a) Abgrenzung der Gebrechlichenhilfe gegenüber der 
allgemeinen sozialen Arbeit. Die Gebrechlichenhilfe 
ist ein Teil- und ein Spezialgebiet der sozialen Arbeit 
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hat zwei, in gewissem Sinne widersprechende Auf
fassungen zur Folge. Beide Gesichtspunkte treten schon 
in der Gesetzgebung, bzw. den Postulaten für dieselbe 
zutage. · · · 

Die eine Richtung ist in sehr schõner Weise im ZGB, 
Art. 275,2 verkõrpert. ,Die Eltern haben ihre Kinder 
ibren Verhiiltnissen entsprechend zu erziehen und ins
besondere auch den kOrperlich oder geistig Gebrechlichen 
eine angemessene Ausbildung zu verschaffen." 

Die andere Auffassung fordert Spezialgesetze, wie 
dies beispielsweise im Kt. Bern (,Vorschlag der ber
nischen Schulsynode 1929 zu einem Gesetz über die 
Anormalenfürsorge", ausgearbeitet von Schulinspe'�tor 
Bürki) vorgeschlagen wurde. 

Wãre das Zivilgesetzbuch seinein geistigen Gehalt 
entsprechend verwirklicht, ebenso die betreffenden 
Sehutzbestimmungen im Eidg. Strafgesetzbuch, sowie 
in den kant. Schul- und 'Armengesetzen, so fiele die 
Forderung nach Spezialgesetzen für Infirme dahin. U m 
der Triigheit, Gleichgültigkeit, Abneigung der All
gemeinheit zu begegnen, sind ab_er Sohdererlasse und 
SpeZialgesetze als ein notwendiges Übel zu fordern. 

Die Frage ,besondere Berücksichtigung" oder ,Spe
zialisierung" stellt sich nicht nur in der Gesetzgebung, 
sondern ebenso in der Organisation der praktischen 
Hilfsarbeit : 

W o ei.ile differenzierte, gutarbeitende, über genügen
des Personal verfügende Sozialarbeit geleistet wird, 
nimmt diese sich auch der Gebrechlichen an und · er
kundigt sich lediglich von Fali zu Fali bei Fachleuten 
für besondere Spezialfragen. · 

Steht aber die allgemeine Fürsorge in den Anfiingen 
oder ist sie nur teilweise ausgebaut oder auch über
lastet, so m uB die Gébrechlichenhilfe die noch nicht odor 
nur hõchst bescheiden gelõsten Aufgaben selbst auf
greifen. Spezialfürsorgestelien kõnnen jedoch auch 
dort entstehen, wo die sich um die Gebrechlichen küm
mernden Kreise die vorhandene allgememe soziale 
Arbeit zu wenig kennen, bzw. sie nicht auszuwerten 
wissen. 

Je nach der einen oder andern der oben erwãhnten 
Organisationsformen.und nicht zuletzt j e nach der Per
sõnlichkeit der in der Hilfsarbeit Tiitigen, ergeben sich 
besondere Fragestellungen und Aufgaben. 

Es liegt im Interesse der aligemeinen sozialen Arbeit 
und der Spezialfürsorge, solche Fragestellungen kiar 
zu sehen und die sich daraus ergebenden Konsequen
zen durchzudenken. Nur zu leicht wird sonst ein aus 
einer augenblicklichen Notlage heraus entstandenes 
und im Moment der Gründung voli berechtigtes Werk 
einer besseren Entwicklung hinderlich. 

Sonderinstitutionen für Gebrechliche sind kein Ziel, 
sondern eine N otwehr ; sie isolieren leider die Infirmen 
fast immer. Isolierung aber hat nichts zu tun mit ech
ter Lebensgemeinschaft. Daher muB die Gebrech
lichenhilfe in .engster Zusammenarbeit mit der übrigen 
sozialen Arbeit stehen, gleich wie die Gemeinnützig-' 
keit und erst recht die Caritas sowie die evangelische 
Liebestãtigkeit ihrerseits nie zum abgesonderten 
,Fachgebiet" werden dürfen : J e lebendiger eine Volks
gemeinschaft ist,' desto fruchtbarer gestaltet sich au eh 
die soziale Arb-eit. 

b) Mittel und Wege. Sie sind mannigfach' und sollen 
in allen Zweigen der Infirmenbetreuung zur ,Ent
krüppelung",  d. h. Behebung oder doch zur bestmõg-

lichen Überwindung des Gebrechens führen. Spezial
erziehung und -behandlung müssen in vielen Falien 
unnachgiebig gefordert werden. Ebensosehr, wenn ni eh t 
viel mehr, aber ist das Zusammenleben, das Von-einan
der-Lernen, Sich-gegenseitig-Ertragen nnd au eh gegen
seitig-Bereichern zwischen Gesunden und Gebrech
lichen zu betonen. Dies· ist Voraussetzung für ein,e gu te 
Eingliederung der Behinderten ins Erwerbs- und Ge
meinschaftsleben. Dabei muB ,Entkrüppelung" früh
zeitig einsetzen. Allgemeine und Spezialfürsorge habe11 
Infirme schon in den ersten Lebensjahren m)jglichst 
systematisch zu erfassen und dem Arzt zuzuführen. 
Unter den der Gebrechlichenhilfe zur Verfüg:ung ste
henden Mitteln ·steht die medizinische Behandlung an 
erster Stelle. Die Fürsorge muB diese ermõglichen und 
für Einhaltung notwendiger Kontrollbesuche (weder 
Krüppelhaftigkeit, noch Epilepsie, noch Sprachgebre-

. eh en us w. sind stationare Z ustiinde) besotgt sein. Hieher 
gehõrt auch die Anschaffung von Prothesen und llõr- · 

mitteln. Augen- und ohrenarztliche Kunst, der ortho
padische Spezialarzt oder der Kinderpsychiater müssen 
zuerst ihr mõglichstes tun und Richtlinien für das wei
tere Vorgehen aufstellen. Dann erst beginnt die Aufgabe 
von ·Spezialerziehung, Berufsberatung Teilerwerbs
fahiger usw. Wiederum ist es Aufgabe der Fürsorge, den 
Infirmen den notwendigen Spezialunterricht und die heil
piidagogische Erziehung in Anstalten und Spezialklassen 
zu gewahrleisten. Sie muJ3 Pri va te und Behõrden móbi
lisieren, wenh und wo die entsprechenden Einrichtun
gen fehlen. Spater gilt es, den Scbützling nach Befra
gung von Arzt und Erzieher dem Berufsberater für 

· Teilerwerbsfiihige zuzuführen. Dieser hat den Beruf, 
bzw. dÍe Beschaftigung ausfindig zu màchen, wo der 
Behinderte die gleichen oder besseren Leistungen als 
der Normale erreicht und sich dadurch spater im Wirt
schaftsleben behaupten ' kann. Nachdem Arzt, Heil
piidagoge, Psychologe, Berufsberater .ihr Werk getan, 
beginnt vielfach erst recht das Werk der Fürsorge : 
nachgehende Fürsorge, fürsorgerischer Beistand, Ver
mittlung, Kontrolle, Führung, Mittragen und Auf
richten bei allen jenen Infirmen, die noch nicht oder 
nie ( Geistef:!.schwache !) selbstandig den Weg finden. 

Gesetzliche Bestimmungen (Nr. 8058), die Sonder
erziehung und notwendigste Hilfe gewahrleisten, finden 
sich sowohl in eidgenõssischen als kantonalen und 
kommnnalen Gesetzen. Dagegen sind Früherfassung, 
finanzielle Ermõglichung besonderer Behandlungen 
und MaBnahmen gegenüber bedürftigen, nicht armen
genõssigen Gebrechlichen, sowie vorab die konsequente 
Betreuung weitgehend der privaten Hilfe überlassen. 
Ein eidgenõssisches Rahmengesetz zur Sichersteliung 
einer konsequenten neuzeitlichen Gebrechlichenhilfe 
fehlt, desgleichen - die SUVA (Nr. 7992ff) kommt nur 
einem bestimmten Bevõlkerungskreis zugut - eine 
allgemeine Invalidenversicherung, ausgenommen im 
Kanton Glarus. 

· 

e) Geldbeschatfung. Die Bereitstellung finanzieller 
Mittel, nm. trotz mangelnder Versicherung us w. d en 

<...Aufgaben gerecht zu werden, braucht bei allen priva
ten Hilfswerken für Gebrechliche, welche die überwie
gende Mehrheit bilden, viel Kraft. Auf freiwilligem 
Wege (Spenden, Mitgliederbeitrage, Sammelergebnisse) 
müssen Tausende und Tausende von Franken zusam
mengetragen werden. Seit 1934 führt die Schweiz. 
Vereinigung Pro Infirmis (Nr. 8086) alljiihrlich eine 
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Geldbeschaffungsaktion durch : jede Haushaltung der 
Schweiz erhãlt eine Serie Pro-Infirmis-Karten mit 
einem Beiblãttchen, das eine Adresse enthiilt, wohin 
man sich wenden kann, um einem Gebrechlichen zu 
helfen. Diese 1schweiz.-Mittelbeschaffung, welche gleich
zeitig aufklãrend wirkt, ergibt für die lokalen Hilfs
werke für Behinderte eine bescheidene zusãtzliche 
Hilfe. Für die meisten schweiz. Fachverbiinde (siehe 
weiter unten) und für die Schweiz. Vereinigung Pro 
Infirmis selbst, bedeutet die Kartenspende die unent
behrliche Haupteinnahmequelle. Im übrigen muB 
jede Anstalt und j edes Hilfswerk seinen eigenen Freun-
deskreis schaffen und pflegen. ' 

Daneben gewãhrt der Bund seit 1923 eine Subven
tion für die Infirmenhilfe, die von Fr. 15 000.- bis zu 
maximal Fr. 350 000.- im Jahre 1932 anstieg und 
seit 1936 Fr. 233 000.- betrug. 1946 erfolgte die Rück
kehr zum Stand von 1932, d. h. die Subvention vurde 
auf Fr. 350 000.- erhoht. Drei Viertel der Bunde8-
hilfe kommen den rund 200 Anstalten für Gebrechliche, 
einschlieBlich schwererziehbare Kinder, zu, was pro 
Verpflegungstag einen Beitrag (variiert je nach Ge
brechen der Zõglinge) von 2-8 Rp. ergibt. 

Auch mehrere Kantone unterstützen seit 1945 ins
besondere die Anstalten in erhõhtem MaBe und ge
wãhren vielfach Beitrãge an Spezialfürsorgestellen 
und Vereine füi- Gebrechliche. AuBerdem beauftragte 
die Armendirektorenkonferenz 1946 ihren Vorstand, 
die Gewãhrung erhõhter Pflegegelder, überhaupt die 
Hebung des Anstaltswesens zu studieren. 

Um eine einigermaBen systematische neuzeitliche 
Infirmenhilfe durchführen zu kõnnen, sollte zu den bis
herigen privaten Mitteln hinzu, neben wesentlich er
hõhten Subventionen von Kantonen und Gemeinden, 
mit 2,3 Mill . Fr. Bundeshilfe gerechnet werden kõnnen 
(vergl. Eingabe der Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis 
vom 15. Mai 1945 an das Eidg. Departement des In
nern, Heft 2, 1945, Zeitschrift Pro Infirmis) .  Diese 
Mittel fehlen heute. 

d) Triiger. Die Trãger der Gebrechlichenhilfe sind 
ãuBerst vielgestaltig. Neben privaten und õffentlichen 

· Institutionen der allgemeinen Jugend- und Erwach
senenhilfe - vorab Jugendfürsorge und Armenpflegen 
- befassen sich rund 100 Selbsthilfe- und Fürsorge

·vereii\e, sowie Fürsorgestellen ausschlieBlich mit Ge
brechlichen. Dazu kommen rund 200 Anstalten. Zu
erst nahmen sich die Klõster und ,Spitãler" der Be
hinderten neben andern Armen und Kranken an. Spe
zialanstalten nicht zur Verpflegung, sondern zur Er
ziehung und z. T. zu iirztlicher Behandlung, wurden 
bei uns erstmals im letzten J ahrhundert geschaffen. 
Derartige Hei.nle, von denen viele heute nogh bestehen, 
sind z. B .  die Taubstummenanstalt Yverdon-Moudon, 
gegründet 1811,  Kellersche Anstalt Goldbach - Zürich 
für schwachbegabte Mãdchen ( 1849), Hospice orthopé
dique Lausanne ( 1 876) usf. Die o:ffene Gebrecblichen
hilfe dagegen hat sich erst zu Beginn dieses Jahrhun
derts entwickelt. Sie ging vielfach hervor aus der Sorge 
der Heime um ehemalige Zõglinge. Umgekehrt sahen 
auch Fürsorgevereine sich wiederholt gezwungen, 
Heime zu schaffen, um gebrechlichen Kindern und 
Jugendlichen .helfen, sowie schwerbehinderte Erwach
sene zweckmãBig bescbiiftigen zu kõnnen. 

Eine organisatorische Zusammenfassung der erzie
herischen und fürsorgerischen Bestrebungen für Ge-

brechliche finden wir zuerst in den Konferenzen für 
das ldiotenwesen (ab 1889 regelmãBige Zusammen. 
künfte alle 2 Jahre) ,  heute veranstaltet durch die dar. 
aus hervorgegangene Schweiz. Hilfsgesellschaft für 
Geistesschwache (Nr. 8307) .  1904 wurde der Schweiz. 
Zentralverein für das BliBdenweserí (N r. 8222) und 1911 
der Vorlãufer des lieutigen Schweiz. Verbandes für 
Taubstummenhilfe (Nr. 8244) gegründet, ferner 1917 
die Société romande en faveur des sourds et des sourdl3-
muets (Nr. 8245). Als Folge des ersten Weltlqieges 
(Notlage Q.er Privatanstalten und Fürsorgevereine ffrr 
Gebrechliche) schlossen sich 1920 die 3 obgenannten 
Verbãnde mit dem gleichzeitig ins Leben gerufenen 
Schweiz. Hilfsverband für Schwererziehbare. und dem 
Bund Schweiz. Schwerhõrigenvereine zur Schweiz. · 

Vereinigung für Anomale, heute bekannt unte.r dem 
Namen Pro lnfirmis (Nr. 8086) zusammen. Spãttel," 
gründeten sich auf Injtiative von Pro Infirmis hin 
der Schweiz .  Hilfsverband für Epileptische (1929, 
Nr. 8391),  die Schweiz. Fürsorgekommission für Ge
brechliche und Invalide (1929, Nr. 8225), der Schweiz, 
Verband von W erkstãtten für Teilerwerbsfiihige 
(1930, Nr. 8087), der Verband der HeUpãdagogischen 
Seminarien (1935, Nr. 8668), sowie die Schweiz. 
Arbeitsgemeinschaft für Sprachgebrechliche (1942,, 
Nr. 8277),  die ebenfalls alle áls Fachverbãnde Mitglie
der der Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis wurden. 
Diese private, konfessionell und politisch neutrale Ver
einigung vertritt heute die Gebrechlicbenhilfe gegen 
auBen. Die oben erwãhnten rund 200 Anstalten und 
100 Vereine und Fürsorgestellen, sowohl private, als 
õffentliche, koruessionelle, politisch gefãrbte und neu
trale, deutscbsprachige und welsche, Stiftungen, Ge
nossenschaften und Vereine, sind durch die Fachver
bãnde in Pro Infirmis zusammengeschlossen. Neben 
den fachlichen Gesichtspunkten ist konfessionellen, 
sprachlichen, kaiitonalen Wünschen nach Mõglichkeit 
Rechmmg zu tragen. Doch zeigen sich hier sehr bald 
Grep.zen. Viele Sonderbegebren sind wirtschaftlich 
nicht tragbar und in bestimmten Fragen lassén sich 
in unserm für Spezialgebiete ohnehin sebr kleinen 
Lande nur schwer genügend Erfahrungen ·sammefu. 
Gründliche Arbeit und doppelter Einsatz wissen diese 
Gefahren freilich in der Regel zu überwinden. Pro 
Infirmis sah auf organisatorischem (s. o ben) und finan
ziellem Gebiet (Bemühungen um Bundes- und Kan
tonssubventionen ; Treuhãnderin dem Bund gegenüber 
für Verteilung der Bundeshilfe ; Kartenspende) ihre 
ersten Aufgaben. Deren Inangriffnahme erst erlaubten 
und ermõglichen es ihr mit der Zeit, jedem Gebrech
lichen - soweit irgend angangig - die nõtige facb
liche Hilfe zu vermitteln. Dies setzt einen Ausgleich 
der Mittel zwischen reicberen und ãrmeren Gegenden, 
sowie zwischen besser und schwãcher dotierten und 
ausgebauten Gebieten der Infu;menhilfe voraus. Zuerst 
galt es vorab zwei Lücken auszufüllen : l. Durchfüh
rung einmaliger Hilfsaktionen in abgelegenen Gegen
den (vergl. u. a. Jahresberichte der Schweiz. Vereini
gung Pro lnfirmis 1936 S. 4, 1941 S. 12) und 2. die 
Anstellung qualifizierter gescbulter Fürsorgerinnen, 
die hauptamtlich in kantonalen, bzw. regionalen Für
sorgestellen Pro Infirmis (Nr. 8090) besorgt sind für 
eine frühzeitige systematische Hilfe für Infirme, damit 
mõglichst vieie· Gebrechliche sich gut ins Gemein
schafts- und Erwerbsleben einordnen kõnnen. Daneben 
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bemüht sich Pro Infirmis, die Interessen Behinderter 
in der Gesetzgebung, der Sozialpolitik, der allgemeinen 
sozialen Arbeit, sowie überhaupt im ganzen· Wirt
schafts- und Volksleben zu vertreten. 

Neben der Schweiz . Vereinigung Pro Infirmis dien.en 
zwei ihr angeschlossene Fachverbãnde auf bestimmten 
Gebieten ebenfalls allen Gruppen Gebrechlicher, nãm
lieh áer V erband der heilpiidagogischen Seminarien 
(N r. 8668) und der Schweiz. Verband der Werkstiitten für 
Teilerwerbsfiihige (Nr. 8087) .  Ih den Werkstãtten wer
den kõrperlich und geistig Gebrechlicb e in Weberei, 
Hclzbearbeitung, Strickerei, Korberei, Landwirtschaft 
usf. eingeführt, um bernach womõglich im freien Le ben 
plaziert zu werde�. . . .. 

e) Die Helfer m der Gebrechlwhenhtlfe konnen -
s0weit es sich um Lehrer und Kindergiirtnerinnen , ev. 
auch um Anstaltsgehilfinnen, Pflegerinnen und Für
sorgerinnen handelt, die ihre pãdagogisch-psychologi
schen Kenntnisse erweitern und'vertiefen mõchten 
sich in den heilpãdagogischen Seminarien · Fribourg 
(Nr. 8665) , Genf (Sektion des Institut des Sciences de 
l'éducation Nr. 8666) und Zürich (Nr. 8667) das nõtige 
Rüstzeug holen. Orthopãdische Pflegerinnen werden in 
der Wilhelm-SchultheB- Stiftung (Nr. 8709) ausgebil
det. Die Ausbildung13stãtten vermitteln aber nur 
Grundbegriffe. · 

Fürsorger und Fürsorgerinnen, die sich in der all
gemeinen Sozialarbeit bewii;hrt haben, absolvieren am 
besten 2-3 Praktika in verscbiedenen Spezialfürsorge
stellen, bzw. Anstalten, vor Beginn ihrer selbstãndigen 
Arbeit für Infirme. Stãndige Weiterbildung in der In
firmenhilfe ist für sie, aber auch für die Absolventen 
der pãdagogischen und pflegerischen Ausbildungsstãt
ten unerlãBlich (vergl. Kapitel 16) . 

4. Selbsthilfe 
Grundsãtzlich gesehen sind Selbsthilfeorgani.Satio

nen, die ihren ureigenen Zweck reinhalten, neben der 
Gebrechlichenfürsorge nicht nur berechtigt, sondern 
erwünscbt und vielfach au eh notwendig : die pri va te 
soziale Arbeit hat ja auch neben der bestausgebauten 
staatlichen Fürsorge ihre Aufgabe, die Familienversor
gung. neben der Anstaltserziehung usw. 

Zu Überschneidungen, Doppelspurigkeiten und Rei
bereien kommt es nur, wenn Aufgaben von der einen 
oder andern Seite nicht kiar geseh�n werden,. Gebiets
überschreitungen an der Tagesordnung sind oder 
Macht- und Geltungsansprüche, Unsachlichkeit und 
dergleichen sich breit machen. 

Die Selbsthilfeorganisationen von Gebrechlichen · 

haben vorab drei Wurzeln : 
l .  Behinderte, z. B. Schwerhõrige, schlieBen sich 

zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Dié Trag
weite ihres Gebrechens wird nicbt erkannt, sie ver
einsamen, verliei'en das Selbstvertrauen, niemand 
steht ihnen wirksam bei. Eine besondere Fürsorge be
steht noch nicht oder sie wuBte geeignete Behinderte 
nicht als Mitarbeiter zu gewinnen oder lõste manche 
Aufgaben ungenügend. 

2. Behinderte, z. B. Blinde und Gehõrlose, sind · 

heute bedeutend besser geschult als früher. Sie er-. 
kennen sich als gleichwertige, wenn auch andersartige 
Mitmenschen. Der Erwachsene will aber selbstiindig, 
nicht befürsorgt sein. Daher der Drang geistig reger 
Infirmer, ihr Schicksal selbst zu meistern, für unbe-
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dingt Notwendiges durch sozialpolitische MaBnahmen 
'einen Ausgleich zu erhalten und nicht von der Wohl
tãtigkeit abhiingig zu sein . 

3. Durch Krieg und Unfãlle infirm Gewordene, deren 
tatsãehliche oder vermeintliche Rechtsansprüche un
erfüllt blieben, wollen sich ihr Recht versehaffen. 
Sie lehnen die Fürsorge grundsãtzlich ab oder sind 
von ihr enttãuscht worden. 

_So oder so, streng genommen, sollte eine echte 
Selbsthilfeorganisation nie zur �inanzierung ihrer 
Zwecke, insbesondere nicht für die Aufnung von Unter
stützungskassen für ihre Mitglieder Sammlungen auBer
halb des Kreises ihrer infirmen Mitglieder durchführen, 
so wenig ·als z. B. eine Witwen- und. Waisenkasse von 
Pfarrherren, Unterstützungskassen von Berufsverei
nen und Gewerkschaften usw. dies tun , Anders kommt 
es zu Übersehneidungen mit der Fürsorge. Denn die 
úffentlichkeit unterscheidet in der Regel nicht zwi
scben einem Invaliden.verein und einer Invalidenfür
sorge, weiB nicht, daB Gaben an ersteren z. B. nur 
dessen Mitgliedern zukommen, wãhrend die Invaliden
fürsorge allen zu dienen hat. 

Es liegt im Wesen der Infirmitãt, daB Selbsthilfe
organisationen nicht für alle Gr�ppen Gebrechlicher 
entstehen kõnnen, und daB bei den Bestehenden groBe 
Gefahren lauern. Behinderte, die wirklicb ihr Schicksal 
meistern, ordnen sich ein in den groBen Kreis , ,norma.ler" Gemeinschaften; sie haben kein · Bedürfnis nach 
Selbsthilfeorganisationen und wissen, daB ,Recbte" 
unlõsbar . mit Pflichten verbunden sind. Wollen sie 
ihren Leidensgenossen helfen, so arbeiten sie wohl in 
einer Selbsthilfeorganisa.tion, ebenso hãufig aber i.iJ. 
einem Fürsorgewerk mit. An beiden Orten kõnnen sie 
zum Segen werden. Bebinderte, die ihr Gebrechen 
überwunden ha ben, konnen andern Behinderten tiefer 
helfen als di e meisten , Gesunden".  Do eh trifft dies 
nicht zu für Infirme, die ihr Los verneinen. Nur da
durch, daB sie infirm sind; führen sie Leidensgenossen 
nicht aus der Not. 

Gewissenhafte Fürsorger weisen ni eh t j edem, d er .si eh 
Fürsorger nennt, Scbützlinge zu. Manche Selbsthilfe
organisationen waren zeitweise in schlimmen Handen . 
Sie kõnnen sich wandeln und sind zu prüfen, so gut wie 
Fürsorgeorganisationen. Die Úffentlichkeit aber soll 
nicht getãuscht werden, weder über das Wesen der 
Selbsthilfe noch der Fürsorge. Da es sich an dieser 
Stelle1 um eine Publikation der Sozialen Arbeit han
deit, wird daher nicht nãher auf das Wirken der Selbst
hilfeorganisationen eingegangen. Der gute Fürsorger 
wird nie unterlassen, si eh beim einielnen Hilfesuchenden 
zu erkundigen, ob er neben einem Berufsverband usw. 
einer Selbsthilfeorganisa.tion angehõrt, und, sofern ihm 
diese unbekannt, deren Wesen zu erfahren suchen. 
Desgleichen werden Fürsorgeorganisationen gerne mit 
seriõsen Selbsthilfewerken gemeinsam eintreten für 
sozialpolitische Forderungen und andere Fortschritte, 
die im Interesse der Infirmen und der AUgemeinheit 
liegen. 

1 1 .  Einzelne Gebiete der Gebrechlichenhi lfe 

1 .  Blin denhilfe 
. Alle Bestrebungen zugunsten Blinder werden im 

Schweiz. Zentralverein für das Blindenwesen (N r. 8222) 
zusammengefaBt. 
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Die Blinden sind zahlenmã.Big die kleinste Gruppe. 
Au eh darf sich die Hilfe weitgehend auf die Bedürfnisse 
der Erwachsenen und Alten konzentrieren. 

Viele zu Erblindung führende Krankheiten kõnnten 
heúte võllig verhütet werden , wenn sich in jedem Fall 
die modernsten bygienischen und ãrztlichen MaBnah 
men beizeiten durchführen lieBen. Dies gilt z. B. für 
die Augeneiterungen der Neugeborenen, das Tnichom, 
die Pocken der Augen, die Syphilis, gewisse Vergif
tungen und çlie Hornhauterkrankungen durch Er
nãhrungsfehler. , 

Die Jugendblindheit ist tatsii.chlich weitgehend ver
schwunden, im Kanton Zürich ist sie beispielsweise in 
den letzten 100 Jahren um gegen 70% zurückgegangen. 
Von den heute in der Schweiz lebenden 2600 Blinden 
sind 117  unter 20 Jahten, 1040 stehen zwischen 20 und 
60 J,"ahren, also im erwerbsfãhigen Alter, und 1443 zii.h
len mehr als 60 Jahre. Es ist daher nicht erstaunlich, 
daB in den letzten 20 Jahren mehrere Blindenalters-

. heime erõffnet wurden und mit Ausnahme des Tessiner
heims voll besetzt sind. Die blinden Kinder werden 
heute in drei Anstalt�n (Nr. 8231/32, 8239) herange
bildet. Der Blindenunterricht interessiert immer wieder 
neu au eh die breite BevÕlkerung ; blinde Vortragende 
in Schulen, blinde Musiker, sowie einige sehr gute Fi.hí:l.e 
werben in geschickter Weise für Sympathie. Auch die 
Chõre von jugendlichen und erwachsenen Blinden er
freuen sich groBer Beliebtheit. Trotzdem ha ben "Blinde 
sehr groBe Schwierigkeiten zu überwmden. Verhaltnis
mã.Big zahlreiche Blinde kõnn.en sich infolge anderer 
hinzukommender kõrperlicher oder geistiger Gebrechen 
nicht im Wirtschaftsleben behaupten, tragen aber in 
Anstaltswerkstii.tten zu ihrem Unterhalt bei. Aber 
auch fãhigen Blinden sind enge Grenzen gesteckt, gar 
hãufig durch die Vorurteile Sehender. Letzteres wird 
erhii.rtet durch die Leistungen insbesondere der Kriegs
blinden im Ausland. 

Für alle Blinden bedeutet die Bejahung ihres Schick
sals eine groBe Aufgabe, die von vielen ohne religiõse 
Hilfe nie gelõst würde. . 

Geistesschwache blinde und taubblinde Kinder kon
nen in Chailly (Nr. 8240) und Kronbühl (Nr. 8338) ge
schult werden, wãhrend für die vereinzelten gutbegab
ten taubblinden Kinder von Fali zu Fall eine ,Lõsung 
gefunden werden muB. Für die erwachsenen Taubblin
den wird durch einen blinden Fürsorger in der deutsch
und italienisch-sprechenden Schweiz, ferner durch eine 
blinde Fürsorgerin im Welschland unermüdlich gesorgt. 

Die hochgradig sehschwachen Kinder werden heute 
nicht mehr in stãdtischen Sehschwachenklassen ge
.schult. Letztere wurden infolge Abnehmens der schwe
ren Formen von Sehschwii.che aufgehoben. Seh
schwache Kinder müssen in Blindenanstalten oder 
in leichtern Fãllen - in heilpãdagogischen Klassen 
unterrichtet werden. Für Raterteilung an Eltern seh
schwacher, ferner auch schielender Kinder stehen die 
Fürsorgestellen Pro Infirmis neben einzelnen Blinden
fürsorgevereinen zur Verfügung. 

2. Taubstummenhilfe 

Im Gegensatz zur Blindenfürsorge bildet die Schu
lung taubstummer Kinder noch immer eine, wenn 
nicht die wesentlichste Aufgabe der Taubstummenhilfe. 
Der erfreuliche Rückgang der Taubstummheit (1870 = 

ca. 2,4 %0, 1930 = 1 ,8 %o der Bevõlkerung, heute noch 
weniger) ,  z. T. dank Kropfprophylaxe mit iodiertem 
�ochsalz, hat den 

_
bestehe_nden Anstalten (N r. 8251 fi) 

eme bessere Arbmtsgememschaft und -teilung nahe
gelegt, d. h. eine Spezialisierung nach Begabung und 
Hõrresten der taubstummen Kinder. Die ehemalige 
Taubstummenanstalt La;ndenhof (S·chweiz. Schwer. 
hõrigenschule Nr. 8273) nimmt seit 1939 nur noch 
schwerhõrige Kinder auf, Turbenthal (Nr. 8264) ist in 
ein· Altersheim für Gehõrlose umgewandelt, München
buchsee (Nr. 8253) u,nterhã.lt Sonderabteilungea für 
taubstumme, schwerhõrige und -sprachgebrechliche 
Ki.ader, Wabern (Nr. 8255) für schwachbegabte aller 
drei Gruppen, wãhrend St. Gallen (N r. 8259) neben den 
taubstummen Kindern eine wohl ausgebaute Sprach
heilschule mit Kindergarten führt. Auch .einige andere 
Taubstummenanstalten ha ben Abteilungen für Sprach
gebrechliche eingerichtet. Die nii.chsten Jahre werden 
weitere Klãrungen in der Organisation des Taub
stummenunterrichtes bringen müssen. Kindergãrten 
werden heute geführt in Hohenrain, Zürich und St. Gal
len (Nrn. 8258/59, 8266). Auch; konnte P.as 9.  Schul. 
jahr . verwirklicht werden. Ebenso hat die berufliche 
Schulung der Taubstummen Fortschritte gemacht. In 
der Berufsschule für gehõrlose Schneider in Oerlikon 
(Nr. 8265) wird auch auswãrtigen gehõrlosen Schülern 
anderer Berufe Gewerbeschulunterricht erteilt. 

Für die erwachsenen. Taustummen bestehen seit Y.ie
len Jahren besondere Taubstummenpfarrii.mter ; au eh 
geben der Schweiz. Verband für Taubstummenhilfe 
und die Société romande pour le bien des sourds
�uet� j e  eine eigene Zeitschrift ( Gehõrlosenzeitung) 
fur s1e heraus. Daneben schenken beide Verbãnde 
(Nrn. 8244/45) in den letzten Jahren der allgemeinen 
Weiterbildung der Gehõrlosen vermehrte Beachtung. 
Gehõrlose, die besonders in der Gefahr stehen zu ver
einsamen, einseitig zu werden. und weder Vollrshoch
·schulen noch andere Fortbildungsmõglichkeiten für 
Hõrende mit Gewinn besuchen kõnnen, bedürfen be
sonderer Veranstaltungen, nicht zuletzt für eine prak
tische Lebensschulung. Dies trat u. a. sehr deutlich 
an den vom Schweiz . Verband für Taubstummenhilfe 
veranstalteten Ferienkursen für Gehõrlose zutage. 

3. Schwerhorigen hilfe 

Nach wie vor bilden in der Schwerhõrigenfürsorge die 
ohrenii.rz.tliche Behandlung, der Absehunterricht (Ab
lesen des Gesprochenen vom M un de) und di e Vermitt
lung zweckmã.Biger Hõrapparate die Grundpfeiler aller 
Arbeit. Spezialerhebungen (Glarus, Pfãffikon, Uster) 
haben die starke Verbreitung, insbesondere auch der 
Hõrstõrungen im Kindesalter gezeigt, sowie die · ent
sprechenden groBen prophylaktischen Aufgaben. Der 
schulãrztliche Dienst hii.tte )lier ein dankbares Be
tã.tigungsfeld. 

Die lokalen Zusammenschlüsse von Schwerhõrigen 
mehren sich ; wir zãhlen ihrer 52 in der deutschen und 
20 in der welschen Schweiz. Die Vereine sind für Ab
sehunterricht, Sprachpfl.ege, Geselligkeit, Weiterbil
dung, Fürsorge und in einigen Stãdten überdies für 
Hõrmittelberatung besorgt. Die beiden Organisationen 
für die deutsche Schweiz (BSSV = Nr. 82()8) und für 
das welsche Sprachgebiet (SRLS = Nr. 8269) geben 
Fachschriften (Monatsblatt ; Aux écoutes) und Merk-
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blã.tter heraus, veranstalten Ferien11-bsehkurse, geson

dert für Erwachsene und Kinder, und fõrdern die Hõr

mittelberatung, sowie die Arbeit innerhalb der lokalen 

Vereine. Die Schweiz. Schwerhõrige�chule (N r. 
-
��73) 

ist für die Spezialschulung hochgrad1g schwerhonger 

normalbegabter Kinder bestimmt und verfügt über 

die entsprechenden Einrichtungen, wie Hõranlagen. 

4. Hilfe für Sprachgebrechliche 

Die Sprachgebrechlichen wurden bereits bei der 
Taubstummenbildung erwãhnt. Die heutigen Sprach
beilschulen (Nrn. 8278 ff), gleich wie die Sprachheil
kurse an verschiedenen stãdtischen Schulen, sollten 
durch früh�eitige Erfassung und Behandlung der 
Sprachgebrechlichen sich imm�r mehr zu B�ha�d
lungszentren für sprachgebrechliche Vorschulpfl.IChtige 
und Schüler der Unterstufe wandeln. Denn auch die 
Sprachstõrungen kõnnen im vorschulpfl.ichtigen Alter 
viel rascher und nachhaltiger behoben werden als spii.
ter. Dementsprechend erõffnete di,e Stadt Zürich 1947 
einen besondern Kindergarten für Sprachgebrechliche. 
Bedeutsame Fortschritte wurdel) in den letzten 
Jahren besonders in der Behandlu�g der Wolfsràchen
kinder erzielt. Dank frühzeitiger Operationen, durch
geführt von erfahrenen Kinderchirurgen, und nachfol
gender Sprachheilbehandlung, kõnnen die Kinder von 
ihrer Verunstaltung befreit werden und lernen heute 
bedeutend besser sprechen als nur vor wenigen Jahren. 
Um die Hilfsarbeit auf diesem Gebiet umfassender zu 
gestalten und um dem Mangel an Sprachheillehrern zu 
begegnen, hat· sich die Schweiz. Arbeitsgemeinschaft 
für Sprachgebrechliche (Nr. 82'77) gebildet, die 1�46 
ihren ersten 5 tii.gigen Einführungskurs in dieses Ge
biet veranstaltete. 

Durch Zusammenarbeit von Sprachheillehrern und 
Psychotherapeuten hofft man, auch das Stottern bes
ser als früher bekã.mpfen zu kõnnen . 

5. Hilfe für Krü ppelhafte und lnval ide 

In Anlehnung an die Richtlinien der Schweiz. Für
sorgekommission für Gebrechliche und Invalide zii.hlen 
di.e verschiedenen Invaliden-Fürsorgestellen zu ihren 
Schützlingen diejenigen, welche infolge schwerer (an
geborener oder durch K.rankheit bzw. Unfall erwor
bener) Verkrümmung am Skelett, Lã.hmung, MiBbil
dung, Versteifung, Verstümmelung von GliedmaBen, 
im Gebrauch ihrer Stütz- und Bewegungsorgane dau
ernd und wesentlich behindert oder beeintrãchtigt 
sin d. 

In den letzten fünfzehn Jahren' konnten, in Ergã.n
zung der seit langem durch die Anstalten für Krüppel
hafte (Nr. 8291 ff) geleisteten Arbeit; groBe Fortschritte 
in der offenen Fürsorge erzielt werden. Als ihre Haupt
aufgaben betrachten die Fürsorgestellen die Überfüh
rung der Kõrperbehinderten in spe�ialii.rztliche Behand
lung, unter gleicbzeitiger Beschaffung der erforderlichen 
orthopii.dischen Behelfe (Prothesen, Spezialschuhe, Ap
paraturen, Invalidenfahrzeuge) , ferner die schulische 
Ausbildung und die Berufsfürsorge. Oft wird auch 
rechtlicher Beistand benõtigt (Rentenansprüche usw.).  
SchlieBlich muB trotz groBer Schwlerigkeiten weiter
hin die V erwirklichung einer allgemeinen Invaliden
versicherung angestrebt werden . 

Die E�füllurig der erwã.hnten drei Hauptaufgaben 
verlangt die Bereitstellung umfangreicber Mittel, deren 
Beschaffung hã.ufig viel Mühe bereitet und unverhii.lt
nismã.Big zeitraubend ·ist. · 

Für die Schulung und berufliche Ausbildung spe
ziell der Schwerinvaliden, sowie die endgültige Unter
bringung und angemessene Beschãftigung intelligenter 
dauernd Versorgungsbedürftiger fehlt es in der Schweiz 
an geeigneten Heimen. Die orthopã.dischen Kliniken 
sind meistens überfüllt und zudem nicht für die vor-· 
erwii.hnten Patienten gedacht. Diese,. einem dringenden 
Bedürfnis entsprechenden Dauerheime müBten über 
Arbeitsmõglicbkeiten verfügen. Für Kinder fehlen 
Schulheime, da das Mathilde Escher-Heim nur pro
testantische Mãdchen aufnimmt. Für Jugendliche und 
für Verunfallte ist eine berufliche Beobachtungs- und 
Trainingsstã.tte geplant. Heime für normalbegabte 
Gebrechliche mit beruflicher Ausbildungsmõglichkeit 
besitzen wir zurzeit nur für Mã.dchen (Wilhelm- Schult
heB-Stiftung, Zürich (Nr. 8295) ; Anna- Stokar-Heim, 
Schaffhausen (Nr. 8297) ; Strickstube Sommeri, Ober

· sommeri (Nr. 8097} .  

6 .  Hilfe für  Epileptische 

Die Hilfsbestrebungen für diese K.ranken ha ben noch 
immer·mit vielen Vorurteilen zu rechnen. Kurpfuscher
tum und Aberglauben spielen auf diesem Gebiete 
immer noch eine groBe Rolle, die grõBere, als bei allE:Jn 
andern Gebrechen. Dabei ist die Epilepsie durchaus 
behandlungsfãhig. Bei rechtzeitiger, konsequenter ã.rzt
licher Therapie darf mit einem erheblichen Prozentsatz 
von Heilungen gerechnet werden. 

Von Patienten der Schweiz. Anstalt für Epilep- . 
tische (Nr. 8306) - eine der 4 Spezialanstalten in der 
Schweiz, die freilich von vielen Epileptikern sehr spãt 
aufgesucht wird - werden über 50% geheilt oder so 
wesentlich gebessert, daB sie ilirem Beruf wieder nacb
gehen kõnnen. 

Für die Festlegung der angepaBten Therapie emp
fieblt sich immer ein interner Beobachtungsaufenthalt 
in einer Spezialanstalt (Nr. 8303(06) .  Bei der Berufs
beratung von Epileptischen sollen Berufsberater, Arzt 
und Fürsorger zusammenarbeiten, damit die Epilep
tiker keine Berufe ergreifen, wo sie sich selbst oder 
dj.e Allgemeinheit gefã.hrden. Arbeitsvermittlung und 
nacbgehende Fürsorge für Erwachsene sodann sind von 
den gleicben Gesichtspunkten getragen, wie die offene 
Fürsorge in der Psychiatrie. 

Der Schweiz. Hilfsverband für Epileptische (Nr. 
8301 )  hat sich besonders um die Aufklã.rung (Heraus
gabe von Merkblã.ttern ; Veranstaltung von Tagungen) 
verdient gemacht. 

1. H ilfe für Geistesschwache 

Die besondere Hilfe für die Geistesschwachen be
schrã.nkt sich auch heute noch grõBtenteils auf die in 
den Spezialklassen (N r. 8309) und Anstalten (N r. 8312 ff) 
geleistete Sondererziehung, wesentlich gefõrdert �urch 
die von der Schweiz. Hilfsgesellschaft für Geistes
schwach� (Nr. 8307) herausgegebenen Lehrmittel und 
die von ihr veranstalteten Fortbildungskurse. 

Ein Teil der Anstalten führt besondere W erkstiitten 

oder befaBt sich ausscblieBlich mit der Vorbereitung 
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der Geistesschwachen aufs Erwerbsleben. So wérden 
besonders in den gemeinnützigen W erkstãtten für 
Teilerwerbsfãhige (Nr. 8092) ,  neben einer kleinen Zahl · 
von normalbegabten Kõrperbehinderten und Minder-

an einfache Regeln gesunden Lebens und an das, was 
.jede Religion und was auch alie echte Philosophie leh. 
ren. _ .  

Im folgenden nennen wir die verschiedenen Hilfs. 
mõglichkeiten. Vollumfãnglich existieren sie nur in 
wenigen Stãdten. Theoretisch soliten sie aber vor Auf. 
steliung eines Heilplanes immer gegeneinander ab. 
gewogen werden. 

Das schwererziehbare Kind wird .entweder in der 
eigenen Familie, in einer Fremdfamilie oder ín einer 
Anstalt erzogen. 

· 

. sinnigen, sehr viele Geistesschwache in W eberei, Holz
bearoeitung, Flechten, Haushalt usw. angelehrt. Be
sondere Erwãhnung verdienen die 1946 neu eingerich
teten ,Classes d'orientation professionnelies" im Re
puis (Nr. 8098), sowie das aus den Bemühungen um die 
Eingliederung ehemaliger Spezialklassenschüler her
vorgegangene ,Werkjahr" (Nr. 8310), das von der 
Stadt Zürich geführt wird ; ebenso errichtete die Stadt 
Bern Werkstãtten in der SchoBhalde (Nr. 8310). 

Die an einigen Orten erfreulich entwickel:ten Patro
nate für Anstaltsentlassene und für Absolventen von 
Spezialklassen, die nachgehende Fürsorge der Caritas
zentrale, sowie die Betreuung Geistesschwacher durch 
die Pro Infirmisfürsorgestelien stehen noch in keinem 
Verhãltnis zum vorhandenen Bedürfnis. Nicht nur · 

Imbezille, auch Debile und besonders psychopathische 
Geistesschwache brauchen aber lebenslãngliche Be
treuung. Man vergesse nicht, daB ein GroBteil der 
geistig nicht schwer Rückstãndigen in der Volksschule 
verbleibt. Sofern Geistesschwache nicht in einem be
sonders günstigen Milieu untergebracht sind, bedürfen 
sie besonderer Führung. Unter anderm ist es deren 
Aufgabe, belastete Geistesschwache für den Verzicht 
auf Familienfjründung und N achkommenschaft z u ge
winnen. Geistessch:wache sind in überwiegender Zahl 
bei einem schwachsinnigen Elternteil sind 40-4�% 
der Nachkommen, bei Schwachsinn beider Eltern 90% 
geistesbeschrãnkt - erblich belastet. 

Mõglichkeiten der Beeinfl.ussup.g in der eigenen Fa
milie sind : Hausbesuche mit erzieherischer und für
sorgerischer Beratung von Eltern und Kind, Einleitung 
von Besprechungen bei Erziehungsberatern, Betreuung 
durch Sc�ulpsychologen, Begutachtung und Behand. 
lung in psychiatrischen Kinderpolikliniken und medi-
zinisch-pãdagogischen Diensten, Versetzung m eine 
Beobachtungsklasse. 

MaBnahmen bei der Fremdfamilie sind ; Fürsor
gerische Kontrolibesuche, ev. auch regelmã.Biger Be
f3Uch einer Erziehungsberatungsstelle oder Betreuung 
durch medizinisch-piidagogische Dienste, bzw. psychi
atrische Überwachung. 

Bei Heimunterbringung ist zu · wãhlen .zwiscben eJI
zieherisch oder ãrztlich geleiteter Beobachtungssta
tion, dem GroB- oder Kleinheim für sogenannte nor
male Kinder, dann dem eigentlichen Heim für Schwer
erziehbare, dem ;Heim für Schwererziehbare mit Spe
zialklassen für Schwachbegabte, der Anstalt mit aus
gesprochen konfessionellerq Geprãge, dann wieder mit 
oder ohne Geschlechtertrennung, mit Heimschule oder 
der Mõglichk�it des Besuches der Volksschule usf. us'f. 
Die privaten und õffentlichen Heime für mehr oder 
wenige� Schwerei:ziehbare sind vielgestaltig und tragen 
zudem einen durch die Leitung geprãgten beson
dern Charakter. l!ie Anstalten für Schwererziehbare 
sind bestrebt, den besondern erzieherischen und the
rapeutischen Anforderungen in vermehrtem MaBe 
nachzukommen r z. Z t. ist eine Entwicklung im Sinne 
der Vertiefung und � · T. der Spezialisierung im Gange. 
Kinder, die in erster Linie infolge unglücklicher An
lagen schwererziehbar sind, gehõren, _neben Pãdagogen 
und Pfarrherrn, vor aliem in die Hand des Kinder
psychiaters. Auch in der Hilfe für die SchWérerzieh

. baren ist der Ursache nachzugehen, d. h. es ist primãr 
abzuklãren, ob das Kind vorwiegend anlage- oder 
milieubedingt schwererziehbar wurde. Mit der Ver
pfl.ichtung zur Ursachenbekiimpfung aber - soweit 
es sich nicht um Vererbung handelt, die. zu meistern 
nur bedingt im Bereich des menschlich Mõglichen 
liegt - sei dieses Kapitel beschlossen. Die Ursachen 
nãmlich leiten über zur' allgemeinen Sozialarbeit und 
darüber hinaus zum gesamten Volksleben. Wir zitieren 

Neben der eigentlichen Fachfürsorge und neben Pro 
Infirmis befassen sich heute viele Armen-, Vormund
schafts-, · GerichtsbehOrden und so und soviele private 
Hilfswerke ebenfalis mit einer sehr groBen Zahl Gei
stesschwacher, insbesondere leichteren Grades. Von 
Fali zu Fali werden gerade die ãrgsten Schãden ge
fl.ickt ; viele Debile werden überhaupt nicht als solche 
erkannt und es fehlt weitgehend an vorbeugender kon
sequenter Fürsorge. Ein Lichtblick sei immerhin er
wãhnt : die prophylaktische Jodsalzabgabe an schwan
gere Mütter niit besqnderer Behandlung derer, welche 
mit Stõrungen der Schilddrüse behaftet sind ; da� 
durch ist der Kretinismus weitgehend zurückge
gangen. Auch die Schãden infolge Syphilis kõnnen, 
werin nicht aufgehoben, so doch zum Stillstand ge
bracht werden. Zudem setzt man, in Zusammenhang 
mit der Sulfonilamide- und Penicillinbehandlung von 
Hitnhautentzündungen, welch letztere bekanntlich re
lativ hãufig Idiotie zur Folge haben, Hoffnungen auf 
Rückgang der schwersten Formen der Geistesschwãche. 

8. Hi lfe für Schwererziehbare 

Noch mehr als bei den -Geistesschwachen, befaBt sich 
die aligemeine private und behõrdliche Jugendhilfe 
mit der schwererziehbaren Jugend. Um Verstãndnis 
für dieselb.e bemühen sicli in der Offentlichkeit und in 
Fachkreisen u·. a: der Schweiz. Hilfsverband · für 
Schwererziehbare (Nr. 8356) und die Kommission für 
Kinderpsychiatrie (Nr. 8089) .  Auf wenig Gebieten der 
Gebrechlichkeit kõnnte so viel verhütet wetden, wie 
hier, wenn das Menschengeschlecht sich halten wollte 

L. Ragàz : · 
,Es gibt unter uns nicht wenige edle und freie Men

schen, die, wenn man vom Kampfe gegen den Alkohol, 
die geschlechtliche Verwilderung, die GenuBsucht re
det, sofort die Luft des Muckertums wittern. Aber sie 
mõgen bedenken, daB es sich dabei um die Quellen 
der Volkskraft handelt und daB es keinen Sinn hat, 
sich um die Kanãle zu mühen, wenn die Quellen ver
giftet werden oder vertrocknen oder versumpfen." 

13. Kapita l 
H i lfe fü.r Wehrmanner und ihre Famil ien 

1.  O bersicht 

Der Soldat, der zum Schutze der Heimat aufgebo
ten wird, bedarf in mancher Hinsicht der Hilfe durch 
seine Mitbürger. Dabei kommen hauptsiichlich die fol
genden Bedürfnisse und Einrichtungen in Betracht : 

l .  Ersatz für das infolge des Dienstes ausfallende oder 

verminderte Einkommen, besonders wenn der Wehr
mann für eine Familie zu sorgen hat. Dies ist die Auf
gabe der Lohn- und Verdienstersatzordnung, auf deren 
Leistungen ein Rechtsanspruch besteht. . 

2. Gesundhei,_tliche lfilfe für erlçrankte, 'l{erunfallte 

oder verwundete W ehrmiinner und wirtschaftliche 
Hilfe für sie, ihre Familien und Hinterlassenen. Dies 
ist wâhrend des Dienstes Sache der Armeesanitiit und 
des Roten Kreuzes und vor aliem nach dem Dienst und 
bezüglich der. wirtschaftlichen Entschãdigung Sache 
der Militãrversicherung. 

3. Individuelle Beratung und Fürsorge in Einzelfãlien, 
entweder zur Ergãnzung der· Lohn- und Verdienst
ersatzordnung und der Militãrversicherung oder, wenn 
diese nicht zustiindig sin(].. Sie wird schon in der 
Armee selbst, besonders durch besondere Fürsorge
offiziere, vor aliem aber durch die Zentralstelie für 
Soldatenfürsorge �ls Geschãftsstelle der National
spende geleistet und durch eine Anzahl õffentlicher und 
privater Hilfswerke und Fonds ergãnzt. 

4. Eínrichtungen zur Erleichterung und 
.
Bereicherung 

der Freizeit wiihrend des Dienstes. Dafür besteht eine 
Reihe besonderer Orgariisationen, die meist von der 
Schweiz. Nationalspende unterstützt werden. 

1 1 .  Die Lohn- und Verdienstersatzordnung 

l .  Dié Militãrorganisation von 1907 schreibt vor, daB 
Angehõrige von Wehrmiinnern, die durch deren Mili
tiirdienst in eine Notlage geràten sind, zulasten von 
Bund und Kanton durch ihre W ohngemeinde aus
reichend zli unterstützen seien. Für die Erlangung die
ser Militiirnotunterstützung muBte in jedem Falle eine 
Notlage nachgewiesen werden. Diese Einrichtung be
friedigte aber weder materiell noch moralisch und 
kommt heute nur noch in wenigen Ausnahmefiillen zur 
Anwendung. 

2. Mit der Generalmobilmachung von 1939 stellte 
sich auch für die Schweiz das Problem einer durch 
greifenden Sicherstellung des W ehrmanns vor den 
wirtschaftlichen Folgen des Militiirdienstes. Bereits im 
Frühjahr 1939 hatte das Bundesamt für · Industrie, 
Gewerbe und Arbeit im Auftrage von Bundesrat Ob
recht einen Entwurf über die Ausrichtung von Lohn
ausfallentschãdigungen an Wehrmãnner ausgearbeitet, 
der aber noch auf die Verhãltnisse der Friedenszeit 
zugeschnitten war. Nach Ausbruch des Krieges erlieB 
der Bundesrat am 20. Dezember 1939 auf Grund seiner 

auBerordentlichen Vollmachten die sogenannte Lohn
ersatzordnung für Unselbstãndigerwerbende, der a.m 
14. Juni 1940 die Verdienstersatzordnung für Selb
stãndigerwerbende folgte. Spãter kam dazu eine iihn
liche Ordnung für die LeistuiJ.g von Studienausfallent
schãdigung an Studenten hõherer Lehranstalten. ' 

Die Lohn- und Verdienstersatzordnung beruht auf 
dem Solidaritiitsprinzip, d. h. auf dem Gedanken, daB 
alie, die trotz der Mobilisation ihrem zivilen Erwerb 
nachgehen kõnnen, ein Opfer zugunsten der mobili
sierten W�hrmiinner und ihrer Familie bringen sollen. 
Zur technischen Durchführung dieses Prinzips wurden 
A usgleichskassen geschaffen, die den Ausgleich zwischen 
den Beitriigen und den Entschiidigungen vorzunehmen 
haben. Die Berufsverbande der Ar'Qeitgeber wurden 
ermãchtigt, mit Genehmigung des eidgenõssischen 
V olkswirtschaftsdepartementes für ihre Mitglieder 
Verbandsausgleichskassen zu errichten. Da nicht jeder 
Arbeitgeber einem Verbande angehõrt, wurde auBer
dem jeder Kanton verpfl.ichtet, eine kantonale Aus
gleichskasse zu errichten für jene Arbeitgeber, die kei
ner Verbandsausgleichskasse angehõren. Im ganzen 
wurd.en rund 100 Kassen errichtet. Seit Anfang 1948 
werden die gemã.B Lohn- und Verdienstersatzordnung 
zu erfüllenden Aufgaben von den nach dem Bundes
gesetz über die Alters- und Hinterlassenenversiche
rung errichteten Ausgleichskassen dl.lichgeführt: 

3. Die Lohn- und Verdienstausfallentschãdigungen 
sollen . dem W ehrmann einen Ersatz biet.en für den 
Erwerbsausfall, den er infolge des Militãrdienstes er
leidet, und ihm insbesondere ermõglichen, seinen Un
terhalts- und Unterstützungspfl.ichten auch wiihrend 
des Dienstes nachzukommen. Die Lohnausfallent
schiidigung best�l:J,t in einer Haushaltungsentschãdi
·gung und in einer Kinderzulage für jedes Kind bis zum 
voliendeten 18. Altersjahr. Die Ansiitze, die nach liind
lichen, halbstãdtischen und stãdtischen Verhiiltnis
.sen abgestuft sind, betragen j e . Diensttag : für die 
Haushaltungsentschãdigung Fr. 4.50, Fr. 5.- und 
Fr. 5.50 ; für die Kinderzulage Fr. 1 .40, Fr. 1 .75 und 
Fr. 2.10 für das erste Kind und Fr. l . l5; Fr. 1 .40 und 
Fr. 1 .70 für jedes weitere Kind ; alleinstehende Wehr
mãnner erhalten eine Entschiidigung von Fr. l .-, 
Fr. 1 .30 und Fr. 1 .60. Zu den Grundansãtzen für die 
Haushaltungsentschãdigup.g und die Alleinstehenden
entschãdigung kommen Zuschliige j e nach · der Lohn
hõhe, so daB die Entschãdigung mit dem Lohn steigt. 

Ãhnlich ist die Verdienstausfallentschãdigung im 
·Gewerbe ausgestaltet, wo der Wehrmann ebenfalls eine 
Haushaltungsentschiidigung und gegebenenfalls Kin
derzulagen oder eine Alleinstehendenentschãdigung 
erhãlt. Gewerbetreibende mit Betrieb erhalten auBer
dem eine besondere Betriebsbeihilfe von Fr. 1 .50 in 
liindlichen, Fr. 2.- in halbstãdtischen und Fr. 2.50 
in stãdtischen Verhãltnissen, die einen Beitrag an die 
Kosten · für die Durchhaltung des Betriebes wãhrend 
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des Militãrdienstes darstellt. Für die Landwirtschaft 
muBte ein besonderes Entschãdigungssystem geschaf-

. fen werden, das den Familien- und Erwerbsverhãltnis
sen in der Landwirtsch.aft Rechnung trãgt. Der Be
triebsleiter erhãlt eine Betriebsbeihilfe von Fr. 3.- als 
Grundentschãdigung, eine Haushaltungszulage von 
Fr. l .- und gegebenenfalls Kinderzulagen von Fr . 1 .
für jedes Kind bis zum vollendeten 15. Altersjahr so
wie eine Entschãdigung für jedes mãnnliche mitarbei
tende Familienglied, die als Beitrag an die Kosten 
einer Ersatzkraft gedacht ist. 

Wehrmãnner, die nicht nur für Frau und Kinder zu 
sorgen, sondern weitere Unterhalts- und Unterstüt
zungspfl.ichten gegenüber Angehõrigen zu erfüllen 
haben, kõnnen Anspruch auf eine zusãtzliche Lohn
oder Verdienstausfallentschãdigung erheben, die von 
der Kasse im Rahmen der dafür vorgesehenen Hõchst-

' grenzen nacb MaBgabe der vom Wehrmann tatsãchlich 
geleiateten Unterstützungen und den Einkommens
und Vermõgensverhãltnissen der unterstützten Person 
bemessen wird. 

t. Die Mittel für die Ausricbtu:Ó.g der Lohnausfall
entschãq.igungen wurden von den Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern einerseits und von Bund und Kantonen 
andererseits aufgebracht. Die Arbeitgeber hatten von 
jeder Gehalts.: oder Lobnzahlung einen Beitrag von 
4% zu leisten und zwar 2% zu eigenen Lasten und 
2% zu Lasten ibrer Arbeitnehmer. Diese Beitrãge 
fl.ossen in den zentralen Ausgleichsfonds für die Lohn
ersatzordnung. Der Bund erstattete dem Ausgleichs
fonds die Hãlfte seiner Aufwendungen, wobei die Kan
tone dem Bund für Ya seiner Aufwendungen rück
erstattungspfl.ichtig sind. In ãhnlicher W eise werden die 
Aufwendungen für die Verdienstausfallentschãdigun
gen durch die Beitrãge der Selbstãndigerwerbenden 
und durch Zuwendungen der õffentlichen Hand ge
deckt. Seit 1948 erfolgen die Zahlungen ganz zu Lasten 
der zentralen Ausgleichsfonds und es werden vorlãu
fig weder besondere Beitrãge von Arbeitge"Qern und 
Arbeitnehmern erhoben, noch solche des Bundes oder 
der Kantone geleistet. 

Seit dem Inkrafttreten der Lohn- und Verdienst
ersatzordnung 'bis zum 3 1 .  Dezember 1945 wurden 
rund 1350 Millionen an Lohn- und Verdienstausfall
entschãdigungen ausbezahlt, de:Ó.en Beitrãge der Er
werbstãtigen im Betrage von rund 1250 Millionen und 
Zuschüsse der õffentlichen Hand im Betrage ·von rund 
734 Millionen Franken gegenüber stehen. Die Verwal
tung der zentralen Ausgleichsfonds für die Lohn- und 
Verdienstersatzordnung wiesen auf den 31 .  Dezem
ber 1945 folgenden Bestand auf: 

Lohnersatzordnung 
Verdienstersatzordnung : 

Landwirtscnaft 
Gewerbe 

533,3 Millionen Franken 

1 9,9 Millionen Franken 
25,8 Millionen Franken 

5 .  Nach ihrer ursprünglichen Fassung war die Lohii
und Verdienstersatzordnung auf die Dauer des Aktiv
dienstzustandes begrenzt, jedoch besc>hloB der Bundes
rat am 3 1 .  Juli 1945, sie vorlãufig weiterzuführen. 
. 6. �as eidgenõssische Volkswirtschaftsdepartement 
ISt m1t dem Vollzug der Lohn- und Verdienstersatz
ordnung beauftragt. Es hat seine Kompetenzen teU
weise bis zum Inkrafttreten der Alters- und Hinter-

Iassenenversicherung dem Bundesamt für Industrie 
Gewerbe und Ar bei t und seither dem .Bundesamt rfu: 
Sozialversicherung übertragen. 

Die eidgenõssische Finanzverwaltung verwaltet die 
zentr�.

len .Ausgleic�sfonds für die Lohnersatzordnung 
und fur die Landwirtschaft und das Gewerbe, die die 
zentralen Verrechnungsstellen sãmtii.cher Auà"gleichs
kassen darstellen. Die Verwaltung der zentralen Aus
gleichsfonds hat ibren Sitz in Genf. 

7. Für die Rechtsprechung auf dem Gebieté der 
Lohn- und Verdienstersatzordnung wurden Schieds
kommissionen ins Leben gerufen. In der Lobnersatz
ordnung besteht für jede Kasse eine Schiedskommis
sion, wãhrend für die Verdienstersatzordnung nur für 
jeden Kanton von der Kantonsregierung eine kanto
nale Schiedskommission eingesetzt wurde. Die Ent
scheide der Schiedskomm.issionen kõnnen an die vom 
Bundesrat ernannten und von je einem Bundesrichter 
prãsidierten Aufsichtskommissionen weitergezogen 
werden. · 

1 1 1 .  Mil itãrversicheru ng 

Die Militãrversicherung ist keine Versicherung im 
Rechtssinne, sondern eine V erwaltungsabteilung des 
Eidg. Militãrdepartement�, die nach MaBgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen mit Bundesgeldern die 
, versicherten" Gesundheitsschãdigungen wieder gut 
zu machen hat. 

Finanzierung. Der Bund bestreitet (sofern nicht auil
nahmsweise ein Rückgriff auf einen Kanton mõglich 
is�) die sãmtli�hen Kosten der Militãrversicherung. 
D1e Bundesversammlung setzt die dafür nõtigen Kre
dite aus. Die Totalkosten der Militãrversicherung sind 
wãhrend des letzten Krieges von rund 9,4 Millionen 
Franken im Jahr 1938 auf rund 43, 1  Millionen Franken 
im Jahr 1945 gestiegen. 

· 

K reis der Versicherten. Die Militãrversicherung er-
faBt : 

· 

l .  Die im Militãrdienst stehenden W ehrmãnner aller 
Grade ; 

2. die diesen. wãhrend des Krieges durch bundesrãt
liche Vollmachtenbeschlüsse gleicbgestellten Kate
gorien der Hilfsdienstpflichtigen (inkl. Freiwillige), 
der Ortswehrleute und des Luftschutzes · 

3. berufsmãBig Dienst leistende Personen, �. B. die In
struktoren ; 

4. R�krutierungsfunktionãre, Zivilpersonal der Trup
pe, Mitglieder und Zeiger der freiwilligen SchieB
vereine, Teilnehmer am Vorunterricht, Mannschaf
ten, die zur Rekrutierung, vor sanitarischen Unter
suchungskommissionen und zu auBerdienstlichen 
Inspektionen erscheinen. -

Die Gruppen 1-3 sind gegen Kranklleit und Unfall 
versichert ; Gruppen l und 2 wãhrend der Dienstzeit 
einschlieBlich Hin- und Rückreise, Gruppe 3 auch wãh
rend der Freizeit. Gruppe 4 ist nur gegen Unfãlle und 
nur wãhrend der betr. Veranstaltung versichert. 

· Sachlicher Geltungsbereich. Die Militãrversicherung 
deckt die wirtschaftlichen Folgen von Krankheiten 
und Unfãllen (inkl. daheriger Todesfãlle) - und zwar 
grundsãtzlich ohne zeitliche Beschrãnkung -, wobei 
aber das Gesetz die Interpretation der Begriffe der 
Praxis überlãBt. . 

· 
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Reiner Sachschaden (z. B. Prothesendefekt dhne 
Kõrperverletzung) wird nicht entschãdigt, ebenso 
wenig rein seelischer Schaden (Tort moral) . Als wirt
schaftliche Folgeri gelten nur die direkten finanziéllen 
Folgen, nãmlich die Kosten der Wiederherstellung der 
Gesundheit, der Verdienstaúsfall, die Invaliditãt (be
stehend in einer Beeintrãchtigung der Erwerbsfãhig
keit oder in einer schweren Beeintrãchtigung der kõr
perlichen Integritãt) und der Verlust des Ernãhrers. 

Voraussetzung der H aftung·. Die Militãrversicherung 
haftet, wenn zwíschen Dienst und Gesundheitsschãdi
gung ein Zusammenhang besteht. Dabei gibt es drei 
Mõglichkeiten : 

l. Vordienstliche Gesundheitsschãdigungen. Bei die
sen haftet die Militãrversicherung nur für dienst

· liche Verschlimmerung und auch dies nur, wenn die 
Schãdigung de m V ersicherten bei .Dienstantritt 
nicht bekannt war, oder er sie meldete und trotzdem 
nicht entlassen wurde. Die Beweislast liegt beim 
V ersicherten. 

2. Gesundheit8schãdigungen, von deneÍl die Versicher
ten wãhrend der DienstltJistung betroffen wer
den. Sie gelten als versichert, wenn die Militãr
versicherung nicht den Entlastungsbeweis des: vor: 
dienstlichen Beginnes des Leidens oder der Un
mõglichkeit dienstlicher Kausalitãt zu erbringen 
v.ermag. 

3. Erst nachdienstlich in Erscheinung tretende Ge
sundheitsstõrungen. Für sie m uB der Versicherte den 
Kausalzusammenhang mit dem Dienst nachweisen. 

Die Abklãrung der Haftung, die weitgehend von 
Amtes wegen erfolgt (Administrativverfahren) ,  bietet 
in der Praxis groBe Schwierigkeiten, besonders wenn 
mehr oder weniger konstitutionell bedingte Leiden in 
Frage stehen. Wãhrend der zeitraubenden Up.ter
suchungen und Begutachtungen kann die Militãrver
sicherung oft keine Leistungen gewãhren, so daB der 
betr. Patient auf anderweitige Fürsorge und Unter
stützung angewiesen ist. Diese wird nõtigenfalls vom 
sozialen AuBendienst der Militãrversicherung, der 
sich um die wirtschaftlichen Verhãltnisse der Patienten 
und ibrer Angehõrigen bekümmert, vermittelt und 
hãufig von der Soldatenfürsorge ,(s. unten) gewãhrt. 
Diese springt vielfach auch ein, wenn die Haftung nur 
teilweise anerkannt wird oder die Versicherungsleistun
gen aus andern Gründen nicht ausreichen. 

Leistungen. Man unterscheidet Leistungen für vor
übergehenden Nachteil (Kraykenpfl.ege, Sold, Kran
kengeld, Spitalersatz, Sterbegeld) und Leistungen für 
dauernden Nachteil (an den Patienten persõnlich : 
Invalidenpension und Abfindung ; an die Hinterlasse
nen : Witwen-, eventuell Witwer- und Kinderpension, 
Eltern-,  Geschwister�, und GroBelternpension ; ge
meinsam : Pensionsauskauf). Zum Ausgleich der Teue
rung werden zu den Pensionen unter bestimmten Vor
aussetzungen Te.uerungszulagen und· Familienzulagen 
ausgerichtet. 

Die Festsetzung des Krankengeldes und der Pensio
nen geschieht nach einem System · von 21 Verdienst
klassen. Für · die ersten 45 Krankentage wird statt 
Krankengeld der Gradsold ausgerichtet. Das hõchste 
tãgliche Krankengeld betrãgt Fr. 16. 10, d. h. 70% 
eines anrechenbaren Tagesverdienstes von Fr. 23.-, 
die hõchste Invalidenpension Fr. 4830.- pro Jahr, 

d. h. 70% des 300fachen anrechenbaren Tagesver-·· 
dienstes. Bei nur teilweiser Haftung, teilweiser Er
werbsunfãhigkeit oder bei grobem Selbstverschulden 
und dergleichen wird j e prozentual reduziert. Eine Wit
we (ev. Witwer) ohne Kinder erhãlt 40%, eine solche 
mit pensionsberechtigten Kindern 65% des anrechen
baren Jahresverdienstes des verstorbenen Gatten, 
maximal Fr. 2760.-, bzw. Fr: 4485.- (40%, bzw. 
65% von Fr. 6900.-). Ein oder zwei Waisenkinder 
erhalten je 25%, mehr als zwei zusammen 65% des 
anrechenbaren Jahresverdii:mstes. Wãhrend Witwe und 
Kinder absolut pensionsberechtigt sind, erhalten Wit
wer, Eltern, Geschwister únd GroBeltern eine Pension 
nur im Bedürfnisfalle. Die nãhern Angehõrigen des 
Verstorbenen schlieBen dabei die entfernteren jeweilen 
aus. 

Das Krankengeld soll die krankheitsbedingte tãg
liche ErwerbseinbuBe ersetzen und die Invalidenpen
sion die voraussichtliche zukünftige Beeintrãchtigung 
der praktischen Erwerbsfãhigkeit des einzelnen Ver
sicherten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausglei
chen. Die medizinisch-theoretische Schãtzung stellt 
dabei nur ein wesentliches Hilfsmittel zur Feststellung 
des Invaliditãtsgrades dar. 

In besonders geeigneten Fãllen werden zur Hebung 
der Erwerbsfãhigkeit der Patienten durch vorüber
gehende Gewãhrung erhõhter Rentenleistungen Be-
rufsumschulungen finanziert. . 

· 

Abfindungen werden vorwiegend in Neurosefãllen 
zugesprochen, nãmlich zur Heilung von echten, d. h. 
Unfall- und Behandlungsneurosen, die zwar relativ 
selten sind. Die viel hãufigeren unechten, nãmlich die 
Zweckneurosen (Begehrungs- oder Versicherungs
neurosen) werden überhaupt nicht entschãdigt. 

Auf anderweitige Versicherungen wird bei Fest
setzung der Leistungen der Militãrversicherung regel
mãBig keine Rücksicht genommen. Ausnahme : SUV A
Fãlle, die durch militãrversicherte Dienstleistungen 
verschlinimert werden. Die Militãrversicherung und die 
SUV A ha ben für solche Fãlle gemeinsam aufzukommen 
(nach Anteilen) .  
Instanzen und �echtsmittel. Gegen die Verfügungen der 
Militãrversicherung (betr. Leistungen vorübergehen
der Natut) und die Entscheidungen der Militar. 
Pensionskommission . (betr. Leistungen für dauernden 
Nachteil) ist die Berufung direkt an· das eidg. Ver· 
sicherungsgericht in Luzern mõglich, das �etztinstanz. 
lich entscheidet. Das ProzeBverfahren ist weitgehend 
kostenlos. 

Gesetzesrevision. Das geltende Gesetz ist lãngst als 
revisionsbedürftig erkannt. Die eidgenõssischen Rãte 
beraten gegenwãrtig eine neue Vorlage, die Revision 
erweist sich aber als schwierig, so daB bis zum Inkraft
treten eines neuen Militãrversicherungsgesetzes vor
aussichtlich noch einige Zeit vergehen dürfte. 

IV.  Freiwi l l ige Fürsorge für Wehrmãnner 

1 .  Einzelfürsorge 

Aber auch die Lohn- und VElrdienstersatzordnung 
und die von einigen Gemeinden wãhrend des Aktiv
dienstes gewãhrten zusã"(;zlichen Hilfen, sowie die Mili
tãrversicherung kõnnen niêht jede aus dem Dienst ent
standene :Notlage verhindern oder beheben, da sie 

1: 
. ' 

l ' 



1 36 Hllfe für Wehrmãnner und lhre Famillen 

ihre Leistungen auf Grund bestimmter Vorscb,riften 
nach schematisch festgelegten Richtlinien gewabren 
müssen. Sie bedürfen deshalb in vielen Fãllen der 
Ergãnzung durcli individuelle Beratung und Einzelfür
sorge. Diese wird geleistet : 

a) innerhalb der Truppe durch die Einheitsk0mman
danten, die Feldprediger und die besonders bezeichne
ten Fürflorgeoffiziere. Es steben dafür manchen Ein
heiten und Truppenkõrpern besondere Truppenbilfs
k;assen, z. T. in Form selbstãndiger Sti::ftungen, zur 
Verfügung: Hauptaufgabe ist aber die Beratung und 
notigenfalls Überweisung an die zustãndigen Fürsorge
einrichtungen. 

b) durch die Zentralstelle für Soldatenfürsorge in Bern 
und ibre Zweigstellen in Zürich und Genf (Nr. 8497) .  
Die · Zentralstelle ist dem eidg. Militãrdepartement 
unterstellt, amtet als Geschãftsstelle der Schweiz·. 
Nationalspende für unsere Soldaten und lhre Familien 
und verwaltet auch die Schweiz . Stiftung St. Jakobs
fonds (Nr. 8501) :  Die Zentralstelle erb,ãlt ibre Mittel 
vor allem von der Schweiz. Nationalspende für-unsere 
Soldaten und ihre Familien (Nr. 8500). Die Tãtigkeit 
der Zentralstelle kann wie folgt umschrieben werden : 

Beratung d er W ehrmãnner und ibrer Angehõrigen 
in Fragen, die mit dem Militãrdienst in Zusammenhang 
stehen ; Unterstützung notleidender Wehrmãnner aus 
der Aktivdienstzeit un d aus Schulen und Kursen ; 
Unterstützling kranker Wehrmii,nner <lurch Über
nahme von Ar.zt-, Spital- und Kurkosten 'und Unter
haltsbeítrãgen in Fãllen, in denen die Militãrversiche, 
rung n ur ungenügende Hilfe gewãhren kann ; Existenz-

. schaffung, Umschulung und Plazierung invalider W �hr
mãnner ; Unterstützung von Hinterlassenen verstor
bener Wehrmãmier, z .  T. in Verbindung m.it a;r;tdern 
Fürsorgewerken ; Betreuung und Berufsausbildung vbn 
Waisenkindern der erwãhnten Familien ; Wã:scheab
gabe an bedürftige Rekruten, Soldaten und Militar� 
patienten. Ferner kümmert sie sich um Liedervortrãge 
und Gesangsunterricht bei der Truppe und die Frei- · 
zeitgestaltung in Militãrspitãlern und Sanatorien. 

Gesuche um Unterstützung kõnnen durch Einheits
. kommandanten, Feldprediger, Fürsorgeoffiziere, Für
sorgestelleil, vom Wehrmann selbst .oder von seihen 
Angehõrigen gestellt werden. 

e) durcfi, regional .oder bezüglich ihres Zweckes be- · 
schriinkte Stiftungen und Fonds (Nr. 8501 ff) .. Die kan
tonalen Winkelriedstiftungen und die Vereinigung ,In 
Memoriam" beschrãnken sich in der Regel auf die Für
sorge für Witwen, W aisen und Eltern. von im Dienst 
verstorbenen Wehrmãnnern. Neben den verschiedenen 
kantonalen und privaten Fonds wurden in letzter Zeit 
eine ganze Anzahl von Gemeindefonds zur Unter
stützung bedürftiger W ehrmãnner und ibrer Familien 
geschaffen, ansta:tt da13 die Gemeinde einen Ehrensold 
ausrichtete. 

In der Fürsorge für kranke, verunfallte und verwundete 
W ehrmiinner wird der Armeesanitãtsdienst wãhreild des 
Aktivdienstes durch das Schweiz. RoteKreuz (N r. 8499 ) 
unterstützt und ergãnzt. Es stellt aus freiwilligen Hilfs
dienstpflichtigen, vor allem Pflegepersonal und Mit
gliedern der Samaritervereine, militãrische Formatio; 
nen für den Transport und die Pflege von Kranken 
und Verwundeten auf und sammelt Material für den 
Armeesanitãtsdienst �d die Soldatenfürsorge. Ferner 

.,. 

gewãhrt es Kurkostenbeitrãge an túberkulosekranke 
Wehrmij,nner, die bei der Reibendurchleuchtung in der 
Armee ermittelt werden, für welche die Militãr:ver .: 
sicher�ng die Haftung aber ganz oder teilweise àblehnt. 
Die unter III behandelte Militãrversicherung soFgt vor 
allem nach deni Dienst für die gesundheitlich ge
schãdigten Wehrmãn!ler und ibre Familien, ergãnz.t 
dillch die Einrichtungen für Einzelfürsol'ge. Zur Be
handlung �n d, Heilung . stehen ihr MilitãrspitãJler 
(Nr. 7424, 7525), Sanatorien (Nr. 6377 ff) . und eine 
Trinkerbeilstãtte des Bundes (Nr. 6425) zur Verfügpng 
unq ferner die von der Nationalspende als selbstãndige 
Stiftung errichtete Arbeitsheilstãtte Tenero für rekon
valeszente Wehrmãnner (Nr, 6379) . Die General-Gui
san-Stiftung (Nr. 8502) bezweckt · die Unterstütz·ung 
erkrankter W ehrmãnner durch Wiederherstellung ihrer 
Erwer bsfãhigkeit. 

2. Fr.eizeithilfe 

Die W ehrmãnner bedürfen oft, besonders wãhrend 
lãngerer Aktivdienste, aber auch in Mili.tãrsanitãts
anstalten . und Heilstãtten,' der Hilfe und Anregung, 
um dienstfreie Stunden sinnvoll verbringen zu kõnnen. 
Diesen Bedürfnissen dienen vor allem die folgen.den 
Einrichtungen : 

a) Alkoholfreie Soldatenstuben. Diese freundlicheN 
Rãume ohne Konsumationszwang mit Gel{lgenbeit zu 
alkoholfreier Verpflegung entstanden im ersten Welt
krieg und werden in der deutschen Sehweiz vem 
Schweizer Verband Volkdienst, Abteilung Sõldaten
wohl (Nr. 8510), und in d�r welschen Scbweiz V.om :Dé
partemen t soeial romand (N r. 851 1  ) , vereinzêlt au eh von 
andern Organisationen eingerichtet und geführt nnd 
von der Armee geschãtzt und unterstützt. Neben den 
auf den Aktivdienst beschrãnkten mobilen Soldaten
stuben entstanden an Waffenplãtzen stãndige Solda
tenstuben oder Soldatenhãuser mit der gleiehen 
ZweGkbestimmung. · 

b) Lese- und Sçhreibstuben ohne Konsumations
gelegenheit werden durch die Militãrkommission deE} 
Christlieben Vereins junger Mãnner (Nr. 8514), das Dé
parteme�t f!Oeial romand und den Kàth. Jungmann
schaftsv:erband (Nr. 8515) eingericbtet und geführt . 
Diese OrganisatioJ;J.en liefern auch in die Soldaten
stuben Lesestoff, Sehreibmaterial und Zimmerspiele. 

e) Lesestoff wird auBer von den unter b) genannten 
Organisationen und dem Sehweiz. katholischen Volks
verein vor allem von der Schweiz. Vo.lksbibliothek 
(Nr. 8512) zur Verfügung gestellt, die aus der Lieferung 
von Bücherleibkisten für die Armee im ersten Welt
krieg entstanden ist. Sie leiht überdies einzelllen Wehr
Jllânnern speziell gewünschte Faehliteratur. 

d) Freizeitwerkstiitten (Nãheres siehe S. 36) gaben 
wãhrend des ·zweiten Weltkrieges den Wehrmãn

. nern bei der .Truppe, in Militãrsanitãtsanstalten nnd 
Heilstãtten Gelegenheit und Anregung zu freiem Ba
ste.ln und handwerkliehem Sehaffen. Der militãrische 
Freizeitwerkstãttendienst Pro Juventute stellte ihnen 
in Verbindung mit der Sektion ,Heer und Haus" 
W erkzeuge, Anleitungen, Wanderausstellungen und nõ
tigenfalls Instruktoren für Leiterkurse zur Verfügung. 

Die genannten Organisationen für Freizeithilfe wer
den von der Nationalspende àls Hilfswerke für die 
Armee anerkannt und unterstützt.· 
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3, zusammenfassun g  der Soldatenfürsorge 

Die Notwendigkeit des ZusammeJ;J.schlusses all die
ser für den W ehrmann tãtigen Krãfte maclíte sich gegen 
Ende des Krieges 1914--1918 immer stãrker bemerk
bar. Der Grundstein zur Schweizerisclíen ;National. 
spende für unsere Soldaten und ihre Fam�en (S. N. S.� 
(Nr. 8500) als einem Werk des Volkes fur das Volk 
wurde im ,Jahre 1918 gelegt. Die Stiftungsurkunde 
datiert vom 30. Januar 1919 und die darauf fu�en�en 
Stiftungsgrmidsãtze enthalten folgende Zweckbestlm-
roung : , . . 

�) Die S. N. S. schafft und unterhãlt Bestrebun�en 
und Unternehmungen, die das Wohl der Armee, em
zelner Tru.ppenteile oder der W ehrmãnner im allge
meinen zum Ziele haben. 
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b) Sie steuert der durch den Wehrdi�nst verur��eh
ten Not einzelner Wehrmãnner und ihrer Famil1en . 

e) Sie soll d;1 eingreifen, wo die durch eiô.ge�õssif!che, 
kan.tonâle und kommunale Gesetzgebung geordnete . 
Hilfe ni eh t ausreieht oder infolge ni.angelnder V oraus
!letzungen nieht beansprucht werden kann. Sie soll 
abér in keiner ·w eise dem Bund, den Kantonen und 
Gemeinden Aufgaben abnehmen, z� deren. Erfüllung 
diese nach Recht und Gesetz verpfliehtet, smd. Eben
sowenig soll durcb die S. N. S. der Aufgabenki:eis �n
derer selbstandiger freiwilliger Fürsorgewerke em-
geschrãnkt werden. .. . · - . . 

Die Schweiz·. Nàtionalspende ermogheht diC Unter
stützu'ng der o ben erwãhnten Einrichtungen. Ibre '1'ã, . 
tigkeit erfolgt vor allem bezüglieb, der Einzelfürsorge 
dureh die Zentralstelle für Soldatenfürsorge. 



14. Kapitel - Hi lfe für Ausw�n�erer, Auslandschweizer
und Rüc.kwanderer, 

l .  H i lfe f ü r  Auswariderer 

Seit alten Zeiten sind zablreiche Schweizer gezwun
gen, ihr Brot im Ausland zu verdienen, und andere 
zogen in die Fremde, weil ihnen dort mehr Entfaltungs
II).oglicbkeit geboten wurde als in der Heimat. In frü
heren Jahrhunderten leisteten die Auswanderer meist 
Kriegsdtfmst für fremd� Herren. Seit dem 19. Jahr
hundert betã.tigten sie sich im Ausland oft nur für 
einige Jahre als Angestellte und Arbeiter, oder sie 
gründeten eigene Geschãfte oder siedelten sich als · 
Ba:uern an. In Zeiten wirtscbaftlicber Krise war die 
Auswarrderung immer besonders stark und die mittel
losen Arbeiter und verarmten Bauern wurden nicht 
selten das ÜJ>fer falscher Vorspiegelungen und skrupel- . 
loser Ausbeutung durch Auswanderungsagenten und 
ihre Helfer. · · 

Der BuruJ, erlieB deshalb, erstmals 1880, daun 1 888, 
ein Gesetz über den Geschãftsbetrieb von Auswande� 
rungsagenturen, das diese bewilligungspflichtig erklãrt 
und der Aufsicht des eidgenossischen Auswanderungs
amtes (jetzt Sektion für Arbeitskraft und Auswande
rung des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und 
Arbeit (BIGA, ' Nr. 8517) unterstellt. Die Agenturen 
mÜsserí eine ganze Reihe von Bedlngungen erfüllen, 
die dem Schutz des Auswanderers dienen, mit ihrri 
einen s.chriftlichen Vertrag abscblieBen und dem Bund 
eine Kaution leisten. Auch Kolonisationsunterneh
mungen, d. h .  Organisationen mit dem Zweék, ,Aus
w:andernde nach bestimmten Gegenden des europãi
schen oder auBereuropãischen Ausla�des zur Anlegung' 
oder zur Fõrderung von landwirtschaftlichen, gewerb
lichen oder industriellen Betrieben zu lenken", bedür
fen zur Ausübung einer Tãtigkeit in der Schweiz einer 
Bewilligung des Bundesrate�. Die Sektion für Arbeits-. kraft und Auswanderung des BIGA führt die Aufsicht 
über die b�willigten Agenturen und Kolonisations
unternehmungen und über die Anwerbung und Ab
wanderung von Personen nacb dem Ausland dui:ch, 
erteilt Einzelpersonen und Organisationen unentgelt
lich Auskunft über alle die Auswanderung betreffen
den Fragen und berãt einzelne Auswanderungswillige. 
Ferner treibt sie positive Auswanderungspolitik, indem 
sie in der Krisenzeit geeignete Auswanderungsprojekte 
fordert Únd allgemein vorübergehende Aufenthalte im 
Ausland zli Aus\bildungszwecken erleichtert, vor allem 
durch Abkommen über den Austauscb von Stagiaires 
unter 30 Jahren. Solche bestehen mit Frankreich, Bel
gien, Holland und Schweden und sind für weitere Lãn
der in Vorbereitung. 

Auch private Organisationen (Nr. 8523), vor allem 
Stellenvermittlungsbureaux von Berufsverbãnden und 
gemeinnützigen Vereinen, stehen Auswanderungswil
ligen bei, indem. sie ihnen Auskünfte erteilen, zuver
lãssige Stellen vermitteln, soweit dies heute moglich 
ist, und Vertrauensleute angeben, an die sie sich in. d er 
Fremde wenden konnen. Die Schweiz. Kaufmãnnische 
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Stellenvermittlung und die Scbweiz. Tecbniscbe Stel
lenvermittlung werden von den Berufsverbãnden pari
tãtisch geführt. Für Hotel- und Wirtschaftspersonal 
vermit.teln .sowohl die Union Helvetia als aucb der 

. Schweiz. Hotelier-V�rein, der ein privates Abkommen 
über den Austausch von Hotelpersona;l mit England 
durcbführt, Auslandstellen. Für Hausangestellte er
folgt die Vermittlung an Auslandstelhin durch die 
groBeren Sekretariate des Schweiz. Vereins der Freun
dinnen junger Mãdchen (Nr. 864 ff.) und des Scbw.eiz. 
Verbandes dei katholischen Mãdchenschutzvereine 
(Nr. 885 ff.). Der Weltbund der Christlichen Vereine 
junger Mãnner (Nr. 833) únterhielt in der Zwischen
kriegszeit einen ausgebauten Wandererdienst mit Se
kretãren in einigen Hafenstãdten, doch ist man heute 
erst daran, Vertrauensadressen zu sammeln, um wieder 
etwas Ãhnliches aufzubauen. Die schweizer-ischen Se
kretariate beraten die jungen Lente nach der person
licben Seite und geben ilmen Empfehlungen für den 
AnscbluB in der Fremde. Auf katholischer Sei te erfolgt 
die Beratung und vorübergehende Auslandplacierung 
durch einige katholische Jugendãmter (Nr. 910 ti.),  
wãhrend sich der Schweiz. Caritasverband in der Wirt
schaftskrise d er dreiBiger J ahre um di e Fürsorge für 
Auswanderer bemühte, die sich dauernd im Ausland 
niederlassen wollten. Er bildete eine eigene Fachgruppe 
für Auswanderer und schuf für solcbe in Brasilien eine 
Musterfarm. 

Das Scbweiz. Tropeninstitut in Basel gibt in ·einem 
allgemeinen Tropenkurs eine Einführung in die Ver
hãltnisse in den Tropen und führt in der damit verbun
denen Schweiz. Tropenschule berufliche J ahreskurse 
für Pflanzer und solche für Zuckertechniker und 
Pflanzer durch . 

i l .  Lage der Auslands
,
chweizer 

Hatten die Auswanderer im fremden Land einmal 
Boden gefaBt, so konnten sie sich vor dem ersten Welt
krieg im allgemeinen durch ihre tüchtige Arbeit durch
bringen, und manche brachten es zu Ansehen und 
W ohlstand. W el)Il man damals von Heimkebrern 
spracb, dachte man deshalb weniger an gescheiterte 
Existenzen, die der Heimatgemeiiide· zugeschoben 
wurden, als an interessante alte Überseer, deren Mittel 
zu einem behaglichen Lebensabend in der alten Heimat 
ausreichten. Die Auslandschweizer waren deshalb eher 
Spender als Bedachte sozialer' W er ke. Wie mancher 
Fonds, wie manche.Stiftung gerade kleiner Gemeinden 
stammen aus dem Vermãchtnis eines ihrer im Ausland 
zu Geld gekommenen treuen Mitbürgers. Und auch 
noch in der Zwischenkriegszeit ha ben Auslandschweizer 
groBe Werke, z. B. die Cadonau-Fonds oder das Land
erziehungsbeim Albisbrunn geschaffen. 
. Der erste Weltkrieg bJ.:achte. Hungerrationen in 

Deutschland, KriegsschãdeJ:l vor allem in Nordfrank
reich und eine zur Heimkehr zwingende Lage der mei-
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ten RuBlandschweizer. Inflation und Wirtschafts-s 
't krise erschwerten die Erholung und . zogen we1 er�n 

Landsleuten den Boden unter den FüBen weg, so daB 
es schon damals · manche verarmten Rückwanderer 
gab. Zunehmender Nationa?sm�s �nd AbschluB :von 
der Heimat erschwerten die ge1st1ge und. mater1elle 
Lage in den Gastlãndern �n� der total� Kneg ��achte 
neue unerhõrte Leiden, d1e m �en bes�egten �andern 
auch heute noch nicht zu Ende smd. Und auch m m;an-
hen überseeischen Staaten ist die Lage der SchweiZer ::Usicherer und. schwieriger geworden. So �ind, .auc� 

wenn sich die. Verhãltnisse in der Nachknegsze1t da 
und dort günstig gestalten, groBe ?ru:rpen von A�s
landschweizern wobl auf lãngere 'Zeit hmaus der Hilfe 
bedürftig. 

1 1 1 .  Formen der H i lfe 

1 .  Selbsth.ilfe der S�hweizerkolonien
, 

Bei einer vorübergehenden Notlage findet der Aus
l!!lndschweizer meist Hilfe bei seinen Landsleuten. 
GroBere Kolonien haben für diesen Zweck eigene 
Hilfsvereine geschaffen, wãhrend in �leinere� die <?e
selligkeitsvereine manchmal auch m Notfallen em
springen. In wllen Erdte�en gibt es .rund 1 80 so�che 
V:ereine. Sie gewãhren mcht nur d1rekte finanzielle 
und meralische Hilfe, sondern vermitteln auch solche 
von Verwandten in der Schweiz. Die grõBern Hilfs
organisationen oder besondere Schweizer Komitees 
haben überdies verschiedene Hilfswerke, vor allem 
Altersheime (Nr. 8532), geschaffen. Der Bund unter
stützt durch das Politische Departement regelmãBig 
die schweizerischen Hilfswerke im Aushi.nd �d zwar 
aus Mitteln des Bundes wie aus Beitrãgen der Kantone. 
Im Jahr 1947 wurden aus diesen Krediten àn schwei
zerische :Hilfsvereine Fr. 49 225.-, an Schweizer 
Heime Fr. 13 725.- und an internationale Asyle und 
Spitãler Fr. 14 875.- verteilt. . : Noch wichtiger als für die Nothilfe wurden die Zu
sammenschlüsse der Auslandschweizer in geistiger Be
ziehung. Sie haben Schwei�erschulen gegründet oder 
bieten den Kindern doch neben der fremden Schule 
eine Einführung in Wesen und Geschichte ilires Vater
landes. Sie pflegen schweizerische Lieder und Ge
brauche und verschaffen durch Schriften, Filme und 
Vortrãge Einblick in das heutige Leben und Denken 
der Heimat. Besonders nõtig, aber auch besonders 
schwierig, wurde diese Aufgabe in den totalitãren 
Staaten. 

2. H i lfe auf Grund des ordentlichen Rechtes 

Auf Grund von Niederla�sungs- , Handels- und Für
sorgevertrãgen ist der im Ausland ni�derge�as�ene 
Schweizer in manchen Lãndern berecht1gt, bei Hilfs
bedürftigkeit wenigstens vorübergehend von der wohn
õrtlichen Behõrde Unterstützung zu verlangen. Ferner 
gehõrt er meist der überall imAusbau begriffenen Sozial
versicherung am W ohnort an und hat in �er Regel auc
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Anrecht auf allgemeine offentliche _Lmstungen, Wie 
z. B. unentgeltliche ãrztliche Behandlung. Versiche
rung und Fürsorge durch die wohnõrtliche Behõrde 
reichen aber in vielen Fãllen nicht aus oder kommen 

. überhaupt nicht in Frage. Besonders die Armenhilfe 

ermoglicht in den wenigsten.Lãndern .�ine Leben�hal
tung, wie sie in der Schwe1z auch fur Unterstutzte 
üblich ist. Und doch wãre die Rückwanderung oder 
gar die Heimschaffung wege� Hilfsbedürfti.gkeit �.icht 
selteri unzweckmãBig oder eme unberecht1gte Harte. 
.A,ufgeschlossene Gemeinwe�en . ha ben deshalb . sch?n 
immer auch ihre Mitbürger 1m Ausland zmtwmse 
unterstützt wenn die Mittel der Hilfsvereine für die 
Behebung furer Notlage nicht ausreichten. Die Hilfe 
wird in solchen Fãllen durch Vermittlung der Ge
sandtschaften und Konsulate gewãlirt, früher manch
mal auch direkt durch die auswartigen Fürsorge
behõrden. 

3. Kulturelle Hilfe für Auslandschweizer 

Der seit dem ersten Weltkrieg zunehmende Natio
nalismus machte es notwendig, sich nicht einfach auf 
den schweizerischen Geist der Landsleute im Ausl�nd 
zu verlassen, sondern ihnen in ihren !3estrebungen zur 
. Erhaltung des Schweizertums von der Heimat zu 
Hilfe zu kommen. Dies geschieht hauptsãchlich durch 
das Aus�ndschioeizerwerk der Neuen Helvetischen Ge
sellschaft (Nr. 8524),  das sich, vom Bqnd und .von der 
Stiftung Pro Helvetia in bescheidenem Rahmen unter
stützt vo'r allem um einen engeren Kontakt der Aus
landsdhweizer untereinander und mit dem kultu
rellen Leben der Heimat bemüht, sich: aber auch an 
den Hilfswerken für sie beteiligt. Seine Haupttãtig
keit liegt in der Vermittlung von Zeitungen, Literatur 
und Filmen, z .. B.  Schmalfihnkopien der Schweiz. 
Filmwochenschau, an Schweizerkolonien, in der V�r- · 
anstaltung von Vortrãgen, der Her�usgabe der Zeit
schrift ,Echo" für A:uslandschweiZer, der Presse
bedienung und der Durchführung · von . Ausland
schweizer-Tagungen. 

4. Hi lfe für Auslandschweizer-Kinde; u nd -J ugend 
liche 

Aufenthalte der jungen Auslandschweizer in der 
Heimat sei es für Ferien bder für den Besuch von 
Schule� und die Berufserlernung, ha ben seit j eh er dazu 
beigetragen, die Auslandschweizer, manchmal durch 
Generationen hindurch, nicht nur dem Staatsverband, 
sondern auch schweizerischer Gesinnung zu erhalten. 
Sie konnten aber in der Regel nur durch wohlliabende 
Eltern ermoglicht werden, bis im ersten W eltkrieg d�e 
Überzeugung duJchdrang, daB man von �er SchweiZ 
aus·auch den Minderbemittelten helfen musse. Zuerst 
handelte es sich darum, den durch Krieg und Inflation 
unterernãhrten und gesundheitlich gefãhrdeten Aus
landschweizer-Kindern zu Erholungsferien in der 
Schweiz zu verhelfen, wobei Pro J uventute und Schwei
zerhilfe zusammenwirkten. Die Auswahl erfolgte nach 
gesundheitlichen Ge�ichtspunk��� �d ?Je Kinder 
wurden in Familien und wenn not1g m Hermen unter
gebracht. Als sich das Ausland wir�sch.aftlich e�bolte, 
brachte man die Kinder vor · allem m die Schwmz, um 
sie' mit unserem Leben vertraut zu machen. Wãhrend 
der Wirtschaftskrise der dreiBiger J ahre und beson.
ders wãhrend des zweiten W eltkrieges ging es dann 
wieder mebr um gesundheitliche Hilfe und vor allem 
auch darum· die Kií:lder aus Lebensgefahr zu retten. 

In der Na�hkriegszeit werden für Auslands��weize:
kinder vor allem drei Hilfsaufgaben durchgefuhrt : die 
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Vermittlung von Ferien, meist an Familienfeiien
plãtzen, für Schweizerkinder aus mõglichst vielen Lãn
dern, die Sorge für lãngerdauernde Aufnahm'e von 
Kindergruppen aus besonders notleidenden Familien 
und âie Betreuung von D!!-uerstellen, d. h. Ausland
schweizerkindern; die sich ohne ihre Eltern für lãngere 
Zeit in der Schweiz aufhalten, ohne in ausreichendem 
MaBe oder überhaupt von Verwandten betreut zu wer� 
den. Trãger dieser Tãtigkeit ist das Ferien- und Hilfs
werk für Ausl,andschweizerkinder, eine Arbeitsgemein
schaft der Stiftungen Schweizerhilfe und Pro Juven
tute (Nr. 8526),  wobei die Finanzierung und die Frei
platzwerbung durch die Schweizerhilfe, die praktische 
Fürsorgearbeit aber durch das Zentralsekretariat Pro 
Juventute durchgeführt wird. Am 3 1 .  Mãrz 1947 weil
ten 1575 Schützlinge des Hilfswerkes, da� aucb vom 
Bund erheblich unterstützt wird, in der Schweiz. 

Die geistigen Gesichtspunkte überwogen von An
fang an bei d en H eiinatjerien funger A uslandschweizer. 
In den dreiBiger Jahren wurden jeweils einige Wander
gruppen durch verschiedene Landesgegenden geführt 
und in Verbindung mit ansãssigen Persõnlichkeiten mit 
dem W esen schweizerischer Lebensweise und Geistes
h_altung vertraut gemacht - soweit dies in kurzen 
Ferien mõglich ist. Wãhrend des Krieges wurden 
Arbeitslager in den Bergen durchgeführt, so daB die 
jungen Auslandschweizer selbst mit eigener Hand 
etwa,s für die Heimat leisten konnten, und auch heute 
beteiligen sich manche am frei:willigen Landdienst 
(N r. 8008). Die Heimatferien junger Auslandschweizer 
(Nr.- 8527) werden heute im Auftrag der interessierten 
Organisationen v0m Auslandschweizerwerk der NHG 
durchgeführt. 

. 

Am nachhaltigsten kõnnen die jungen AUsland
schweizer natürlich dann'in schweizeriscbem Sinne be
einfl.uBt werden, wenn sie einige Schul- und Studien
jahre oder die Berufslehre in der Heimat verleben. Ist, 
wie heute in so manchen Lãndern, überhaupt keine 
gründliche und geordnete Ausbildung im Gastland 
mõglich, so wird -ein solcher Heimataufenthalt für die 
berufliche Ausbildung zur dringenden Notwendigkeit. 
Da er . sich in vielen Fãllen nicht ohne fremde Hilfe 
durchführen lãBt, die Stipendienquellen in der Schweiz 
aber meist nur für hier ansãssige Bewerber in Frage 
kommen, so gründeten ·die Hilfsorganisationen für 
Auslandschweizer und Rückwanderer einen eigenen 
Stipendienfonds. Er wird verwaltet durch die Stipen
dienkommission für Schul- und Berufsbildung von 
Rückwa,_nderern und Auslandschweizern (Nr. " 8528) 
und gewãhrt unter. gelegentlichem Beizug auch an
derer Stipendienquellen für V olks-, Sekundar- un d 
Berufsschulbesucb , sowie Berufslehren jãhrlich hõch
stens Fr. 400.-, ausnahmsweise Fr. 500.-, für Mittel
und Hochschulstudium im Ausland jãhrlich hõchstens 
Fr. 600.-, in der Schweiz hõchstens Fr. 800.-. Über
dies besteht für die erste Gruppe ein Gesamtmaximum 
von Fr. 1200.-, für ein Studitim em solches · von 
Fr. 3200.-. 

5. A uBerordentliche Leistu ngen an Aushindschwei
zer und Rückwanderer bis 1946 

Die unter 2 erwãhnte ordentliche Hilfe durch die 
wohnõrtlichen Behõrden des auslãndischen Staates 
hat sich in Kriegs- und Krisenzeiten, da auch deren 

•• 
-, 

eigene Bürger Entbehrungen leiden und die StÍlll
mung oft auslãnderfeindlich wird, als võllig unzurei
chend erwiesen. Ab.er auch die Hilfe durch die heimat. 
lichen (schweizerischen) Armenbehõrden, ist sehr un be. 

'friedigend, wenn es sich nicht um eigentliche Armen. 
fãlle, sondern um Notlagen handelt, die von den Aus
landschweizern selbst weder vermieden noch wesent
lich beeinfl.uBt werden kbnnen . 

Der B�nd hat deshalb schon im er_sten Weltkrieg 
Lebel}.Smittelpakete an Auslandschweizer geschickt 
uud Kredite für auBerordentliche Hilfeleistungen an 
Rückwanderer bewilligt. Seine Leistungen waren an 
die Beteiligung der zustãndigen Heimatbehõrden ge
knüpft und verschwanden auch in der Zwischenkriegs
zeit nicht vollstãndig, vor allem wegen der nicht mehr 
arbeitsfãhigen bedürftigen RnBiandschweizer. Die 
Wirtscbaftskrise der dreiBiger J abre zwang manche 
Auslandschweizer zur Rückkebr, die ebenfalls unter 
Umstãnden aus Bundesmitteln und von privaten Or
ganisationen unterstützt wurden. 

Auch- im_zweiten Weltkrieg und vor allem seit séinem 
AbschluB wurden wieder besondere HilfsmaBnahmen 
für Auslandschweizer und Rückwanderer notwendig, 
wofür der Bund schon bei Kriegsbeginn Kredite be
willigte. Die Hilfe umfaBte die Betreuung der im Aus
land verbliebenen Schweizerbürger, ihre organisierte 

-Heim,nahme, soweit eine solche in Frage kam, und die 
· Fürsorge für Rückwanderer. Die Rückwanderung, die 

besonders stark nach AbschluB des Krieges einsetzte, 
macbte die Errichtung von Quarantãnelagern und 
Rückwandererheimen notwendig, weil es sich als un
mõglich erwies, allen Heimkehrern geeignete Wohn
stãtten zur Verfügung zu stellen. Die Heime und Lager 
werden von d er Zentralleitung der !l eime und Lager 
(Nr. 8520 b)  geführt. Sie nimmt sich der Heiminsassen 
au eh fürsorgerisch an, bis si eh diese selbstãndig machen 
kõnnen oder a1_1 andere Institutionen übergeleitet 
werden. 

Der Auslandschweizerdienst der Sektion für Arbeits
kraft und Auswanderung des BIGA sucht für schwei
zerische Rückwanderer Arbeitsmõglichkeiten oder An
stellungen in der Heimat ausfindig zu macben. 

Die behõrdliche Fürsorge für Rückwanderer wurde 
durch . Leistungen verschiedener Organisationen, die 
sich zur Konferenz für Rückwandererhilfe (Nr. 8529) 
zusammenschlossen, ergãnzt. Ibre Geschãftsstelle, die 
Zentralstelle für Rückwandererhilfe, hat wãhrend des 
Krieges vor allem die Rückwanderer beraten und ihre 
Interessen bei Behõrden und -Organisationen vertreten 
und ihnen in verschiedener Form zusãtzlicbe Hilfe 
gewãhrt. Heute amtet sie als Hilfsstelle des Bundes, 
besorgt die Stipendienvermittlung für Mittelschüler 
und Studenten und nimmt sich vor allem derjenigen 
der nicht in Heimen der Zentralleitung lebenden Rück
wanderer an, für die weder Bundeshilfe nocb Unter
stützung der Heimatbebõrde in Frage kommt. 

6. A uBerordentliche Leistungen an Auslandschwei· 
zer g emãB Bundesbesch luB vom 17. Okt. 1946 

Die wãhrend des Krieges bewilligten Bundeskredite 
und die private Rückwandererhilfe reichten aber nicht 
aus, um den vielen Kriegsgeschãdigten und in Not 
befindlicben Auslandschweizern gründlich zu belfen. 
Daher wurde 1946 ein BundesbeschluB übér auBer-
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ordentlicbe Leistungen .an Auslandschweizer erlassen, 
in dem 75 Millionen Franken bewilligt wurden, haupt
sãcblich zum Zwecke, den vom Krieg so schwer be
trofferien Auslandschweizern und ihren Familien so
weit irgend mõgliéh die Wiedereingliederung in das 
Wirtschaftsleben, sei es in der Schweiz oder im Aus
land, zu ermõglicben. 

Als Auslandschweizer gilt nach der Vollziehungsver
ordnung dazu : 

wer am l .  September 1939 im Ausland geweilt hat 
und seither dort geblieben ist ; 

wer nach dem l .  September 1939 in die Schweiz 
zurückkehrte, nachdem er mindestens zwei J ahre 
ununterbrochen im Ausland gelebt hat ; 

wer vor dem l .  September 1939 nach mindestens 
zwei J ahre dauerndem ununterbrochenem Aufenthalt 
im Ausland ·in die Scbweiz zurückkehrte, sofern Art. 3,  
Abs. 2 zutrifft. 

Trotz eines ununterbrochenen Aufenthaltes im Aus
land von mindestens zwei J ahren wird nicht als Aus
landschweizer betrachtet, wer wãhrend .der Kriegs
dauer.in ein vom Krieg heimgesuchtes Land ausgereist 
ist, ohne daB er biezu durch besondere Verhãltnisse, 
namentlich durch die UnmõgÍichkeit, in der Schweiz 
sein Fortkommen zu finden, gezwungen war. 

Leistungen werden gemãB Art. 3 der Verordnung 
gewãhrt : 

beim Vorliegen einer Notlage, die im Ausland durch, 
unmittelbare oder mittelbare Einwirkungen des letzten 
W eltkrieges oder durch die politischen oder wirtschaft
lichen Verhãltnisse der Nachkriegszeit _ . verursacht 
wurde ; 

beim V orliegen einer N otlage, die im Ausland durch 
bereits vor Ausbruch des letzten.Weltkrieges von frem
den Behõrden angeordnete politische oder wirtschaft
licbe MaBnahmen verursacht wurde, sofern sie noch 
jenen MaBnahmen zuzuschreiben ist. 

Di e Leistungen an die heimgekehrten A usland
schweizer umfassen : l .  die Heimbefõrderung und erste 
Hilfe, sowie .die vorübergehende Unterbringung in be
sonderen Heimen des Bundes, 2. die weitere Hilfe
leistung bis zu drei Monaten - unter bestimmten Y or
aussetzungen und mit Beteiligung der heimatlichen 
Behõrden auch lãnger - für Lebensnnterhalt und 
Pfl.ege in Krankheitsfãllen, sowie Ausrüstungsgegen
stãnden, wie Kle'idern, Wãscbe, SchUhen usw. 3 .  Lei
stungen für das weitere Fortkommen, durch Unter
stützung der Arbeits_- und W ohnungssuche sowie der 
beruflichen Fortbildung und Umschulung, 4. L�istun
gen an ganz oder teilweise arbeitsunfãbige Ausland
schweizer, deren Auskommen im Ausland unter nor
malen V erhãltnissen gesicbert gewesen 'Yãre, durch 
Hilfsgewãhrung für den Lebensunterhalt und zur 
Pfiege in Krankheitsfã.llen. 5. Leistungen an wieder
auswandernde Auslandschweizér. 6. Besondere Lei
stungen, z .  B. für Berufslehren, Schul.ausbildung und 
Studium sowie für Ausbildungskurse von kürzerer 
Dauer. 

Für die Leistungen an den Lebensunterhalt, die 
Anschaffung. von Kleidern, Schuhen, Wãsche usw. 
sowie für die Beschaffung von Hausrat gelten die in 
Art. 20 der Verordnung festgelegten Richtsãtze. In 
besonderen Fãllen, hauptsãchlicb für die Wieder
errichtung einer im Ausland bereits innegehabten selb-

stãndigen Existenz, übernimmt der Bund die Ausfall
haftung für Darlehen, die den Rückwanderern gemãB 
Reglement des Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes 
von den dazu berechtigten Banken gewãhrt werden. 

Als Leistungen an die Hiljsbedü1jtigen im Ausland 
kommen in Betracht : l .  die erste Hilfe in dringenden 
Notfãllen, Beitrãge für den Lebensunterh3:-lt und für 
die Anschaffung persõnlicher Ausrüstungsgegenstãnde, 
Ausstattung mit Hausrat und beruflichen Hilfsmitteln 
sowie die Lieferung des notwendigen Materials zur 
Wiederinstandstellung von W ohnungen und kleineren 
Betrieben. 2. Lieferungen von Lebensmitteln, Beklei
dungsgegenstãnden, Medikamenten und dergleichen an 
Schweizerkolonien im Ausland. (Die unter den Ziff. l 

·und 2 erwãhnten Lieferungen aus der Scbweiz sind nur 
für so lange vorgesehen, als die Versorgungslage im 
Ausland solche Sendungen rechtfertigt). 3. Mittel
gewãhrung für kurzfristige Aufenthalte in der Scbweiz 
zu Erholungszwecken oder zur Regelung wichtiger 
Familienangelegenheiten, auf Grund von ãrztlichen 
Zeugnissen und Empfe.Q.lung der zustãndigen Gesandt
schaften und Konsulate der Schweiz. . 

. Doppelbürgern sowie Frauen, die ihr Schweizerbür
gerrecht durch Heirat mit einem Auslãnder verloren 
haben, kann gemãB deri nãheren Vorschriften der 
Art. 3 1-33 der Verordnung ebenfalls geholfen werden. 

Bei allen Leistungen werden die dem Ausland
schweizer zur Verfügung stehenden Hilfsquellen, wie 
z. B. eigene Mittel, Unterstützung durch Verwandte, 
Renten, Pensionen und sonstige Einkünfte, berück
sichiigt. Die Rückforderung von Leistungen wird, so
weit sie zumutbar ist; vorbehalten, wenn der Ausland
scbweizer nacbtrãglich in den Besitz von Mitteln ge
langt oder sein Verdienst ausreic_hend erscheint. 

Art. 4, Abs. 2 des Bundesbeschlusses sagt : 
Die Gesamtheit der Leistungen zugunsten der im 

Auslande verbliebenen Schweizer sowie die LeiStungen 
gegenüber den heimgekehrten Auslandschweizern wãh
rend der ersten drei Monate gehen zu Lasten des Bun· 
des. Die Kosten für die beruflicbe Fortbildung und 
Umschulung kõnnen zu Lasten de-s Bun<Jes übernom· 
·men werden. Im übrigen erfolgen die Leistungen in . 
jedem Einzelfall unter dém Vorbehalt, daB der Heimat· 
kanton einen angemessenen Beitrag bis zu einem Drit· 
tel übernimmt, und dall dieser dem Auslandschweizer 
gegenüber nicht als Arinenunterstützung behandelt 
wird. Die spãtere armenrechtliche Unterstützung bleibt 
vorbehalten. 

· · 

Mit der D�chführung des .:Beschlusses ist die d,em 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eingegliederte 
Eidg. Zentralstelle für Auslandschweizerfragen (Nr. 
8520 a) in Bern, LaupenstraBe 20, beauftragt. Als ilire . 
Hilfsstellen arbeiten fm Ausland die schweizeriscben 
Gesandtschaften und Konsulate, im Inland die kanto- · 
nalen und Gemeindehilfsstellen, sowie die an den wich
tigeren Grenzübergãngen noch bestehenden Heim
scbaffungskÇ>mmissariate. 

Die Hilfsbedürftigkeit mancher Rückwanderer be
ruht auf Kriegsschãden und würde mit cj.eren Entschã
digung, sei es durch auslãndische Behõrden oder die 
Eidgenossenschaft, verscbwinden. Die Entschã·digungs
fragen sind aber in erster Linie juristisch-politischer 

· und nicht fürsorgerischer Art. und kõnnen deshalb hier 
nicht behandelt werden. 



�5. Kapitel - Auslandh ilfe und internationale Hi lfswerke 

A� Al lgemeines und dauernde 
H i lfswerke 

l. Begründung u n d  Entwicklung 

Die wesentlichen }iotive der Hilfe : Religion, huma
nitãre Idee und Solidaritãt, sind an keine Landesgren
zen gebunden. Es ist deshalb keineswegs eine neue Er
scheinung, · dal3 Hilfeleistungen über die Grenzen des 
eigenen Volkes und Staates hinausreichen. 

Eine Hauptq�elle der innern Verbundenheit mit 
fremder Not war und ist auch heute noch der christliche 
GlaUbe. Er lehrt vor allem mit dem Gleichnis vom 
Barmherzige:ri Samariter Teilnahme und Hilfe auch 
gegenüber Mensc)len aul3erhalb des eigenen Lebens
kreises. Bischofe und Kloster, Pflegegenossenschaften 
und Spitãler nahmen sich deshalb seit alters her nicht 
nur einheimischer, sondern auch' fremder Hilfsbedürf
tiger an. Als Ausdruck des Glaubens und Hilfsmittel 
der Mission wurden vor allem für die beidnischen Vol
ker, die man belrehren wollte oder bekehrt hatte, so
ziale Werke der verschiedensten Art geschaffen. Aber 
auch in Europa fanden vor allem wegen ihres Glaubens 
·verfolgte KonÍ('l::jSionsgenossep in Zeiten lebendiger 
Religiositãt weitgehende Hilfe. Wurden doch z. B. in 
Zürich zur Zeit ZWinglis fremde Protestanten und Ver
triebene aus allen europãischen Lãndern unterstützt. 
Und die Stadt Genf nahm eine so groBe Zahl von Huge
notten auf, dal3 ihretw.egen fast alle Gãrten und Hofe 
mit hohen Hãusern verbaut werden mu13ten. 

Immer wieder ha ben si eh glãu bige Christen aber ni eh t 
nur für ihre Glaubensbrüder oder Missionsvolker, son
dern atich für andere Elende und Verfolgte eingesetzt. 
,Soll ich meines· Bruders Hüter sein � "  heiBt bezeich
nenderweise eine evangelische Schrift über die Juden
verfolgungén. Tausende von glãubigen Menschen haben 
diese Frage in der Zeit der Verfolgung und des Krieges 
nicht nur mit Worten bejaht, sondern durch die hel
fende Tat, die ein:en vom mehr oder weniger sichern 
Port der Schweiz aus, einzelne, auch· manche Schwei
zerinnen und Schweizer, aber mitten im Sturm, unter 
der Gefahr der Ber:;etzung, im Elend z. B.  der Massen
lager in Südfrankreich. 

Religios begründet und mit nationalem Einschlag ist 
die starke Verburujenheit der Juden über alle Landes
grenzen hinaus. Sie gab immer wieder, vor allem in 
Zeiten der Verfolgung, Ansporn zu groBzügiger Hilfe, 
an der die Schweizer Juden sowohl durch ihre eigenen 
Leistungen, wie auch als Vermittler fremder, vor allem 
amerikanischer Hilfe einen wesentlichen Anteil haben. 

Die humanitiire I dee verlangt Hilfsbereitschaft ge
genüber allen Notleidenden, wer und wo immer diese 
auch seien. Sie gewinnt vor allem dann Gestalt, wenn 
die N ot am grol3ten ist. So wurde aus der Ergriffenheit 
vom Elend der ungepflegten V erwundeten durch Henri 
Dunant 1864 in Genf das Rote Kreuz geschaffen, das in 
den letzten J ahren für Millionen von Gefangeritm die 

#' 
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letzte Hoffnung bedeutete. So haben die Schrecken der 
russischen Hunge'rsnot nach dem ersten W eltkrieg 
Fritjof Nansen die Kraft gegeben, ein a_lle politischen 
Hemmungen überwindendes internationales Hilfswerk 
ins Le ben zu rufen. So hat der Jammer der hungernden 
Kinder nach dem ersten W eltkrieg den Anstol3 zur 
Gründung der Internationalen Vereilligung für Kinder
hilfe gegeben. 

· Die humanitãre Idee wird innerhalb Europas ver
stãrkt durch die Verbundenheit der europaischen K ul. 
tur. Nicht nur das Christentum, sondern auch grie
chische Kunst und romisches Recht, Renaissance und 
Aufklãrung, Liberalismus und Sozialismus wurden 
von allen europãischen Volkern, wenn auch in einer 
ihrer Eigenart entsprechenden Form, aufgenommen 
und weitergebildet. Dadurch entstand trotz aller 
ãuBern Zerrissenheit eine innere Gemeinschaft, auf 
Grund derer immer wieder um Hilfe für N otleidende 
aufgerufen werden kann. 

Ein anderes Motiv der Hilfeleistung von Volk zu 
Volk ist die Solidariüit zwischen den Trãgern gleicher 
Ideen und Bestrebungen. So haben wãhrend del! 
19. Jahrhunderts alle Freiheitskãnipíer, z. B.  die sonst 
recht ferríe liegenden Griechen und Polen, von der 
Schweiz aus Verstãndnis und reichliche Hilfe erfahren. 
Und die hrbeiterbewegung hat, sobald sie etwas er
starkt war, über die Landesgrenzen hinaus Solidaritãt 
geübt. Vorerst handelte es sich dabei vor allem um 
Hilfsaktionen bei schweren Arbeitskonflikten, seit dem 
ersten W eltkrieg aber au eh um Hilfe bei kriegs- und 
krisenbedingten N otlagen .. 

Der Helferwille wird gestãrkt durch personliche Be
ziehungen, welche die Not des Hilfsbedürftigen dem 
Helfer menschlich nahe bringen, wie durch gleiche Be
rufstãtigkeit oder Neigung, welche das gegenseitige 
Verstãndnis erleichtern. Bolche Besonderheiten müs
sen deshalb auch bei der modernen organisierten Hilfe 
soweit moglich berücksichtigt werden, atich wenn dies 
die Organisation umstãndlicher macht. Die wichtigsten 
Formen dafür sind die Patenschaft und die Unterbrin· 
gung von Kindern aus bestimmten Berufskreisen in 
entsprechenden Gastfamilien. 

Hilfe bei Massennotstanden ist immer mehr nicht 
· n ur eine ethische Forderung, sondern au eh eine prak
tische Notwendigkeit im eigenen Interesse der Helfen
den. Denn man weil3 heute, auch wenn inan noch nicht 
immer darnach handelt, dal3 Arbeitslosigkeit und Hun
ger, Krieg und yerzweiflung im fernsten Lande auch 
alle anderen bedrohen, und ist deshalb eher als noch 
vor einem Jahrzehnt bereit, durch rechtzeitige Hilfe
leistung groBeres Unglück zu verhüten. Wie dies ge
schehen soll, darüber gehen allerdings die·Auffassungen 
weit auseinander. Doch sind wohl alle Kreise darin 
einig, dal3 wahre Hilfe aucli von Land zu Land aus den 
wirklichen Bedürfnissen der Notleidenden und den 
grol3en Ideen menschlicher Verbundenheit Antrieb 
und Richtung erhalten mul3. 
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1 1 .  Oie wichtigsten Trãger internationaler 
Hilfe 

Die internationale Hilfe kann, ebenso wie diejenige 
im Landesinnern, . sowohl durch pri va te Organisa
tionen wie durch offentliche Korperschaften durchge
fíihrt werden. Dabei zeigen die Trager internationaler 
Hilfe einige erwahnenswerte Besonderheiten. 

1. Private Hilfswerke 

Di e einfachste Organisationsform liegt dann vor, 
wenn ein Hilfswerk, dessen Mitgliedschaft sich auf ein 
Land beschrã.nkt, für ein bestimmtes anderes Land 
oder Volk oder auch ihrer mehrere tatig ist. Schweize
rische Hilfswerke dieser Art bestehen nicht nur in Ver
bindung mit Missionsgesellschaften, sondern auch für 
Armenien und wurden nach dem ersten und besonders 
nach dem zweiten W eltkrieg in groBerer Zahl geschaf
fen. Solche der Mitgliedschaft nach nationalen Hilfs 
werke werden von internationalen Verwicklungen we
nig oder nur insoweit berührt, als die eine oder andere 
Kriegspartei ihre Hilfstãtigkeit praktisch einschrã.nken 
kann. 

Haupttrã.ger der Hilfe von Land .zu Land sind inter
nationale Organisationen. Die soziale Arbeit ist auch in
ternational sowohl weltanschaulich wie fachlich orga
nisiert und verfügt .überdies in der Internationalen 
Konferenz für soziale Arbeit über eine umfassende 
Zentralorganisation. Die meisten dieser internationalen 
Organisationen bezwecken aber �cht praktische Hilfe 
von Land zu Land, sondern Erfabrungsaustausch 
unter den Mitgliedern. Im vorliegenden Kapitel wer
den nur diejenigen unter ihnen erwahnt, die daneben 
oder ausschlieBlich praktische internationale Hilfe lei
sten, und zwar nur dann, wenn sie ihren Sitz in der 
Schweiz haben oder eine aktive schweizerische Sektion 
berechtigt, sie wenigstens z. T. als schweizerische Lei
stungen anzusprechen: 

Interriationale Organisationen, deren Schwerpunkt 
in ihren Sektionen liegt, sind in kriegerischen Zeiten 
kaum oder nur, soweit diese der· gleichen Kriegspartei 
angehOren, handlungsfã.hig. Viele von ihnen gaben des
halb ihre Tã.tigkeit wã.hrend der Kriegsjahre auf. An
dere sind so organisiert, daB sie auch in solchen Zeiten, 
wo ihre Hilfe ja meist am rtotigsten ist, aktionsfã.hig 
bleiben. Es gibt dafür vor allem zwei Moglichkeiten : 
die Anlehnung an eine überstaatliche Organisation, wie 
z. B. die Katholische Kirche, deren Orden und Kon
gregationen pã.pstlichen Rechtes von nationalen Kon
flikten wenigstens grundsã.tzlich wenig berührt werden, 
und die Anlehnung an die Schweiz. Deren Neutralitãt 
schafft nach allen Seiten Vertrauen und erleichtert da
mit die internationale Hilfe im Kriege. Die Bindung an 
die Schweiz ist besonders eng, wenn eine Organisation, 
wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, 
satzungsgemã.B nur aus Schweizerbürgern besteht, 
liegt aber auch vor, wenn der schweizerische Sitz und 
damit meist auch der schweizerische EinfluB auf die 
Leitung die Organisation von staatlichen Konflikten 
ferne halten. Immerhin gehort in diesem Fali zur Hand
lungsfã.higkeit auch, daB die Spitze genügend Voll
Inacht hat und Vertrauen genieBt, um notigenfalls 
jahrelang ohne demokratische Koi:J.trolle handeln zu 
konnen. Es hãngt also mit der neutralen Stellung der 

Schweiz und nicht· nur mit dem Sitz des alten Volker
bundes zusammen, daB nicht nur das Rote Kreuz, son
d�rn au eh die Caritas Internationalis, der Úkumenische 
Rat der Kirchen, die Internationale Vereinigung für 
Kinderfürsorge und andere W er ke ihren Sitz in der 
Schweiz haben. Diese Organisationen erfüllen Auf
gaben dauernden C)larakters, leisten aber auch prak
tische Hilfe in der N achkriegsfürsorge, für die wir auf 
Abschnitt C verweisen. 

2. Õffentliche Korperschaften 

Staaten und überstaatliche offentliche Korperschaf
ten sind wie auf den übrigen Lebensgebieten auch in 
der internationalen Hilfstãtigkeit eine neuere Erschei
nung. Auch bei ihnen kann die Hilfe national oder in
ternational organisiert sein. Nationale staatliche Hilfe 
für das Ausland ist z.  B.  die Schweizerspende, die 
trotz der Beanspruchung auch privater Mittel offent
lichrechtlich organisiert wurde. 

Für qie Flüchtlingshilfe wurde in der IRO (Nr. 8577) 
eine internationale Hilfsorganisatl.on aus Mitgliedstaa
ten geschaffen. Aber auch andere internationale Kor
perschaften, wie die Internationale Arbeitsorganisa
tion, die Internationàlen Gesundbeits- und Erziehungs
organisationen erfüllen soziale Aufgaben, die aber 
mehr a�f dem Gebiet des Neuaufbaues als der Nothilfe 
liegen. 

1 1 1 .  Soziale Arbeit der Missionen 

1 .  Allgemeines 

Die ã.lteste Auslandhilfe dauernder Art entstand in 
Verbindung mit de.r Mission. ,Gehet hin und lehret 
alle Volker", spricht Christus. In Befolgung dieses Ge
botes senden die verschiedenen Kirchen und christ
lichen Organisationen Missionare in alle Welt, um an
dersglãubigên Volkern das Evangelium zu bringen. Da 
lebendiges Christentum aber nicht nur im Glauben, 
sondern auch in Taten der Nãchstenliebe besteht, so 
wird die Verkündung überall mit Hilfstãtigkeit ver
bunden. Sie gehort wesensgemã.B zur Mission und un
terstützt ü berdies am wirksamsten di e VerkünduÍlg d er 
neuen Lehre. Die Hilfswerke der Missionen haben dank 
der Hingabefãhigkeit der Missionare .und ihrer Mit
arbeiterinnen und der Unterstützung durch die Glãu
bigen in der Heimat groBe Ausdehnung gewonnen. Sie 
gehoren deshalb, soweit sie von schweizerischen Orga
nisationen getragen, von schweizerischen Menschen 
durchgeführt oder doch geleitet und von schweizeri
schen Mitteln unterstützt werden, ebenfalls in ein 
Handbuch der schweizerischen sozialen Arbeit. Dies 
um so m�br, weil die Schweiz, die den farbigen Volkern 
gegei).über nicht durch Kriegshandlungen und kolo
niale MiBstã.nde belastet ist, in qer Mission eine beson
dere Bedeutung hat. 

Entsprechend der Spaltung der Christenheit in ver-
- schiedene Kirchen tritt auch die Mission in verschie

dener Gestalt auf. Die Unterschiede in Lehre und Got
tesdienst gehoren nicht in den Zusammenhang dieses 
Buches. In der sozialen Arbeit der Mission zeigen sich 
vor allem die organisatorischen Verschiedenheiten zwi-
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schen katbolischer und protestantischen Kirchen. 
Haupttrãger der katbolischen Mission sind die festge
fügten Orden und Kongregationen, in denen der ein
zelne Mensch vom Verband und dieser von der Kirche 
geleitet, gest.ützt und begrenzt wird. In diesem Rah
men ha ben au eh Frauen als Angeborige weiblicber Kon
gregationen GelegQnheit zu verhãltnismã.Big selbstãn
digem Wirken, das sich vor allem in der Hilfstãtigkeit 
ãu.Bert. Die protestantische Mission ist dagegen mehr 
auf der Personlichkeit missionsbereiter Individuen auf
gebaut, wenn diese auch meist von Missionsgesell
schaften ausgesandt und geiordert und von den Kir
chen unterstützt werden. Frauen erhalten dabei Wir
kungsmoglichkeit vor allem als Ehegattinnen von Mis
sionaren und àls Krankenschwestern. 

2. Soziale Arbeit der protestantischen Mission 

Den Vorrang innerbalb der sozialen Arbeit, ilie 
von schweizerischen protestantischen Missionen (Nr. 
8540 ff.) geleistet wird, besitzt die iirztliche Mission. 
Schweizerische Arzte, Arztinnen und Krarikenschwe
stern betãtigen sich seit Jahrzehnten in Asien und 
Afrika ·in Polikliniken und Missionskrankenhãusern 
ium Heile der Eirigeborenen. An zweiter Stelle steht 
der Dienst an den Frauen und K indern. Dié Lage der 
Frau ist ja  bei den meisten Volkern der Erde sehr ge
drückt und das Kind gilt vielfach àls Ware, über die 
man geschãftlich verfügen kann. Darum haben die 
Missionen Mütterberatungsstellen errichtet und suchen 
au.Berdem in Haushaltungsschulen und Mütterschulen 
das weibliche Geschlecht zur Selbsthilfe ' ahzuleiten. 
Für die Kinder wurden Kinderheime und -krippen und 
W aisenhãuser gebaut. 

Auch das von der Mission betriebene Schulwesen hat 
soziale Folgen : Hebung der geistigen und ptaktischen 
Fãhigkeiten und Erziehung zur Arbeit. Nicht vergessen 
werden soll, da.B die Missionare auch einen Kampf 
gegen Trunksucht, Opium, Arbeiterelend und Rassen
haf3 führen. Gewi.B ist die soziale Tat ni�ht der Haupt
zweck der protestantischen Mission, sondern das 
eigentliche Ziel der evangelischen Missionstãtigkeit ist 
die Botschaft von Christus. Aber diese Botschaft hat 
wo sie richtig verkündet wird, notwendig soziale Wir� 
kungen. Sagt doch Christus : An ihren Früchteh sollt 
ihr sie erkennen ! 

3. Soziale Arbeit der kathol ischen Mission 

Trager der katboliscben Mission ;ind Orden �nd Kon
gregationen (Nãheres siebe Nr. 8559 ff.), die aber in 
neuerer Zeit, vor allem für die soziale Arbeit; auch v-on 
freien Berufskrãften, wie Arzten und Ã.rztinnen, Kran
kenschwestern, Hebammen und Laborantinnen, unter
stützt werden. Von der Schweiz aus gehen Missionare 
nicht nur in die eigenen Missionsfelder in Afrika, son
dern in kleineren Gruppen und Einzelne auch in zabl
reiche andere, im N acbschlageteil erwãhnte Missions
gebiete. Noch verbreiteter als die schweizeriscben Mis
sionare l?ind in der katholi!lchen Mission die schweize
rischen Schwestern und überdies erhalten auch viele 
�uslãnde�inn�n �ls Angehõrige der gro.Ben Kongrega
twnen mtt Sttz m der Scbweiz eine von schweizeri
schem Geist beeinfl.uBte Erziehung und Schulung. Die 
Schwestern schweizerischer Kongregationen arbeiten 
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nicht nur in Verbindung mit )3chweizeri13chen, sondern 
aucb mit auslãndischen Orden. 

In der caritativen Tãtigkeit, die neben den Schulen 
vot allem von Schwestern besorgt wird, steht an erster 
Stelle die Gesundheitsfürsorge. Ihr Vorposten ist die 
Armenapotheke oder das dispensaire, das an vielen 
Orten d!-e einzige Einrichtung ist, wo die arme Ein. 
geborenen-Bevolkerung in Kranklteit und Not Rat 
Hilfe und Behandlung findet. Eine weitere Stufe ist 
das Krankenhaus, in das meist n ur die schweren Fãlle 
aufgenommen werden. Eine besonders schwere Auf
gabe bilden die Kolonien der von ihren eigenen Leuten 
ausgesto.Benen Aussãtzigen. Auch in der Gesundheits
fürsorge der Mission geht der Weg von der Kranken
fürsorge zur Vorsorge, indem z. B .  da und dort Mütter
beratungsstellen eingerichtet wurden und an manchen 
Orten den Schwestern sogar von der Behorde die ObeF
aufsicbt über das Gesundheits- und Armenwesen über
tragen wird. 

Eine zweite H.auptform fürsorgerischer Tãtigkeit ist 
die Kinderfürsorge, vor allem die Betreuung von allein
stehenden Kindern in Waisenhãusern. Auch die 8chu
len haben an Orten ohne Schulzwang sozialen Charak
ter und werden in neuerer Zeit durch Einrichtunge:a 
zur Berufsschulung eFgãnzt. Dazu kommen Asyle für 
Greise und Zufiuchtsstãtten für Witwen und andere 
Personen, die überhaupt oder als Christen in' ihrer Um
gebung gefãhrdet sind. Auch auf diesen Gebieten der 
Caritas treten imiiJ.er mehr Beratung und Unterstüt
zung neben die ãltere Form der Anstaltsfürsorge. 

B. Flüchtl ingshi lfe 

l. Notwendigkeit 

Flüchtlinge, die vor Rechtlosigkeit U:nd Gewalt 
Schutz suchen, sind eine alte Erscheinung,. wenn sie 
auch selten so zum Massenproblem wurden· wie im 
letzten Jahrzehnt. Die Schweiz ist infolge ihrer Lage 
und ihrer freiheitlichen Verfassung ein bevorzugtes 
Land für Verfolgte, die auch · diesmal wieder trotz 
aller Abwehrma.Bnahmen, in Massen hereinstrÕmten. 
Es kamen zunachst, vor allem seit dem Reichstags
brand, meist legal einreisende Juden, die sich dem auf
steigenden Unbeil durch rechtzeitige Auswanderung 
entziehen, und politiscb Verfolgte, ·die sich vor Mi.B
handlung, Konzentrationslager und Tod retten woll
ten. �acb dem Anschlu.B Oesterreichs und den Pogro
men rm J ahr 1938 drãngten Scharen verãngstigter 
Juden aus Deutschland und Oesterreich herein. Und 
als 1942 die gro.Ben Deportationen nach dem Osten 
einsetzten, suchten die Bedrãngten von allen Seiten 
her Schutz in unserem Lande. Dazu kamen, in den 
letzten Jahren des Krieges, die sogenannten Ausweich
fiüchtlinge aus den Grenzgebieten, vor allem den ita
lienischen Alpen, dem Jura und dem ElsaB, die sich 
oder doch ihre Kinder vor Kriegshandlungen und Ver
geltungsma.Bnahmen in Sicherheit bringen wollten. 
Ü�er?-ies beherbergte die Schweiz in dieser schwierigen 
Zett uber hunderttausend Militarinternierte, vor allem 
übergetretene Truppen und entwichene Kriegsgefan
gene, die wegen der emgeschlossenen Lage der Schweiz 
nicht in ihre Heimat reisen konnten. 

Flüchtllngshllfe 145 

1 1 .  Lage der' Emigranten und Flüchtl inge 

Als in den dreiBiger J ahren die Emigranten ins Land 
kamen, litt die Schweiz unter groBer Arbeitslosigkeit. 
Und als wãhrend des Krieges, oft auf lebensgefãhr
lichen Wegen, die Flüchtlinge bereindrãngten, war 
unser Land rings von der deutschen Wehrmacht um
geben und von der Lebensmittelzufuhr abgeschnitten. 
In dieser Lage wurden die Schutzsuchendén nur unter 
bestimmten Voraus�etzungen, die ihre unmitt'e!bare 
Bedrohung nachweisen sollten, hereingelassen, bezie
hungsweise nicht zurückgestellt, wobei die BE'borden 
eher Zurückhaltung übten, wãhrend ein gro.Ber Teil 
der Bevolkerung si eh stark für die Verfolgten einsetzte. 
Immerhin reisten 9935 Emigranten ein, von denen sich 
a,m l .  November 1947 noch 4056 in der Schweiz befan
den. Und bei den Flüchtlingen betrugen die entspre
chenden Zahlen sogar 55 374 und 6376, Die behõrd
liche Zurückhaltung ãuBerte sich vor allem auch darin, 
daB Emigranten und besonders Flüchtlinge nicht ein
fach in die schweizerische Rechtsgemeinschaft auf
genommen, . sondern wesentlichen rechtlichen Be
schrãnkungen unterworfen wurden, die ihre Hilfsbe
dürftigkeit vermehrten. 

1 .  Rechtliche Lage 

Man unterscheidet Eniigranten, d. h.  Auslã.nder, die 
nach dem l .  September 1929 in der Schweiz Zutlucht 
fanden und eine kantonale ToleranzbewilJigung erhiel
ten, und Flüchtlinge im engeren Sinne, d. h .  Auslãn
der, die illegal nach dem l .  August 1942 ins Land 
kamen und fremdenpolizeilich interniert wurden. ,Bei
den Gruppen wurde das Verbleiben im Lande nur 
unter bestimmten Bedingungen gestattet. Die wich
tigsten waren das Verbot jeder Erwerbstãtigkeit, so
fetn eine solche nicht ausnahmsweise bewilligt wurde, 
und die Verpfl.ichtung, sich um die W eiterreise zu be
mühen und das Land baldmoglichst zu verlassen. 
Überdies wurden Emigranten und Flüchtlinge, die ge
sundheitlich dazu fahig waren, wãhrend des Krieges 
verpfiichtet, in Arbeitslagern Arbeitsdienst, meist im 
Interesse des Mehranbaues, zu leisten. 

· 

Wahrend die Emigranten im übrigen dem ordent
lichen Recht unterstanden, galt f�r die Flüchtlinge ein 
weitgehendes Sonderrecht, das erst durch den Bundes
ratsbeschlu.B vom 7.  Mãrz 1947 groBtenteils abgebaut 
und bald durch eine Revision des Bundesgesetzes 
über Aufenthalt und Niederlassung der Auslãnder auf
gehoben oder ins ordentliche Recht übergeführt wer-
den soll. 

. 

Die wichtigste Sondervorschrift für die Flüchtlinge 
ist deren I nternierung durch di e Polizéiabteilung des 
Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes (N r. 8578). Die 
Internierung erfolgte durch Einweisung in die Heime 
und Lager der Eidg. Zentralleitung der Heime und 
Lager (Nr. 8578 c), einer Unterabteilung der Polizei
abteilung, und durch Unterbringung in Privatheimen, 
Pensionen, bei Familien oder durch Anweisung einer 
andern Aufenthaltsgelegenheit. 

Durch den BtindesratsbeschluB über Anderung der 
fremdenpolizeilichen Regelung vom 7.  Mãrz 1947 
wurde die Gewãhrung des Dauerasyls an diejenigen 
Emigranten und Flüchtlinge ermoglicht, bei denen 
dies wegen ihres Alters, Gesundheitszustandes oder 
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anderer besonderer Gründe geboten erscheint. Solche 
werden vor allem angenommen, wenn Kinder, die nir
gends mehr Verwandte haben, in einer schweizeri- . 
schen Familie dauernd Aufnahme fanden und auch 
keine Gesamtlosung zur W eiterreise für sie in Frage 
kommt, ferner wenn enge verwandtschaftliche Bezie
hungen zu Schweizer Bürgern oder besondere kultu
relle oder 'wirtscbaftliche Leistungen und Verdienste 
vorliegen. 

Ferner hat dieser Bundesratsbeschlu.B das schon vor
her infolge �er l:Iochkonjunktur gelockerte Verbot der 
Erwerbsarbeit praktisch aufgehoben, wenn auch die 
Pfiicht zur Einholung einer Bewilligung dafür bestehen 
bleibt. Diese soll aber gewãhrt werden, soweit nicht 
wesentliche wirtschaftliche Erwagungen dagegen spre
chen, und die kantonalen Behorden einverstanden sind. 
Ja, Emigranten und Flüchtlinge konnen heute sogar 
verhalten werden, eine ihnen zumutbaFe Arbeit zu 
übernehmen, wenn die Arbeitsmarktlage dies gebietet. 

2. Wirtschaftliche und gesund heitl iche Lage 

Bis zur Lockerung der �beitsverbote waren alle 
Emigranten und Flücht,linge unterstützungsbedürftig, 
die nicht aus eigenen Mitteln leben konnten. Viele von 
ihnen waren und sind aber gar nicht oder nur sehr be
schrãnkt verdienstfãhig und bedürfen deshalb auch 

· heute noch fremder Hilfe. Die Arbeitsunfãhigen sind 
so zahlreich, weil Kinder und Greise am ehesten Ein
la.B fanden und am wenigsten weiter reisen oder, seit 
Schlu.B des Krieges, in die frühere Heimat zurück
kehren konnten. Aber auch die Erwachsenen im Er
werbsalter wiesen · oft gesundheitliche Storungen auf, 
z. T. infolge Entbehrungen und Aufregungen vor und 
auf der Flucht. t)'berdies wurde die seelische V erfas
sung vor- allem derjenigen Flüchtlinge, die von Land 
z.u Land gehetzt worden waren und Angehorige in Ge
fahr wuBten, mit der zunehmenden Lãnge des 
Schwebezustandes, in dem sie lebten, immer schwie
riger. 

1 1 1 .  Formen der Hi lfe 

Aus der Lage der Emigranten und Flüchtlinge er
gaben sich die verschiedenen Formen der Hilfe, die 
ihnen von den meisten Hilfswerken in ãhnlicher Art 
und Weise gewãhrt wurde. In erster Linie brauchten 
die Schutzsuchenden Auskunft und Beratung vor allem 
über ihre besondere rechtliche Lage, aber auch in allen 
moglichen personlichen Angelegenheiten. Ferner muB
ten all diejenigen, die weder eigene Mittel besaBen 
noch Erwerbsarbeit verrichten durften oder konnten, 
unterstützt werden. 

Die Unterstützung der Emigranten oblag von Anfang 
an den privaten Hilfswerken. Für den Lebensunter
halt der Flüchtlinge und Emigranten in den Arbeits
lagern und vom Bund betriebenen Heimen sorgte der 
Bund. Doch muBten die Hilfswerke für Taschengeld, 
Urlaubszuschüsse, zusãtzliche Ausrüstung von inter
nierten Flüchtlingen, sowie z. T. Arz�, Zahnarzt und 
anderes ebe!Úalls betrãcht_liche Summen auslegen. Fer
ner muBten sie anfãnglich auch für diejenigen Flücht
linge sorgen, die vom Lager befreit wurden, ohne daB 
sie eine Erwerbsarbeit ausüben konnten. Schulkinder, 
aber auch manche Erwachsene, konnten an Freiplãtzen 
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St. Gallen 
Schaffhausen 
Schwyz 
Solothurn 
Thurgau 

Ticino 
U ri 
Valais 
Vaud 

Zug 
Zürich 

Departement des Innern 
Gewerbedirektion 
Finanzdepartement . 
Volkswirtschaftsdepartement 
Dep. des Innern und der Volkswirt-

schaft 
Dipartimento dell'agricultura 
Gewerbedirektion 
Département des ceuvres s?ciales 
Département de l'agriculture,. de 

l'industrie et du commerce 
Direktion für Handel und Gewerbe 
Direktion der Fürsorge 

Die práktische Durchführung der AHV liegt bei den 
AU$gleichskassen (Nr. 1479/80). Di.ese besorgen den 
Verkehr mit den Versicherten und den Arbeftgebern. 

Die · Kantone haben eine Rekursinstanz zu bestim
rnen, an welche die Betr.o-ffenen gegen Verfügungen der 
Ausgleichskassen innert 30 Tagen Besc.�?-werde er
heben konnen. Das Verfahren ist von Bundes wegen 
kostenlos. 

La mise en ceuvre praiique de l'AVS ·incombe �x 
caisses de compensation (n° 1479/80). Les caisses entre- . 
tiennent les relations avec les assurés et les employeurs. 

Les cantons doivent désigner une autorité de recours 
devant laquelle les interessés peuvent faire appel dans 
les 30 jours contre les décisions des caisses de compen
sation. La procédure est gratuite, selon une dispo
sition de la loi fédérale. 

111. A usgleichskassen 
Caisses de compensation 

1 479 1. Oeffentliche Ausgleichskassen ·
Caisses officielles de compensation 

Bund - Confédération. 
.., Ei.dgenossische Ausgleichskasse - Caisse. de compen

sation fédérale (Bundespersonal - Personnel de la 
Confédération et des ·établissements fédéraux) 
Bern, Bubenbergplatz 8, (031) 61, intern 32 64 .. 

Ausgleicbskasse für Auslandschweizer - Caisse de 
compensation pour les suisses à l'étranger. 
Geneve, 52, rue des Pâquis, (022) 2 90 40. 

Hilfe für das Alter -. Alde à la vlellle"• 

Kantone - Cantons. 
Kan to n 
Canton 

Adressen der kantonalen Ausp:leichskassen 

Adresses des Caisses cantonales de compensatlon 

Aargau : Aarau, PoststraBe 24, (064) 2 21 33 und 2 2190. 
Appenzell A .-Rh. : Herisau,. Kant. Verwaltung, 

(071) _5 12 71. 
Appenzell 1.-Rh. : -Appenzell, Kanzleigebã.ude, 

(071) 8 73 78. 
Basel�Land : Binningen, BaslerstraBe 35, (061) 3 79 33. 
Ba8el-Stadt : Zentralverwaltung: Basel, Mattins

gasse 12, (061) 2 08 17. 
Bern : Bern, Gerecbtigkeitsgasse 81 (031) 2.65 65/ 

2 29 41. 
Fribourg : Office cant. des assurances sociales: Fri

bourg, 181 ruelle de Notre-Dame, (037) 2 27 81, 
2 27 83. 

Ge'f�R:ve : Geneve, 18, rue de Hesse, (022) 4 53 26/27. 
Glarus : Glarus, Oertlibaus, (058) 5 20 56. 
Graubünden : Chur, Bahnhofstr. (Villa Kiew) 

(081) 2 22 32/33. 
1uzern : Luzern, BahnhofstraBe �2, (041) 2 87 22. 
Neuchâtel : Neuchâtel, rue d�sTerreau� 7, (038) 5 35 41. 
Nidwalden : Stans; Buochserstr. l, (041) 6 75 70. 
Obwalden : Sarnen, Kapellplatz, (041) 8 61 54. 
St. Gallen : St. Gallen, St. LeonhardstraBe 33, 

(071) � 76 81. 
Schaffhausen : Schaffhausen, Herrenacker 3, 

(053) 5 lO O l .  
Schwyz : Schwyz, BahnbofstraBe, Tel. 2 90. 
Solothurn : Solothurn, al te Kantonsschule, 

(065) 2 15 21. 
Thurgau : Frauenfeld, St. GallerstraBe 24, 

(054) 7 17 67. 
Ticino : Bellinzona, Viale Stazione, Palazzo Resinelli, 

(092) 5 23 91/92. 
U ri : Altdorf, GitschenstraBe 525, Tel. 650. · 

Valais : Sion, ,Les Rochers", place du Midi, 
(027) 2 16 81. 

Vaud : Montreux-Clarens, rue du L!!-C 37, 
(021) 6 44 41. 

Zug : Zug, Verwaltungsgebãude, Seeseite, (042) 4 18 22. 

Zürich : Zürich, Borsengebãude, Bleicherweg 5, 
(051) 25 77 80. 

1480 2. Verbandsa u sg leichskassen Caisses de compensation professionnelle 

Arbeitgeber (samt ihren Arbeitnehmern) und Selb
stãndigerwerbende, die einem schweizerischen Berufs
verband oder einem schweizerischen oder regionalen 
zwischenberuflichen Verband angehoren, der allein 
oder zusammen mit andern Verbãnden eine Ausgleichs
kasse (sogeii.annte Verbandsausgleichskasse) besl.tzt, 
sind in der Regel dieser Kasse angeschlossen. Das B'un
desamt für Sozialversicherung gibt ein Verzeichnis 
sãmtlicher Ausgleichskassen und kantonalen Rekurs
kommissionen heraus3). 

Les employeurs (ainsi que leurs employés ou ·�u
vriers) et les personnes exerçant -qne aétivité·lucrattve 
indépendante qui appartiennent à une association �ro
fessionnelle suisse ou une association interprofesswn
nelle suisse ou régionale possédant, seule ou avec 
d'autres associations, uile caisse de compensation sont 
rattachés à cette caisse. L'Office fédéral des assurances 
sociales vient de publier une liste de toutes les caisses 
de compensation ainsi que des commissions cantonales 
de recours4). 

3) Zu beziehen bei der eidg. Drucksachen- und Materialzentrale, Bern. 
4) A demander à !'Office central fédéral deR imprimés et du matériel, Berne. 
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a) Ausgleichskassen schweizerischer Berufsverbãnde - Caisses suisses de compensation professionnelle 

Berufsverband oder Berufsgruppe und Bezeichnung d�r Ausgleichskasse 

Association professionnelle ou groupes de professions 
et nom de la caisse de compensation 

i\rzte und Tierãrzte 
Auto-, Motorrad- und V.elogewerbe, schweiz. 
Biicker- und Konditorenp1eister-Vb.; Scbweiz. 
Bankgewerbe, scbweiz. 
Baumaterial-Hãndler, Vb. sch-weiz. 
Baumeister-Vb., Schweiz. 
Bindemittelindustrie 
Brauereien, · Vb. schweiz. 
Buchbinderm�ister und Papeteristen 
Chemie (Chemische lndustrie) · 
Detailreisefirmen aller Branchen, Versandgeschãfte, 

Pelzindustrie (EXFOUR) 
Edêlmetallbranche 
Eisenwarenhãndler, Vb. scbweiz. 
Elektrizitãtswerke,. schweiz .. 
Engros-Mobelfabrikanten, Vb. schweiz. (SEM) 
Erdõlimporteure und sanitáre Branche (SAMI) 
Fettindustrie, ZentralVb. der schweiz. 
Fili.alunternebmungen, Vb. schweiz. Laek� .und Farben-

fabrikanten und Annoncen-Expeditionen 
Gartner Únd Floristen 
Gewerbe, schweizerisches 
Graphische und papierverarbeitende lndustrie (AGRAPI) 
GroBhandél ·, · 

Holz (Sperrholzbranche und Berufsholzhand�l) 
Horlogerie (lndustrie horlogere) 

' /  

Hôteliers, Société suiss� des (HOTELA) 
für deutsche Schweiz und Tessin 

lnstalJations-, Spengler- u. Bedachungsgewerbe (SPIDA) 
Keramik und Glas 
Kohlenhãndler-Verband, Schweiz (ALKO) 
Konditormeister-Vb., Schweiz. 
Konfektion (Bekleidungsindustrie) 
KonsU:mvereine, Vb. schweiz. (V.S.K.) 
Lederhãndler-Vb., Schweiz. Lederindustrie (Gerberei) 
Maschinen" und Metallindustrie, schweiz. 
Metzgermeister, Vb. schweiZer. 

Migros-Betriebe 
Milch-, Butter- und Kãsehandel (MIBUKA) 

Milch- und hindWirtschaftliche Verbãnde 
Müller, Vb schweizerischer 
,Musik und Radio" 
Obstverband, Schweiz. 
Papierindustrie 
Photo- und Optikergewerbe 
Sanitare Branche s. Erdolimportel.Íre 
Schlossermeister und Konstruktionswerkstãtten, 

Vb schweiz. 
Schmiede- und Wagnergewerbe 
,Schneiderei" . · 
Schneidereien und Fãrbereien 
Schokolade-, Biskuits-, Confiserie-, Teigwaren und 

Kondensrúilch-Industrien (ALBICOLAC) 
Schreiner-, Mõbel- urid Holzgewerbe 
Schuhindustrielier, Vb schweiz. 

Adresse der ·Ausgleichskasse 
Adresse de la caisse de compensation 

.Bern, TellstraBe 5 
Bern, Neuengasse 24 
Bern, SeilerstraBe 9 
Zürich, Barengasse 10 
Zürich, TalstraBe 83 
Zürich, StockerstraBe . 42 
Züricb, TalstraBe 83 
Basel, Bãumleingasse 10 
Züricb, LowenstraBe 20 
Ba,sei, Streitgasse 3 

Basel, Albangraben 3 
Zürich, Bleicherweg 10 
Zürich, SihlstraBe 43 
Zürich, WilfriedstraBe 19 
Zürich, UraniastraBe 22 
Zürich, LowenstraBe 59 
Bern, Laujienstrai3e 19 

Zürich, GenferstraBe 3-
Zürich, ForchstraBe 287 
Bern, SchwarztorstraBe 26 
Bern, ThunstraBe 55 
Basel; Münsterplatz 8 
Bern 14, MühlemattstraBe 35 
La Chaux-de-Fonds, 

rue Léopold Robert 46 
Montreux, rue de la gare 18 
Basel, GartenstraBe 112 
Zürich, Auf der Mauer 11 
Zürich, Waaggasse 6 

· Lausanne, Terraux-Métropole 11 
Zürich, NüschelerstraBe 44 
Z'ürich, Bleicherweg lO 
Basel, Thiersteinerallee 7 
Zürich, WalchestraBe 25 
Zürich, DufourstraBe l 
Bern, Neuengasse 20 

Zürich, LimmatstraBe 152 
Bern, Neuengasse. 20 

Bern, Gurtengasse 6 
Zürich, BahnhofstraBe 44 
Wintertbur, Marktgasse 46 
Zug, ,RigistraBe l 
Bern, Bãrenplatz 2 
Zürioh, NüschelerstraBe 44 

Zürich 2,. Weinplatz lO 
Zürich, MinervastraBe 55 
Zürich 11, Limmatplatz 7 
Bern l, Bundesplatz 4 

Bern, Bollwerk 23 
Zürich, Bahnhofplatz 9 

.Zürich, GeBnerallee 36 

(031) 6 77 21 
(031) 3 47 77 
(031) 2 78 77 
(051) 27 52 00 
(051) 25 79 30 
(051) 23 77 10 
(051) 23 55 12 
(061) ' 3 34 €0 
(051) 25 84 22 
(061) 2 79 86 

(061) 3 92 27 
(051) 23 85 56 
(051) 23 14 50 
(051) 32 40 €0 
(051) 23 23 35 
(051) 27 00 51 
(031) '2 28 32 

(051) 27 76 96 
(051) 32 73 13 
(031) 3 77 86 
(031) 4 50 45 
(061) 4 96 97 

. (031) 5 42 81 
(039) 2 24 41 
und 2 25 41 
(021) 6 38 13 

- (061) 5 55 90 
(051) 26 46 00 
(051) 27 76 28 
(021) 3 51 75 
(051) 23 13 50 
(051) 23 85 56 
(061) 5 38 50 
(051) 28 39 22 
(051) 32 14 50 
(031} 2 50 97 
und 2 40 68 
(051) 27 12 33 
(031) 2 40 68 
und 2 50 97 
(031) 2 93 53 
(051) 27 18 07 
(052) 2 38 56 
(042) 4 21 €6 
(031) 3 12 20 
(051) 23 13 50 

(051) 27 76 62 
(051) 24 33 22 
(051) 23 53 19 
(031) 2 43 .87 

(031) 3 39 13 
(051) 27 19 88 
(051) 27 57 22 
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Ausgleichskassen schweizerischer Berufsverbãnde - .Caisses suisses de compensation professionnelle 

Berufsverband oder Berufsgruppe und Bezeichnung der Ausgleichskasse 
Association professionnelle ou groupes de professions 
et nom de la caisse de compensation 

Schuhhãndler, Schuhmachermeister, Reiseartikel- und 
Lederwarendetaillisten, Sattler" und Tapezierer
meister (SOHULESTA) 

Seiden-, Kunstseiden und Textilveredlungsindustrie 
(AST�) :--... r-

Sperrholzbranche s. Holz 
Spezereihãndler 
Spi,rituosengewerbes, Vb des schweiz. 
Stickerei-Industrie 
Tabakverband, Schweiz. 
Tapeziereqneister-Dekorateure, Schweiz. Vb der, 

und des Mobeldetailhandels 
· Textilindustrie, Vb der Arbeitgeber der (V ATI) 
Transit- und Welthandelsfirmen, V schweiz. 
Trailsport:;tnstalten, ArbeitgeberVb schweiz. 
Versicherungsgesellschaften, Vb konzessionierter· 

· schweiz. 
Waren- und Kaufhãuser, Vb der schweiz. 
WeinhãndlerVb, Schweiz. und Vb Schweiz. Wein-

importeure en gros (Vinico) 
Wirteverein, Sçhweiz. 

b) Regionale und kantonale Verbandsausgleichskassen 
professionnelles 

Wirkungskreis 
Champs d'activité 

Aargau 

Basel-Land 

Basel-$tadt 

Bern 

Géneve 

Graubünde.n 

Neuchâtel 

Thurgau 

Valais 

Vaud 

Bezeichnung der A usgleichskasse 
N o m de la caisse de cqmpensation 

AusglK des Aargauischen Arbeit
geberverbandes 

AusglK des Vb Aargauischer Hut
gefiechtfabrikanten 

AusglK des Vb der Industriellen von 
Basel-Land · 

AusglK des Basler Volkswirtschafts
bundes 

AusglK der Bern,er Arbeitgeber 
AusglK des Bernischen Geschãfts- . 

inhaberverbandes 
Oaisse de comp. de la Fédération 

genevoise des Sociétés de Détaillants 
AusglK für Gewerbe, Handel und 

Iridustrie in Graubünden 
Oaisse interprofessionnelle neuchâte

loise de comp€msation pour l'industrie, · 
le ·commerce et les arts et métiers 
(OIOIOAM) 

_Thurgauische Ausgleichskasse für 
Handel und Industrie 

AusglK des Thurgauischen Gewerbe
verbandes 

Oaisse de comp. de l'UOOV A (Union 
commerciale valaisanne et des arts 
et métiers) 

Oaisse interprofessionn,elle vaudoise 
d'assurance-vieillesse et survivants 
,OIVAS" 

· Adresse der Ausgleichskasse 
Adresse de la caisse de compensation 

Bern, OptingenstraBe 51 

Zürich, DufourstraBe 58 

Bern, ThunstraBe 32 
Bern 3, SchlãflistraBe 12 
St. Gallen, Neugasse 55 
Bern, �undesplatz 4 

Bern, Kramgasse 7 
Zürich, BahnhofstraBe 31 
Basel, FreiestraBe 1ll . 
Solothurn 2, WaffenplatzstraBe 19 

Zürich, GotthardstraBe 43 
Zürich, DreikonigsstraBe 21 

Bern, MaulbeerstraBe 14 
Aarau, BahnhofstraBe 23 

(031) 3 57 31 

(051) 32 68 40 

(03i) 2 79 66 
(031) 3 55 98 
(071) 2 42 37 
(031.) 2 38 42 

(031) 2 81 97 
(051) 23 67 80 
(061) 2 46 60 
(065) 2 21 35 

(051) 23 87 30 
(051) 25 62 45 

(031) 2 61 82 
(064) 2 48 21 

Cai�ses régionales et cantonales de comp1msation 

Adresse der ,Ausgleichskasse 
Adresse de la caisse de compensation 

) 

Aarau, Laurenzenvorstadt 57 (064) 2 19 44 

Wohlen (057) 6 12 56 

Basel, Streitgasse· 3 (061) 4 93 61 

Base], Streitgasse 3 (061) 2 79 88 
Bern, Bundesplatz 4 (031) 2 82 51. 

Bern l, Kornhausplatz 2 (031) 2 41 29 

Gen{we, Rue d'Italie 8 (022) 4 51 10 

Ohur, Obere RheinstraBe 64 (081) 2 24 40 

Neuchâtel, rue du Bassin 14 (038) 5 25 87 
\ 

Horn (071) 4 27 61 
W einfelden, 

Thomas-BornhauserstraBe 1030 (072) 5 16 91 

Si o n (027) 2 20 23 

Lausanne, rue St-Laurent 19 (021) 2 61 24 
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Reglonale und kantonale Verbandsausgleichskassen - Caisses régionales et cantonales de compensation 
professionnelles 

Bezeichnung der Ausgleichskasse . 
Nom de la calsse de compensation 

Oaisse de comp. de l'Ass. des industries 

Adresse der A usgleichskasse
. 

Adresse de la caisse de compensation 

vaudoises /' Lausanne, Rue Pichard 20 
Oaisse de comp. des Groupements 

(021) 3 58 10. 

(021) 2 18 51 Patronaux Vaudois 
· 

Lausanne, A v. Agassiz 2 

AusglK der Vereinigung Zürcher Arbeit
geberorganisationen 

Suisse rorp,ande Oaisse interprofessionnelle romande 
d'assurance-vieillesse et survivants 
des syndicats patronau:X (OIRA V) 

Oaisse de comp. de la Fédération romande 
de la Métallurgie et du Bâtiment 
(MEROBA) 

Zürich, RãmistraBe 35 (051) 32 29 00 

Geneve, rue de la Rôtisserie 2 et 4 bis 
(022) . 5 23 10 

Geneve, Place Longemalle 16 
Oaisse de comp. de l'Union des artisans · 

.de Suisse (U.A.S.) Lausanne, Bd de Grancy ll 

(022) 5 62 47 

(021) 2 14 58 

' ' 
b) Kantonale Altersversicheru ngen und 

zusãtzliche Beihi lfen zur A H V -
Assu rances • viei l lesse cantonales et 

�aide complémentaire à I'AVS 

l. 
( 

Recht l i�e Grundlagen -
D ispositions lég ales 

1481 Gesetze Über kantonale Altersversicherungen -
Lois cantonales concernant l'assurance-vieillesse 
Diese werden zur Anpassung an das BG über die 

AHV voraussichtlich r.evidiert werden. 
Elles seront probablement modifiées aux fins de leur 

adaptation à la loi féd. sur l' A VS.. "' 

Appenzell A .-Rh. : · 
Ges betr. die staatliche Altersver
sicherung. 26. 4. 1925/26. 4. 1936 
V o dazu. 25. ll. 1925. 
Wird infolge Einführung der Eidg. 
AHV vielleicht liquidiert 

Basel-Stadi : 

Obligatorische 
Altersvers. 

Ges betr. Staatliche Alters
Hinterlassenen versicherung. 

und Obligatorische 
, Alters- und 

4. 12. 1930 in der Fassung 
5. 2. 1948. V o. 19. 3 . . 1948 

Geneve: 
Loi concernant la· fondation d'un · 
asile de vieillards. 27. 6. 1849 
Loi accordant la garantie des 
rentes servies par l'assurance pour 
la vieillesse . . .  14. 10. 1933. Regl 
du 'tarif. 17. 11. 1933 

Glarus: 

Hinterlassenen-
versicherung 

Assurance-vieil
lesse facultative 

Ges über die staatliche Alters- und Obligat. Alters
Invalidenversicherung. 7. 5. 1916/ und Invaliden-
8. 5. 1938. V o dazu. 7. 3. 1939 versicherung 
Die Altersvers wird infolge Einführung der Eidg. 
AHV wahrscheinlich liquidiert. 

Neuchâtel: 
Loi sur la' caisse cantonale d'as
surance populaire. 15. 5. 1906/ 
w: ll. 1920/21. 2. 192'7/19. 11. 1929 

Assur.-vieillesse 
et survivants 
facultative 

Vaud : 
Loi sur la caisse cantonale vau

. doise des retraites populaires. 
Assurance· vieil
lesse facultative 

2. 3. 1907/22. 11. 1939. 

1 482 Zusatzliehe kantonale Beihilferi zur Eidg. Alters
und Hinterlassenenversieherung -
Aide complémentaire eantonale à l'assurance-vieil
lesse fédérale. 

Basel-Stadt Altersbeihilfen geregelt im Ges über die 
Staatliche Alters- und Hinterlas
senenversicherung, in der Fassung 
vom 5. 2. 1948. Vo. 19. 3. 1948. 

Bern · 

Geneve 

Neucliâtel 

St. Gallen, 

Thurgau 

Zürich 

Ges über zusatzliche Alters- und Hinter
lassenenfürsorge zur AHV des Bun
des. 8. 2. 1948. VVo. 10. 2. 1948. 

Loi créa�t et reglementant l'aide à la 
vieillesse et aux survivants dans le 
ct. de Geneve. lO. l. 1948. 

Loi d'introduction à la loi féd. sur 
l'AVS. 18. ll. 1947. 

Ges betr. die Einführung des BG über 
die AHV. 22. l. 1948. Art. 18 

Ges über die Schaffung eines Fonds für 
kantonale Alters- und Hinterlas
senenbeihilfen. 6. 12. 1947. 

Ges über die Alters- und Hinterlassenen-. 
beihilfen. 14. 3. 1948. 

Kantop.ale Regelung VOQ. Beihilfen in Vorbereitung 
in den Kantonen Schaff.l;tausen und Solothurn. · 

1483 Kommunale Altersbeihilfen - Aide com.munale 
à la vieillesse. 
Vor Einführung der AHV und kantonaler Altersbei

hilfén haben mehrere Gemeinden, vor allem in den 
Kantonen Aargau, Solothurn und Zürich, kraft ihrer 
Autonomie kommunale · Altersbeihilfen eingeführt. 

. 1 



1 50 Auslandhilfe und internationale Hiltswerke 

Die Schweizer Spende an die Kriegsgeschiidigten 
(Nr. 8599) hat diesen Helferwillen zusammengefaBt 
und unterstützt, wenigstens soweit sic4. die Werke in 
ihren Rahmen · der unparteüschen Hilfe im humani
taren Sinne einfügten, und ferner durch eigene Ak
tionen, vor allem für die hungernden Kinder, erganzt. 
Bei d er N othilfe im engereil Sinne gingen di e groBen 
Hilff?werke auch für die auf eigene Verantwortung 
geleistete Arbeit nicht anders vor, wahrend ihre Be
sonderbeit bei der Hilfe für den Wiederaufbau groBere 
Bedeutung gewann. Denn welcbe Krafte gestarkt wer
den müssen, um aus den Ruinen ein neues Leben zu 
gestalten, kann nicht ohne Stellungnahme zu den 
GrJllldfragen des geistigen und politiscben Lebens ent
schieden werden. Um in diesem Sinne weiter wirken 
zu konnen, haben sich die groBen schweizerischen 
Werke für Auslandhilfe zur Schweizer Europahilfe 
(Nr. 8600) zusammengeschlossen, die in einem gewis
sen Gegensatz zur humanitaren Neutralitat des Roten 

· Kreuzes die foderalistische Neutralitat. im Sinne der 
Entfaltung des Eigenwesens der Beteiligten vertritt. 
Die Zusammenarbeit so vérschiedener Organisationen 
ist moglich, nicht nur weil sie der Bewaltigung der 
technischen Seiten der Hilfe (Spedition, Bewilligungen 
usw.) dient, sondern weil die Achtung vor der mensch
licben Person und die Bejahung der demokratischen 
Haltung allen geineinsam sind. 

Die Auslandhilfe der scbweizeriscben Hilfswerke 
wird sicb in Zukunft bauptsachlich auf Kinderhilfe 

únd,Forderung der verscbiedenen Kader bescbrãn.ken. 
Doch 'wirkt die Schweiz auch durch Mittel und Helfer 
bei den internationalen Hilfswerken mit. Sie besitzt 
seit anfangs 1947, als einziger Nicbtmitgliedstaat der 
Vere�gten N ationen, einen Sitz im Verwaltungsrat 
des Internationalen Kinderhilfsfonds (United Nations 
International Cbildren's Emergency Fund; UNICEF) 
und wurde 1948 in dessen Programmkomitee gewãhlt. 

·�Der Fonds ist, wie die Internationale Fl�chtlingsorga
nisation, eine sog. ,Social Agency" der Ve:r:einigten 
Nationen, die dem Wirtschafts- und Sozialrat der 
UNO unterstebt. Der Fonds fübrt Hilfsf'1l:tionen in den 
notleidenden europaischen Staaten durch, die vor 
allem in der Speisung von Kindern und in der Be
kampfung gewisser Krankheiten besteben. 

Die Schweiz hat dem Fonds 1947 einen direkten Bei
trag von zwei Milliorien Franken· geleistet und ein 
Teil der von der Schweizer Spende im Winter 1947/48 
durchgeführten Kinderbilfsaktionen im Werte von. an
nabernd 3 Millionen Franken wird der Schweiz als in
direkter Beitrag angerechnet. Im übrigen fübrte die 
,Scbweizer Europabilfe" im April 1948 in Zusam
menarbeit mit dem Weltappell zugunsten der not
leidenden Kinder (United Nations Appeal f0r Children, 
UNAC) eine Sammlung durch, deren Ertrag zum Teil 
für die Kinderhilfswerke der' angeschlossenen Organi

. sationen und zum Teil für . den Kinderbilfsfonds der 
UNO verwendet wird. 

16. Ka p itel - Die Berufstãtigen 
und d ie rel ig iüsen Gemeinsch aften in der sozi a len Arbeit 

1. Entwicklung der sozialen Berufsarbeit 

Die soziale · Arbeit, deren allgemeine Probleme im 
1. Kapitel beh�ndelt wurden, war lange und ist z. T. 
auch beute kein abgegrenztes Lebensgebiet, sondern 
ein Netz von Beziebungen, Leistungen und Diensten, 
das einen groBen Teil der Gesellscbaft umspannt. Die 
sozialen Leistungen, z. B. Unterstützung, gesundheit
liche und erzieheriscbe Betreuung, erfolgen desbalb in 
betrachtlicbem Umfàng durcb Menscben, die sich die
sen Aufgaben ne ben einem andern Beruf widmen. Dies 
gescbieht entweder als nebenberufliche Pflicht oder 
freiwillig, Arten, die praktiscb ineinander übergehen. 

Im Rahmen ih:çes Berufes, dessen Scbwerpunkt aber 
in einer andern Tatigkeit liegt, leisten zahlreicbe Pfar
rer, Lehrer und Verwaltungsbeamte soziale Arbeit. 
Ebenso geboren dazu ein Teil der Aufgaben zahlrei
cher Beborden, vor allem der Armenpflegen und der 
Vormundscb aftsbehorden. 

Tausende von Vorstandsmitgliedern und freiwil
ligen Helfern arbeiten in ihrer Freizeit freiwillig für 
private Hilfswerke, obne daB diese Tatigkeit in einer 
Beziehung zu ihrem Beruf stebt. Freiwillige soziale 
Tatigkeit von Menschen, die ihren Lebensunterhalt 
auBerhalb der sozialen Arbeit verdienen, ist besonders 
wichtig für Pionierarbeit und für die Vera.nkerung der 
sozialen Ar bei t im V olk. Sie wird und soll desbalb 
neben der .sozialen Berufsarbeit ihren Platz behalten, 
auch we� sich ihre Formen in mancher Beziehung 
wandeln. . 

Freiwillige und nebenamtliche Tatigkeit reichen aber 
für viele soziale Aufgaben nicht aus, weil diese die 
ganze Kraft und Zeit eines Menschen benotigen und · 
oft eine berufliche Schulung í.md Erfahrung verlangen, 
die sicb n ur der hauptberuflich Tatige·· aneignen kann. 
Zuerst zeigte es sich, daB Spitaler und Anstalten nur 
mit hauptberuflich tatigem Personal betrieben werden 
konnen. Früher und z. T. liUCh heute noch fehlte es 
aber oft an den Mitteln, um geeignetes Personal seiner 
scbweren Arbeit entsprechend zu bezahlen. Ferner ist 
es au eh, abgesehen von d er Bezahlung, n ur schwer mo g
lich, in �usreichender Zahl Mimschen zu finden, die der 
vielseitigen und anstrengenden Internatstatigkeit ge
wachsen und bereit sind, die damit verbundenen Opfer 
auf sicb zu nehmen. Man suchte deshalb, hingabewillige 
und -fahige Menscben zu gewinnen, indem man sie zu 
einer religio;;en Organisation vereinigte und die zu lei
stende soziale Arbeit als religios begründeten sozialen 
Dienst gestaltete. Auf katholischer Seite wurden zu 
d�sem Zweck Kongregationen mit Gelübden und reli
giOse Vereinigungen geschaffen. Auf protestantischer 
Seite leisten vor allém die Diakonissen, vereinzelt aber 
auch andere Gemeinschaften, soziale Arbeit, ohne da
für mebr als dle Sicherung eines bescheidenen Lebens
unterbaltes und ein Taschengeld zu erbalten. All diese 
Organisatio'llen weisen ihren Gliedern die Arbeit zu 

und sorgen für ihren Lebensunterhalt, verlangen von 
ihnen'aber meist eine straffe Einordnung und Verzicbt 
auf selbstandige Entscheidung, z. B. in der Wahl der 
Arbeitsstelle. . 

· 

• Mit zilllehmender Entwicklung der sozialen Ar bei t 
ergab sicb im 20. Jabrhundert immer haufiger die Not
wendigkeit, auch einen Teil der nicbt in Anstalten zu 
leistenden Arbeit durcb bauptberufliche .Krafte aus
fübren zu lassen. In dem MaBe, als sich diese Erkennt
nis durclisetzte und überdies der Gesamtwohlstand 
stieg, konnte man Berufskrafte finden, obne auf reli
giose Organisationen greifen zu müssen. Die soziale 
Tatigkeit wurde zum bezahlten Beruf, der, abnlich wie 
der Beruf des Erziehers oder des Seelsorgers, zwar 
auBerwirtschaftliche Motive benotigt, abér wirtschaft
lich gesehen docb den andern Erwerbsberufen gleicb
gestellt wird. Au eh 'ein betrachtlicher Teil der Anstalts
arbeit wird heute auf dieser beruflichen Grundlage 
geleistet. Es betatigen sich aber auch in der externen 
sozialen Afbeit eip.zelne religiose Organisationen, die 
ihre Mitglieder vollamtlich zur Verfügung stellen. 

2. Obersicht ü ber die soziale Berufsarbeit 

Innerbalb der sozialen Berufsarbeit im weiteren 
Sinne, d. h. einschlieBlich der von religiosen Organi
sationen zur Verfügung gestellten Personen, kann man 
nacb der Art ihrer Tiitigkeit vier Hauptgruppen von 
Berufstatigen unterscheiden: 

l. die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, 
2: .das Pflegepersonal, 
3. die Sondererzieher und 
4. das Hilfspersonal. 

. Diese Gruppen lassen sicb aber in der Praxis nicht 
scharf gegeneinander abgrenzen und es gibt auch ver
schiedemi Zwiscbengruppen. Die Berufsarbeit zeigt die 
Tendenz zu fortscbreitender Differenzierung, die aber 
in den religiosen Organisationen, in denen jedes Mit
glied in der Regel zu jeder Arbeit bereit sein muB, 
weniget: weit geht als bei der bezablten Berufsarbeit. 

A .  Die Berufstãtigen 

l. Sozialarbeiter 

1. Tãtigkeit 
Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen arbeiten be

ruflich in der sozialen Arbeit: 
a) als Sozialsekretar und Sozialsekretarin in Sekre

tariaten von Yerbanden und Stiftungen und in Ju
gend- und Fürsorgeamtern, wo sie ein bestimmtes 
Sachgebiet systematisch entwickeln, organisieren und 
bearbeiten; 

b) als Fürsorger und Fürsorgerin in der offenen Für-
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sorge, wo sie sich des einzelnen Hilfsbedürftigen (Ein
zelfürsorge) oder· bestimm_ter Gruppen von solchen 
( Gruppenarbeit) annehmen und die damit zusammen
hangenden Arbeiten verrichten. An manchen Stellen 
wird Sekretariats- und direkte Fürsorgearbeit von der 
gleichen Person geleistet ;. 

e) als Heimleiter und Heimleiterin, Anstaltserzieher 
und Anstaltsgehiliin, die in Heimen und Anstalten 
leitende und erzieherische Arbeit leisten. 

gen l!ber Berufsberatung gehalten. Die Sozialsekreta. 
rinnen haben z .  T. denselben Bildungsgang durchlau. 
fen, haufiger aber eine soziale Frauenschule besucht. 
Die Genfer Schule hat eine besondere Abteilung für 
Sozialsekretarinnen. 

Die berufliche Ausübung der sozialen Arbeit ist eine 
Erscheinung der neuesten Zeit. Die berufliche Stellung 
und Bezeichnung des Sozialarbeiters im allgemeinen 
und besonders der Fürsorgerin sind rechtlich und,prak
tisch weder genau umgrenzt noch irgendwie geschützt. 
Es bleibt deshalb dem Belieben oder dem Verantwor
tWlgsbewuBtsein der Behorden und Organisationen 
überlasO?en, welche Anforderungen sie an die von ihnen 
beschaftigten Fürsorgerinnen stellen wollen . Manche . 
Frauen leisten die Arbeit einer Fürsorgerin, ohne als 
solche bezeichnet zu werden, und anderseits wird die 
Bezeichnung sogar in der Amtssprache gelegentlich 
für Tatigkeiten gebraucht, die mit derjenigen einer 
Fürsorgerin kaum etwas zu tun haben. 

Die Ausbildung als Fürsorgerin erfolgt an der soZJial. 
caritativen Frauenschule Luzern (Nr. 8648) und den 
Abteilungen A der sozialen Frauenschulen Genf (Nr. 
8 646) un d Z ürich (N r. 8654) . Für einige Spezialfürsorge. 
rinnen bestehen besondere Ausbildungskurse. So wer. 
den an der sozialen Frauenschule Zürich in Verbindung 
mit den Kirchenraten der Kantone Zürich und Basel 
nach Bedarf diplomierte Fürsorgerinnen in Kursen 
zu evangelischen Geineindehelferinnen ausgebildet. Das 
,Institut des ministeres féminins" in Genf (Nr. 8647) 
bildet in Verbindung mit der Universitat für iihnliche 
Aufgaben aus und das Diakonenhaus Greifensee 
(N r. 8652) schult Manner fiir kircbliche Gemeinde- und 
Fürsorgearbeit, wahrend bei den andern Diakonen. 
Organisationen die Pfl.egetatigkeit überwiegt. Katho
liscbe Pfarreihelferinnen werden im Rahmen des Be
rufskurses der sozialcaritativen Frauenschule Luzern 
und in den verschiedenen Ausbildungsstatten religiO
ser Gemeinschaften ausgebildet. Fi4' die fürsorgerische 
Zusatzausbildung von Pfl.egepersonal verweisen wir auf 
Abschnitt III. Für in der Gebrechlichenhilfe Tatige 
in der offenen wie der geschlossenen Fürsorge ist der 
zusatzlicbe Besuch eines heilpãdagogischen Seminares 

Der Beruf des Sozialarbeiters und der .Sozialarbei
ter.in verlangt korperlich und geistig-seelisch gesunde, 
lebensbejahende Menschen mit guter praktischer In
telligenz, geistiger Beweglicbkeit und Klarheit. Der 
Sozialarbeiter muB ein warmes, starkes Interesse für 
die Menschen, Verstandnis für ihre Note, starkes 
VerantwortungsbewuBtsein, Gerechtigkeitsempfinden, 
Pflichttreue, Gewissenhaftigkeit, Zuverlassigkeit und 
einen starken innern Halt besitzen. 

In der organisatorisch-administrativen Arbeit sind 
überdies die Fahigkeit zu logisch-abstniktem Denken, 
organisatorische Begabung und Initiative notwendig. 
In der offenen Fürsorge wird neben einer guten Ge
sundheit vor allem lContaktfahigkeit mit Menschen, 
Einfühlungsgabe, Selbstbeherrschung, Geduld und 
Güte, verbunden mit Bestimmtheit, verlangt. Zur Ar
beit in Heimen gehoren praktischer Simi, erzieherische 
Begabung, eine gute charakterliche Anpassungs- und 
Einordnungsfabigkeit und die innere Einstellung auf 
Zusammenarbeit. 

2. A usbildung 
Die A usbildung der Sozialarbeiter unterscheidet sicb 

nicht nur nach der Tãtigkeit, sondern vor allem auch 
nach dem Geschlecht. Die Fraueri erhalten in den so
zialen Frauenschulen (Nr. 8646, 8648, 8654) eine all
gemeirie Ausbildung für die soziale Arbeit und V'Or 
allem für die Tãtigkeit als Fürsorgerin oder die Arbeit 
in Heimen. Eine entsprechende Ausbildungsstãtte für 
Mãnner fehlt noch, wenn auch Ansatze dazu vorhanden 
sind, doch werden neuerdings in den sozialen Frauen
scbulen Zürich und Genf auch Mãnner aufgenommen. 

Die Manner in den leitenden Stellen der sozialen 
Arbeit kommen entweder aus der Verwaltung oder 
dem Lehrerberuf oder sie ha ben em Hocbschulstudium 
hinter sich. Es wird aber, abgesehen von den unter IV 
behandelten Heilpãdagogischen Seminarien, erst an 
der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultãt der 
Universitãt Zürich in einer Vorlesung in die soziale 
Arbeit eingeführt und an der Universitãt Freiburg be
steht ein Lehrstuhl für Caritaswissenschaft und an der 
Universitãt Genf werd�n an zwei Fakultãten Vorlesun-

erwünscht. 
· 

Die Ausbildung für die Arbeit in. der geschlossenep_ _ 
Fürsorge erfolgt an den Abteilungen B der sozialen 
Fra1,1enschulen Genf (Abt. für Directrices des établisse
ments' hospitaliers), Zürich (Kurs für Heimerziehung 
und Heimleitung), im Berufskurs für Anstaltsgehilfin. 
nen in Basel (N r. 8643), der auf evangelischer Grund
lage arbeitenden ,Ecole pour le personnel<ies asiles" 
in Vennes s/Lausanne (N r. 8651 )  1md für Katholikinnen, 
die sich der betreffenden Gemeinschaft anschlieBen 
wollen , in der Fürsorgerinnenschule Lucelle (Nr.8645) 
des St. Katharinawerkes, dem Fürsorgerinnenseminar 
des. Seraphischen Liebeswerkes Solothurn (Nr. 8650� 

"oder dem Sozialpadagogischen Schwesternseminar 
Ingenbohl (Nr: 8649) .  Auch Schülerinneri der sozial
caritativen Frauenschule Luzern unçl der Abteilung A 
der sozialen Frauenschule Zürich arbeiten hie und da 
in der geschlossenen Fürsorge. 

Die rasche Entwicklung und Spezialisierung der 
sozialen Ar bei t verlangt eine stãndige W eiterbildung 
der Sozialarbeiter. Diese erfolgt durch Fortbildungs
kurse und Tagungen, wie sie von allen groBeren Spit
zenverbanden und Fachorganisationen durchgeführt 
werden. 

3. Organisation und Stellen vermittl ung 
Die berufliche Orga�isation der Sozialarbeiterinnen 

ist ziemlich umfassend. Die Fürsorgerinnen sind so
wohl in den Vereinen der Ehemaligen der Sozialen 
FrauenschulenZürich und Genf(Nr.8657 /8) wie in regio
n.alen Berufsvereinen (Nr. 8663) zusammengeschlossen. 
Überdtes besteh� eine Schweiz. Vereinigung katholi
scber Sozialarbeiterinnen (Nr. 8659), eine Schweiz. Ver
einigung der Fabrikfürsorgerinnen CNr. 8661 )  und 
lose Arbeitsgemeinschaften der KrankenhaQsfürsorge
rinnen (N r. 8660) und der evangeliscben Gemeindehel
ferinnen (N r. 8662) .  Di ese verschiedenen Organisationen 
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sind zusammengeschlossen in der Schweiz. V éreinigung 
Sozialarbeitender (N r. 8656), welche vor allem die ge
roeinsamen Aufgaben der Weiterbildung und Vertre
tung der Sozialarbeitenden durchführt. 

Die mãnnlichen Sozialarbeiter haben kéinen speziel-. 
Jen Berufs'Verband. Sie gehoren z. T. den Gewerkschaf
ten des Offentlichen Personals an und kommen zur 
Besprechung von Berufsfragen in der Schweiz . Armen
pfl.egerkonferenz (Nr. 4229), der Vereinigung der Be
aroten der Jugepdstrafrechtspfl.ege (Nr. 1345) und'der 
Vereinigü.ng Schweiz. Amtsvormünder (Nr. 1055) zu
sammen. ·Die Fachverbande für das Anstaltswesen 
(Nr. 81/82) vertreten .neben andern Aufgaben auch 
die Interess�n des Anstaltspersonals. 

Die Stellenvermittlung (Nr. 8664) für Sozialarbei
terinnen erfolgt bauptsãchlich durch die Vermittlungs
stellen der einzelnep. sozialen Frauenschulen, die in 
Verbindung mit ihren Ehemaligenvereinen arbeiten. 
Die Berufsschulen für die geschlossene Fürsorge ver
roitteln Heimleiterinnen und Anstaltsgehilfinnen, der 
Verein fü'r Schweiz . Anstaltswesen alles Anstaltsper
sonal und die Schweiz. Caritaszentrale in Verbindung 
mit dem S�hweiz. Kath. Anstaltenverband vorwiegend 
gebemmte Arbeitskrãfte. 

11. Pflegepersonal 

1.  Allgemeines 

Die Pfl.ege von Kranken, Wochnerinnen und Sãug
lingen ist .uralt als Tãtigkeit, aber recht jung als ge
lernter Beruf und al§! solcher heute noch in starker Ent
wicklung begriffen. Man unte!scheidet drei Haupt
zweige: die Pfl.ege korperlich Kranker (Krankenpfl.ege 
schlechthin) ,  die Wochen-, Sãuglings- und Kinder
krankenpfl.ege und die Pfl.ege von Gemüts- und Gei
steskranken oder Irrenpfl.ege, ferner die Familienpfl.ege 
und die orthopadische Pfl.ege. 

Alle Pfl.egeberufe konnen ordentlicherw.eise erst vom 
vollendeten 20. Altersjahr1) an erlernt werden und er
fordern neben einer guten korp'erlichen und geistigen 
Gesundheit hauswirtschaftliche Vorbildung, prak
tische Begabung, geistige Beweglichkeit, EinfÜhlungs
fãhigkeit und Hingabe. Von den meisten Schulen wird 
auch eine gute Allgemeinbildung und die Kenntnis 
einer Fremdsprache verlangt. Die Pfl.egeberufe bieten 
geeigneten Personen ein reiches Feld der Betãtigung, 
das MaB der verlangten Arbeitsleistung ist aber sowohl 
in Spitãlern und Anstalten wie in der Gemeindepfl.ege 
sehr gr9B. Die Berufsverbande und Schulen bemühen 
sich um die Verbesserung der Arbeitsverhãltnisse des 
Pfl.egepersonals. Einen Fortschritt brachte der für die 
ganze Schweiz geltende Normalarbeitsvertrag, der 
unter anderem die maximale Arbeitszeit auf vorlãufig 
66, von 195-l an auf 60 Wochenstunden festsetzt. 
' 

2. Krankenpflege 

J)ie be":ufliche Ausbi,ldung der Krankenschwesterh 
erfolgt in Krankenpfl.egeschulen, die vom Scbweiz. 
Roten Kreuz (Nr, 6474) als Berufsschulen anerkannt 
werden, wenn sie in mindestens dreijãhrigem Lehrgang 
eine gründliche praktische und theoretische Ausbildung 

und ethische Erziehung gewahren. Neb'en den aner
kannten Krankenpfl.egeschulen (Nr. 8671 ff.) gibt es 
einige Ausbildungsstãtten mit kürzerer oder sonst 
nicht den Richtlinien ·des Roten Kreuzes entsprechen
der Ausbildung, die in der Fürsorge aber trotzdem Be
deutung haben (Nr. 8696ff.). Ferner führen zahlreiche 
Spitãler Frauen und Mãnner ohne geregelten Ausbil
dungsgang in dle Grundbegriffe der Krankenpfl.ege ein. 
Diese angelernten Pfl.egekrafte hatten früher die Mõg
lichkeit, das vom Schweiz. Krankenpfl.egébund in Ver
hindung mit dem Roten Kreuz durchgeführte so
genannte Bundesexamen abzulegen und in den Berufs
verband aufgenommen zu werden. 

N a eh d er befujlichen Stellung unterscheidet man freies 
Krankenpfl.egepersonal und Angehorige von Mutter
hausverbãnden und religiosen Genossenschaften. nas 
freie Personal entscheidet selbst über die Annahme 
eines Arbeitsplatzes und erhalt einen Lohn, aus dem es 
selbst für seine Bedürfnisse aufkommen und für Alter 
und Krankheit vorsorgen muB. Den Angehorigen der 
Mutterhauser und P:fl.egegenossenschaften wird der 
Arbeitsplatz von ihrer Organisation zugewiesen, die 
mit der Anstalt oder Organisation, die Pfl.égerinnen be
notigt, einen Vertrag abschlieBt. :Oie Schwester selbst 
erhalt keinen eigentlichen Lohn, sondern hochstens ein 
Taschengeld, das Mutterhaus sorgt 11ber für ihre Be
dürfnisse nicht nur wãJhrend sie arbeitet, sondern auch 
bei Krankbeit und im Alter. Als Mutterhausverband 
sind vor allem die evangelischen Diakonissenhãuser 
und als Genossenschaft die religiõsen Kongregationen 
organisiert. Naheres darüber unten. Zwischen den 
Schulen für freies Personal und den geschlossenen 
Verbanden grbt es einige Übergãnge: Ausbildung von 
freiem Personal in Schulen für Mutterhausschwestern, 
Lohnzahlung trotz Mutterhauscbarakter ( Schwestern
haus vom Roten Kreuz Züricb , und Vertrãge zwischen 
den Schulen für freies Personal und denjenigen Kran
kenhãusern, die s.ie als Aushildungsstationen für ihre 
Schülerinnen benutzen: 

Di e Schwesternvereinigungen d er anerkannten Kran
kenpfl.egeschulen und die früher im Schweiz. Kranken
pfl.egebund zusammengescblossenen regionalen Kran
kenpfl.egeverbãnde haben sich Ende 1944 zum Schweiz. 
Verband diplomierter Krankenschwestern unQ. Kran
kenpfl.eger, SVDK (N r. 8707) · zusammengeschlossen. 
Dieser ist Hilfsorganisation des Schweiz . Roten Kreu
zes und faBt das gutausgebildete Krankenpfl.egeperso
nal zusammen. Das Pfl.egepersonal genieBt auf dem 
Boden des B'\lndes noch keinerlei gesetzlichen Berufs- ,  
Titel- und Trachtenschutz, weshalb die Zugehorigkeit 
zum Berufsverband als Ausweis über die berufliche und 
menschliche Zuverlãssigkeit besonders wichtig ist. Da
gegen sind in letzter Zeit mehrere Kantone (Nr. 8669) 
dazu übergegangen, das Recht zur beruflichen Aus
übung der Krankenpfl.ege an eine Bewilligung der 
Gesundheitsdirektion zu knüpfen und z. T. auch das 
Tragen von Trachten und Abzeichen auf die Angehiiri
gen bestimmter Schulen zu beschrãnken. Die Kantone 
gehen mit Rücksicht auf die bestehenden Verhaltnisse' 
in der Anerkennung von Pfl.egepersonal gewohnlich 
weiter als der Berufsverband und das Schweiz. Rote 
Kreuz. Es gibt desbalb neben den schweizerisch 
vom Roten Kreuz und Berufsverband anerkannten 

. -

1) Wegen des Schwesternnial).gels sind auch die anerkannten Pfiegeschulen z. Zt. berechtigt, das vollendete 19. Alters

jahr als Eintrittsalter gelten zu lassen. 
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auch noch bloB kantonal anerkannte Krankenpfl.ege
schulen und Pfl.egegenossenschaften. 

Geschultes Pfl.egepersonal wird benõtigt sowohl in 
Krankenhiiusern wie im Privathaushalt, in diesem ent
weder für G an z-, Tages- oder N achtpfl.egen oder n ur f:ür 
einzelne, von einem Laien nicht auszuführende Pfl.ege
handlungen. Die Vermittlung von Pfl.egepersonal er
folgt entweder durch die Schulen direkt oder durch die 
Vermittlungsstellen des Schweiz. Verbandes diplo
mierter Krankenschwestern und Krankenpfl.eger·, bzw. 
der regionalen Krankenpfl.egeverbiinde (Nr. 8708) oder, 
für das an Mutterhiiuser und religiõse Genossenschaf
ten gebundene Personal, au eh durch · die von diesen 
unterha!.tenen sogenannten Krankenpfl.egestationen 
(siehe Schulen). Die Pfl.egetiitigkeit im_ Privathaushalt 
wird entweder als Privatpfl.ege oder als Gemeindepfl.ege 
ausgefübrt. 

3. Wochen-, Sãu g l i ngs- und Kinderpflege 

Die berufliche Ausbildung der Schwestern für Wo
chen-, Siiuglings- und Kinderpfl.ege erfolgt in Siiug
lingsheimen, Kinderspitiilern, Entbindungsanstalten 
und Frauenspitalern . .  Sie dauert mindestens zwei 
Jahre, z. T. in der für die Ausbildung verantwortlichen 
Berufsschule (Nr. 8710) und z. T. in AuBenstationen, 
Der

-
Schweiz. Verband diplomierter Schwestern fiil: 

Wochen-, Siiuglings- undKinderpfl.ege (N r. 8713) nimmt 
die Schülerinnen der Berufsschulen mit mindestens 
zweijã}J.riger Ausbildung auf. Die Sektio:rieri' unterhal
ten Stellenvermittlungsbureaux für Privat- ,  Anstalts
und Genieindepfl.ege. Mehrere Kantone, besonders im 
W elschland; anerkennen die Berufsschulen auf Grund 
der bei der Krankenpfl.ege erwiibnten Verordnungen. 

Es arbeiten aber auch zahlreiche Frauen in der Wo
chen- und Sauglingf?pflege, die weder dem schweiz. 
Berufsverband angehõren noch in vielen Fallen eine 
anerkannte Berufsschule besucht haben. Es sind Ab
solventinnen der welscben ,Ecoles de nurses" oder 
deutschschweizerischer Heime mit Kursen nur in Saug
�gspflege (Nr. 8711/12), oder sogenapnte Familien
pflegerinnen, welche in die Grundzüge der Wochen-,  
Siiuglings- und Krankenpflege eingefübrt wurden Ul).d 
auch den Haushalt besorgen, und ferner nicht selten 
Diakonl.ssen. 

4. Orthopãdi sche Pflege 

Die Pfl.ege in den orthopãdischen Anstalten verlangt 
eine Reihe besonderer Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die liaufig von allgemeiilen Krankenpfl.egerinnen in 
der Praxis gelernt werden. Es gibt aber auch eine 
Sonderausbildung für orthopiidische Pfl.egerillilen, die 
von der Wilhelm-SchultheB-Stiftung in Zürich durch
geführt wird (Nr. 8709). 

5. Pflege für  Gemüts- und Geisteskranke 

Die Pflege von Gemüts- und Geisteskranken oder 
Irrenpflege besteht in der seelischen und kõrperlichen 
Pflege, Beaufsichtigung und Beschiiftigung von Ge
müts- und Geisteskranken nach Anleitung des Arztes 
und den dazu gehõrenden praktischen Arbeiten. Sie 
wird in Heil- und Pflegeanstalten oder als Privatpfl.ege 
ausgeübt. Die Ausbildung dafür erfolgt in den Heil
anstalten durch praktische Anlernung des Lernpflege-

personals und Kurse in Krankenpflege und Psychiatrie, 
die nach den Richtlinien der Schweiz. Gesellschaft 
für Psychiatrie erteilt werden. Diese führt durch die 
Schweiz. Zentralstelle des Pflegepersonals für Ge. 
müts- und Geisteskranke AbschluBexamen dwch lind 
erteilt denjenigen· Kandidaten, die sie bestanden und 
sich auch in der Praxis bewahrt haben,. ein Diplom. 
Die Schaffung einer eigentlichen Irrenpflegeschul.e 
ist geplant. Durch Austausch mit Spitalern und Beur
laubung für· Spitalpraxis wird dem Personal Gelegen
heit gegeben, seine Kenntnisse in Kõrperkranken
pflege zu erweitern. Austausche zwischen verschieden
artigen schweizerischen Anstalten dienen ferner da21u, 
andere Betriebe und Einrichtungen kennen zu lernen 
und sich die andere Landessprache anzueignen. 

Das Personal der kantonalen Heil- und Pflegeanstal
ten ist vorwiegend im Anstaltskartell des VPOD orga
nisiert, ferner in den Sektionen des Schweiz. Zentral
verbandes des Staats- und Gemeindepersonals, im 
Verband christlichsozialer Staats- und Gemeindean
gestellter der Schweiz, sowie im Schweiz. Verband der 
Pflegerinnen für Nerven- und Gemütskranke, dem 
auch Privatpflegerinnen angehõren. Die mei§,_ten Ver
biinde und die Schweiz. Gesellschaft für Psy.chiatrie 
haben 1939 die Schweiz. Zentralstelle des Pfl.egeperso
nals für Gemüts- und Geisteskranké, kurz Personals
zentrale (N r. 8716) in Bern geschaffen, der seit 1945 das 
Anstaltskartell VPOD, der Zentralverband des Staats
imd Geineindepersonals ·und der Verband der Pflege
rinnen für Gemüts- und Geisteskranke angehõren. Sie 
sorgt für alles, was die · Ausbildung des Irrenpflege:--
personals betrifft, und dient als Auskunfts- und Ver
mittlungsstelle. Sie nimmt diplomiertes Pfl.egepersonal, 
das keinem Verbanâ. angeschlossen ist, als Einzelmit
glied auf. Ihr Organ ist ,Die Irrenpfl.ege" .  

111. Fürsorgerinnen auf pflegerischer Grund· 
lage 

· 

Zwischen dem Beruf der Fürsorgerin un d den Pflege
berufen gibt es verschiedene Zwischenstufen und Über
giinge. Die Fürsorgerinnen·müssen an den meisten Stel
len die Grundbegriffe der Kranken- und Kinderpfl.ege 
kennen und zahlreiche Pflegerinnen arbeiten in d!'Jr Für
sorge mit. Zwei Gruppen von ihnen werden dafür durch 
fürsorgerische Zusatzbildung besonders geschult. 

l. Die ,Infirmil!res visiteuses" oder Fürsorge�;�chwe
stern arbeiten hauptsiichlicb im Welschland als Tu
berkulosefürsorgerinnen, Spitalfürsorgerinnen, Schul
schwestern und auf andern Posten der Gesundheits
fürsorge. Es handelt sich dabei um ausgebildete Kran
kenschwestern mit eip.er durch Diplom abgeschlossenen 
zusiitzlichen sozialen · .Ausbildung al s ,Infirmiere visi
teuse". Di ese erfolgt an der sozialen Frauenschule Genf 
un d d en Krankenpflegeschulen ,La Source",  L;wsanne 
und Fribourg-Pérolles. Sie ·besteht in einem ·.se-chs 
Wochen dauernden theoretischen _. Kur.s . · über so
zialhygienische, soziale und juristisché Fragen und in 
einem zweimonatigen Praktikum -bei einer · ,!nfir
miere visiteuse". Die ,lnfirmieres visiteuses" ha ben 
keine gesonderte Betufsorganisation. Ihre Stellenver
mittlung erfolgt durch die Schuie, an der sie den Kurs 
besucht haben, oder sie wenden sich direkt an die 
Tuberkuloseligen. 

Im Kanton Waadt kann jemand nur mit Bewilligung 
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des Sanitiitsdepartementes als Infirml.ere visiteuse be
scbiiftigt werdeu. Sie wird nur auf den Nachweis aus
reichender Ausbildung und charakterlicher Eignung 
erteilt. ' 

, 2. Siiuglingsfürsorgerinnen arbeiten vor allem ·in 
Sauglingsfürsorgezentren, Mütterberatungsstellen wie 
als Leiterinnen von Heimen und Mütterschulen. Die 
Ausbildung als Siiuglingsfürsorgerin setzt die abge
schlossene zweijiihrige Berufsbildung als Wochen- und 
Siiuglingspfl.egerin voraus und erfolgt in Kursen, die 
vom Schweiz. Verband diplomierter Schwestern für 
Wochen-, Siiuglings- 'urid Kinderpflege in Verbindung 
mit der sozialen Frauenschule Zürich nach Bedarf 
durcbgeführt werden. Sie bestehen in einem drei Mo
nate dauernden theoretischen Unterricht in fürsor
gerischen, piidagogiscben und verwandten Aufgaben 
und in einem Prakj.ikum in einem Siiuglingsfürsorge
zentrum und werden mit einem Ausweis abgeschlossen. 
Die Sauglingsfürsorgerinnen kommen �ur Bebandlung 
ihrer besondern Berufsfragen regelmiiBig im Rahmen 
des Schweiz. Verbandes diplomierter Schwestern für 
Wochen-, Siiuglings- und Kinderpflege zusammen. 

IV. Sondererzieher 
Erziehung ist eine Hauptaufgabe aller Anstalten für 

Kinder und Jugendliche, weshalb Leiter und Mitarbei
ter eine padagogische Ausbildung benõtigen. Sie er
halten eine solche oder doch Hinweise darauf in den 
Ausbild�gsstiitten für Sozial�rbei� oder in den · 

Seminarien für Lehrer und Kindergartnerinnen. Für 
die Behandlung und vor allem die Schulbildung anor
maler Kinder, die einen betriichtlichen Teil der Anstal
ten füllen reichen diese Kenntnisse aber nicht aus, 
sondern e� sind dafür geschulte

. 
Sondererzieher oder 

Heilpiidagogen nõtig. Deren Ausbildung setzt den er
folgreichen AbschluB eines Lehrer- oder Kindergiir:t'
nerinnenseminares voraus. und · erfolgt an den Heil
piidagogischen Seminarien in Zürich, Genf und Fri
bourg (Nr. 8665/7) und in der Praxis selbst. Die Hei1pii
dagogischen Seminare bemühen sich ferner in Verbin
dung mit den Faéhverbiinden der Gebrechlich!'lnhilfe 
darum auch die Anstaltsleiter und -Erzieher sowie die 
Fürsor�er in dei- Gebrechliche;w_ilfe obne··heilpadago
gische Fach bildung in Kursen mit heilpiidagogischen 
Kenntnissen und Einsichten vertraut zu macben. 

V. Hi lfspersonal 
Das haúswirtschaftliche, landwirtschaftliche und ge

werbliche Hilfspersonal der Anstalten hat meist nur 
eine _Ausbildling in seinen technischen Berufen genos
sen, sollte aber w·egen der erzieherischen Bedeutung 
seines Umganges mit den Zõglingen auch für seine 
soziale und padagogische Aufgabe vorbereitet werdén. 
Dies geschieht als Berufsausbildung bis jetzt haupt
siichlich in den religiõsen Geineinschaften, dereÍI Mit
glieder alle Posten :irt den von ihnen geführten Heime� 
versehen. Für schon in der Arbeit stehende Lehrmel
ster und Lehrmeisterinnen veranstaltet der Hilfsver
band für Schwererzieh bare besondere Fortbildungs
kurse. Zahlreiche Heime und Anstalten sind dazu über
gegangen, ihrem Hilfspersonal innerhalb der Anstalten 
eine gewisse Einführung und Fortbildung und Gelegen· 
heit zur'Kliirung der bei der Arbeit auftauchenden 
Fragen zu geben. 

B. Rel igiõse Gemeinschaften i n  dt:!r 
sozialen Arbeit 

1." Diakonie (Nr. 8720_ff.). 

Diakone und Diakonissen nannte die urchristliche . 
Kirche die Manner und Frauen, die sich in ihrem Auf
trag als Glieder der Gemeinde dem Dienst ( = Dia
konie) an den Armen, Kranken und Hilfsbedürftigen 
der Gemeinde widmeten. Streng genommen ist daher 
Diakonie in. der eyangelisch reformierten Kirche der 
Dienst, der im Auftrag der Kirche up.d ihres Herrn an 
den armen, krankeQ und hilfsbedürftigen Gliedern der 
Gemeinde getan wird. Solcher Dienst soll Zeugnis, Ver
kündigung der Liebe Cbristi durch die helfe�de Tat ) sein. Dieser urcbristlichen Auffassung der Diakonie 
entsprechen heute wohl am meisten die Gemeinde
diakone, Gemeindeschwestern und Gemeindehelferin
nen mit ihrein mannigfaltigen Dienst der Fürsorge 
aller Art in der Gemeinde. Manche wollen denn auch 
den Begriff ,Diakon" und ,Diakonisse" auf die Trager 
dieser Gemeindeiimter in der Kirche beschriinken. 

Im allgemeinen aber ist es üblich geworden, Diakone 
und Diakonissen die Glieder von Diakonen- und Dia
konissenanstalten zu nep.nen, die gewiB im Sinn und 
Geist der evangelischen Kirche, aber meist in sehr 
loser Verbindung mit ihrer amtlichen Leitung Miinner 
oder Frauen zu allerlei Dienst in der Gemeinde aus
bilden und als Glieder einer Arbeits-, Lebens- und 
Glaubensgemeinschaft in solchen Dienst aussenden. 
Meist sind die einer solchen Diakonen- oder Diakonis
senanstalt angehõrenden ,Brüder" oder ,Schwestern" 
durch eine gemeinsame Tracht, die immer, auch in der 
Freizeit und in den Ferien, getragen wird, gekenn
zeichnet. Das ,Mutterhaus" kommt für die Kosten 
der Ausbildung auf, es vermittelt und bestimmt den 
Brüdern und Schwestern den Arbeitsposten, es sorgt 
für sie in gesunden und kranken _:ragen bis zum Tode. 
Es rüstet sie durch seelsorgerlichen Dienst, durch 
Pfl.ege christlicher Gemeinschaft in Wort und Schrift, 
durch Zucht und Hilfe gemeinsamer Lebensordnungen 
zu ihrem Dienst aus. Der Lohn für die von ihnen ge
leistete Arbeit fallt derrt ,Mutterhaus" zu, das aus der 
gemeinsamen Kasse für die Bedürfnisse der einzelnen 
Glieder sorgt. Die Diakonissen sind ledigen Standes. 
Wenn eine Diakonisse heiraten will, so hat sie aus der 
Schwesternschaft auszutreten. Die Diakonenhiiuser 
suchen ihren Diakonen gerne Stellen zu verschaffen, an 
denen sie auch eine Familie erhalten kõnn�n. Die Ar
beitsstiitten der Diakone und Diakonissen sind zum 
Teil eigene, dem Mutterhaus gehõrende Anstalten für 
Kranke, Alte, Kinder u. s. w., teils solche des Staates, 
der Kirchen- und politischen Gemeinden oder gemein
nütziger Organisationen. 

Die Diakonissenhauser bilden ihre Schwestern je 
nach ihren Gaben und Anlagen, aber auch je nach den 
vorliegenden Bedürfnissen in sehr mannigfaltiger 
Weise aus : die meisten erlernen zuerst die Kranken
pflege {mehrere Diakonissenanstalten haben eigene 
Krankenpfl.egeschulen, N r. 8673 ff), einzeln� werden in 
den Hilfsdiensten der Krankenpflege nachgenommen, 
wie Operations-, Rõntgen-, Laboratoriumsdienst ; an
dere erlernen den Hebammenberuf, Siiuglings- und 
Wochenpfl.ege, Irrenpfl.ege. Die ausgebildeten Schwe
stern werden wenn immer mõglich in geschlossenen 
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Gruppen in Spitalern, Asylen für Chronisch-Kranke, 
Altersheimen, Anstalten für Krüppel und Gebrech
liche, Kinderheimen, Kinderkrippen, Sauglingsheimen, 
aber auch in Armenhausern, Strafanstalten, Asylen für 
Trinkerinnen und für Tõchter in der geschlossenen Für
sorge zum Dienst eingesetzt ; ferner in der offenen Für
sorge wie Gemeindekrankenpfl.ege, Gemeindehilfe, Für
sorge für Gebrechliche usw. In den eigenen Betrieben 
der Diakonissenanstalten arbeiten Diakonissen auch 
in den Anstaltsküchen, Waschereien, Gartnereien, in 
den Verwaltungsbureaux usw. Auch auf dem Gebiet 
der Erziehung werden Diakonissen eingesetzt : Kinder
garten, Haushaltschulen für junge Madchen, Pensio
nate mit Sprachschulen und dergleichen. - Die Ein
heit in der Mannigfaltigkeit der Dienste besteht darin, 
daB die Diakonissen ihren Dienst, worin er auch be-· 
stehe, aus Dank und Liebe für ihren Herrn, in der 
Arbeits- ,  Lebens- und Glaubensgemeinschaft ihres 
Mutterhauses zur Ehre Gottes i.md· seines Christus ver
richten. Die Diakonissenhauser nehmen Tõchter evan
gelischer Konfession im Alter von 20-32 (ausnabms·
weise bis zum 35. Jahr) auf, die sich zu solchem Dienst 
berufen wissen. Die Aufnahmebedingungen sind von 
den einzelnen Mutterhausern zu beziehen. 

Die erste evangelische Diakonissenanstalt wurde von 
Pfarrer Theodor Fliedner in Kaiserswerth am Rhein 
(bei Düsseldorf) im Jahre 1 836 gegründet. Von dort 
breitete sich die Bewegung aus über Deutschland, 
Frankreich, Holland, die nordischen und die baltischen 
Lander, Osterreicb , j a bis nach Amerika. In der Schweiz 
gründete Pfarrer Louis Germond das erste Diakonis
senhaus in Echallens (spater in St. Loup) in der Waadt 
( 1 842} ,  bald datauf Sophie von Wurstemberger in-Bern 
( 1 844}, Christian Friedrich Spittler das in Riehen 
bei Basel ( 1 852) und die evangelische Gesellschaft/ des Kantons Zürich das Kranken- und Diakonis
senhaus Neumünster in Zürich (1858). Naher�s siehe 
Literatur1) und Nachschlageband Nr. 8720 ff. Von den 
etwa 25 Diakonenanstalten in Deutschland, Skan
dinavien, Holland und der Schweiz wurde dje erste 
1 833 in Hamburg von Johann Hinrich Wichern, die 
zweite ebenfalls von Theodor Fliedner 1 844 in Duis
burg gegründet. Wãhrend im Anfang die Arbeit in · 
ErZiehungsanstalten und Krankenhausern im Vorder
grund stand, gewann im Laufe der Zeit der Dienst in 
Kirchgemeinden grundsãtzlich und zahlenmã.Big im-
mer mehr Bedeutung. · 

Das Diakonenhaus Greifensee bildet im Gegensatz zu 
den andern Diakonenanstalten nicht für Kranken
pfl.ege, soridern nur für Gemeindehilfe und andere 
soziale Aufgaben aus . 

11. Katholische Kongregationen und rel ig ios
caritative Vereinig u ngen mit gemeinsamem 
Leben (Nr. 8736 ff. ) .  

Als Heilinstitut weist die katholische K.irche den 
Weg zur sittlichen Vollendung des Menschen in Chri
stus ; als sozialer Organismus stellt sie eine Fülle von 
Aufgaben, die sich dem Hauptziel ein- und unterord
nen. Diese rufen die verschiedenartigen Anlagen, Fãhig
keiten und Neigungen ihrer Mitglieder an. Hieraus er
gibt sich die Mannigfaltigkeit der Tatigkeitsgebiete 

') Schlatter, s. Lit. 

einerseits und die Vielzahl und Vielgestaltigkeit der 
Orden, Kongregationen und religiõsen Vereinigungen 
anderseits innerhalb der katholischen Kirche. 

Orden und Kongregationen sind religiõse Genossen
schaften. Sie haben als Hauptzweck die Gottesver
ehrung (religio,. darum deren Mitglieder auch Religio
sen genannt) durch Streben nach Vollkommenheit ge
ma.B ihren von der Kirche genehmigten Satzungen 
(Regeln, Statuten oder Konstitutionen).  Diesem ober
steri Ziel gliedern sich die A.ufgaben ein und an, denen 
sich die einzelne Genossenscbaft widmet, z. B.  auf dem 
weiten Felde der Erziehung, der Pfl.ege und Fürsorge. 
Der W esenskern der Konstitutionen besteht in der 
Beobachtung der drei in den Evangelien fundierten, 
freien, Gott gemachten und in die Hãnde der Obern 
unter Gewissensbindung abgelegten Gelõbnisse oder 
Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehor
sams. Demzufolge sind nicht nur Mitglieder der Orden, 
sondern aucb der Kongregationen Ordenspersonen im 
Vollsinn des Begriffes. 

Der Unterschied zwischen. Kongregation und Orden 
liegt einzig in der Art der Gelübde : Orden legen feier
liche Gelübde ab, die zugleich ewige, d. �- dauernde 
sind, Kongregationen einfache Gelübde, die zeit:tich 
begrenzt oder dauernd sein kõnnen. Der geschicht
lichen Entwicklung nach kommt den Orden der Vor
rang zu ; Kongregationen ha ben si eh im Laufe der Zeit 
teils aus diesen , teils unabhangig von solchen gebildet. 
Kirchenrechtlich gibt es Kongregationen, die unter der 
Regierungsgewalt eines Bischofs stehen ( diõzesanrecht-· 
liche Kongregationen) und solche pãpstlichsm Rechts:
d. h. über Bestand, Gründung neuer Provinzen, Novi
ziate und Mutterhãuser, Anderung der Satzungen, 
Verãu.Berung von Klostergut, Dis_pensen von zeitlichen 
und ewigen Gelübden entscheidet Rom. . 

W esentlich versehieden von den Kongregationen 
sin d religiõse Genossenschaften o d er V ereinigungen 
von Mãnnern oder Frauen, die zwar auch ein geniein
sames Leben führen, kirchlich genehmigt und recht
lich geordnet sind, aber keine Gelübde ablegen (z. B. 
St.Anna-Schwestern) .  An deren Stelle treten einfache 
oder eidliche Versprechungen und vertraglicbe Ab
machungen zwischen Mitglied(:)rn und Leitung. 

Hõchstes Oberhaupt einer jeden Kongregation sowie 
einer jeden religiõsen Vereinigung als einer der Glau
bigen innerhalb der Kirche ist der Papst. Die unmittel
bare verantwortliche Leitung kommt bei den Kongre
gationen dem Generalobern, bzw. der Generaloberin 
zu, vom Generalkapitel gewãhlt auf eine durch die Kon
stitutionen bestimmte Zeit. Bei den religiõsen Vereini
gungen steht ein Vorstand an der Spitze. Dieser Lei
tung, wie auch gegebenenfalls den Provinzialobern, 
steht beratend und vertretend eine Assistenz zur Seite. 

Dem Ortsbischof obliegt die kanonische Visitations
pfl.icht, d.  b .  er hat zu untersuchen, o b dem Zweck der 
Kongregation nachgelebt werde, o b Disziplin herrsche, 
ein gesunder Geist walte, die Mitglieder in jeder Hin
sicht richtig betreut und geleitet seien . Werden von 
ihm gerügte Mi.Bstande nicht beseitigt, so hat er selbst 
Abhilfe zu schaffen. 

Die Aufnabme in jede religiõse Genossenschaft, ganz 
besonders auch in eine, die sich der sozialen Arbeit 
widmet, verlangt Prüfung der Eignung des Kandida
ten, bzw. der Kandidatin . .Freie Gelõstheit von Eigen-

Religiose Gemeinschaften in der sozialen Arbeit 157 

interêssen und starke Bindung an Gott, dem der Bru
der oder die Schwester 'im hilfsbedürftigen Mitmen
scben dienen will, ist erstes Erfordernis, kõrperliche 
und seelische Gesundheit unentbebrlich für ein Mit
glied einer caritativ tãtigen religiõsen Genossenschaft. 
Das Gemeinschaftsleben sodann verlangt ein unbe
schwertes Gemüt, kluges -Ein- und Unterordnungs
vermõgen, ruhige Beherrschtheit und geduldige Güte. 
Die Probezeit dauert laut kirchenrechtlicher Verord
nung ein volles Jahr: Diesem Noviziat geht in Genos
senschaften mit sozialer Arbeit in der Regel eine zwei
bis dreijãhrige Kandidatur voraus. Diese Vorberei
tungszeit dient besonders der beruflichen Schulung, 
Prüfung und Ertücbtigung. 

Der Eintritt in eine religiõse Genossenschaft ver
pfl.ichtet zur Bereitschaft für jede von den Obern zu
gewiesene .Arbeit ohne Anspruch auf Lohn. Eine Aus
nabme machen in der Schweiz z .  B. die St. Aiina
Schwestern, die ein Taschengeld von Fr. 40.- be
zieben. Es ist das verantwortungsvolle Amt und die 
Gewissenssache einer weisen Lel.tung {a.er General-,  
Provinzial- und Lokalobern),  die Fahigkeíten geeig
neter Kandidaten zu prüfen, zu fõrdern und dem 
Zwecke nutzbar zu machen. 
. Nach vollendeter Vorbereitungszeit folgt in den 

Kongregationen die Ablegung der zeitlichen, d. h.  
jãhrlichen Gelübde (ProfeB) .  Nacb frühestens drei, 
meistens nach fünf oder sechs Jahren der Bewabrung 
legen die Professen die dauernden Gelübde àb, wo
durch die Mitgliedschaft erst ei'gentlich besiegelt wird. 
Vom Tag der Aufnahme an, d. h. vom Zeitpunkt der 
ersten ProfeB, übernimmt die Kongregation, bzw. die 
religiõse Vereiriigung, die Sorge für das W ohl der Mit
glieder in gesunden wie in kranken Tagen. 

Der Áustritt aus der Kongregation kann nª'uh Ab
lauf der j ãhrlicben Gelübde ohne weité'res erfolgen. 
Die Lõsung ewiger Gelübde, sowie der j ãbrlichen vor 
deren Ablauf, unterliegt pãpstlichem Dispens. Die Ent
lassung von Professen ist durch das kanonische Recht 
genau gerege1t. Über den Austritt und die Entlassung 
aus religiõsen Vereinigungen bestimmen deren Sta};uten. 

Die· Vertiefung des religiõsen Lebens der Mitglieder 
bezwecken j ãhrliche geistliche Übungen (Exerzitien) ; 
die Weiterbildung wird gefõrdert durch theoretische 
und praktische Kurse in den eigenen Schulen und Hau
sern der. Genossenschaft oder in auswãrtigen Instituten. 

So bilden die Kongregationen und religiõsen Ver
einigmigen ein ,festes� wohlgeordnetes Gefüge und bin
den die in freier religiõser Hingabe freigewordenen 
Krafte des EIÍlzelnen im Dienste des sozialen Wohls. 

Die · soziale Tãtigkeit der katholischen · Kircbe, 
b�w. ihrer religiõsen Genossenschaften geht auf die 
ersten christlichen J ahrhunderte zurück, entfaltete si eh 
im Mittelalter und wuchs in die moderne Zeit hinein. 
. Die Idee des katholischen Ordenslebens, Hingabe 

seiner selbst im Dienste Gottes und des Nãchsten, blieb 
stets dieselbe, aber ihre Formen wandelten sich zeit
bedingt und zeitgemaB. So entstande;n im 17 ., 18;  und 
b esonders im 19. Jahrhundert für Pfl.ege und Fürsorge 

eine Reihe von religiõsen Genossenschaften mit ver
mehrter Bewegungsfreiheit. Vinzenz von Paul schuf 
W ege in dieser Richtung aJs Gründer der Filles de la 
Charité (1633) ; vor dem zweiten Weltkrieg zãhlte man 
über 58 000. Unter dem Mutterhaus von Paris stehen 
auch die 284 in der Schweiz wirkenden Vinzentinerin
nen. Ebenfalls franziisischen Ursprungs sind neben den 
Josephsschwestern von Marsens und Monthey auch 
die sowohl in der welsehen wie in der deutschsprachi
gen Schweiz tãtigen Spitalschwestern aus dem 3 .  Or
den des hl. Franz von Assisi, die sich jedoch ·im Laufe 
des 18. und 19.  · Jahrhunderts zu selbstãndigen Kom
munitãten entwickelten. Das gleicbe gilt von den Ur-

. sulinen, die, freilich mehr im Lehrfach als in Pflege und 
Fürsorge, seit über 300 Jahren irp. Dienste unserer Hei
mat arbeiten. - Die umfassendsten caritativen Insti
tutionen dieser Art haben ihren Sitz in der Inner� 
schweiz : die Barmberzigen Schwestern von Ingenbohl 
und die Lehrschwestern von Menzingen. Beide gehõreri 
der franziskanischen Ordensfamilie an und sind Kon
gregationen pãpstlichen Rechts. Die Gesamtzahl der 
Ingenbohler Scbwestern in der Schweiz betrãgt 2450, 
in allen 12 Provinzen der Kongregation zusammen 
nahezu lO 000. StiftungsgemãB ist das Haupttãtig
li:eitsgebiet der Menzinger Lehrschwestern die Volks
schule, wodurch vorab armen Berggemeinden der In
nerscbweiz Bildungsmõglicbkeit geschaffen wurde und 
noch wird bei ãu.Berst bescheidener finanzieller Bela
stung. Der Pfl.ege und Fürsorge le ben Menzinger Schwe
stern au.Ber in der Schweiz hauptsãchlich in den Missio
nen (Indien, Afrika, Südamerika) . Wie das Institut 
Ingenbohl ( 1 856) aus der Erstlingsgründung P. Theo
dosius Florentinis, dem Lehrschwesterninstitut Men
zingen (1844}, so erwuchs die Schwesterngenossen
schaft HeiligkreuzfCham ( 1 862) aus der Stiftung von 
Joseph Leonz Blum in Baldegg ( 1 830). Trotz verstark
ter Hinwendung zum Unterrichtswesen - von seiten 
der Baldegger Schwestern besonders in den 80er Jah
ren - widmet sich doch die Gro.Bzahl der Schwestern 
beider Kongregationen der Armen- und Waisenfürsorge 
und dem Krankendienst. 

Baldegg verlegt auch eine Hauptsorge auf tüch
tige Schulung von Berufskrankenpfl.egerinnen . Die 
St. Josephsschwestern von llanz, die Erlenbader 
Franziskan,erinnen (Sitz Basel) und die Guthirtschwe
stern von Altstãtten ( St. Gallen) schlie.Ben den Kreis 
der gro.Bereil, in Pfl.ege und Fürsorge tãtigen Kongrega
tionen in der Schweiz. 

Die religiõs-caritativen Vereinigungen in unserer 
Heimat sind alle Schõpfungen des 20. Jahrhunderts, 
den wachsenden Bedürfnissen der Krankenpflege und 
offenen Fürsorge entgegenkommend. In · allen ihren 
Statuten findet sich derselbe Wesenszug urchristlichen 
Ordensgeistes ; aber die Entwicklung im Sinne kluger 
ãu.Berer Anpassung an Zeiterfordernisse schritt vor
wãrts, bis von den Caritasfraulein selbst auf Ordens
kleid und Schleier verzichtet wurde im Dienste der 
Gro.Bstadt- und Diasporafürsorge.  



Die wichtigste schweizerische und  i nternationale Literatur über soz iale 
Arbeit - Princ ipales publ ications su isses et internationales consacrées 
au .... service social 

Das Verzeiohnis enthalt, von wenigen Ausnahmen abge
sehen, nur als selbstãndige Büoher und Brosohüren ersohienene 
sohweizerisohe und internationale Sohriften. Für die ebenfalls 
wiohtigen Zeitsobriftenaufsãtze verweisen wir auf die am Sohlul3" 
erwãhnten Faohzeitsohriften. Inhaltlioh bringt das Verzeiohnis 
Faobliteratur vorwiegend sozialwissénsobaftliohen Charakters, 
dagegen weder rein pãdagogisohe Literatur, nooh volkstümliohe 
Aufklãrungssohriften. 

Die meisten Sohriften kõnnen von den Bibliotheken der 
gro13en Faohverbãnde und, besonders solche über Sozialpolitik, 
vom Sohweizerisohen Sozialarohiv, Züriol:Í l ,  unentgeltlioh 
entliehen werden. 

La liste ne oontient, à quelques exoeptions pres, que des 
livres et broohures suisses et internationales. Pour les artioles 
de revues, nous renvoyons aux périodiques spéoiaux oités à la 
fin de la liste. Cette derniere mentionne les publioations oon
oernant les soienoes sooiales, mais fait abstraotion des publi
cations purement pédagogiques et des ouvrages de vulgari-· 
sation et de propagande. 

La plupart des publioations mentionnées peuvent -être em- · 
pruntées gr.atuitement aux bibliothêques des grandes assooia
tioÍlS et, pour oelles oonoernant la politique sooiale, aux ,Ar- . 
chives sooiales suisses", Zürioh l .  

l .  Bücher u n d  B roschü ren - Livres et 
brochu res 

1. Schvveiz - S u i sse 

Aokermann A . : Die Berufswahl. Olten 1936, Verlag Walter. 
Aepli M. : Ein J ahr praktisohe Erfahrung in der naohgehenden 

Fürsorge sohulentlassener Madohen (Grundsãtzliohes). Lu
zern 1 946, Car.itasverlag. 

Albisser H. : Das Unterstützungskonkordat vom 16. 6. 1937 
naoh der Rekurspraxis des Eidg. Justiz- und Polizeideparte
mentes in der Zeit vom l .  7. 1939 bis 3 1 .  12. 1943. Zürioh 
1944, Polygraphisoher Verlag. 

Alther K. : Gesohichte der Sohwaohsinnigenfürsorge in der 
Sohweiz. Lieferung I, bis 1883 (Fortsetzung s. Hasenfratz).  
Glarus 1923, Glarner Naohriohten. 

Amrein J., siehe Vogt. 
A'l1fieregg E. u. H. : Armenwesen und Wobltãtigkeit (5 Hefte 

der Bib1iographie der· Sohweiz. Landeskunde. Abgesohlossen 
auf Ende 1900), Bern 1910 bis 1912.  · 

Anstaltsweseri, Das sohweizerisohe, für die Jugend. I. : Berioht 
· Über die Pro- Juventute-Tagung vÓm 24./25. XI. 1 944. -

II. : Die Berufsausbildung in den Anstalten für sohwer
erziehbare Jugendliohe in der Sohweiz: Zürioh, Zentral
sekretariat Pro Juventute. 

Anstaltswesen, sohweizerisohes, - Hundert -Jahre. Hg. : · Verein 
für sohweiz. Anstaltswesen. Zürioh 1944, Verlag Otth. 

Arbeiten zur Psyohologie, Erziehungswissensohaft und Sonder
erziehungswissensohaft. Hg. und Verlag : Institut für Heil
Rãdagogik, Luzern. 

Armenpfl.egerkonferenz s. Fortbildimgskurs und Instruktions-
kurs. ' 

Assiatanoe et prévoyanoe sooiale. Cours professés à Genàve du 
8 au 10 ootÓbre 1931.  Edité pár le Comité d.u Groupement 
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G. Thoma. 

· 

Schweizerfrau, Die evarigelische. Monatsschrift für soziale und 
evangelische Liebestatigkeit. Base!. 

Schweizerin, Die. Organ des Schweiz. kath. Frauenbundes. 
Schweizerspende an die Kriegsgeschadigten. - Don suisse pour 

les victimes de la guerre. Mitteilungsblatt. Bern. 
Schweiz. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit. - Revue Suisse 

d'Utilité Publique. Organ der Schweiz. Gemeinnützigen Ge· 
sellschaft. Zürich. Verlag Gebr. Leemann & Co. 

Verhandlungen des Schweiz. Vereins für Straf-, Gefãngnis· 
wesen und Schutzaufsicht. Aarau, Sauerlander. 

VESKA-Zeitschrift. Hg. : Verband schweiz. Krankenanstalten. 
Aarau. 

· 

Stimme, Die, der Familie. - La Voix de la Famille. Offizielles 
Mitteilungsblatt des Eidg. Verbandes ,Für die Familie" und 
des Bundes kinderreicher Familien der Schweiz. Base! und 
Olten, Ilionverlag. 

Tuberkulose, Gegen die. Beilage zum Bulletin des Eidg. Ge
sundheitsamtes. Bern. 

Volkswirtschaft. - La vie économique. Hg. : Eidg. Volkswirt
. schaftsdepartement. Bern. · 

Werkblatt. Organ des Nationalverbandes der katholischen 
Madchenschutzvereine, Zürich. 

Werkbldtter, Heilpddagogische . . Hg. : Institut für Heilpada· 
gogik, Luzern. 

Zeitschrift jür die Ausgleichskassen. Hg. : Bundesamt für Sozial
. versicherung, Bern. 

Zeitschrift für Vormundschaftswesen. - Revue du droit de 
tutelle. Hg. : Konferenz der kant. Vormundschaftsdirektoren. 
Zürich. 

Zentralblatt des Schweiz. gemeinnützigen Frauenvereins. 
Zentralblatt Schweiz. für Staats· und Gemeindeverwaltung. Mit 

Beilagen , Der Armenpfteger " un d , Entscheide ". Zürich, 
Orell Füssli. 

Weitere Zeitschriften vo� Organisationen werden bei diesen 
erwahnt oder sind von ihnen zu erfahren. 

�· 

D'autres revues d'organisations sont mentionn�es avec les 
organisations. Pour d'autres encore, qui n'y figurent pas, 
s'adresser aux organisations en question. 

2. Eingegangene schweizerisch e  Zeitschriften und 
Jahrb ücher - Périod iq u.es s u i sses q u i  ne pa. 
raissent plus 

Bldtter, Schweiz. ,  für Schulgesundheitspflege. 1 910-1915. 
Jahrbücher der Schulgesundheitspflege. Hg. :  Sch�eiz. GeseU. 

schaft für Schulgesundheitspftege. 1 900-1 9 1 9 .  
Jahrbücher der Jugendhilfe s. I . ,  Wild und Steiger. 
Jugendwohlfahrt. Schweizer Blatter für Schulgesundheits

pftege, Kinder- und Frauenschutz. 1 9 1 6-1919.  

Mittepungsblatt des Eidrj. Kriegsfürsorgeamtes. ·-, Bullétin d'in
formatiori de l'Office fédéral de guerre pour l'assistance. Zürich 
1 942-1945. 

Schweizer, Der gemeinnützige. Monatsschrift, herausgegeben 
von der Schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. Zürich 1814 
bis 1 8 1 9. 

· 

Verhandlungen der Schweiz. gemeinnützigen Gesellschaft. 1810 
bis 1 860 (fortgesetzt durch Schweiz. Zeitschrift für Gemein-
nützigkeit). 

. r •. • 
Zeitschrift, Schweiz. ,  für Ges'J,lndheitspflege. 1921-19_28 . . .  für 

Hygiene und Archiv für Wohlfahrtspfl.ege. 1 929-1933. 

" 
3. lnternationale Zeitschriften f ü r  soziale Arbeit 

Périodiq ues internationales p o u r  le s�rvice social 

Alkoholfrage, Die. Intetnationale Zeitschrift gegen den Alko
holismus·. - La .question de l'alcool. Ràvue internationale 
contre l'alcoolisme. Hg. : Internationaler Bund gegen den 
Alkoholismus. Verlag SchwarzenburgfBern, · Gerber. 

B.ulletin abolitionniste. Organe de la Fédération abolitionniste 
internationale, Geneve, 37, Quai Wilson. 

Bulletin de l' Union internationale de secours aux enfants . 
Geneve 1921-1925. (Fortsetzung s. Revue. )  · 

Bulletin international de la protectiori de l'enf'ance. Bruxelles 
1 921-1939. 

Bulletin liaison et injormation. Publié par l'Union internationale 
des organisations familiales. Paris (IX•), 28, p!. St-Georges. 

Revue internationale de l'Enfant. Publiée par l'union intev· 
nationale de protection de I'enfance (auparavant par l'Unien 
intern. de secours aux enfants). Geneve; 43, Quai Wilsen. 

Revue internationale de la Oroix-Rouge. Geneve. 
Rev1fe internationale du· Travail, Bureau internatiollal du Tra· 

·vail, Genêve. 
Rundschau der Arbeit, Internationale. Hg. : Internationales 

Arbeitsamt. Genf 1 923-1935. 

Zeitschrift für Kinderpsychiatrie. - Journal de Psychiatrie 
Infantile. Hg. : M. Tramer. Base!, Benno Schwabe. 




